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1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit ist dem Thema Urkundenübersetzen gewidmet. Bedingt durch die 

weltweite Vernetzung der Welt, das sogenannte Globalisierungsphänomen, hat diese Tätigkeit 

in jüngerer Vergangenheit immer mehr an Wichtigkeit gewonnen und stellt mittlerweile ne-

ben dem Konferenzdolmetschen und anderen Berufsfeldern einen der größten und vielleicht 

sogar anspruchsvollsten Aufgabenbereichen heutiger Übersetzer und Dolmetscher dar. 

Doch trotz beobachtender, steigender politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, kul-

tureller und sonstiger Verflechtungen und Kooperationen auf zwischenstaatlicher, zwischen-

kontinentaler, internationaler und globaler Ebene sowie den aufgrund von sowohl Push- als 

auch Pull-Faktoren bedingten zunehmenden Migrationsströmen innerhalb und außerhalb Eu-

ropas und dem daraus resultierenden, immer größer werdenden Bedarf an der Translation von 

Urkunden jeglicher Art, wird diesem spezifischen Thema, zumindest am Zentrum für Transla-

tionswissenschaft in Wien, im aktuellen Studienlehrplan, mit Ausnahme einiger weniger Vor-

lesungen und Übungen, vergleichsweise ziemlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei 

weist gerade die Urkundenübersetzung, die dem Bereich des Rechtsübersetzens zuzuordnen 

ist, ganz spezifische translatorische Schwierigkeiten auf, mit denen sich kaum ein Übersetzer 

oder Dolmetscher im Laufe seiner Berufslaufbahn nicht zumindest einmal konfrontiert sehen 

wird. 

In einer der wenigen Lehrveranstaltungen, in denen im Zuge der beiden bestehenden Mas-

terstudiengänge das Urkundenübersetzen zur Sprache kommt, werden den Studierenden unter 

anderem auch Stolzes Ausführungen zu diesem Thema vorgestellt, die den klaren Standpunkt 

vertritt, die Übersetzung einer Urkunde könne ausschließlich den Zweck einer Verständnishil-

fe erfüllen, sei nicht alleine, sondern nur bei gleichzeitigem Vorlegen der dazugehörigen 

Textvorlage gültig, und es gäbe keine denkbare Translationssituation beziehungsweise keinen 

denkbaren Übersetzungsauftrag oder –grund, bei dem eine erstellte Urkundenübersetzung in 

ihrem jeweiligen neuen, zielkulturellen Kontext als eigenständiger, originärer Text fungieren 

sollte beziehungsweise könnte (vgl. Stolze 1999: 166). 

Die vorliegende Masterarbeit verfolgt das Ziel zu überprüfen, inwieweit diese These be-

stätigt werden kann und ob sie nicht vielleicht doch widerlegbar ist. Hierzu werden einerseits 

theoretische Untersuchungen vorgenommen beziehungsweise verschiedene Ansätze aus dem 

translationswissenschaftlichen und rechtlichen Bereich präsentiert werden, die Stolzes Be-

hauptung entkräften beziehungsweise widersprechen können, und andererseits in einem ver-

gleichbar kleineren empirischen Teil der Arbeit das theoretisch Ausgearbeitete beziehungs-

weise Dargelegte anschließend anhand der Anführung und Analyse konkreter Urkundenüber-

setzungsbeispiele im Sprachenpaar Kroatisch-Deutsch auch praktisch nachgewiesen werden. 

Um dem zuvor erläuterten Vorhaben gerecht zu werden, weist die Arbeit eine logische, 

aufeinander aufbauende Gliederung auf. 

Den ersten Teil dieser bildet diese Einleitung, die als eine kurze Einführung in die wesent-

lichen Ziele und Inhalte dieser Masterarbeit fungiert. 
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Der zweite Abschnitt der Arbeit ist der Definition des zentralen Begriffs, nämlich jenes 

der Urkunde, gewidmet und beschäftigt sich, wie es auch das darauffolgende Kapitel noch tun 

wird, mit diesem zunächst nur innerhalb des einzelsprachlichen, einzelkulturellen, einzel-

rechtlichen Rahmens. Dabei wird zwecks erforderlicher Eingrenzung des doch sehr weitläufi-

gen Themas ausschließlich der deutschsprachige Urkundenbegriff unter die Lupe genommen. 

Das bedeutet, dass im zweiten Kapitel der Arbeit zunächst die etymologische Abstammung 

des deutschsprachigen Urkundenbegriffs präsentiert werden wird, anschließend der Urkun-

dengegenstand aus der Sicht der Urkundenlehre erläutert werden wird, wobei konkrete Krite-

rien beziehungsweise Merkmale genannt werden, die eine Urkunde erst als eine solche defi-

nieren, anschließend werden verschiedene Möglichkeiten zur Urkundenklassifizierung vorge-

stellt werden und zu guter Letzt der Urkundengegenstand aus allgemein rechtlicher aber auch 

spezifisch österreichisch-rechtlicher Perspektive beschrieben werden. Das Ziel dieses zweiten 

Teils der Masterarbeit, so könnte man also zusammenfassen, ist es, zu klären, was man über-

haupt unter dem Gegenstand der Urkunde versteht sowie die Leser dieser Arbeit mit der Tat-

sache vertraut zu machen, dass der Urkundenbegriff je nach Betrachtungsweise beziehungs-

weise je nach Standpunkt unterschiedliche Bedeutungsinhalte aufweisen kann. 

Im dritten Kapitel der Arbeit wird die Urkundenuntersuchung auf textuelle Ebene verla-

gert werden. Die Beschreibung der Urkunde aus textueller Sicht erscheint nämlich nicht zu-

letzt deswegen als relevant, da ja Texte gerade  jene Gegenstände sind, mit deren Übertragung 

in eine andere Sprache beziehungsweise Kultur sich Translatoren beschäftigen. Allerdings 

wird in diesem dritten Abschnitt der Arbeit eine weitere thematische Eingrenzung vorge-

nommen werden und zwar werden sich ab diesem Zeitpunkt der Arbeit alle Ausführungen 

lediglich auf die deutschsprachige Textsortenklasse der öffentlichen Urkunde beziehen. Das 

bedeutet, dass  für diese konkrete Textsortenklasse im Deutschen einerseits die funktionalen 

und situativen Parameter vorgestellt werden, und andererseits deren makro- und mikrostruktu-

rellen Eigenschaften herausgearbeitet werden. Um dies allerdings tun zu können, werden zu-

vor einige erforderliche Voraussetzungen getroffen werden. So werden dementsprechend 

gleich zu Beginn des dritten Kapitels der Arbeit wesentliche textlinguistische Grundlagen 

ausgearbeitet werden wie beispielsweise die Erläuterung des Textbegriffs, die Definition der 

Begriffe Texttyp, Textsorte und Textsortenklasse, die Bedeutungsklärung des Begriffs Text-

sortenkonventionen, usw. Erst nach vorangegangener Erläuterung der soeben genannten be-

grifflichen Grundlagen nämlich, wird es möglich sein den Urkundengegenstand als eine ei-

genständige Textsortenklasse mit einer Vielzahl unterschiedlicher Textsorten zu definieren 

sowie seine textkonstituierenden Merkmale zu präsentieren, was, wie ja bereits angedeutet 

wurde, grundsätzlich das Hauptziel dieses dritten Kapitels der Arbeit ist. 

Das vierte Kapitel stellt den wohl wichtigsten Abschnitt der vorliegenden Masterarbeit 

dar. Hier wird die Urkunde nämlich endlich in den Kontext der Translation positioniert wer-

den. Der bis dato einzelsprachliche, einzelkulturelle und einzelrechtliche Untersuchungs- be-

ziehungsweise Forschungsrahmen wird also verlassen werden und verschiedene – translati-
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onswissenschaftliche und rechtliche – Ansätze vorgestellt werden, die es ermöglichen werden, 

eine Antwort auf die zu Beginn präsentierte, zentrale Frage dieser Arbeit zu finden. In diesem 

Teil der Masterarbeit also wird überprüft werden, inwieweit Stolzes Behauptung, ein Ukrun-

dentranslat habe die alleinige Funktion einen entsprechenden Ausgangstext abzubilden bezie-

hungsweise zu dokumentieren und müsse somit nach den geltenden Konvention der Aus-

gangssprache beziehungsweise –kultur übersetzt werden, bestätigt werden kann und folglich 

somit auch untersucht werden, ob es nicht doch auch andere, nämlich verschiedene, Möglich-

keiten gibt eine Urkunde ‚richtig‘ zu übersetzen und falls ja, was über die zu wählende Über-

setzungsstrategie im konkreten Fall entscheidet beziehungsweise entscheiden sollte. Erforscht 

werden wird folglich in diesem vierten und wichtigsten Arbeitsabschnitt, ob denn auch im 

Bereich der Urkundentranslation unterschiedliche Übersetzungsherangehensweisen möglich 

beziehungsweise berechtigt sind und eine Urkundentranslation somit, abgesehen von der unter 

anderem von Stolze postulierten Imitation beziehungsweise bloßen Abbildung des jeweiligen 

Ausgangstextes, in gewissen Fällen beziehungsweise unter gewissen Umständen auch so er-

folgen beziehungsweise ausgeführt werden kann, dass die Makro-und Mikrostruktur der je-

weiligen Übersetzung an die Konventionen der Zielkultur, -rechtsordnung, -rechtssprache 

angepasst werden. 

Hierfür wird in einem ersten Schritt zunächst geklärt werden, was man überhaupt unter 

dem Urkundenübersetzen, aber auch –dolmetschen versteht, wer für diese Aufgabe speziell in 

Österreich zuständig ist, weshalb diese Tätigkeit so relevant ist und welche spezifischen 

Schwierigkeiten sie, aufgrund der Tatsache, dass öffentliche Urkunden einen rechtlichen Cha-

rakter aufweisen und in der jeweiligen Rechtsordnung, in der sie ausgestellt werden bezie-

hungsweise wurden, eingebettet sind, für Translatoren mit sich bringt. Nach der Darstellung 

beziehungsweise Erläuterung dieser allgemeinen Faktoren und Umstände, unter denen die 

Urkundentranslation im Allgemeinen erfolgt, werden im Anschluss verschiedene translati-

onswissenschaftliche, aber auch rechtliche Ansätze präsentiert werden, darunter zum Beispiel 

die funktionale Translationstheorie, das funktionale 2-Übersetzungstypenmodell nach Nord, 

Ansätze zum rechtlichen Übersetzen von Kjær und Madsen, aber auch das sogenannte Raster 

potentieller Translationssituationen im Recht nach Sandrini sowie dessen Bedeutung für den 

Bereich der Urkundenübersetzung, dem, wie zu sehen sein wird, ganz besondere Aufmerk-

samkeit zukommen wird.  

Konkret gesagt also, wird in diesem vorletzten Kapitel der vorliegenden Masterarbeit die 

transkulturelle Übertragung von Urkunden im Spannungsfeld zwischen der ‚bloßen‘ Abbil-

dung des Ausgangstextes und der zielkulturentsprechenden Anpassung erforscht und disku-

tiert werden. Es wird begründet werden, weshalb die zu Beginn vorgestellte These von Stolze 

durchaus widerlegbar ist und die Leser darüber aufgeklärt werden, welche Kriterien schluss-

endlich darüber entscheiden, wie eine jeweilige Urkunde zu übersetzen ist beziehungsweise 

übersetzt werden sollte. 
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Die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend auch praktisch nachgeprüft 

werden, und zwar im fünften Kapitel, welcher den empirischen Teil der Masterarbeit bildet 

und der Analyse von ausgewählten Urkunden sowie deren Translate gewidmet ist. Im Spra-

chenpaar Kroatisch-Deutsch werden je drei dokumentarische und je drei instrumentelle Ur-

kundenübersetzungsbeispiele in Bezug auf ihre textexternen und textinternen Merkmale un-

tersucht werden und damit das zuvor lediglich theoretisch Dargelegte im Idealfall auch an-

hand von konkreten Praxisbeispielen bekräftigt werden. 

Den letzten und abschließenden Teil der vorliegenden Arbeit wird schließlich eine 

Schlussfolgerung bilden, in welcher alle aus der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse bezie-

hungsweise gezogenen Schlussfolgerungen nochmals praxisorientiert zusammengefasst und 

ihre Relevanz für den Bereich der Urkundentranslation aufgezeigt werden. 

Methodologisch ist die vorliegende Arbeit als eine nach konkreten Kriterien durchgeführ-

te qualitative Analyse von ausgewählten Urkunden und deren Übersetzungen konzipiert. 

Grundlage für diese bildet dabei grundsätzlich das Textanalysemodell von Christiane Nord, 

welches allerdings, wie zu gegebenem Zeitpunkt näher ausgeführt sein wird, durch einige 

weitere wesentliche, speziell auf die Urkundentranslation abgestimmte Kriterien beziehungs-

weise Aspekte erweitert wurde. 

Der Materialkorpus umfasst, wie bereits erwähnt, originale Urkunden sowie deren Über-

setzungen, selbstverständlich aber auch Lehrbücher, Normen- und Gesetzessammlungen und 

Nachschlagewerke in Papierform und aus Internetquellen. 

Die Wiedergabe von Fachausdrücken in der Arbeit erfolgt stets in der Form des generi-

schen Maskulinums. Jegliche Wortwahl oder Bezeichnung ist aber geschlechtsneutral gemeint 

und soll auch dementsprechend interpretiert werden. 
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2. Die Definition des Urkundenbegriffs 

Wie bei einer jeden wissenschaftlichen Abhandlung ist, bevor jegliche Untersuchung vor-

genommen werden kann, eine Erläuterung des Schlüsselbegriffs - in diesem Fall des Urkun-

denbegriffs -  von Nöten. Eben dies soll Aufgabe des vorliegenden Kapitels sein. Um den 

Lesern dieser Arbeit das Erlangen eines möglichst umfassenden Verständnisses des Urkun-

dengegenstands zu ermöglichen, soll hierzu dieser aus unterschiedlichen Perspektiven be-

leuchtet werden. Den Anfang bildet dabei die Erforschung der Abstammung des deutschspra-

chigen Urkundenbegriffs, bevor schließlich Schritt für Schritt eine zeitgenössische Begriffs-

bedeutung herausgearbeitet wird.  

2.1. Die Abstammung des deutschsprachigen Urkundenbegriffs: Etymologie 

Die Ursprünge unseres heutigen deutschsprachigen Urkundenbegriffs, als eine Be-

zeichnung der deutschen Rechtssprache, reichen bis ins frühe Mittelalter zurück und zwar in 

etwa bis zum Zeitraum zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert, als im Zuge der Verdeutschung 

des bis dato gebräuchlichen, lateinischen Wortes „testimonium“ (Handwörterbuch zur deut-

schen Rechtsgeschichte 1998: 576) die althochdeutsche Bezeichnung „urkundi“ (Handwör-

terbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1998: 576) entstand und sich ihr Gebrauch etablierte. 

Zu jener Zeit trug das Wort seine Ausgangsbedeutung Zeugnis, später dann auch Bekundung 

(vgl. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1998: 576). 

Im Laufe der Zeit unterlag das Wort dann aber einem Wandel und seine Bedeutung 

änderte sich schließlich mit dem mittelhochdeutschen „urkünde“ (Handwörterbuch zur deut-

schen Rechtsgeschichte 1998: 576) beziehungsweise „urkunde“ (Handwörterbuch zur deut-

schen Rechtsgeschichte 1998: 576) in Zeichen, Kennzeichen, Merkmal, Beweis (vgl. Hand-

wörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1998: 576). 

Seinen letzten und wichtigsten Bedeutungswandel erfuhr das Wort allerdings erst im 

Neuhochdeutschen, als es schlussendlich seine bis heute noch gültige Bedeutung erhielt, näm-

lich die einer schriftlichen Aufzeichnung, die der Bekundung eines rechtlichen Vorgangs 

dient (vgl. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1998: 577). 

Nachdem nun also die etymologische Herkunft beziehungsweise der etymologische 

Werdegang des deutschsprachigen Urkundenbegriffs kurz vorgestellt wurde, soll dieser im 

nächsten Kapitel aus der Perspektive der Urkundenlehre an sich vorgestellt werden. Des Wei-

teren wird auch auf den Wandel der Urkunde, ihrer Bedeutung und Gestaltung im Laufe der 

Zeit eingegangen werden, bevor schließlich der Versuch der Urkundenklassifizierung vorge-

nommen wird und zum Abschluss des Kapitels eine rechtliche Erläuterung des Urkundenge-

genstands geboten wird. 

2.2. Definition aus der Urkundenlehre 

Die Urkundenlehre oder Diplomatik, wie sie außerdem auch noch genannt wird, ist der 

Erforschung der Geschichte, der Form, den jeweils gültigen Normen bzw. Ausstellungsvor-
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schriften, der Überprüfung der Echtheit, den Ausstellungsvorgängen und den daran beteiligten 

Personen und Institutionen sowie der Überlieferung von Urkunden gewidmet. Sie definiert 

den Begriff der Urkunde als eine: 

schriftliche Aufzeichnung über einen Vorgang rechtlicher Natur, die unter Beachtung gewisser Formen 

geschieht und in einer bestimmten Weise beglaubigt ist; die Urkunde will eine rechtliche Wirkung er-

zielen und erhebt den Anspruch der Glaubwürdigkeit. Durch diese Kriterien, deren relatives Gewicht 

dem historischen Wandel unterliegt, unterscheidet sich die U. von anderen Quellengattungen (Akten, 

Briefe, Publizistik, persönliche Aufzeichnungen, Stilübungen), auch wenn diese formal mit der U. über-

einstimmen. Innerhalb des Rahmens dieser Kriterien sind die Variationsmöglichkeiten aber außeror-

dentlich groß. (Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1998: 574) 

Die Relevanz dieser Urkundendefinition liegt in der Tatsache, dass konkrete Merkma-

le beziehungsweise Kriterien genannt werden, die eine Urkunde erst zu einer solchen machen 

und sie somit von anderen Textarten beziehungsweise -sorten abgrenzen. Diese wären: 

schriftliche Aufzeichnung, eine ganz konkrete und zu bewahrende Form sowie die Beglaubi-

gung des jeweiligen Textes. Erst bei Vorhandensein dieser drei Kriterien, so die Urkundenleh-

re, könne man bei einem vorliegenden Text von einer Urkunde sprechen. Da sich allerdings, 

wie bereits in der Definition erwähnt wurde, die Ausprägung und Bedeutung dieser Merkmale 

mit der Zeit kontinuierlich geändert haben, soll im Folgenden näher auf deren historische 

Entwicklung beziehungsweise auf deren historischen Wandel eingegangen werden. 

2.2.1. Das Kriterium der Schriftlichkeit 

Dass Urkunden heutzutage beinahe ausschließlich auf Papier verfasst werden, ist all-

gemein bekannt und gilt als selbstverständlich. Allerdings war dies in Vergangenheit nicht 

immer so der Fall. 

In der Antike beispielsweise erfolgte die schriftliche Aufzeichnung in der Regel auf 

Papyrus, während im frühen Mittelalter dieses durch das Pergament ersetzt wurde. Papierur-

kunden, wie wir sie auch heute noch kennen, tauchten erst im Spätmittelalter auf und konnten 

sich nur zögerlich gegen das vorherrschende Pergament durchsetzen. Aus eben diesem Grund 

wurde ihnen auch lange Zeit keine rechtliche Wirkung zugesprochen. Eher seltener, aber den-

noch, wurden außerdem Materialien wie Metall, Stein, Leder, Holz oder Stoff zum Urkun-

denverfassen verwendet. Dies stellte allerdings die Ausnahme dar. Hauptmaterialien für die 

schriftliche Aufzeichnung von Urkunden stellten nämlich hauptsächlich Papyrus, Pergament 

und Papier dar, von denen sich letzteres bis heute noch, trotzt Digitalisierung, gehalten hat 

(vgl. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1998: 574). 

Neben der Unterlage, auf die eine Urkunde verfasst wird, beziehungsweise dem Mate-

rial, das zur Urkundenanfertigung benutzt wird, gehört zum sogenannten Kriterium der 

Schriftlichkeit, dem Beachtung geschenkt werden muss, auch der Aspekt der verwendeten 

Schrift. Hierzu muss gesagt werden, dass vor allem in Vergangenheit die Buchstabenschrift 

keine Voraussetzung war. Die Verwendung von Symbolen oder sogar charakteristisch ge-

formten Einschnitten war durchaus üblich. Die sogenannte Übersetzungsqualität galt nur in 
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jenen Fällen als nicht mehr erfüllt, in denen die Bedeutung der angewandten Schriftzeichen, 

weder in der Urkunde selbst erläutert wurde, noch so zu erschließen war (vgl. Handwörter-

buch zur deutschen Rechtsgeschichte 1998: 574f.). 

Dass das Kriterium der Schriftlichkeit auch heutzutage noch seine Gültigkeit und Re-

levanz beibehalten hat, beweisen zeitgenössische Urkundendefinitionen, von denen nun bei-

spielhaft eine, nämlich jene aus dem Österreichischen Rechtswörterbuch aus dem Jahr 2014, 

vorgestellt werden soll. Diese besagt, dass man unter dem Gegenstand der Urkunde eine 

„[j]ede schriftliche Aufzeichnung von Gedanken, gleichgültig welches Material und welche 

Art von Schriftzeichen verwendet werden“ (Österreichisches Rechtswörterbuch 
3
2014: 190, 

Hervorhebung K.M.) versteht. 

2.2.2. Das Kriterium der Formbewahrung 

Das Kriterium der Formbewahrung bei einer Urkunde meint und bezieht sich auf so-

genannte „äußere und innere Merkmale“ (Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 

1998: 575). Mit ersteren ist unter anderem Folgendes gemeint: Beschreibstoffart und -format, 

Gliederung des Textes beziehungsweise Textaufbau, eventuell vorhandene graphische Zei-

chen,  Setzung eines Beglaubigungsmittels und so weiter (vgl. Handwörterbuch zur deutschen 

Rechtsgeschichte 1998: 575). 

Bis ins hohe Mittelalter, so konnte man feststellen, war die Schrift der Urkunde eine 

einzigartige, sprich sie entsprach nicht der der gewöhnlichen Buchschrift. Bis ins frühe 9. 

Jahrhundert leitete sich diese sogenannte diplomatische Schrift von den Kursiven her, um 

schließlich langsam von der karolingischen Minuskel verdrängt zu werden. Typisch war zu 

jener Zeit auch die Anbringung von Verzierungen. Erst im Spätmittelalter kam es dann 

schließlich zu einer Angleichung der Urkundenschrift an die Buchschrift. In der Neuzeit wie-

derum kam es erneut zu einem kleinen Wandel und es kam zum Gebrauch mehrerer, hierar-

chisch angeordneter Auszeichnungsschriften (vgl. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge-

schichte 1998: 575). 

Nachdem nun kurz auf die sogenannten „äußeren Merkmale“ (Handwörterbuch zur 

deutschen Rechtsgeschichte 1998: 575) der Urkundenform und deren historische Entwicklung 

eingegangen wurde, sollen nun die „inneren Merkmale“ (Handwörterbuch zur deutschen 

Rechtsgeschichte 1998: 575) näherer Betrachtung unterzogen werden. Diese betreffen bezie-

hungsweise meinen die zu beachtenden Regeln bei der sprachlichen Ausgestaltung der Ur-

kunde, sprich sie sind im Wortlaut der Urkunde enthalten. Hierbei gilt eines ganz klar, und 

zwar gelten individuelle Formulierungen als verpönt (vgl. Handwörterbuch zur deutschen 

Rechtsgeschichte 1998: 575). 

In Bezug auf die Urkundensprache lässt sich feststellen, dass diese in Mitteleuropa 

lange Zeit ausschließlich das Latein war. Erst im Hochmittelalter bannte sich auch die (deut-

sche) Volkssprache einen Weg, auch wenn sie zu Beginn nicht als zur Gänze vollwertig be-

trachtet wurde. Mit der Zeit ändert sich dies allerdings und die Volkssprache emanzipierte 
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sich vom Lateinischen. Sie entwickelte ihre eigenen Regeln (vgl. Handwörterbuch zur deut-

schen Rechtsgeschichte 1998: 575). 

Dass die Formbewahrung auch heutzutage noch eines jener Kriterien ist, welches eine 

Urkunde erst zu einer solchen machen, zeigt sich erneut beim Studieren zeitgenössischer Ur-

kundendefinitionen. So liest man beispielweise im Duden Fachlexikon Recht von A-Z aus dem 

Jahr 2015 das Folgende: „Maßgeblich ist stets die Form der U., nicht ihr Inhalt.“ (Duden 

Recht A-Z 
3
2015: 469).  

2.2.3. Das Kriterium der Beglaubigung 

Für die Beglaubigung einer Urkunde gab es schon von jeher unterschiedliche, aber 

dennoch ganz konkrete Möglichkeiten. Diese erfolgte entweder durch die Besiegelung oder 

die Unterschrift des Ausstellers, oder aber durch die Kombination von beidem. Weiteres lag 

in manchen Fällen die Glaubwürdigkeit in der Schrift selbst, wenn die Urkunde von einem 

öffentlichen Notar erstellt wurde, in der Tatsache der Übereinstimmung zweier gleichlauten-

der, aber getrennt verwahrter, Exemplare, oder aber beruhte lediglich auf der allgemeinen 

Vertrauenswürdigkeit des Ausstellers.  

Wichtig ist jedenfalls zu sagen, dass, während im frühen Mittelalter die Glaubwürdig-

keit einer Urkunde vor allem von der Gesamtheit der vorhandenen und im vorherigen Kapitel 

erläuterten äußeren Merkmalen beeinflusst wurde, ab dem 12. Jahrhundert die Besiegelung 

immer mehr an Relevanz gewann. Dies wurde vor allem durch die Tatsache begünstigt, dass 

nun auch Privatpersonen beim Ausstellen einer Urkunde diese mit einem Siegel ausstatteten. 

Die zusätzliche Setzung einer Unterschrift, neben dem Akt der Besiegelung, diente dazu, die 

Feierlichkeit des Ganzen zu erhöhen. In älterer Zeit bestand diese gar nicht aus dem Namen, 

sondern war ein Gruß, ein Segenswunsch oder aber ein Zeichen wie beispielsweise ein Kreuz 

oder Monogramm. Erst im späten Mittelalter und bei Urkunden geistlicher Aussteller ab dem 

12. Jahrhundert taucht die Setzung des Namens auf (vgl. Handwörterbuch zur deutschen 

Rechtsgeschichte 1998: 575.). Auch heutzutage noch stellt die Beglaubigung ein wesentliches 

Merkmal einer beinahe jeden Urkunde dar und weist somit den Rezipienten, sei es ein Laie 

oder aber eine fachkundige Person, indirekt darauf hin, dass es sich bei dem vorliegenden 

Text um eine Urkunde handelt.  Sie wird stets gemäß den entsprechenden Rechtsvorschriften 

eines Landes vorgenommen und dient der Rechtssicherheit.
1
 Näheres zur Urkundenbeglaubi-

gung folgt im weiteren Verlauf der Arbeit. 

2.3. Die Urkundenklassifizierung 

Nachdem nun im vorherigen Kapitel jene Faktoren vorgestellt wurden, die laut Ur-

kundenlehre fixer Bestandteil einer beinahe jeden Urkunde sind beziehungsweise sein sollten 

und diese somit von jeglichen anderen Textgattungen beziehungsweise Textsortenklassen 

                                                           
1
 Vgl. hierzu die Informationen des Außenministeriums, URL: bmeia.gv.at 
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unterscheiden lassen, soll als nächstes der Versuch einer Urkundenklassifizierung vorgenom-

men werden.  

Dieses Vorhaben erweist sich allerdings nicht zuletzt dadurch als schwierig, da in der 

Literatur verschiedenste Einteilungsmethoden auffindbar sind. Die gängigsten sind jene nach 

den folgenden Kriterien: dem Urkundenaussteller, der Urkundenfunktion und der Entste-

hungsart. Sie sollen daher auch im Folgenden näher vorgestellt werden. 

2.3.1. Öffentliche versus private Urkunde  

Eine erste mögliche und überaus gängige Urkundeneinteilungsmethode, die in der Li-

teratur auffindbar ist, ist jene nach dem Aussteller. Einem solchen Klassifizierungskriterium 

zufolge unterscheidet man zwischen den sogenannten öffentlichen Urkunden und den Privat-

urkunden.  

Erstere werden „von einer öffentlichen Behörde“ wie beispielsweise einem Gericht 

„oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person“ wie beispielsweise einem 

Notar oder einem Standesbeamten „befugterweise in der vorgeschriebenen Form“ (Gabler-

Lexikon Recht in der Wirtschaft 1998: 718f.) ausgestellt, weisen somit öffentlichen Charakter 

auf und begründen im Allgemeinen vollen Beweis für den beurkundeten Vorgang (z.B.: Ver-

tragsabschluss) oder die in der Urkunde bezeugten Tatsachen (z.B.: Eheschließung) (vgl. 

Gabler-Lexikon Recht in der Wirtschaft 1998: 718f.). 

Privaturkunden hingegen weisen im Unterschied zu den Ersteren einen privaten Aus-

steller auf. Aufgrund der im vorherigen Kapitel bereits thematisierten Formerfordernissen 

weisen sie zwar meist eine öffentlich beglaubigte Unterschrift auf, dürfen aber dennoch nicht 

mit einer öffentlichen Urkunde verwechselt werden (vgl. Rechtswörterbuch 
21

2014: 1324).  

Beispiele für privatschriftliche Urkunden wären: Vollmachten, eigenständig verfasste Testa-

mente, Privatverträge, allgemeine Geschäftsbriefe, Satzungen, nichtamtliche Bescheinigun-

gen, Sitzungsprotokolle, Arbeitszeugnisse, Rechnungen, ärztliche Bescheinigungen und so 

weiter (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 16 & Stolze 2014: 16).  

2.3.2. Beweisurkunde versus konstitutive Urkunde 

Eine zweite und ebenso gängige Möglichkeit Urkunden einzuteilen ist jene nach ihrer 

rechtlichen Wirksamkeit beziehungsweise ihrer Funktion, was gleichzeitig auch als eine Un-

terscheidung nach der Entstehungsart betrachtet werden könnte. Folgt man einer solchen Ein-

teilungsmethode so unterscheidet man zwischen Urkunden, die eine bereits rechtsgültig voll-

zogene Handlung aufzeichnen beziehungsweise das Bestehen eines gewissen Rechts bewei-

sen, und solchen, die rechtsschaffend gelten oder Träger eines jeweiligen Rechtsgeschäftes 

sind (vgl. Stolze 2014: 16). 

Erstere sind unter der Bezeichnung „Beweisurkunde“ (Stolze 2014: 16 und Rechts-

wörterbuch 
21

2014: 1324) bekannt.
2
 Je nachdem, ob ihre Beweiserheblichkeit von Anfang an 

                                                           
2
 In kroatischsprachiger Literatur findet man für den Beweisurkundenbegriff außerdem auch noch die Bezeich-

nung ‚dokumentierende Urkunde‘ (vgl. Opći pravni rječnik 2006: 325; Übersetzung K.M.). 
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bezweckt war oder aber erst im Nachhinein eingetroffen ist, teilt man sie des Weiteren in so-

genannte „Absichtsurkunden“ (Rechtswörterbuch 
21

2014: 1324) einerseits und „Zufallsurkun-

den“ (Rechtswörterbuch 
21

2014: 1324) andererseits ein. Beispiele für dokumentierende Ur-

kunden wären eine Quittung, ein Schuldschein oder ein Kaufvertrag (vgl. Stolze 2014: 16). 

Letztere hingegen sind in der Literatur als „konstitutive“, manchmal auch „dispositi-

ve“ (Stolze 2014: 16) Urkunden bekannt. Als Bespiele für diese könnte ein Testament oder 

der im Zuge eines Vertragsabschlusses stattgefundene Briefwechsel der betroffenen Parteien 

angeführt werden (vgl. Rechtswörterbuch 
21

2014: 1324 und Stolze 2014: 16). 

Die Unterscheidung von Urkunden nach ihrem Zweck beziehungsweise ihrer Funkti-

on, und das sei an dieser Stelle vorweggenommen, findet sich auch in der Urkundendefinition 

der österreichischen Gesetzgebung beziehungsweise des österreichischen Rechts, auf die im 

weiteren Verlauf der Arbeit noch gesondert und näher eingegangen werden wird. So heißt es 

an einer bestimmten Stelle im österreichischen Strafgesetzbuch, dass unter einer Urkunde eine 

Schrift zu verstehen sei, „die [entweder] errichtet worden ist, um ein Recht oder ein Rechts-

verhältnis zu begründen, abzuändern oder aufzuheben“ (§ 74 StGB Abs. 1 Z. 7) oder aber um 

„eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen“ (§ 74 StGB Abs. 1 Z. 7). 

Aussteller, Wirkung beziehungsweise Urkundenfunktion  und Entstehungsart -  so 

könnte man nun also zusammenfassen - sind jene zwei beziehungsweise drei Hauptkriterien 

nach denen man verschiedene Urkundenarten voneinander unterscheiden kann. 

Nichtsdestotrotz lassen sich allerdings in der Literatur auch noch andere, vielleicht 

weniger relevantere beziehungsweise gebräuchlichere, Differenzierungskriterien finden, die 

an dieser Stelle der Vollständigkeit halber auch noch angeführt werden sollen. So gibt es bei-

spielsweise eine Urkundeneinteilung in Beurkundung in eigener oder in fremder Sache, eine 

Einteilung in Urkunden mit subjektiver und objektiver Fassung, je nachdem ob der Aussteller 

in 1. Person spricht oder aber über ihn in 3. Person berichtet wird, eine Einteilung in Urkun-

den mit unbegrenzter Gültigkeit, wie es beispielsweise bei einem Diplom der Fall ist, und 

jene, deren Gültigkeit zeitlich befristet ist, wie beispielsweise ein Mandat, eine Einteilung in 

Urkunden, die der Aussteller aus eigenem Willen erlässt, und jene, die vom Empfänger ange-

ordnet beziehungsweise erbittet werden (vgl. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschich-

te 1998: 585f.). Außerdem unterscheidet man ganz generell auch noch zwischen den nationa-

len und den ausländischen beziehungsweise fremdsprachigen Urkunden.
3
 

Eine weitere wichtige Tatsache ist jene, dass in manchen Ländern, und so auch in 

Kroatien, eine Urkundeneinteilung beziehungsweise –klassifizierung nach den jeweiligen 

Anwendungsgebieten gängig ist beziehungsweise nach jenen Bereichen, denen die Urkunde 

thematisch zugehörig ist. So können wir beispielsweise in Kroatien unter anderem auch fol-

gende Urkundenarten voneinander differenzieren: ovršne isprave
4
 (dt.: Vollstreckungsurkun-

                                                           
3
 Vgl. hierzu die Informationen des Außenministeriums, URL: bmeia.gv.at 

4
 Vgl. hierzu die Informationen der Webseite orkis und limun.hr , URL:.orkis.hr und limun.hr 



11 
 

den beziehungsweise vollstreckbare Urkunden, Übersetzung K.M.), osobne isprave
5
 (dt.: Per-

sonenstandsurkunden, Übersetzung K.M.), knjigovodstvene isprave
6
 (dt.: ~ wesentliche Do-

kumente für die Buchhaltung wie Rechnungen, Lieferscheine, etc., Übersetzung K.M.), putne 

isprave
7
 (dt.: ~Reisedokumente wie z.B.: der Reisepass, Übersetzung K.M.) oder prometne 

isprave
8
 (dt.: ~Lenkberechtigung beziehungsweise Führerschein, Übersetzung K.M.), für de-

ren Anfertigung beziehungsweise Gestaltung es zum Teil auch gesetzlich vorgeschriebene 

Vorschriften gibt.
9
 

Anhand einiger der angeführten kroatischen Urkundenbeispiele lässt sich eine wesent-

liche Tatsache, die auch für das Übersetzen und Dolmetschen von Urkunden von großer Re-

levanz ist, gut erkennen, nämlich, dass der Gebrauch der Urkundenbezeichnung nicht in allen 

Ländern gleich ist. Während alle für das Kroatische angeführte Urkundenbeispiele nämlich 

auch explizit die Benennung ‚isprava‘, also zu Deutsch ‚Urkunde‘, in ihrer sprachlichen Be-

griffsrepräsentation enthalten, wird im Deutschen für den gleichen Gegenstand beziehungs-

weise die gleiche Textart nicht automatisch auch die Bezeichnung ‚Urkunde‘ verwendet, auch 

wenn auf begrifflicher Ebene durchaus die Rede von einer Urkunde ist. 

Nachdem nun das Vorhandensein verschiedenster Urkundenklassifizierungsmethoden 

aufgezeigt wurde, soll als nächstes der Urkundenbegriff aus juristischer Perspektive erläutert 

werden. Dies erweist sich nicht zuletzt deswegen als relevant, da, wie bereits festgestellt wer-

den konnte, Urkunden stets einen Vorgang rechtlicher Natur als Inhalt aufweisen und ihre 

Funktion beziehungsweise ihr Ziel die Erfüllung einer gewissen rechtlichen Wirkung ist. So-

mit zählen sie zu den Rechtstexten beziehungsweise gehören dem Rechtsbereich an und müs-

sen somit auch aus diesem Blickwinkel erläutert werden. 

2.4. Rechtliche Definition: Der Urkundengegenstand im Sinne der gesetzli-

chen Bestimmungen sowie im Kontext des österreichischen Rechtssystems 

In den bisherigen Ausführungen zum Urkundenbegriff wurde bereits des Öfteren darauf 

hingewiesen, dass Urkunden stets mit dem Aufweisen einer gewissen Beweiskraft verbunden 

werden. Tatsächlich ist es so, dass in heutigen, modernen Rechts- und Verwaltungssystemen 

Urkunden eines der  wichtigsten Beweismittel darstellen. Ob im Familienrecht, vor Gericht, 

im Bildungswesen, in der Wirtschaft, bei diversen Versicherungsangelegenheiten oder in der 

staatlichen Verwaltung – in all diesen und vielen weiteren Bereichen fungieren Urkunden 

                                                           
5
 Vgl. hierzu die Informationen des kroatischen Ministeriums für Innere Angelegenheiten, URL: mup.hr 

6
 Vgl. hierzu die Informationen verschiednener kroatischsprachiger Webseiten zum Thema Rechnungswesen 

und Buchhaltung, URL: .bdm.hr, web.efzg.hr, efpu.hr und poslovni.hr 
7
 Vgl. hierzu die Informationen des kroatischen Ministeriums für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten, 

URL: mvep.hr 
8
 Vgl. hierzu die Informationen auf der offiziellen Webseite der Polizei der kroatischen Gespanschaft Primorje-

Gorski kotar , URL: primorsko-goranska.policija.hr 
9
 Vgl. hierzu verschiedene kroatische Gesetzesvorschriften, URL: zakon.hr 
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ausnahmslos als beweiskräftige Schriftstücke beziehungsweise Gegenstände und werden als 

solche auch angewandt.  

Da allerdings im Grunde alles zum Zwecke des Beweises dienen und herangezogen wer-

den könnte beziehungsweise kann, bedarf es an dieser Stelle einer allgemeingültigen rechtli-

chen Urkundendefinition. Eine solche liefert uns unter anderem Fleck (1999), indem er sagt: 

 

Eine Urkunde im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen ist jede in Schriftzeichen verkörperte Gedankenäu-

ßerung. Im Strafrecht ist der Urkundenbegriff noch weiter und umfaßt nicht nur Schriftstücke, sondern alle 

Gegenstände, die eine Gedankenerklärung enthalten können und dazu geeignet und bestimmt sind, im 

Rechtsverkehr Beweis zu erbringen und den Aussteller erkennen lassen. So gehören zu den Urkunden z.B. 

auch gestempelte Kfz-Kennzeichen, Fahrkarten und Künstlerzeichen, jedoch keine bloßen Wertzeichen wie 

Briefmarken und Garderobennummern. […] Mit anderen Worten, jedes Schriftstück, das zu Beweiszwecken 

verwendet werden kann, jede Gebrauchsanweisung, jeder Liebesbrief, sämtliche Verträge und Bestätigun-

gen, Hinweise und Informationen sind Urkunden. (Fleck ²1999: 231)  

Flecks Urkundendefinition wirft nun einen Gedanken beziehungsweise Aspekt zur Ur-

kundenbegriffsklärung auf, der bisher noch nicht berücksichtigt beziehungsweise thematisiert 

wurde und somit neu ist, nämlich jenen, dass eine Urkunde nicht nur ein Schriftstück, sondern 

auch, solange er eine Gedankenerklärung beinhaltet, den Aussteller erkennen lässt und als 

Beweisgegenstand gelten und vorgelegt werden kann, auch ein Gegenstand sein kann. Damit 

ist die rechtliche Urkundendefinition viel weiter gefasst als all jene, die bis dato in dieser Ar-

beit vorgestellt wurden. Anders als beispielsweise für die Urkundenlehre (siehe hierzu Kapitel 

2.2.) stellen für sie somit Kriterien wie schriftliche Aufzeichnung, Formwahrung und Beglau-

bigung keine essentiellen Voraussetzungen dar, um einen Gegenstand oder einen Text als 

Urkunde zu definieren.  

Ein solches Verständnis des Urkundenbegriffs hat zur Folge, dass unter bestimmten Um-

ständen, die bereits angeführt beziehungsweise näher erläutert wurden, nicht nur die typischen 

und allgemein bekannten Text‚arten‘ beziehungsweise Urkunden‚sorten‘ wie beispielsweise 

eine Geburts- oder Heiratsurkunde zur Text‚gruppe‘ der Urkunden gezählt werden, sondern 

auch solche, die man üblicherweise andersartig zuordnen würde wie beispielsweise ein Lie-

besbrief oder eine Rechnung. Dies trifft insbesondere auf den Strafrechtsbereich zu, wo, wie 

bereits der Urkundendefinition von Fleck entnommen werden konnten, der Urkundenbegriff 

weiter gefasst ist (vgl. Fleck ²1999: 231). 

Nachdem nun eine allgemeine rechtliche Urkundendefinition vorgestellt wurde, steht noch 

aus, der Behandlung des Urkundengegenstands innerhalb der österreichischen Gesetzgebung 

im Speziellen nähere Betrachtung zu schenken. Hierzu wurde bereits unter Kapitel  2.3.1. 

unter anderem festgestellt, dass das österreichische Recht je nach Funktion unterschiedliche 

Urkunden voneinander unterscheidet (vgl. § 74 StGB Abs. 1 Z. 7).  

Eine weitere wesentliche Urkundenklassifizierung, die ebenso in der österreichischen Ge-

setzgebung Anwendung findet und für diese von großer Relevanz ist, ist jene nach dem Aus-

steller, die in der Unterscheidung zwischen öffentlichen und privatschriftlichen Urkunden 
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resultiert. Da auch sie bereits unter Kapitel 2.3.1. vorgestellt wurde, soll nun, um Wiederho-

lungen zu vermeiden, lediglich nur mehr ein bisher noch nicht behandelter, nichtsdestotrotz 

weniger relevanter Aspekt in Bezug auf öffentliche und privatschriftlichen Urkunden themati-

siert werden, nämlich die unterschiedliche Beweiskraft, die den beiden Urkundenarten inner-

halb des österreichischen Rechtssystems zugesprochen wird. Auf diese macht die österreichi-

sche Zivilprozessordnung aufmerksam, indem sie Folgendes anführt: 

 

Urkunden, welche im Geltungsbereich dieses Gesetzes von einer öffentlichen Behörde innerhalb der 

Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb 

des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form auf Papier oder elektronisch er-

richtet sind (öffentliche Urkunden), begründen vollen Beweis dessen, was darin von der Behörde amt-

lich verfügt oder erklärt, oder von der Behörde oder der Urkundsperson bezeugt wird. Das Gleiche gilt 

von den Urkunden, welche zwar außerhalb des Geltungsgebietes dieses Gesetzes, jedoch innerhalb der 

Grenzen ihrer Amtsbefugnisse von solchen öffentlichen Organen errichtet wurden, die einer Behörde 

unterstehen, welche im Geltungsgebiete dieses Gesetzes ihren Sitz hat. 

Gleiche Beweiskraft haben auch andere Urkunden, welche durch besondere gesetzliche Vorschriften als 

öffentliche Urkunden erklärt sind. 

Die außerhalb des Geltungsgebietes dieses Gesetzes errichteten Urkunden, welche am Orte ihrer Errich-

tung als öffentliche Urkunden gelten, genießen unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit auch im 

Geltungsgebiete dieses Gesetzes die Beweiskraft öffentlicher Urkunden, wenn sie mit den vorgeschrie-

benen Beglaubigungen versehen sind. 

Auf Papier oder elektronisch errichtete Privaturkunden begründen, sofern sie von den Ausstellern unter-

schrieben oder mit ihrem gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichen versehen sind, vollen 

Beweis dafür, dass die in denselben enthaltenen Erklärungen von den Ausstellern herrühren. (§ 292, § 

293 und § 294 ZPO)  

 

Aus den drei zitierten Paragraphen der österreichischen Zivilprozessordnung lassen sich 

wesentliche Schlüsse in Bezug auf die Beweiskraft von Urkunden innerhalb des österreichi-

schen Rechtssystems ziehen. Während in Österreich erstellten öffentlichen Urkunden von 

vornherein volle Beweiskraft zugesprochen wird, indem eine Echtheits- und Richtigkeitsver-

mutung selbst für deren Inhalt beststeht, gilt dieses ‚Privileg‘ für Privaturkunden nicht. Bei 

diesen kann mittels einer Beglaubigung lediglich bewiesen werden, dass die jeweilige Unter-

schrift auf der Urkunde echt ist und somit die Urkunde beziehungsweise die in ihr vorkom-

menden Erklärungen auch tatsächlich vom angeführten Aussteller stammen (vgl. hierzu auch 

Ullstein-Lexikon des Rechts 1971: 454). Nicht bezeugt allerdings wird die Richtigkeit des 

jeweiligen Text- beziehungsweise Urkundeninhaltes. Damit weisen privatschriftliche Urkun-

den im Gegensatz zu den öffentlichen keinen vollumfänglichen Öffentlichkeitscharakter auf. 

Sie verfügen über keine besondere Beweiskraft und unterliegen bei Gericht oder bei Behörden 

der freien Beweiswürdigung.
10

 

                                                           
10

 Vgl. hierzu einen im Internet auffindbaren Lexikoneintrag zum Thema Öffentliche Urkunde, URL: meingrund-
stueck.at/lexikon 
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Eine weitere wichtige Feststellung, die aus den zitierten Paragraphen gezogen werden 

kann, ist, dass auch fremdsprachige, ausländische öffentliche Urkunden volle Beweiskraft 

aufweisen, sofern sie entsprechend beglaubigt wurden. Auch auf dieses Thema wird im weite-

ren Verlauf der Arbeit noch näher eingegangen werden. 

Nachdem nun auch aus der letzten angekündigten Perspektive der Urkundenbegriff erläu-

tert wurde, soll, bevor zum nächsten Themenschwerpunk gewechselt wird, eine kurze Zu-

sammenfassung der bisher gewonnenen Erkenntnisse sowie jener Überlegungen gemacht 

werden, die den weiteren Verlauf der Arbeit beeinflussen werden. 

Dieses zweite Kapitel der Arbeit war dem Vorhaben gewidmet, den Urkundenbegriff, 

welcher den zentralen Gegenstand der vorliegenden wissenschaftlichen Abhandlung bildet, zu 

definieren. Dies wurde auf unterschiedliche Art und Weise gemacht. Einleitend wurde hierzu 

zunächst der etymologische Ursprung des deutschsprachigen Urkundenbegriffs vorgestellt. 

Danach wurde die Urkundendefinition aus der Urkundenlehre selbst vorgestellt und dabei 

jene Kriterien herausgearbeitet, nämlich Schriftlichkeit, Formbewahrung und Beglaubigung, 

die einen jeweiligen Text erst zu einer Urkunde machen und somit von allen anderen 

Text‚arten‘ beziehungsweise –‚gattungen‘ unterscheiden. Ebenso präsentiert wurde der Ur-

kundengegenstand aus der rechtlichen Perspektive. Hierbei wurde eine wesentliche Erkennt-

nis gewonnen, nämlich, dass der Urkundenbegriff je nach Kontext in seiner Bedeutung ziem-

lich weit und ziemlich unterschiedlich ausfallen kann und neben den klassischen, allgemein 

bekannten, beweiskräftigen Schriftstücken auch Gegenstände miteinschließen beziehungswei-

se meinen kann. 

Den wohl wichtigsten Abschnitt des zweiten Kapitels allerdings bildete die Auseinander-

setzung mit den unterschiedlichen Urkundenklassifizierungsarten und zwar deshalb, weil auf 

diesen Themenpunkt auch im folgenden dritten Kapitel weiters näher eingegangen werden 

soll, auch wenn diesmal aus einem anderen Blickwinkel. Daher seien an dieser Stelle noch 

einige ergänzende, aber wesentliche Worte zu den unter Kapitel 2.3. vorgestellten Urkunden-

einteilungsmethoden gesagt. 

Die unterschiedlichen Klassifizierungskriterien beziehungsweise –methoden des Urkun-

dengegenstands, die, wie bereits angeführt, Thema des Kapitels 2.3. waren, wurden mit dem 

Ziel beziehungsweise der Absicht vorgestellt, die Leser dieser Arbeit auf das Bestehen unter-

schiedlichster Urkundentexte beziehungsweise –‚arten‘ aufmerksam zu machen. Dies könnte 

allerdings zur Folge gehabt haben, dass dabei der Eindruck entstanden ist, dass sich ein jewei-

liger Urkundentext tatsächlich auch nur einer einzigen, fixen Kategorie zuordnen lässt und 

demzufolge die oben dargelegten Urkunden‚arten‘ wie beispielsweise öffentliche Urkunde, 

private Urkunde, Dispositivurkunde, Konstitutivurkunde, Beweisurkunde, Vollstreckungsur-

kunde usw. (siehe hierzu Kapitel 2.3.) sozusagen parallel nebeneinander existieren bezie-

hungsweise bei dem Versuch der Zuordnung einer jeweiligen Urkunde zwischen ihnen ge-

wählt werden muss. Dies ist allerdings nicht der Fall. Die einzelnen vorgestellten Methoden 

beziehungsweise Kriterien, nach denen sich Urkunden klassifizieren lassen beziehungsweise 
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nach denen unterschiedlichste Urkunden ‚arten‘ festgestellt werden können, sollten nämlich 

viel eher als situative Parameter betrachtet werden, die bei einem vollständigen, umfassenden 

Urkundenidentifizierungsvorhaben, sprich beim Zuordnungsversuch eines jeweiligen Urkun-

dentextes zu einer ganz konkreten Urkunden‚art‘, allesamt analysiert und erfragt werden müs-

sen. Im Konkreten bedeutet das also, dass die Zugehörigkeit eines jeweiligen Urkundentextes 

zu einer ganz bestimmten Urkunden‚art‘ erst dann genau bestimmt werden kann, wenn alle 

Faktoren, also Aussteller, Funktion und Situation beziehungsweise Kontext, die unter Kapitel 

2.3. nur grob als Klassifizierungskriterien im Allgemein vorgestellt wurden, erfragt bezie-

hungsweise erforscht werden. Erst dann nämlich ist es möglich herauszufinden beziehungs-

weise zu bestimmen, um welchen Urkunden‚art‘ es sich im Speziellen handelt. 

Dies führt gleichzeitig zu dem Schluss, dass die bisher vorgestellten Urkundenklassifizie-

rungsweisen wohl zu allgemein waren beziehungsweise sind und somit keineswegs zufrieden-

stellend sein können. Benötigt wird eine viel differenziertere Herangehens- beziehungsweise 

Betrachtungsweise einzelner Urkundentexte. Diese Notwendigkeit ergibt sich nicht zuletzt 

aus der Überlegung, dass mit den vorgestellten Klassifizierungskriterien von Urkunden ver-

schiedene ‚Kombinationsvarianten‘ möglich sind. So kann beispielsweise eine Beweisurkun-

de sowohl von einem Gericht ausgestellt werden und somit eine öffentliche Urkunde sein als 

auch einen privaten Aussteller aufweisen und somit zur Privaturkunde gezählt werden. Je 

nachdem wiederum in welchem Kontext beziehungsweise in welcher Situation die jeweilige 

Urkunde Anwendung findet und welche spezifische Aufgabe beziehungsweise Funktion sie 

dort erfüllt, lassen sich ferner unterschiedliche Urkunden‚arten‘ einer solchen Beweisurkunde 

voneinander differenzieren. Das bedeutet, dass für die Erforschung der konkreten Urkun-

den‚art‘ eines jeweiligen Urkundentextes einerseits all seine situativen Parameter, andererseits 

seine spezifische Funktion analysiert werden müssen. Untersucht werden muss also die kom-

munikative Funktion beziehungsweise Handlung, die der jeweilige Urkundentext in der jewei-

ligen Situation beziehungsweise in dem jeweiligen Kontext erfüllt. 

Das Wissen um solche situativen und funktionalen Parameter eines jeweiligen Urkunden-

textes ist insbesondere für all jene Personen wichtig, die diesen nicht nur bei einer Behörde 

vorlegen müssen oder ausstellen, sondern die einen solchen Text selbst verfassen bezie-

hungsweise produzieren müssen. Zu diesen Personen zählt auch ein Urkundendolmetscher 

oder –übersetzer. Aus diesem Grund sollen im nächsten Kapitel jene Grundlagen herausgear-

beitet werden, die es ermöglichen einen jeden Text, und somit auch einen jeden Urkunden-

text, differenzierter zu analysieren sowie seine situativen und funktionalen Parameter zu er-

forschen. Hierzu muss die Untersuchung allerdings nun auf die sogenannte textuelle Ebene 

verlagert werden und die Urkunde als eine eigene, spezifische Text‚art‘ beziehungsweise 

Textsortenklasse mit unterschiedlichsten Textsorten, den sogenannten Urkundensorten, her-

ausgearbeitet und erforscht werden. Diese Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Ur-

kunde auf textueller Ebene beziehungsweise aus textlinguistischer Perspektive ist nicht zuletzt 
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auch deswegen so wichtig, da vereinfacht gesagt Texte ja jene Gegenstände sind, die die 

Grundlage einer jeden translatorischen Tätigkeit bilden. 

3. Die Urkunde als eigenständige Textsortenklasse: Textlinguisti-

sche Grundlagen 

Wie bereits angekündigt wurde, soll im dritten Kapitel dieser Arbeit der Urkundengegen-

stand aus textueller Sicht erforscht werden. Damit soll erzielt werden, dass die Urkunde letzt-

endlich als eine Oberkategorie beziehungsweise als eine eigenständige Textsortenklasse ver-

standen wird, die eine Vielzahl an unterschiedlichen Unterkategorien, die sogenannten Texts-

orten beziehungsweise Urkundensorten, besitzt. Zwar wurde der Urkundenbegriff bereits im 

vorherigen Abschnitt der Arbeit auf unterschiedlichste Art und Weise erläutert, allerdings 

bedarf es für die Zwecke dieser Arbeit einer ‚textuellen‘ Beschreibung der Urkunde, nicht 

zuletzt deswegen,  weil gerade Texte jene Gegenstände sind, mit deren Übertragung in eine 

andere Sprache und Kultur sich Translatoren beschäftigen. Sie bilden die Grundlage einer 

jeden translatorischen Handlung. 

Um allerdings die Urkunde sozusagen textuell beschreiben zu können, sprich um sie als 

eine eigene Textsortenklasse mit all ihren Merkmalen und ihrer Hauptfunktion beziehungs-

weise ihren Funktionen definieren zu können, müssen zuvor einige wesentliche theoretische 

Grundlagen herausgearbeitet werden wie beispielsweise die Erläuterung des Textbegriffs an 

sich, der Funktion eines Textes, des Begriffs Textsortenklasse und Textsorte sowie der Be-

deutung von Textsortenkonventionen, um die daraus gewonnen theoretischen Erkenntnisse 

anschließend auf den Urkundengegenstand anwenden zu können. Ohne das Verständnis dar-

über, was die zuvor genannten Begriffe an sich überhaupt bedeuten, kann nämlich auch nicht 

die Urkunde als eine spezifische, eigenständige Texteinheit definiert werden. 

Den Beginn soll die Bedeutungsklärung des Textbegriffs bilden. Hierzu benötigen wir ei-

ne Definition, welche primär an die jeweilige zielkulturelle Situation und Funktion ausgerich-

tet ist sowie berücksichtigt, dass ein Text von diesen beiden Faktoren sowohl in der Phase der 

Produktion als auch der der Rezeption beeinflusst wird. 

Einen solchen Textbegriff liefern uns jene Ansätze, die sich mit der soziologischen und 

pragmatisch-kommunikativen Dimension von Texten beschäftigen und davon ausgehen, dass 

Texte immer Teil eines bestimmten soziokulturellen Umfeldes sind. Anhand eben solcher 

Ansätze soll im folgenden Unterkapitel der Textbegriff erläutert werden. 

3.1. Text in Situation und Text in Funktion: Der situations- und zweckori-

entierte Textbegriff 

Wie bereits gesagt, widmet sich dieses Unterkapitel der Erläuterung des Textbegriffs. 

Sein Ziel ist es aufzuzeigen, dass man unter dem Gegenstand Text viel mehr als nur die bloße 

Aneinanderreihung sprachlicher Zeichen versteht. 
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Als erstes sei hierzu demnach die Textdefinition von Beaugrande und Dressler aus ih-

rem Werk Einführung in die Textlinguistik vorgestellt, in dem der Untersuchungsgegenstand 

Text als eine „KOMMUNIKATIVE OKKURENZ (engl. „occurrence“) [definiert wird], die 

sieben Kriterien der TEXTUALITÄT erfüllt. Wenn irgendeines dieser Kriterien als nicht er-

füllt betrachtet wird, so gilt der Text nicht als kommunikativ.“ (Beaugrande/Dressler 1981: 3, 

Hervorhebung R.B und W.D.). 

Die Textdefinition von Beaugrande und Dressler geht davon aus, dass ein Text nur 

dann als ein Text definiert werden kann, wenn er alle sieben Textualitätskriterien, nämlich 

Kohäsion, Kohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Situationalität und Inter-

textualiät (vgl. Beaugrande/Dressler 1981), erfüllt. Diese Bedingung wird aber in der tatsäch-

lichen Realität nicht immer erfüllt und kann somit nicht als einziger Maßstab für die Bewer-

tung eines Textes oder Nicht-Textes gelten. Dies soll nun auch anhand eines praktischen und 

frei erfundenen Beispiels gezeigt werden. 

 

Beispiel: 

Ich esse gerne Sachertorte. Schweinsbraten ist ein traditionelles österreichisches Gericht. Hier 

bei uns isst man die Sachertorte mit Messer und Gabel. Jährlich reisen mehrere Millionen 

Touristen aus aller Welt nach Wien. 

 

Die oben aneinandergereihten vier Sätze weisen zwar zum Teil bestimmte Kohäsi-

onsmerkmale auf, verfügen jedoch über keinerlei semantische Kohärenz. Nach rein textlingu-

istischen Kriterien und dem Textverständnis von Beaugrande und Dressler zufolge müsste 

daher das angeführte Beispiel als Nicht-Text gelten. Nichtsdestotrotz sind aber Situationen 

vorstellbar, in denen dieser Nicht-Text durchaus als Text betrachtet werden könnte, wie etwa 

beispielsweise in einem absurden Theaterstück, das bewusst mit der fehlenden semantischen 

Kohärenz arbeiten könnte, um eine bestimmte Wirkung beim Publikum zu erzielen. 

Was demnach der Textdefinition von Beaugrande und Dressler fehlt, ist die Erkennt-

nis, dass neben der sogenannten Texthaftigkeit beziehungsweise den sieben Textualitätskrite-

rien auch die Funktion eines Textes und seine Verankerung in eine konkrete Situation aus-

schlaggebende Faktoren für seine begriffliche Bestimmung und zentrale Bedeutung sind. 

Einem solchen Verständnis von Text werden Texttheorien wie jene von Siegfried 

Schmidt (²1976), Klaus Brinker (
5
2001) oder Christiane Nord (

4
2009) gerecht, die vor allem 

Grundsätze der Pragmatik in den Vordergrund stellen und bei denen in der Textdefinition die 

Ausrichtung an die jeweilige kulturelle Situation im Mittelpunkt steht. Deren Verständnis 

beziehungsweise Erläuterung des Textbegriffs soll nun kurz vorgestellt werden. 

Ausgehend von der Prämisse, dass für das Zustandekommen eines Kommunikations-

aktes eine räumlich und zeitlich fixierte  Situation und mindestens zwei Kommunikations-

partner notwendig sind, welche ihrerseits die Absicht hätten miteinander zur Erfüllung eines 

bestimmten Zwecks zu kommunizieren, definiert Schmidt Texte als „Kommunikationsinstru-
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mente“ (Schmidt ²1976: 22), die stets in einer jeweiligen Kommunikationssituation eingebet-

tet sind und somit Teil eines „kommunikativen Handlungsspiels“ (Schmidt ²1976: 22) sind. 

Als Instrumente der Kommunikation in einer jeweils bestimmten Situation werden Texte über 

ein geeignetes Medium übermittelt und haben die Funktion, den intendierten Zweck der 

Kommunikation zu erfüllen (vgl. Nord 
4
2009: 13). Den Rahmen für die Bedeutung eines Tex-

tes liefert „die (kommunikative) Handlung-in-Situation, in welcher der Text mit seiner Funk-

tion bzw. seinen Funktionen seinen Platz hat. Nur im Rahmen der Handlung-in-Situation kann 

der Text verstanden (und analysiert) werden “ (Nord 
4
2009: 13). 

Einen ähnlichen Ansatz wie Schmidt (²1976) und Nord (
4
2009) verfolgt auch Klaus 

Brinker (
5
2001), der wiederum den Text als eine komplexe sprachliche Handlung definiert 

,,mit der der Sprecher oder Schreiber eine bestimmte kommunikative Beziehung zum Hörer 

oder Leser herstellen möchte“ (Brinker 
5
2001: 15) und dabei betont, wie wichtig es zu be-

rücksichtigen ist, dass Texte immer in bestimmte Kommunikationssituationen eingebettet sind 

und Teil eines konkreten Kommunikationsprozesses sind, in dem Sender und Empfänger mit 

ihren sozialen Voraussetzungen und Beziehungen die wichtigsten Faktoren bilden (vgl. Brin-

ker 
5
2001: 15). 

Im Gegensatz zur Textauffassung von Beaugrande und Dressler also, spielen die text-

linguistischen Textualitätskriterien -  vor allem Kohärenz und Kohäsion - bei der Textdefini-

tion von Schmidt (²1976), Nord (
4
2009) und Brinker (

5
2001), die kommunikations-, funkti-

ons- und situationsorientiert ist, nun nicht mehr die entscheidende Rolle bei der Textkonstitu-

tion und seiner begrifflichen Bestimmung, sondern nehmen eine untergeordnete Position ein 

und werden nur vor dem Hintergrund der Situation und Funktion relevant (vgl. Nord 
4
2009: 

13). Was als Text oder Nicht-Text gilt, entscheiden also nicht die Textualitätskriterien allein, 

sondern die kommunikative Funktion, die der Text in einer jeweiligen Situation einnimmt 

beziehungsweise zu erfüllen hat (vgl. Nord 
4
2009: 15). Unter dieser sogenannten kommunika-

tiven Funktion beziehungsweise Textfunktion eines Textes ist dabei laut Brinker „die im Text 

mit bestimmten, konventionell geltenden, d.h. in der Kommunikationsgemeinschaft verbind-

lich festgelegten Mitteln ausgedrückte Kommunikationsabsicht des Textproduzenten“ (Brin-

ker 2000: 175) zu verstehen. 

Zusammenfassend kann demnach gesagt werden, dass Texte nur dann als Texte gelten 

können, wenn sie sowohl  strukturelle, als auch pragmatisch-situative Aspekte aufweisen und 

als geäußerte Sprachzeichenmengen in einer jeweiligen kommunikativen Situation eine be-

stimmte Funktion erfüllen, sprich soziokommunikativ funktionieren (vgl. Nord 
4
2009: 14f.).  

Nachdem nun erfolgreich der Frage auf den Grund gegangen wurde, was man aus 

pragmatisch-kommunikativer Perspektive unter einem Text versteht und dabei festgestellt 

wurde, dass die Berücksichtigung des intendierten kommunikativen Zwecks, welchen der 

jeweiliger Text in der jeweiligen zielkulturellen Situation erfüllen soll, wichtig beziehungs-

weise von zentraler Bedeutung ist, lässt sich erahnen, dass es wohl mehrere, unterschiedliche 
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Textfunktionen geben wird, die ein Text haben beziehungsweise erfüllen kann und man dem-

entsprechend auch verschiedene Typen von Texten voneinander unterscheiden kann. 

Eine solche funktionsorientierte Klassifizierung von Texten liefert uns Katharina Reiß 

(²1983). In ihrem Werk Texttyp und Übersetzungsmethode: Der operative Text (²1983) ver-

deutlicht sie nämlich, dass das Kommunikationsziel den entscheidenden Faktor für die forma-

le und inhaltliche Textgestaltung spielt (vgl. dazu auch Reiß/Vermeer 1984: 205ff.) und 

schlägt dementsprechend vor, Texte nach ihren Funktionen in sogenannte Texttypen zu unter-

teilen. 

Die folgenden Unterkapitel setzen sich zum Ziel den texttypologischen Ansatz von 

Katharina Reiß näher vorzustellen.  

3.2. Textfunktion(en) und funktionsorientierte Texttypen 

Ausgehend von den drei Grundfunktionen sprachlicher Zeichen (Darstellung, Aus-

druck und Appell) in Anlehnung an das Organon–Modell von Karl Bühler (1982), unterschei-

det Katharina Reiß drei Texttypen: den informativen, den expressiven und den appellativen 

Texttyp (vgl. dazu auch Reiß/Vermeer 1984: 206f und Kadrić et al. 
4
2010: 96ff.). Diese sind 

„jeweils durch die bei ihnen festzustellende Dominanz einer der drei Sprach- bzw. kommuni-

kativen Funktionen charakterisiert“ (Göpferich ²1999: 63). 

An dieser Stelle muss allerding erwähnt werden, dass es kaum Texte gibt, die nur eine 

einzige Funktion aufweisen. Grundsätzlich besitzen Texte mehrere Funktionen, haben aller-

dings eine, die sozusagen primär ist und uns letztendlich auch ermöglicht Texte bestimmten 

Texttypen zuzuordnen (vgl. Reiß/Vermeer 1984: 207f.). 

Was folgt, ist eine kurze Erläuterung beziehungsweise Beschreibung der drei oben ge-

nannten Texttypen. 

3.2.1. Informativer Texttyp 

Bei einem sogenannten  informativen Texttyp steht der Redegegenstand beziehungs-

weise der Inhalt im Mittelpunkt. Die Hauptfunktion, die ein solcher Texttyp erfüllt, ist die 

Vermittlung von Information(en). Diese kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen, je 

nachdem, wozu der Text verwendet wird. Die Informationen, die dabei in einem Text vermit-

telt werden, können auch sprachlich unterschiedlich gestaltet sein (vgl. Reiß ²1983: 9ff. und 

Reiß/Vermeer 1984: 206f.). Wichtig zu beachten ist dabei, dass die informative Funktion eine 

Reihe von Untergruppen aufweist. 

Zu den zentralen informativen Subtypen zählen: die berichtende Funktion (z.B.: Pro-

tokolle, in denen über den  Verlauf eines Ereignisses berichtet wird), die beschreibende Funk-

tion (z.B.: Beipackzettel, in denen die Wirkungsweise eines Medikamentes beschrieben wird), 

die erläuternde Funktion (z.B.: Lehrbücher, in denen bestimmte Techniken und Praktiken 

erläutert werden), anleitende Funktion (z.B.: Betriebsanleitungen, in denen die Inbetriebnah-

me und Handhabung eines technischen Gerätes erklärt wird) und die deklarative Funktion 
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(z.B.: Vertragstexte, in denen der Vollzug einer Kaufaktion deklariert wird) (vgl. Reiß ²1983: 

9f., Reiß/Vermeer 1984: 206ff. und Kadrić et al. 
4
2010: 97f.). 

3.2.2. Expressiver Texttyp 

Bei einem sogenannten expressiven Texttyp steht der Textverfasser im Mittelpunkt 

und seine Art und Weise der Textgestaltung. Die Hauptfunktion, die ein solcher Texttyp er-

füllt, ist die Vermittlung des Ausdrucks (vgl. Reiß ²1983: 10ff. und Reiß/Vermeer 1984: 

206f.). 

Zu den zentralen expressiven Subtypen gehören: die narrative Funktion (z.B.: Roma-

ne, in denen ein Autor aus subjektiv-persönlicher Sicht ein Geschehen schildert), die poeti-

sche Funktion (z.B.: Gedichte, zu deren Schaffung man künstlerisch-sprachliche Gestal-

tungsmittel verwendet), die optative Funktion (z.B.: Wünsche, die allerdings nicht an den 

Textempfänger gerichtet sind), die dubitative Funktion (z.B.: Zweifel, die zum Ausdruck ge-

bracht werden) und die emotive Funktion (z.B.: Freudenrufe oder Flüche) (vgl. Reiß ²1983: 

10ff., Reiß/Vermeer 1984: 206f. und Kadrić et al. 
4
2010: 99f.). 

3.2.3. Appellativer bzw. operativer Texttyp 

Der sogenannte appellative Texttyp umfasst jene Texte, die eine bestimmte Wirkung 

auf die Adressaten haben und die in Folge auch die Rezipienten zu einer Reaktion veranlassen 

wollen. Im Mittelpunkt stehen bei diesem Texttyp, einerseits die gewünschte Reaktion, die 

beim Zielpublikum erzielt werden soll, und andererseits die sprachlichen Mittel, die dafür 

verwendet werden  (vgl. Reiß ²1983: 10ff. und Reiß/Vermeer 1984: 206f.). 

Wie auch die informative und expressive Funktion weist auch die appellative eine 

Reihe von Untergruppen auf. Zu den zentralen appellativen Subtypen zählen: die persuasive 

Funktion (z.B.: Werbetexte, die den Kunden dazu bewegen wollen ein bestimmtes Produkt zu 

kaufen), die petitive Funktion (z.B.: Petitionen, die bestimmte Forderungen an das Zielpubli-

kum haben), die  direktive Funktion (z.B.: Verordnungen, die die Umsetzung von Bestim-

mungen regeln) und die empfehlende Funktion (z.B.: Ratgeberbücher, die den Adressaten ein 

konkretes Verhalten nahe legen beziehungsweise empfehlen) (vgl. Reiß ²1983: 10ff., 

Reiß/Vermeer 1984: 206f. und Kadrić et al. 
4
2010: 100f.). 

Nach dieser kurzen Beschreibung der einzelnen Texttypen nach Katharina Reiß und 

ihren jeweiligen Hauptfunktion im Kommunikationsgeschehen, erscheint es an dieser Stelle 

auch notwendig, die Frage zu klären, woran sich die kommunikative Funktion eines Textes 

beziehungsweise Textabschnittes überhaupt erkennen lässt. 

Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass uns unser Wissen über das Bestehen unter-

schiedlicher Text‚arten‘- weit über die funktionsorientierte Einteilung in informativer, expres-

siver und appellativer Texttyp hinaus - und deren jeweils spezifische sprachliche Mittel und 

sonstige textuelle Ausgestaltungsmuster, erste Hinweise auf mögliche Funktionen geben 

kann. Dabei gilt: 
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Die Mittel zur Realisierung einer bestimmten kommunikativen Funktion reichen von sprachlichen Ele-

menten wie Grammatik und Lexik über Aspekte des Layouts, wie z.B. Absatzgestaltung bis hin zu ty-

pographischen Elementen, wie Fettdruck und Unterstreichungen. Welches Mittel eingesetzt wird bezie-

hungsweise welche kommunikative Funktion damit ausgedrückt wird, ist kulturspezifisch und ist ab-

hängig von der Kommunikationssituation und der Textsorte. (Kadrić et al. 
4
2010: 105f.) 

Mit anderen Worten gesagt, ermöglichen uns also gewisse Textindikatoren einen Text 

einer bestimmten Funktion zuzuordnen. Brinker spricht in diesem Kontext von sogenannten 

„innertextliche[n] (vor allem sprachliche[n]) und außertextliche[n] (kontextuelle[n]) Mit-

tel[n]“ (Brinker 2000: 90). Mit ersteren meint er dabei die Art des Textthemas, die Auswahl 

und Platzierung der jeweiligen Teilthemen, explizit performative Formeln und äquivalente 

Satzmuster, Modi, bestimmte Adverbien und Partikelwörter sowie nichtsprachliche Mittel wie 

Bilder und Graphiken (vgl. Brinker 2000: 180). Zu den zweiten, den sogenannten kontextuel-

len Indikatoren der Textfunktion, zählt er wiederum die sprachliche, situative beziehungswei-

se kontextuelle, mediale und institutionelle Einbettung beziehungsweise Zuordnung des Tex-

tes (vgl. Brinker 2000: 180). 

Diese Feststellungen berücksichtigend kommt man zu einem wichtigen Schluss. Ne-

ben der im vorhergehenden Kapitel besprochenen, funktionsorientierten Unterteilung von 

Texten in sogenannte Texttypen, besteht also außerdem auch noch die Möglichkeit, Texte in 

einem weiteren Schritt hinsichtlich ihrer strukturellen, inhaltlichen und funktionalen Merkma-

le beziehungsweise Gemeinsamkeiten zu klassifizieren. Das Ergebnis einer solchen, weiteren 

Differenzierung ist die Zuordnung von Texten sogenannten unterschiedlichen Textsorten, die 

sich ihrerseits wiederum verschiedenen Textsortenklassen zuordnen lassen. 

Zum besseren Verständnis sei das folgende Unterkapitel einer näheren Auseinander-

setzung mit dem Textsortenbegriff, der Rolle, den Bestimmungsmöglichkeiten und den typi-

schen Merkmalen von Textsorten gewidmet. Ebenso erläutert wird auch der Begriff der Text-

sortenklasse. 

3.3. Textsorte(n) und Textsortenklasse(n) 

Das Konzept der Textsorte wurde und wird unter textlinguistischem Gesichtspunkt 

anhand unterschiedlichster Modelle (grammatisch-strukturalistischer, semantisch-

thematischer, situativer, funktionaler etc.) untersucht. Daher ist es nicht verwunderlich, dass 

eine große Vielfalt, aber auch Uneinigkeit in Bezug auf die Textsortenbeschreibung existiert. 

Nichtsdestotrotz ist der Vielzahl der bestehenden Textsortendefinitionen eines ge-

meinsam, nämlich die Feststellung, „dass bestimmte Textstrukturen und –formulierungen zur 

Bewältigung spezifischer kommunikativer Aufgaben in bestimmten Textexemplaren immer 

wieder begegnen, andere dagegen auszuschließen“ (Heinemann 2000: 508) sind. 

Dieser Gedanke wird unter anderem auch von Fandrych und Thurmair aufgegriffen, 

die in ihren Überlegungen zum Textsortenbegriff einen Schritt weiter gehen und zu folgen-

dem Schluss kommen: „Textsorten und die ihnen zugrunde liegenden ‚Textmuster‘ haben sich 

in den verschiedenen Sprachgemeinschaften historisch entwickelt, um spezifische kommuni-
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kative Aufgaben in der sozialen Handlungspraxis zu bewältigen.“ (Fandrych/Thurmair 2011: 

15f.)  

Demzufolge sind also Textsorten als sogenannte „überindividuelle Sprech- oder 

Schreibakttypen“ (Reiß/Vermeer 1984: 177) zu verstehen, „die an wiederkehrende Kommu-

nikationshandlungen gebunden sind und bei denen sich aufgrund ihres wiederholten Auftre-

tens Sprachverwendungs- und Textgestaltungsmuster herausgebildet haben“ (Reiß/Vermeer 

1984: 177). 

Diese typischen Muster der Sprachverwendung und Textgestaltung sind, wie wir bei 

Heinemann lesen können, im Grunde als nichts Anderes zu verstehen, als jene spezifischen 

Gemeinsamkeiten, die alle zu einer jeweiligen Textsorte gehörenden Textexemplare aufwei-

sen (vgl. Heinemann 2000: 513). Sie beziehen sich auf mehrere Ebenen gleichzeitig, nämlich 

auf das Textlayout, die inhaltlich-semantischen Textaspekte, die charakteristischen Struktur- 

und Formulierungsmerkmale, die situativen Bedingungen und die kommunikativen Funktio-

nen (vgl. Heinemann 2000: 513), können unterschiedliche Standardisierungsgrade haben (vgl. 

Kileva-Stamenova 2011: 30, Fandrych/Thurmair 2011: 16 und Reiß/Vermeer 1984: 185) und 

weisen je nach Textsorte kleinere oder größere Relevanz auf (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 

30). 

Außerdem muss angeführt werden, dass sie stets mit der jeweiligen kommunikativen 

Funktion des Textes beziehungsweise Textexemplars in einer wechselseitigen Beziehung ste-

hen. Das soll bedeuten, dass die Textfunktion eben jener Faktor ist, der die Textgestaltung, 

sprich die Realisierung der spezifischen Gemeinsamkeiten einer Textsorte beziehungsweise 

ihrer jeweiligen typischen Sprachverwendungs- und Textgestaltungsmuster, beeinflusst und 

umgekehrt eben genau diese spezifischen Textsortenmuster und -merkmale auf die jeweilige 

kommunikative Funktion der Texteinheit hinweisen, gewisse Erwartungshaltungen in Bezug 

auf den Text auslösen und das Verständnis für den Rezipienten erleichtern und steuern (vgl. 

Kileva- Stamenova 2011: 30 und Reiß/Vermeer 1984: 188ff.). 

Damit bilden Textsorten „den allgemeinen Orientierungsrahmen für Prozesse der 

Textproduktion und Textrezeption“ (Heinemann 2000: 507). Das bedeutet, dass sie einerseits 

durch ihre spezifischen sprachlichen, strukturellen, inhaltlichen und funktionalen Merkmale 

und Gestaltungsmuster den Rezipienten ein einfacheres Erschließen des Textthemas bezie-

hungsweise –inhaltes ermöglichen und Informationen über die Kommunikationssituation 

(Raum und Zeit), in der sie verwendet beziehungsweise geäußert werden, liefern, ihm ande-

rerseits aber, dank des Vorhandenseins beziehungsweise Bestehens von spezifischen Textsor-

tenmerkmalen und –mustern, genauso auch die jeweils übliche und allgemein anerkannte Ge-

staltung eines Textes ermöglichen. 

Voraussetzung dafür allerdings ist, dass der jeweilige Produzent oder Rezipient ein 

Wissen über Textsorten und textsortenspezifische Merkmale hat. Wie wichtig dieses ist, zeigt 

sich nicht zuletzt an der Tatsache, „daß der kompetente Sprecher nicht nur die Lexik und die 

Regeln der Grammatik einer Sprache [beherrscht] beherrschen muss, um sich situationsadä-
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quat ausdrücken zu können, sondern daß zur Sprach v e r w e n d u n g s beherrschung – also 

einer kulturellen Kompetenz – auch die (bewußte oder unbewußte) Kenntnis von Textsorten-

regularitäten gehört“ (Reiß/Vermeer 1984: 178, Hervorhebung K.R. und H.V.). Kenntnisse in 

und über Textsorten beziehungsweise ihre mehr oder weniger stark vorgeprägten Muster ge-

hören also quasi zum Alltagswissen eines jeden Menschen und ermöglichen diesem überhaupt 

erst erfolgreich sprachlich beziehungsweise kommunikativ zu handeln (vgl. 

Fandrych/Thurmair 2011: 16 und Kileva-Stamenova 2011: 30). 

Dabei müssen allerdings zweierlei wichtige Tatsachen berücksichtigt werden. Die ers-

te ist Folgende: Die Textsortenkompetenz, sprich die Fähigkeit der Kommunikationsteilneh-

mer dank ihres Wissens über das Bestehen unterschiedlicher Textsorten und deren jeweils 

spezifischer Gestaltungsmuster einzelne Texte beziehungsweise Textexemplare konkreten 

Textsorten zuzuordnen und somit auch deren kommunikative Funktion und deren Inhalt zu 

verstehen oder aber selber mittels der eigenständigen Anwendung dieser textsortenspezifi-

schen Merkmale konkrete Textsorten zu verfassen und somit eine der Situation, sprich dem 

Kontext entsprechende kommunikative, intendierte, adäquate Handlung zu vollziehen, variiert 

je nach Kommunikationssituation (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 30). So gründen beispiels-

weise die Erwartungshaltungen durchschnittlicher Rezipienten gegenüber Gebrauchstexten 

wie Bedienungsanleitungen und dergleichen, welche zumeist von Experten produziert wer-

den, hauptsächlich auf den individuellen kommunikativen Erfahrungen mit solchen Textsor-

ten und sind passiver Natur, was so viel heißt wie, dass die Rezipienten selbst zwar in der 

Lage sind den Text beziehungsweise die Textsorte zu rezipieren, allerdings unfähig sind, 

selbst einen solchen zu verfassen. 

In anderen Kommunikationssituationen hingegen basiert sowohl die Kompetenz der 

Textproduktion als auch die Texterwartung auf systematisch angeeignetem Wissen in Bezug 

auf die Ausgestaltung des Textes. Als Beispiel könnte hierzu der institutionelle Rahmen ge-

nannt werden, in welchem die Kommunikation größtenteils zwischen Fachleuten erfolgt. In 

einem solchen Kontext könnten eventuelle Abweichungen in der Normkonformität beim Ver-

fassen institutioneller Texte, wozu auch die Mehrheit der Urkunden zählt, das Nichterfüllen 

beziehungsweise Nichterreichen des intendieren Kommunikationsziels zur Folge haben. Das 

Wissen über Textmuster, sprich Prototypen von Texten einzelner Textsorten, ist demnach in 

einem solchen Kontext, nämlich im institutionellem Rahmen, essentiell (vgl. Kileva-

Stamenova 2011: 30f.). 

Eine weitere wesentliche Tatsache, die in Bezug auf die Kenntnis über Textsorten und 

deren spezifische Gestaltungsmuster nicht außer Acht gelassen werden darf, ist jene, dass 

durchschnittliche Kommunikationsteilnehmer meist nur in ihrer Muttersprache über ein um-

fangreiches Textsortenwissen verfügen. Für professionelle Translatoren hingegen ist es wich-

tig, in allen ihren Arbeitssprachen ein detailliertes Wissen über Textsorten und ihre konventi-

onell geltenden Muster zu haben, da diese je nach Sprache und Kultur oftmals unterschiedlich 

ausfallen und dementsprechend auch im Prozess der Translation nicht einfach nur eins zu eins 



24 
 

übernommen werden können (vgl. dazu Reiß/Vermeer 1984: 180). Diese Feststellung ist auch 

für das Urkundenübersetzen von größter Bedeutung und wird zu einem späteren Zeitpunkt 

noch ausführlicher behandelt werden. 

Nachdem nun erläutert wurde, worum es sich beim Textsortenbegriff handelt bezie-

hungsweise was man darunter verstehen kann, soll nun kurz auf die Textsortenklassifikation 

eingegangen werden. Diese erweist sich in der Theorie als ein sehr schwieriges Vorhaben, da 

einerseits die für verschiedene Beschreibungsversuche verwendeten Termini oft unterschied-

lich definiert werden und es an einer gewissen Systematik beim Gebrauch der Bezeichnungen 

fehlt (vgl. Reiß/Vermeer 1984: 172), und andererseits eine Vielzahl unterschiedlichster Klas-

sifikationsmodelle existiert. Im Anschluss soll die Textsortenklassifikationsweise nach Reiß 

und Vermeer vorgestellt werden. 

Katharina Reiß und Hans J. Vermeer (1984) unterscheiden zwischen Textsortenklas-

sen, Textsorten und Textsortenvarianten und zeigen damit, dass Texte, die zu einer bestimm-

ten Textsortenklasse gehören, zwar die selbe kommunikative Funktion aufweisen, allerdings 

durch die Tatsache, dass sie zu jeweils unterschiedlichen Situation und Themen verfasst wur-

den beziehungsweise verfasst werden können, neben den für die jeweilige Textsortenklasse 

typischen Konventionen, außerdem auch individuelle, spezifische, sich voneinander unter-

scheidende Sprach – beziehungsweise Textgestaltungsmuster haben können  (vgl. dazu 

Reiß/Vermeer 1984: 187). „Lassen sich darüber hinaus [dann auch noch] weitere Konventio-

nen feststellen, die je nach Auftraggeber [...] oder „dem Medium der Publikation […] variie-

ren, so sprechen wir von Textsortenvarianten“ (Reiß/Vermeer 1984: 187). 

Je nach Verwendung beziehungsweise Vorkommen unterscheiden Reiß und Vermeer 

dann auch noch zwischen  „generellen Textsorten-(klassen) – Brief, Märchen, Epos, Verein-

barung usw. -, die wahrscheinlich in jeder Schriftkultur vorhanden sind“, „übereinzelsprachli-

chen Textsorten(klassen) – Sonett, Oratorium, Passionsspiel, Ghasel usw.-, die nicht in allen 

Kulturen anzutreffen sind“, und ,,einzelsprachlichen Textsorten(klassen) – das japanische No-

Spiel, das japanische Haiku usw. -, die kaum über eine Kultur hinaus verwendet werden“ 

(Reiß/Vermeer 1984: 192). 

Dem Klassifikationsmodell von Reiß und Vermeer folgend, könnte man die Urkunde 

nun ganz allgemein als eine generelle Textsortenklasse definieren, der je nach Verwendungs- 

beziehungsweise Geltungsbereich die unterschiedlichsten Text- beziehungsweise Urkundens-

orten angehören (vgl. hierzu Kapitel 2.3.). Unabhängig von der Art der Klassifikation jedoch 

gilt: je genauer die für sie typischen Merkmale identifiziert werden können, desto konkreter 

lässt sich eine Textsorte, und somit auch eine Urkundensorte, bestimmen (vgl. Kadrić et al. 
4
2010: 109). Daher sei auch das nächste Unterkapitel einer näheren Auseinandersetzung mit 

den typischen Merkmalen von Textsorten, die man unter dem Begriff Textsortenkonventionen 

zusammenfasst, gewidmet. 
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3.3.1. Konventionalität von Textsorten 

Im vorhergehenden Kapitel wurde bereits festgehalten, dass sich Textsorten „durch 

bestimmte Ähnlichkeiten auf situativer, funktionaler, inhaltlicher und sprachlich –struktureller 

Ebene“ (Kadrić et al. 
4
2010: 110) als solche erkennen lassen. Diese Ähnlichkeiten wurden bis 

dato nach Heinemann als „spezifische Gemeinsamkeiten“ (Heinemann 2000: 513) bezeichnet 

oder ganz allgemein nur textsortenspezifische Muster oder Merkmale genannt. Nun fassen wir 

sie nach Reiß und Vermeer unter dem Begriff „Textsortenkonventionen“ (Reiß/Vermeer 

1984: 183) zusammen und erläutern diesen. 

Unter Textsortenkonventionen werden laut Reiß und Vermeer „charakteristische 

Sprach- und Gestaltungsmuster von Texten als Merkmale von Textsorten, die sich durch ihre 

Rekurrenz zu sprachlichen Verhaltensregularitäten in bestimmten Kommunikationssituatio-

nen“ (Reiß/Vermeer 1984: 183) verankert haben, verstanden. Innerhalb einer Kultur regeln sie 

die Gestaltung von Texten und erleichtern den Rezipienten das Textverstehen, indem sie ei-

nerseits als Erkennungs- und Steuerungssignale fungieren, und andererseits Erwartungshal-

tungen auslösen (vgl. Reiß/Vermeer 1984: 189). Erkennt ein kompetenter Leser nämlich eine 

Textsorte „an gewissen Vertextungsgewohnheiten, so knüpft er an den jeweiligen Text ganz 

bestimmte Erwartungen“ (Reiß/Vermeer 1984: 189). Diese „von Vertextungskonventionen 

aller Art ausgelöste Erwartungshaltung eines Lesers steht in engem Zusammenhang mit dem 

Verstehensprozeß für einen ganzen Text, aber auch einzelner Textteile“ (Reiß/Vermeer 1984: 

190). Auf diese Weise kann eine „jeweilige Textsorte das Verstehen einzelner Textelemente 

steuern, ebenso wie einzelne Textelemente die Zuordnung eines Textes zu verschiedenen 

Textsorten (konventionell) beeinflussen können“ (Reiß/Vermeer ²1991: 191). Dabei muss 

allerdings berücksichtigt werden, dass es sich bei Textsortenkonventionen um keine festste-

henden Regeln handelt. Ebenso wie einzelne Textsorten variieren auch sie einerseits  je nach 

Sprache und Kultur und unterliegen andererseits Wandlungsprozessen, die sie im Laufe der 

Zeit verändern können (vgl. dazu Reiß/Vermeer 1984: 183f.). 

Konventionelle Textmuster können auf allen Ebenen vorkommen (vgl. Reiß/Vermeer 

1984: 184f.). Reiß und Vermeer stellen sie auf der Ebene der Lexik, der Grammatik, der Phra-

seologie, der Makrostruktur und der Interpunktion fest (vgl. Reiß/Vermeer ²1991: 184f.). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der bezüglich der Konventionalität von Texten nicht 

außer Acht gelassen werden sollte, ist, dass Regelmäßigkeiten, die für eine spezifische Texts-

orte typisch sind, nicht auf diese allein beschränkt sein müssen. Textsorten, die zu ein und 

derselben Textsortenklasse gehören, weisen nämlich oftmals neben ihren textsortenspezifi-

schen auch sogenannte „[t]extsortenübergreifende, aber textsortentypische Konventionen“ 

(Engberg 2003: 69) auf. 

Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass Textsortenkonventionen nicht den gesamten 

Sprachgebrauch aller Texte einer Textsorte betreffen, sondern lediglich einen Rahmen schaf-

fen, welcher die Kommunikation trotz individuellem Sprachgebrauch vereinfacht und lenkt 

(vgl. Reiß/Vemeer 1984: 183f.). Diese Feststellung grenzt den Begriff Textsortenkonvention 
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vom nicht weniger wichtigen Begriff Textnorm ab, welcher im Grunde Textformulierungs-

vorschriften mit einem sehr hohen Verbindlichkeitsgrad meint (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 

34), und welchem im Folgenden nähere Betrachtung geschenkt werden soll. 

3.3.2. Normativität von Textsorten 

Wie bereits gesagt, versteht man unter dem Begriff Textnorm stark verbindliche Text-

formulierungsvorschriften. Diese werden, wie anzunehmen ist, im Regelfall von einer höhe-

ren Instanz vorgeschrieben, werden häufig auch schriftlich festgehalten und fordern einen 

verbindlichen Gebrauch ein (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 34). Um ein Beispiel für Textnor-

men zu geben, könnte man gesetzliche Vorschriften zur Gestaltung bestimmter Textsorten 

anführen. 

In spezifischen Kommunikationssituationen werden Textnormen also, ebenso wie 

Textsortenkonventionen, von den Kommunikationsteilnehmern erwartet und verwendet. Da-

bei handelt es sich zumeist um vorgefertigte Lexemkombinationen (vgl. Kileva-Stamenova 

2011: 34). Textnormen haben zur Folge, dass in einer jeweiligen spezifischen Kommunikati-

onssituation andere Wortkombinationen unzulässig sind beziehungsweise nicht gebraucht 

werden (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 34). Sie helfen, ebenso wie Textsortenkonventionen, 

den Kommunikationsteilnehmern beim  Produzieren, aber auch beim Rezipieren beziehungs-

weise Erkennen gewisser Textsorten. 

Einige Textsorten, und dazu gehören auch öffentliche Urkunden (siehe hierzu Kapitel 

2.3.1.), weisen einen sehr hohen Grad an Normativität auf, indem sie aus zum Teil ganzen 

stereotypen, vorgefertigten Textblöcken bestehen (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 34). 

Die Vorfertigung von Formularen stellt eine weitere Form der Normierung der Text-

gestaltung dar. Sie ist vor allem für die behördliche Kommunikation sehr typisch (vgl. Kileva-

Stamenova 2011: 34). 

Die unterschiedlichen Konventionalitäts- beziehungsweise Normativitätsgrade von 

Textsorten können in Anlehnung an Wiesmann (vgl. Wiesmann 2004: 55) folgendermaßen 

systematisiert werden: 

- unmittelbar verbindlicher Sprachgebrauch (gesetzlich, schriftlich fixiert, z.B.: 

Vordrucktexte) 

- mittelbar verbindlicher Sprachgebrauch (indirekt gegebene Normierung, z.B.: aus 

Gesetzeskommentaren) 

- konventioneller Sprachgebrauch (starke Verbindlichkeit der Wortwahl, die auf-

grund der fachlichen Routine gegeben ist; eine andere Wortwahl wäre aber auch 

möglich) 

- schwache Konvention (ein gewisser Konventionsrahmen muss befolgt bezie-

hungsweise eingehalten werden, die Zwischenräume allerdings bieten individuelle 

Gestaltungsfreiheit) 
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Nachdem nun, wie zu Beginn dieses Kapitels angekündigt wurde, die für eine textuelle 

Definition des Urkundengegenstands grundlegenden Begriffe Text, Textsorte und Textsorten-

klasse sowie Textsortenkonvention und Textnorm erläutert wurden, um nicht zuletzt dem 

Vorhaben gerecht zu werden die einzelnen Aspekte des Urkundenübersetzens in Relation zum 

Text zu betrachten, soll nun die deutsche Textsortenklasse Urkunde beziehungsweise nur ein 

bestimmter Teil dieser, nämlich die deutschsprachige öffentliche Urkunde, textuell beschrie-

ben werden, sprich situativ und funktional eingebettet werden sowie ihre Merkmale auf mak-

ro- und mikrostruktureller Ebene vorgestellt werden. 

Dieses Vorhaben soll bezwecken, dass die Leser dieser Arbeit einen allgemeinen Ein-

blick in die Beschaffenheit, die Funktion sowie in die Eigenschaften und Gliederungssignale 

deutschsprachiger öffentlicher Urkunden bekommen und somit diese als eine eigenständige, 

spezielle Textsortenklasse verstehen und wahrnehmen können. 

3.4. Allgemeine textkonstituierende Merkmale öffentlicher Urkunden 

Aufgrund der Tatsache, dass öffentliche Urkunden stets an einen geregelten, nationa-

len, institutionellen Rahmen gebunden sind beziehungsweise in einem solchen eingebettet 

sind, lassen sich die für sie allgemein geltenden funktionalen Aspekte, situativen Parameter 

(Sender-Empfänger-Konstellation und Raum-Zeit-Situation) sowie konventionellen makro- 

und mikrostrukturellen Gestaltungsmerkmale beziehungsweise –muster ziemlich genau analy-

sieren (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 48). Dies sei im Folgenden auch getan: 

3.4.1. Funktionale Aspekte öffentlicher Urkunden 

Die Hauptfunktion beziehungsweise die wesentlichste kommunikative Absicht, die 

sich bei beinahe allen öffentlichen Urkunden feststellen lässt, ist es, (institutionelle) Tatsachen 

zu deklarieren (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 48). Diese entstehen ihrerseits, indem ihre Exis-

tenz von einem Vertreter einer nationalen Einrichtung beziehungsweise Institution bekannt 

gegeben wird (vgl. Hindelang 1983: 48). 

Wichtig ist dabei zu beachten, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, die Dekla-

rationsfunktion, als, wie soeben gesagt wurde, die dominanteste Funktion öffentlicher Urkun-

den, im Text selbst auszudrücken, zu verschriftlichen beziehungsweise zu konstituieren. Da-

bei lassen sich grundsätzlich zwei Hauptmöglichkeiten feststellen beziehungsweise voneinan-

der unterscheiden. Entweder die Deklarationsfunktion wird anhand ritualisierter, konventiona-

lisierter Formeln im Text beziehungsweise in der öffentlichen Urkunde direkt beziehungswei-

se explizit signalisiert und somit erkennbar (vgl. Brinker 2000: 183) oder aber es werden im-

plizite, abgekürzte, elliptische Äußerungen getätigt, deren Bedeutung sich aus dem funktiona-

len Kontext, in welchem sie stehen, ergibt und welcher allen Kommunikationsteilnehmern 

bekannt ist (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 48). 

Auch hier gilt dabei erneut die Tatsache, dass die Kulturspezifik einen wesentlichen 

Einfluss auf die Realisierungsmethode der Deklarationsfunktion im Text hat und auf dies 

beim Übersetzen und Dolmetschen entsprechend Rücksicht genommen werden muss. Nach 
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dieser kurzen Darlegung der funktionalen Aspekte öffentlicher Urkunden folgt nun das Vor-

haben auch eine situative Einbettung vorzunehmen.  

3.4.2. Situative Aspekte öffentlicher Urkunden 

Bezüglich der situativen Parameter von öffentlichen Urkunden lassen sich im Wesent-

lichen zwei Aspekte analysieren: die Sender-Empfänger-Konstellation und die Raum-Zeit-

Situation. Den Anfang soll der erste der beiden Aspekte bilden.  

Aufgrund der vorkommenden Bezeichnungen von diversen, jeweils entsprechenden 

Funktionsträgern (z.B.: der Standesbeamte, Richter am Amtsgericht, usw.) oder Institutionen 

(z.B.: Standesamt) in Urkunden, lassen sich deren jeweilige Sender zumeist zweifelsfrei er-

kennen (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 50). Diese können dabei zweierlei Personengruppen 

sein. Entweder sie sind die Betroffenen selbst, sprich jene Personen, für die die jeweils dekla-

rierte Tatsache gilt, oder aber sie sind Dritte, sprich Vertreter jener Institutionen, bei denen die 

jeweilige Urkunde vorgelegt werden muss (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 50). Je nach gege-

bener Rezipientengruppe liegt eine unterschiedliche Beziehung zwischen den Kommunikati-

onspartnern beziehungsweise zwischen Urkundensender und –empfänger vor. Im ersteren Fall 

kommunizieren im Regelfall ein Sach- beziehungsweise Rechtskundiger und ein Laie mitei-

nander, während im letzteren Fall beide Kommunikationspartner beziehungsweise –

teilnehmer des jeweiligen Sachverhalts kundig sind. 

Die Raum-Zeit-Konstellation ist der zweite Situationsparameter, der bei der Konstitu-

ierung öffentlicher Urkunden eine wesentliche Rolle spielt (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 50). 

Die Tatsache berücksichtigend, dass öffentliche Urkunden stets in einem nationalen rechtli-

chen beziehungsweise institutionellen Kontext eingebettet sind, spiegeln sie deren Zustand 

über eine bestimmte Zeitperiode hinweg wider (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 50). Somit ist es 

auch nicht verwunderlich, dass ein gesellschaftspolitischer Wandel oftmals auch Änderungen 

in der  Gestaltung von öffentlichen Urkunden zur Folge hat. Diese werden dann zumeist im 

Gebrauch neuer Bezeichnungen für Institutionen und dergleichen sichtbar (vgl. Kileva-

Stamenova 2011: 50). Ein weiterer Faktor, der ebenfalls die Einführung neuer ‚Regeln‘ für 

die Urkundengestaltung bewirken kann, ist die Änderung von Rechtsakten, welche ihrerseits 

mit einer jeweiligen öffentlichen Urkunde sachlich zusammenhängen (vgl. Kileva-Stamenova 

2011: 50f.). 

Nachdem sowohl auf die funktionalen als auch auf die situativen Parameter von öf-

fentlichen Urkunden eingegangen wurde, soll nun als Nächstes deren Konventionalität in den 

Untersuchungsfokus genommen werden. 

3.4.3. Konventionalität öffentlicher Urkunden 

Wie bereits aus dem vorherigen Kapitel der Schluss gezogen werden konnte, sind öf-

fentliche Urkunden stets an routinemäßige Situationen im institutionellen Rahmen gebunden. 

Mit beziehungsweise in ihnen werden Aufgaben, die fester Bestandteil sozialer Interaktionen 

in einer Gesellschaft sind, routiniert und anhand vorgefertigter Modelle beziehungsweise 
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Textschemata bewältigt (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 51). Diese Tatsache, als auch jene, 

dass sie eine hohe Gebrauchsfrequenz aufweisen, macht ihre Standardisierung notwendig und 

zweckvoll (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 51).Wie bereits unter Kapitel 3.3.1. erläutert wurde, 

können aber Texte, und somit auch öffentliche Urkunden, unterschiedliche Grade der Stan-

dardisierung aufweisen. In der Regel allerdings befolgt die Textgestaltung öffentlicher Ur-

kunden festgelegte Normen (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 51 und Kapitel 3.3.2. zu Normati-

vität von Texten). Das bedeutet, dass Text- beziehungsweise Urkundensorten, die der Gruppe 

der öffentlichen Urkunden zuzuordnen sind, im Regelfall unverändert oder aber mit nur ge-

ringen Abänderungen reproduziert werden und somit hier die Normativität von Texten, die 

unter Kapitel 3.3.2. behandelt wurde, eine sehr wichtige Rolle spielt. Kileva-Stamenova 

spricht hierbei von einer sogenannten „Reproduzierbarkeit“ (Kileva-Stamenova  2011: 51) 

und führt an, dass sich diese „sowohl auf einzelne Bausteine (Lexeme, Syntagmen und Satz-

konstruktionen) als auch auf die gesamte Schablone (Satzsequenzen, Textteile und ganze Tex-

te)“ (Kileva-Stamenova  2011: 51) bezieht. 

Den höchsten Grad der Normiertheit findet man bei öffentlichen Urkunden bei Vor-

drucktexten beziehungsweise sogenannten Formularvordrucken. Diese werden auch nur in 

höchst standardisierten Kommunikationssituationen im institutionellen Rahmen verwendet. 

Beispiele hierfür wären Personenstandsurkunden, Führungszeugnisse und dergleichen. Diese 

höchst normierten Textsorten sind optisch gegliedert und schematisiert. Inhaltlich und sprach-

lich sind sie sehr sachlich, eindeutig und einheitlich gehalten. Dadurch bieten sie kaum Mög-

lichkeiten für individuelle Gestaltungsideen bezüglich der Lexik, Morphologie oder Syntax. 

Ebenso charakteristisch für sie sind die Leerstellen, die durch entsprechende, zumeist persön-

liche Daten ausgefüllt werden sollen (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 51). 

Jene Urkundensorten wiederum, die nicht als Vordrucke gestaltet sind, wie beispiels-

weise eine Gerichtsentscheidung, verfügen nicht auf allen Textebenen über eine starre Kon-

ventionalität beziehungsweise Normativität. Üblicherweise wird bei solchen Text- bezie-

hungsweise Urkundensorten lediglich ein Konventionsraster eingehalten, welches sich auf 

den Inhalt, den Aufbau und bestimmte, festgelegte Formulierungen bezieht. Somit bleibt in 

solch einem Fall, sprich bei solchen Urkundensorten, eine gewisse Gestaltungsfreiheit für den 

Produzenten erhalten. Nichtsdestotrotz gilt aber auch hier, dass die Textproduktion von einem 

sprachspezifischen Musterwissen des jeweiligen Produzenten beeinflusst wird und die Textre-

zeption vom Wissen der Mitglieder der jeweiligen Sprach- beziehungsweise Kommunikati-

onsgemeinschaft über die Gebundenheit dieser Texte an jeweils spezifische institutionelle 

Rahmenbedingungen und die damit einhergehende Formelhaftigkeit abhängig ist (vgl. Kileva-

Stamenova 2011: 51). 

Nachdem nun ganz allgemein auf die Konventionalität und Normativität öffentlicher 

Urkunden eingegangen wurde, soll in den folgenden zwei Unterkapiteln auf deren sprachliche 

beziehungsweise textuelle Realisierung auf makro- und mikrostruktureller Ebene eingegangen 

werden. 
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3.4.3.1. Makrostrukturelle Aspekte öffentlicher Urkunden 

Im Falle öffentlicher Urkunden lassen sich feste Makrostrukturen erkennen. So lassen 

sich sowohl die inhaltlich-funktionalen Elemente angeben, mit denen öffentliche Urkunden 

beginnen und enden, als auch die Anordnung beziehungsweise Gliederung der restlichen text-

konstituierenden Texteinheiten. Für bestimmte Urkundensorten wie beispielsweise Gerichts-

urteile existieren sogar explizite gesetzliche Vorgaben, die deren makrostrukturelle Gestal-

tung vorgeben. 

Dank der Standardisiertheit öffentlicher Urkunden also kann mittels der Analyse eini-

ger weniger musterhafter Textexemplare einer Urkundensorte der prototypische Textaufbau 

dieser gewonnen beziehungsweise in Erfahrung gebracht werden. Dabei muss bedacht wer-

den, dass sich die gesamte Textsortenstruktur beziehungsweise der Textsortenaufbau in meh-

rere einzelne Teiltexte untergliedern lässt, die wiederum, jeder davon für sich alleine, als 

kommunikativ-funktionale Segmente beziehungsweise Sinneinheiten fungieren. Dies ermög-

licht wiederum die Erfassung der sprachlichen Mitteln, anhand welcher die einzelnen Teiltex-

te beziehungsweise die durch sie intendierten und realisierten Teilhandlungen innerhalb der 

komplexen Handlungsstruktur der jeweiligen Urkundensorte konventionell formuliert werden 

(vgl. Kileva-Stamenova 2011: 52). 

3.4.3.2. Mikrostrukturelle Aspekte öffentlicher Urkunden 

Unter den mikrostrukturellen Aspekten von öffentlichen Urkunden versteht man die je-

weils  konventionalisierten lexikalischen, grammatikalischen und stilistischen Komponenten 

einer bestimmten Urkundensorte. Es handelt sich also um sprachspezifische Signale, die zur 

Realisierung der einzelnen Teilhandlungen innerhalb der Teiltextstruktur von Urkunden, die 

im vorherigen Unterkapitel bereits thematisiert wurden, eingesetzt werden. 

Diese Signale lassen sich laut Kileva-Stamenova auf der Ebene der Lexik, der Phraseolo-

gie und der Syntax feststellen, kommen aber auch in sogenannten nichtsprachlichen Elemen-

ten zum Vorschein (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 53ff.). Sie sollen nun ganz allgemein für die 

gesamte Gruppe der deutschsprachigen öffentlichen Urkunden vorgestellt werden: 

Im lexikalischen Bereich lässt sich für deutschsprachige Verwaltungs- und Behördentexte, 

zu denen auch öffentliche Urkunden gezählt werden, so Rehbein (1997) und Staneva (2001), 

feststellen, dass der Gebrauch von Nomina bevorzugt wird (vgl. in Kileva-Stamenova 2011: 

54). Dem Substantiv kommt dabei eine wesentliche Rolle zu, so Becker-Mrotzek (1998), da 

„mit seiner Hilfe verwaltungssprachliche und rechtliche Sachverhalte durch definierte Fach-

begriffe möglichst eindeutig und mit hoher Informationsdichte ausgedrückt werden können“ 

(zit. in Kileva- Stamenova 2011 54). 

Ebenso feststellen lassen sich bevorzugte Bildungsweisen wie Ableitungen auf –ung (z.B.: 

Abschiebung) oder auf –nahme (z.B.: Festnahme) sowie der häufige Gebrauch von Zusam-

mensetzungen, die der Komprimierung komplexer Sachverhalte dienen und Informationsdich-

te bewirken (z.B.: Verfahrensbevollmächtigte) (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 53). 
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Ein weiteres wesentliches Merkmal im lexikalischen Bereich öffentlicher Urkunden ist, 

dass der Substantivbestand zu einem großen Teil aus Fachtermini des jeweils geltenden 

Rechtsbereichs oder Behördenwesens besteht. Diese sind in der jeweiligen nationalen Rechts-

ordnung eingebettet und deuten somit zumeist auf typische Strukturen oder Verfahren inner-

halb der jeweiligen nationalen Institution hin. Beispiele hierfür wären Bezeichnungen für Ur-

kunden, Institutionen, Funktionsträger und Verwaltungsverfahren, aber auch ganz allgemein 

alle Fachtermini und terminologisierten gemeinsprachlichen Wörter aus den unterschiedlichen 

Teilbereichen des jeweiligen nationalen Rechts (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 53f.). 

Im Gegensatz zu der Verwendung von Nomina spielt jene von Adjektiven in deutschspra-

chigen öffentlichen Urkunden hingegen eine quantitativ und qualitativ untergeordnete Rolle. 

Verwendung finden vor allem jene mit den Suffixen -lich, -gemäß, -mäßig, -haft, -ig und -bar 

als nominale oder verbale Ableitungen, die bei attributivem Gebrauch eine hohe Informati-

onsdichte ermöglichen (z.B.: rechtskräftiger, vollstreckbarer Strafbefehl) (vgl. Kileva-

Stamenova 2011: 54). 

Nach Betrachtung der Nomen und Adjektive folgt nun die Analyse der Verben, die in 

deutschsprachigen öffentlichen Urkunden Anwendung finden. Hier lässt sich ein häufiger 

performativer Gebrauch feststellen. Das bedeutet, dass das Verb auf die sprachliche Hand-

lung, die vollzogen werden soll, deutet. Bevorzugt werden dabei im Deutschen ganz konkrete 

Verben, die dieser Funktion gerecht werden (z.B.: beglaubigen, bestätigen, bescheinigen usw. 

(vgl. Kileva-Stamenova 2011: 54). 

Ebenso typisch ist aber auch der Gebrauch von Verben, die sich auf institutionelle oder 

gerichtliche Handlungen beziehen (z.B.: verurteilen, scheiden, genehmigen usw.) (vgl. Kile-

va-Stamenova 2011: 54). Um solche institutionellen Handlungskomplexe zu benennen, wer-

den dabei häufig sogenannte Funktionsverbgefüge verwendet, sprich verbnominale Konstruk-

tionen, die aus einem bedeutungsschwachen Verb und einem Substantiv bestehen (z.B.: Be-

zug nehmen, der Auffassung sein usw.). Diese haben zweierlei Funktionen. Einerseits bewir-

ken sie eine fachsprachliche Präzisierung im Vergleich zur Bedeutung des jeweiligen einfa-

chen Vollverbs (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 55), andererseits, so führt es Becker-Mrotzek 

(1998) an, bieten sie „die Möglichkeit, juristisch festgelegte Begriffe unverändert in unter-

schiedlichen sprachlichen Handlungskontexten zu verwenden… (Widerspruch einlegen – 

ablehnen; eine Genehmigung beantragen – ablehnen – erteilen – entziehen)“ (zit. in Kileva-

Stamenova 2011: 55). 

Als Letztes in Bezug auf die lexikalischen Besonderheiten deutschsprachiger öffentlicher 

Urkunden sei noch auf die typischen Mittel der Satz- beziehungsweise Textverknüpfung so-

wie auf die Mittel der formelhaften Ausdrucksweise hingewiesen. Für Erstere finden wir im 

Deutschen sehr häufig spezielle Prominaladverbien (z.B.: hiermit, hierfür usw.) und Präposi-

tionen (z.B.: gemäß, infolge, mangels, bezüglich usw.), für Letztere relational-nominale 

Konnektoren (z.B.: unter Bezug auf) (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 55). 
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Nach der Auseinandersetzung mit den lexikalischen Besonderheiten deutschsprachiger öf-

fentlicher Urkunden folgt nun eine Beschreibung der typischen Merkmale auf der Ebene der 

Phraseologie. Als Erstes seien hierzu fachsprachliche Kollokationen genannt, mit welchen, 

vor allem in gerichtlichen und staatsanwaltlichen Dokumenten, relevante Sachverhalte ausge-

drückt werden. Es handelt sich dabei um „konventionelle Ausdrucksweisen, die im Fachkon-

text gegenüber anderen möglichen aber nicht usuellen Ausdrucksweisen präferiert werden“ 

(Caro Cedillo 2004: 69). Als Beispiel könnte hierzu die Wendung die elterliche Sorge auf die 

Mutter übertragen genannt werden, die gegenüber die elterliche Sorge der Mutter zuteilen 

bevorzugt wird (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 55). 

Ein weiteres typisches Konventionalitätsmerkmal auf mikrostruktureller Ebene, welches 

bei deutschsprachigen Urkunden festzustellen ist, sind Standardformeln. Es handelt sich dabei 

um vorgefertigte idiomatische Wortverbindungen (z.B.: Hiermit wird bescheinigt, dass…), 

welche nicht frei gebildet werden (vgl. Kileva-Stamenova 2001: 56). Ihr routinierter Ge-

brauch und ihre zumeist feste Platzierung im Text erleichtern den Kommunikationsteilneh-

mern die Zurechtfindung innerhalb der Interaktion (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 56). Das 

heißt, dass sie einerseits beim Rezipienten Erwartungshaltungen gegenüber dem Text auslö-

sen und ihm bei der Erschließung seiner Bedeutung beziehungsweise seinen Bedeutungen 

helfen, und andererseits für die Ausführung einer gewissen Teilhandlung vom Produzenten 

einfach blind übernommen werden können. Auch ganze Sätze, die einen formelhaften Cha-

rakter haben und textpositionell fixiert sind, können eine solche Funktion aufweisen (z.B.: Die 

Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben) (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 56). 

Nach den lexikalischen und phraseologischen Merkmalen öffentlicher Urkunden, sollen 

nun jene auf der Ebene der Syntax vorgestellt werden. Hierzu ist im Deutschen, wie es Be-

cker-Mrotzek (1998) anführt, Folgendes festzustellen: „die Besonderheit in der Bevorzugung 

solcher Mittel, die eine hohe Informationsdichte, inhaltliche Genauigkeit, Eindeutigkeit und 

Sachbezogenheit bzw. Unpersönlichkeit ermöglichen“ (zit. in Kileva-Stamenova 2011: 56). 

Um dieser Tendenz zur syntaktischen Vereinfachung in Texten aus dem Verwaltungs- und 

Behördenbereichs, die im deutschsprachigen Raum historisch gewachsen ist, gerecht zu wer-

den, werden im Deutschen insbesondere einfache, kurze Hauptsätze bevorzugt (vgl. Kileva-

Stamenova 2011: 56). Einige Urkundensorten werden im Deutschen sogar zur Gänze schlag-

wortartig formuliert, wie beispielsweise Führungszeugnisse oder Personenstandsurkunden 

(vgl. Kileva-Stamenova 2011: 56). 

Ein weiteres zu beobachtendes Merkmal in der syntaktischen Gestaltung deutschsprachi-

ger öffentlicher Urkundensorten ist die Unpersönlichkeit des Ausdrucks, sprich agenslose 

Konstruktionen. Diese sind mit der Tatsache zu begründen, dass die jeweilige, in der Urkunde 

enthaltene Problembearbeitung nicht individuell, sondern institutionell vorgesehen und ausge-

führt wird.  Im Deutschen wird diese Funktion anhand der Verwendung von Passivkonstrukti-

onen realisiert (z.B.: Die Echtheit der umseitigen Unterschrift wird hiermit beglaubigt.) (vgl. 

Kileva-Stamenova 2011: 57). 
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Nachdem die syntaktischen Charakteristika öffentlicher Urkunden im Deutschen vorge-

stellt wurden, soll nun als Nächstes auf die konventionellen, nichtsprachlichen Elemente ein-

gegangen werden, da auch diese zu den Textkonstituenten zählen. Zu den typischen nonver-

balen Aspekten deutschsprachiger öffentlicher Urkunden gehören unter anderem: Layout, 

formalisierte Gliederungsmittel, Dienstsiegel- und  Wappenabdrucke, typographische Hervor-

hebungen sowie Angaben zum Datum, zur Zeit, zur Aktenzeichennummer und zur Geschäfts-

nummer (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 58). 

Nachdem nun die mikrospezifischen Merkmale deutschsprachiger öffentlicher Urkunden 

dargelegt wurden, und zwar auf der Ebene der Lexik, der Phraseologie, der Syntax und der 

nichtsprachlichen Elemente, soll nun als letztes noch auf eine weitere wesentliche Besonder-

heit eingegangen werden, nämlich auf die sprachlichen Bezüge zu anderen Texten aus dem 

Textsortennetz. Im Folgenden soll erläutert werden, worum es sich hierbei genau handelt. 

Wie bereits des Öfteren im Laufe dieser Masterarbeit angesprochen wurde, sind Urkun-

den, und somit auch die öffentlichen Text- beziehungsweise Urkundensorten, wenn nicht so-

gar insbesondere diese, stets durch ihre Einbettung in beziehungsweise Gebundenheit an ei-

nen bestimmten Kontext des nationalen Rechts- oder Behördenwesens charakterisiert. Diese 

Tatsache setzt voraus beziehungsweise bewirkt, dass eine funktionale Verknüpfung mit ande-

ren Textsorten aus dem gleichen institutionellen Kontext besteht. Rehbein spricht hierzu von 

einer „applikativen Vertextung“, weil nämlich „Wissen reverbalisiert [wird], das bereits in 

Verordnungen, Richtlinien, Gesetzestexten, Erlassen usw. in Schriftform vertextet vorliegt“ 

(zit. in Kileva-Stamenova 2011: 57). 

Laut Kileva-Stamenova kommt diese sprachlich formale Gebundenheit von öffentlichen 

Urkunden zu anderen Texten, mit denen sie verknüpft sind, in unterschiedlichen referentiellen 

Beziehungen zu ihnen zum Ausdruck (vgl. Kileva Stamenova 2011: 57). Eine davon ist, dass 

normative Texte aus dem Bezugssystem öffentlicher Urkunden deren Gestaltung, Gliederung  

und Inhalt bestimmen (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 57.). Eine weitere Verknüpfungsart be-

steht in der expliziten Verweisung auf Gesetze, welche im Deutschen mit der Verwendung 

von Präpositionalangaben realisiert wird (z.B.: gemäß oder entgegen Art. 5 StGB) (vgl. Kile-

va-Stamenova 2011: 57). Als letzte Form des referentiellen Bezugnehmens zu bereits ver-

schriftlichtem, normativ gesetztem Wissen führt Kileva-Stamenova Zitate aus den entspre-

chenden Gesetzestexten an (vgl. Kileva-Stamenova 2011: 58). 

Nachdem nun alle, laut Kileva-Stamenova, bestehenden mikrostrukturellen Merkmale 

deutschsprachiger öffentlicher Urkunden vorgestellt wurden, soll nun an dieser Stelle eine 

kurze Zusammenfassung der wesentlichsten Erkenntnisse dieses dritten Kapitels gemacht 

werden beziehungsweise dessen Relevanz für die gesamte Arbeit dargelegt werden, bevor 

schließlich die weitere Vorgehensweise erläutert wird. 

Mithilfe von textlinguistischen Grundlagen wurde gezeigt, dass der Urkundengegenstand 

als übergeordnete Textsortenklasse verstanden werden kann, die eine Vielzahl an unterschied-
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lichsten Text- beziehungsweise Urkundensorten umfasst, von denen wiederum jede für sich 

ganz typische, kulturspezifische Merkmale, sogenannte Textsortenkonventionen, aufweist. 

Anschließend wurde die Textsortenklasse der deutschsprachigen öffentlichen Urkunden 

im Speziellen beschrieben beziehungsweise ihre funktionalen und situativen Parameter sowie 

ihre Merkmale auf der Ebene der Makro- und Mikrostruktur vorgestellt. Aus diesen geht klar 

hervor, dass es sich bei den einzelnen Text- beziehungsweise Urkundensorten der Textsorten-

klasse beziehungsweise Urkundensortenklasse öffentliche Urkunde um Rechtstexte handeln 

muss, da deren Kommunikation beziehungsweise kommunikative Handlung innerhalb eines 

institutionellen verwaltungstechnischen Rahmens stattfindet und zumeist der Regelung von 

sozialen Sachverhalten im Rahmen einer Rechtsordnung dient (vgl. hierzu vor allem Kapitel 

3.4.). Dies trifft in der Regel auf jegliche Urkundensorten, die der öffentlichen Urkundensor-

tenklasse zuzuordnen sind, zu.  Diese sind eingebunden in einen jeweils spezifischen juristi-

schen Diskurs, der jeweils besondere Handlungsbedingungen aufweist und konkrete Ziele 

verfolgt (vgl. Sandrini 1999: 35). Lässt sich also für Textsorten im Allgemeinen feststellen, 

dass sie kulturspezifisch sind (vgl. hierzu Kapitel 3.3. und 3.3.1.), so gilt für Textsorten im 

Recht und somit auch für diverse Urkundensorten der Textsortenklasse öffentliche Urkunde 

überdies, dass sie von der jeweiligen Rechtsordnung, der sie zuzuordnen sind, beeinflusst 

werden. Sandrini sagt unter anderem hierzu Folgendes: „Rechtstexte sind abhängig von den 

spezifischen rechtlichen Inhalten einer Rechtsordnung, den darin vorgegebenen Kommunika-

tionsbedingungen und-voraussetzungen, die ihrerseits zur Bildung spezifischer Textsorten 

führen.“ (Sandrini 1999: 35). Diese Tatsache muss insbesondere von jenen Personen beachtet 

werden, die Rechtstexte und somit auch diverse Urkundensorten der Textsortenklasse der 

öffentlichen  Urkunden in eine andere Rechtsordnung, andere Kultur, andere Sprache übertra-

gen müssen, zu denen unter anderem auch Translatoren, sprich Urkundenübersetzer und –

dolmetscher, gehören. 

Die bisherigen Ausführungen beziehungsweise Kapitel der vorliegenden Masterarbeit wa-

ren aber ausschließlich der Auseinandersetzung mit der Urkunde im einzelsprachlichen, ein-

zelkulturellen und einzelrechtlichen Rahmenbereich gewidmet. Dies soll sich nun ändern. Der 

unilaterale beziehungsweise ausschließlich nationale Kontext soll verlassen werden und die 

Urkunde in der Translation, im Translationsprozess, sprich im bilateralen, bikulturellen und 

birechtlichen Handlungsbereich beziehungsweise –gefüge, betrachtet werden. Dabei aller-

dings soll der Fokus auch weiterhin ausschließlich auf die öffentlichen Urkunden gerichtet 

bleiben. 

Zuvor bedarf es allerdings der Klärung einiger wesentlicher Fragen. So muss beispiels-

weise untersucht werden, was man überhaupt unter dem Urkundenübersetzen und -

dolmetschen versteht, ob es einen Bedarf für diese Tätigkeit in Österreich gibt und wenn ja, 

wieso sowie wer für diese spezifische Tätigkeit in Österreich überhaupt zuständig ist. 

Des Weiteren muss auf die Frage eingegangen werden, welche Probleme das Urkunden-

übersetzen und –dolmetschen mit sich bringt beziehungsweise mit welchen Herausforderun-
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gen sich Urkundenübersetzer und -dolmetscher konfrontiert sehen und nicht zuletzt, wie diese 

Schwierigkeiten überbrückt werden können beziehungsweise woran sich Translatoren bei 

dem Übersetzen und Dolmetschen von Urkunden orientieren beziehungsweise halten können. 

All diesen Fragen auf den Grund zu gehen und somit die öffentliche Urkunde in der 

Translation beziehungsweise im Translationsprozess zu erforschen, soll Gegenstand der nach-

folgenden Kapitel dieser Arbeit sein.  

4. Die öffentliche Urkunde in der Translation: translationstheore-

tische Grundlagen sowie Ansätze des rechtlichen Übersetzens 

Wie bereits gesagt, war der erste Abschnitt dieser Masterarbeit der Erläuterung des 

deutschsprachigen Urkundenbegriffs, später dann ausschließlich jenes der deutschsprachigen 

öffentlichen Urkunde, gewidmet. Zu diesem Zweck wurde der Urkundengegenstand unter 

anderem aus etymologischer, aus allgemein und österreichisch-rechtlicher sowie aus textlin-

guistischer Perspektive erforscht, die charakteristischen Merkmale einer deutschsprachigen 

öffentlichen Urkunde aufgezeigt und diese als eine eigene Textsortenklasse mit spezifischen 

Textkonventionen auf makro- und mikrostruktureller Ebene definiert. Auf die dabei gewon-

nen Erkenntnisse wird im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder zurückgegriffen bezie-

hungsweise hingewiesen werden. Nun allerdings soll der einzelsprachige beziehungsweise 

einzelkulturelle Forschungsbereich verlassen werden, sprich der Fokus von der originalen 

deutschsprachigen Urkunde sozusagen abgewandt werden und auf jenen Prozess gerichtet 

werden, in dem entweder eine fremdsprachige, ausländische öffentliche Urkunde verdeutscht 

wird oder ein auf Deutsch beziehungsweise in Österreich verfasster Urkundentext in eine an-

dere Sprache übersetzt oder gedolmetscht wird.  

Es soll untersucht werden, welche Schwierigkeiten sich bei einer solchen Translation für 

den Translator ergeben und wie er diese überwinden kann. Letzten Endes soll nämlich, wie 

bereits in der Einleitung beschrieben wurde, der Frage auf den Grund gegangen werden, ob 

denn die einzig richtige Art und Weise eine jeweilige öffentliche Urkunde zu übersetzen jene 

ist, diese in ihrer ausgangssprachlichen beziehungsweise –kulturellen Gestaltungsform zu 

belassen, sprich lediglich abzubilden, wie es beispielsweise Stolze behauptet (vgl. 1999: 166), 

oder aber doch auch die Makro- und Mikrostruktur betreffende Abänderungen bei der Ziel-

textproduktion vorgenommen werden dürfen, sprich eine an die jeweilige Zielkultur ange-

passte Übersetzung berechtigterweise durchgeführt werden darf beziehungsweise kann, und 

vielleicht sogar – wie es laut funktionsorientierter Translationstheorie textsortenklassenunab-

hängig der Fall ist – auch im Falle von Urkunden die Textfunktion, die die zu übersetzende 

Urkunde schließlich in der Zielsprache beziehungsweise –kultur haben soll, maßgebend für 

die zu wählende Übersetzungsstrategie ist.  

Bevor allerdings dies erforscht werden kann, müssen einige wesentliche Grundlagen ge-

klärt werden. Als erstes sei hierzu der Frage nachgegangen, was man überhaupt unter Urkun-
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denübersetzen versteht und welche Bedeutung beziehungsweise welchen Zweck diese Tätig-

keit erfüllt. 

4.1. Das Urkundenübersetzen: Schriftliche Translation von Urkunden 

Unter dem Urkundenübersetzen ist die schriftliche Translation, sprich die schriftliche 

Übertragung, fremdsprachlicher amtlicher Dokumente für deren Verwendung in einem ande-

ren Sprach- und Kulturgebiet zu verstehen. Die Absicht beziehungsweise das Ziel, welches 

hinter dieser Tätigkeit steckt, besteht darin, Menschen, zumeist Institutionsvertretern, die eine 

fremdsprachige Urkunde nicht verstehen können, diese zugänglich beziehungsweise verständ-

lich zu machen oder gar zu bewirken, dass ein jeweiliger Urkundentext auch in einer Fremd-

kultur die gleiche, ursprüngliche, ausgangskulturelle rechtliche Wirkung entfalten kann (Stol-

ze 2014: 9 und 24). 

Mit der Globalisierung, dem verstärkten weltweiten Handel und den wachsenden Mig-

rationsströmen sowie aufgrund einer Vielzahl anderer, unterschiedlicher Faktoren ist auch der 

Bedarf an Urkundenübersetzungen in jüngerer Vergangenheit gestiegen beziehungsweise tut 

es konstant immer noch. Da solche Texte aber jeweils immer an die geltende Rechtsordnung 

jenes Landes geknüpft sind, in welchem sie ausgestellt wurden beziehungsweise werden, wird 

das Urkundenübersetzen zum juristischen Übersetzen gezählt (vgl. Stolze 2014: 9 sowie Ka-

pitel 3.4.). Diese Tatsache hat zur Folge, dass Urkunden als Fach- beziehungsweise Rechts-

texte angesehen und behandelt werden können und als solche, aufgrund der in ihnen enthalte-

nen Fach- beziehungsweise Rechtssprache, Komplexität und so weiter, wiederum spezifische 

translatorische Schwierigkeiten mit sich bringen. Auf diese wird im Laufe der Arbeit noch 

näher eingegangen werden. Zuvor allerdings soll im Speziellen der Übersetzungsprozess öf-

fentlicher Urkunden in Österreich unter die Lupe genommen werden. 

4.1.1. Das Übersetzen öffentlicher Urkunden in Österreich 

Wie bereits angekündigt, widmet sich dieses Unterkapitel der Beschreibung jenes 

Kontextes beziehungsweise jener Rahmenbedingungen, unter denen fremdsprachige, und so-

mit auch kroatische öffentliche Urkunden in Österreich verdeutscht werden, aber auch auf 

Deutsch verfasste Urkunden in eine jeweils erforderliche Fremdsprache übersetzt werden. 

Damit soll den Lesern ein kurzer Einblick gewährt werden, wie, unter welchen Umständen 

und von wem diese spezifische Übersetzungstätigkeit, die den Fokus dieser Arbeit bildet, 

überhaupt erfolgt und weshalb sie große Relevanz aufweist. 

4.1.1.1. Relevanz des Urkundenübersetzens in Österreich 

Österreich gilt seit jeher als ein beliebtes und attraktives Zuwanderungsland. Aus die-

sem Grund ist es nicht verwunderlich, dass jedes Jahr aufs Neue die Zahl jener Personen 

steigt, die aus dem Ausland kommen, um sich in Österreich ein besseres Leben aufzubauen. 
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So lag Anfang  2015 beispielsweise der Anteil der nicht österreichischen Staatsangehörigen 

an der Gesamtbevölkerung in Österreich bei 13,3 Prozent.
11

 

Um sich allerdings in Österreich niederlassen, ein Studium aufnehmen oder eine Ar-

beit suchen zu können, müssen sich ausländische Staatsangehörige in Österreich zuvor meist 

langen bürokratischen Wegen stellen. Sie müssen beispielsweise um eine Erteilung der Nie-

derlassung ansuchen, eine Arbeitsbewilligung einfordern oder ihre Zeugnisse beziehungswei-

se Diplome anrechnen lassen. Für all diese Anliegen und noch eine ganze Reihe anderer müs-

sen sie allerdings den zuständigen österreichischen Institutionen die jeweils erforderlichen 

Urkunden vorlegen. Diese allerdings sind fremdsprachig und sind daher ungültig. Gültigkeit 

erlangen sie nämlich, wie in vielen anderen Ländern auch, erst dann, wenn sie in die jeweilige 

Amts- und Landessprache - in diesem Fall Deutsch - übersetzt worden sind (vgl. Art 8 B-

VG).
12

 

Aus dieser kurzen Ausführung lassen sich einige wesentliche Schlüsse für die vorlie-

gende Arbeit ziehen. Der erste ist, dass es österreichische Gerichte und Behörden wohl tagtäg-

lich mit fremdsprachigen Urkunden zu tun haben müssen, wobei die Migration nur einen, 

dennoch aber sehr wichtigen, Grund dafür spielt. Weitere wären beispielsweise die wirtschaft-

liche, die politische, die polizeiliche, die justizielle und sonstige andere Kooperationen und 

Austauschtätigkeiten zwischen Österreich und anderen Ländern. 

Der zweite und wohl wesentlich wichtigere Schluss hingegen ist, dass die Übersetzung 

einer fremdsprachigen Urkunde dieser überhaupt erst in Österreich Gültigkeit verleiht. Damit 

wäre die Relevanz der Urkundenübersetzung in Österreich aber auch generell zweifelsfrei 

bewiesen. 

Möchte man nun auch noch die Bedeutung der Übersetzung kroatischer Urkunden in-

nerhalb des österreichischen Rechtsverkehrs im Speziellen verdeutlichen, so kann man bei-

spielsweise unter anderem jene Tatsache heranziehen, dass 2015 die kroatischen Staatsbürger 

zur sechststärksten ausländischen Bevölkerungsgruppe Österreichs mit insgesamt 66.475 Per-

sonen zählten.
13

 Dies kann als eine mögliche Begründung für die Notwendigkeit beziehungs-

weise den Bedarf für die Urkundenübersetzung im Sprachenpaar Kroatisch-Deutsch in Öster-

reich vorgebracht werden. Ein weiterer wäre beispielsweise die Tatsache, dass die beiden 

Länder seit jeher einen starken politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Austausch pfle-

gen, welcher mit Kroatiens Beitritt zur Europäischen Union am 1. Juli 2013 nur noch größer 

geworden ist. 

Nachdem nun kurz auf die Relevanz des Übersetzens öffentlicher Urkunden in Öster-

reich eingegangen wurde und erläutert wurde, in welchem Kontext dieser erfolgt, soll nun der 

                                                           
11

 Vgl. hierzu die Statistik zum Anteil der Personen mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit in Österreich 
aus dem Jahr 2015, URL: statista.com 
12

 Laut Artikel 8 des B-VG (Bundes-Verfassungsgesetz) ist die Staats- bzw. Amtssprache in Österreich Deutsch. 
Eine Übersetzung der fremdsprachigen Urkunde ins Deutsche ist somit nach allgemeinen Grundsätzen erfor-
derlich, trotz fehlender ausdrücklicher Erwähnung.  
13

 Vgl. hierzu die Statistik zum Anteil der Personen mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit in Österreich 
aus dem Jahr 2015, URL: statista.com 
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Frage auf den Grund gegangen werden, wer in Österreich für diese spezifische Tätigkeit 

überhaupt herangezogen wird. 

4.1.1.2. Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscher 

Um fremdsprachige öffentliche Urkunden, und somit auch die aus Kroatien stammen-

den, ins Deutsche zu übertragen und somit gültig zu machen (vgl. hierzu Kapitel 4.1.1.1.), 

aber auch umgekehrt, werden in Österreich in der Regel allgemein beeidete und gerichtlich 

zertifizierte Dolmetscher herangezogen. Sie fungieren als ein vom Staat befugtes Organ und 

haben als solches das Recht Urkunden und sonstige rechtliche Dokumente, die einer Beglau-

bigung bedürfen, zu übersetzen oder auch zu dolmetschen sowie die Richtigkeit und Voll-

ständigkeit solcher Übersetzungen zu bescheinigen. 

Eine solch verantwortungsvolle Aufgabe einzig und allein den allgemein beeideten 

und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher zu überlassen, ergibt sich aus der Tatsache, dass die 

aus der  Tätigkeit hervorgehenden Anforderungen sehr hoch sind. So darf beispielsweise nicht 

außer Acht gelassen werden, dass Urkunden, wie bereits des Öfteren im Zuge dieser Arbeit 

festgehalten wurde, immer an die kulturspezifische Rechtslage eines Landes gebunden sind 

und es somit vorkommen kann, dass der zu übersetzende Text in der Zielkultur üblicherweise 

eine andere Formschrift, einen andersartigen Inhalt oder gar eine komplett andere Funktion im 

Rahmen des jeweiligen Rechtssystems aufweist beziehungsweise aufweisen soll. 

Solche Szenarien, in denen sprach- und kulturspezifische Unterschiede zwischen den 

jeweils korrespondierenden Ländern Auswirkungen auf die Urkundentranslation haben, sind 

durchaus denkbar und kommen in der Praxis auch regelmäßig vor. Daher wird von Translato-

ren, die sich mitunter mit dem Urkundenübersetzen beschäftigen wollen, ein für diese Tätig-

keit erforderliches, umfassendes, aber auch zugleich spezifisches Fachwissen gefordert. Unter 

anderem sollen sie beispielsweise über die österreichische Rechtsordnung hinaus auch über 

das rechtliche System jenes Landes Bescheid wissen, aus oder in dessen Sprache beziehungs-

weise Kultur sie übersetzen sowie Zweck Wahl der angemessenen Übersetzungsstrategie, ob 

nun den Ausgangstext abbildend oder entsprechend der zielkulturellen Funktion neu vertex-

tend, und, Zweck eines verantwortungsvollen, professionellen, bewussten translatorischen 

Handelns, der existierenden funktionsorientierten, kontextorientierten sowie makro- und mik-

rostrukturellen Unterschiede in Bezug auf Urkunden zwischen den jeweils korrespondieren-

den Ländern kundig sein. 

Die Praxis hat gezeigt, dass hierfür ein abgeschlossenes Dolmetsch- oder Überset-

zungsstudium alleine nicht ausreicht. Daher fordert die österreichische Gesetzgebung gemäß 

dem Bundesgesetz über die allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständi-

gen und Dolmetscher  (vgl. § 2 Abs. 2 Z 1 lit a iVm § 14 Abs 1 SDG), dass ein Dolmetscher 

oder Übersetzer vor seiner Beeidigung beziehungsweise gerichtlichen Zertifizierung eine 

mehrjährige Berufserfahrung vorweisen kann sowie Kenntnisse der österreichischen Rechts-

ordnung und jenes Landes nachweisen kann, für dessen Sprache er sich beeidigen bezie-

hungsweise zertifizieren lassen will.  
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Das gleiche Gesetz, welches auch als das Sachverständigen- und Dolmetschergesetz 

(SDG)  bezeichnet wird, ist auch jenes, welches die Aufgaben, Pflichten sowie die Stellung 

der betreffenden Translatoren, sprich der beeideten und zertifizierten Dolmetscher und Über-

setzer, in Österreich regelt. Auf zwei davon wurde bereits eingegangen, nämlich auf die Er-

fordernis Berufserfahrung nachzuweisen und zwar im Ausmaß von fünf Jahren bei keinem 

abgeschlossenem Dolmetsch- oder Übersetzerstudium und im Ausmaß von zwei Jahren bei 

einer adäquaten Hochschulausbildung (vgl. § 14 Z 1 SDG) sowie auf die Notwendigkeit über  

ein entsprechendes Sach- beziehungsweise Fachwissen in Bezug auf die wichtigsten Vor-

schriften des Verfahrensrechts zu verfügen (vgl. § 2 Abs. 2 Z 1 lit a iVm § 14 SDG). 

Über diese zwei Voraussetzungen hinaus muss der betreffende Dolmetscher bezie-

hungsweise Übersetzer allerdings auch noch weitere Anforderungen erfüllen, sprich es müs-

sen auch noch weitere Faktoren für dessen Eintragung in die Gerichtssachverständigen- und 

Gerichtsdolmetscherliste gegeben sein. So muss beispielsweise auch ein Bedarf an der jewei-

ligen Fremdsprache herrschen (vgl. § 2 Abs. 2 iVm § 14 SDG), der Translator muss über eine 

für die Tätigkeitsausführung erforderliche Ausrüstung verfügen (vgl. § 2 Abs. 2 Z 1a iVm § 

14 SDG), er muss einen gerichtlichen Eid leisten (vgl. § 14 Abs. 3 SDG)  und der gewöhnli-

che Aufenthalt beziehungsweise der Ort der Ausübung der Berufstätigkeit muss innerhalb der 

örtlichen Zuständigkeit des Landesgerichtspräsidenten liegen, bei dem der Antrag zur Eintra-

gung gestellt wurde (vgl. § 2 Abs. 2 Z 1 lit g iVm § 14 SDG). Des Weiteren gilt für den all-

gemein beeideten und gerichtlich zertifizierten  Dolmetscher beziehungsweise Übersetzer, 

dass er seine Tätigkeit im Rahmen der vollen Geschäftsfähigkeit (vgl. § 2 Abs. 2 Z 1 lit c  

iVm § 14 SDG), der körperlichen und geistigen Eignung (vgl. § 2 Abs. 2 Z 1 lit d  iVm § 14 

SDG) sowie der vollen Vertrauenswürdigkeit ausübt (vgl. § 2 Abs. 2 Z 1 lit e  iVm § 14 

SDG). Anders als bei den zertifizierten Sachverständigen spielen die Staatsbürgerschaftsbe-

stimmungen beim beeideten und zertifizierten Dolmetscher beziehungsweise Übersetzer al-

lerdings keine Rolle. 

Bevor allerdings ein Translator seine Beeidigung beziehungsweise Zertifizierung er-

hält, muss er sich einer kommissionellen Prüfung stellen. Diese erfolgt in Anwesenheit eines 

vorsitzenden Richters, der vom Landesgerichtspräsidenten auserwählt wird, sowie zweier 

qualifizierter unabhängiger Fachpersonen, von denen jeweils zumindest eine für die betref-

fende Fremdsprache in der Gerichtsdolmetscherliste selbst eingetragen sein muss oder die 

erforderlichen Sprach- und Kulturkenntnisse sonst irgendwie nachweisen kann. Diese beiden 

Fachpersonen werden dem Antrittskandidaten zuvor von der zuständigen gesetzlichen Interes-

sensvertretung, sprich dem Österreichischen Verband der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Dolmetscher, vorgestellt. Bei erfolgreichem Bestehen der Prüfung kommt es zu 

einem Eintrag des betreffenden Translators in die Gerichtssachverständigen- und Gerichts-

dolmetscherliste und zwar nach der zertifizierten Fremdsprache. Eine Beschränkung des sach-

lichen Wirkungsbereichs, wie es bei den Gerichtssachverständigen der Fall ist, gibt es dabei 

nicht. Außerdem erhält der betreffenden Translator, der nun allgemein beeideter und gericht-
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lich zertifizierter Dolmetscher beziehungsweise Übersetzer ist, einen Lichtbildausweis in Kar-

tenform, der neben seinen persönlichen Daten auch seine Eigenschaft beziehungsweise seinen 

Status als beeideter und zertifizierter Translator sowie die Sprache, für die er qualifiziert ist, 

anführt. Des Weiteren ist dieser bei der Beglaubigung und Unterfertigung von  Übersetzungen 

zur Verwendung eines Rundsiegels verpflichtet, der seinen Namen sowie seine Funktion be-

ziehungsweise Eigenschaft als beeideter und zertifizierter Translator anführt. Wichtig ist da-

bei zu beachten, dass sich eine jede Eintragung zunächst nur auf fünf Jahre beläuft. Danach 

kann eine sogenannte Rezertifizierung beantragt werden (vgl. Kadrić 
3
2009: 206ff.). 

Möchte man sich nun im Speziellen die Situation für das Übersetzen öffentlicher Ur-

kunden im Sprachenpaar Kroatisch-Deutsch anschauen, so kann man dies relativ leicht an-

hand des Verzeichnisses der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher 

tun, welches online zugänglich und abrufbar ist. Dieses gibt Aufschluss darüber, dass es in 

ganz Österreich insgesamt 60 allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscher für 

die kroatische Sprache gibt.
14

 Ob dies nun im Vergleich zu anderen Sprachen und im Ver-

gleich zum tatsächlichen Bedarf viel oder wenig ist, wäre eine Forschungsfrage für sich, auf 

die allerdings aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit nicht eingegangen werden 

kann. Daher sei an dieser Stelle lediglich die Anzahl der vorhandenen allgemein beeideten 

und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher für die kroatische Sprache in Österreich genannt 

und diese Tatsache als solche belassen. Nichtsdestotrotz sei allerdings angeführt, dass die 

Erforschung der oben genannten Frage durchaus Schwerpunkt einer anderen Arbeit bilden 

könnte und wichtige Erkenntnisse für die österreichische Translationspraxis und deren Be-

rufsträger zum Resultat hätte. Bevor nun zu einem anderen Themenpunkt übergegangen wird, 

sollen nochmals kurz die wesentlichsten Erkenntnisse dieses Unterkapitels zusammengefasst 

werden. 

In den obigen Ausführungen konnte festhalten werden, dass allgemein beeidete und 

gerichtlich zertifizierte Übersetzer ein für die Übersetzung von Urkunden und sonstigen 

Schriftstücken, die einer Beglaubigung bedürfen, gesetzlich befugtes Organ sind. Sie fertigen 

Urkundenübersetzungen für die unterschiedlichsten staatlichen Institutionen an, zu denen un-

ter anderem Behörden, Gerichte und so weiter zählen. Neben dieser Tätigkeit im gerichtlichen 

Auftrag allerdings, fertigt ein allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Übersetzer 

auch Urkundenübersetzungen für Privatpersonen an. Das Recht beziehungsweise die Befugnis 

zur Ausübung dieser Tätigkeit, nämlich dem Urkundenübersetzen sowohl im gerichtlichen als 

auch im außergerichtlichen Kontext, erhält er durch die zuständige, staatliche Instanz. Daher 

kann in Österreich, sowie in vielen anderen Ländern auch, Übersetzungen von öffentlichen 

Urkunden in der Regel nur ein allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Dolmetscher 

beziehungsweise Übersetzer anfertigen. Allen anderen Translatoren, ungeachtet dessen, ob sie 

über eine angemessene Hochschulausbildung verfügen oder nicht, bleibt diese Tätigkeit ver-

                                                           
14

 Vgl.hierzu die Informationen auf der offiziellen Webseite des österreichischen Verbandes der allgemein be-
eideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher, URL:.gerichtsdolmetscher.at 



41 
 

wehrt. Sie sind nicht dazu berechtigt beglaubigte Übersetzungen von Urkunden anzufertigen 

beziehungsweise weisen solche Übersetzungsanfertigungen keinen rechtsgültigen Charakter 

auf. 

Ein ebenso wichtiger Aspekt, der genannt werden muss, ist die Tatsache, dass sich die 

Berechtigung der beeideten und zertifizierten Dolmetscher auf das Übersetzen unterschied-

lichster Sachtextsorten (z.B.: Ausweise, Zeugnisse, Verträge, gerichtlichen Dokumenten 

usw.) bezieht und hierbei keine Einschränkungen existieren (vgl. Kadrić 
3
2009: 207). All 

diese Textsorten hingegen haben eines gemeinsam. Sie sind der Gruppe der Rechtstexte 

zuzuordnen und sind somit oftmals Fachtexte. Daraus wiederum resultiert, dass allgemein 

beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscher und Übersetzer Fach- beziehungsweise 

Rechtsübersetzer sind und dass das Urkundenübersetzen, wie bereits des Öfteren schon 

angeführt wurde, allgemein dem Bereich des Rechtsübersetzens zuzuordnen ist. 

Auf die Schwierigkeiten, die sich daraus für den Translationsprozess beziehungsweise 

den jeweiligen Translator, der ein Urkunde aus einer Sprache beziehungsweise Kultur in eine 

andere übertragen soll, ergeben, soll im späteren Verlauf der Arbeit noch näher eingegangen 

werden. Zuvor soll noch ein weiterer wesentlicher Aspekt behandelt werden, der in kaum 

einer Arbeit zum Urkundenübersetzen beziehungsweise Urkundenübersetzern thematisiert 

wird, nämlich auf die Tatsache, dass diese verpflichtet sind ihre Tätigkeit, sprich das 

Übertragen von Urkunden in eine andere Sprache und Kultur, ausnahmslos sowohl schriftlich 

als auch mündlich auszuüben. 

Im Konkreten bedeutet das, dass in der Realität beziehunsgweise im tatsächlichen 

institutionellen, aber auch privaten Kontext, sowohl das Übersetzen von Urkunden, sprich die 

schriftliche Urkundenübertragung, als auch das Dolmetschen von Urkunden, sprich die 

mündlich Urkundenübertragung, vorkommen. Die letztere Variante ist lediglich etwas 

weniger verbreitet und erfolgt auf eine ganz spezifische Art und Weise, nämlich zumeist 

mittels des Vom-Blatt-Dolmetschens. 

Der Vollständigkeit halber soll nun den Lesern ein kurzer Einblick in das Dolmetschen 

von öffentlichen Urkunden gewährt werden, eine Tätigkeit, die, wie bereits erwähnt wurde, 

gegenüber der schriftlichen Form der Übertragung von Urkunden weniger bekannt ist. 

4.2. Das Urkundendolmetschen - Mündliche Translation von Urkunden 

Wie bereits im vorherigen Kapitel festgestellt wurde, sind Übersetzer öffentlicher 

Urkunden beziehungsweise jener, die einer Beglaubigung bedürfen, allgemein beeidete und 

gerichtlich zertifizierte Dolmetscher beziehungsweise Übersetzer. Daher besteht ihre 

berufliche Praxis nicht nur aus dem Übersetzen von beispielsweise Zeugnissen oder 

Bescheinigungen auf ihrem typischen Arbeitsplatz, nämlich am Schreibtisch sitzend, sondern 

auch aus sogenannten externen Dolmetscheinsätzen, also Einsätzen direkt vor Ort des 

jeweiligen Vollzugs beziehungsweise der textuellen Dokumentation eines Rechtsgeschäfts 

(vgl. Stolze 2014: 34). 
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Solche externen Einsätze sind oftmals beziehungsweise im Regelfall auch mit dem 

mündlichen ad hoc-Übertragen, sprich dem Dolmetschen, eines Schriftstücks und somit auch 

von Urkunden verbunden. Dabei muss allerdings eines bedacht werden. Während im 

institutionellen oder gerichtlichen Rahmen für das schriftliche Übertragen von Urkunden, die 

auch in der Zielsprache beziehungsweise –kultur Gültigkeit erlangen sollen, im Regelfall 

ausschließlich beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscher herangezogen werden, sind 

im Falle der mündlichen Urkundenübertragung sowohl Situationen denkbar, die einzig und 

allein beeidete und zertifizierte Translatoren abverlangen, als auch Fälle, in denen auch alle 

anderen Translatoren zum Einsatz kommen können.
15

 

Da diese Arbeit ihren Fokus hauptsächlich auf öffentliche Urkunden, deren 

Translation in einem jeweiligen institutionellen Kontext stattfindet, und auf jene Fälle, in 

denen für eine Urkundentranslation beziehungsweise –übertragung ausschließlich allgemein 

beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscher beziehungsweise Übersetzer verlangt und 

somit herangezogen werden, richtet beziehungsweise sich auf diese beschränkt hat, fällt der 

letztgenannte Fall, sprich das Dolmetschen von Urkunden seitens nicht beeideter und 

zertifizierter Translatoren, nicht in ihren eigentlichen Themenbereich. Nichtsdestotrotz sei 

kurz der Vollständigkeit halber auch auf diese Variante des mündlichen Urkundenübertragens 

eingegangen, die man zum Bereich des Kommunaldolmetschens zählen würde. 

Meist handelt es sich hierbei um die Aufgabe des Translators seine Kunden 

beziehungsweise Klienten bei diversen Behördengängen zu begleiten und sie bei der 

Durchsetzung ihrer Rechte zu unterstützen (vgl. Stolze 2014: 34). Bei solchen bürokratischen 

Wegen kommt es vor, dass der Translator Schriftstücke und somit auch Urkunden aus dem 

Stegreif zu dolmetschen hat, allerdings ist er dabei für diese Tätigkeit, wie oben bereits 

ausgeführt wurde, meist nicht beeidet beziehungsweise zertifiziert. 

Neben diesen aus dem Kommunalbereich stammenden Situationen, in denen es eben 

zu einer mündlichen ad hoc-Übertragung eines Dokuments beziehungsweise einer Urkunde 

kommen kann, in denen aber der jeweilige Translator im Regelfall nicht beeidet 

beziehungsweise zertifiziert ist oder sein muss, sind auch solche denkbar, für die 

ausschließlich allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Fachpersonen herangezogen 

werden. Solche Fälle sind es, die im Sinne dieser Masterarbeit tatsächlich erforscht werden 

sollen. 

Ein Beispiel für einen solchen Einsatzfall ist das Dolmetschen beim Standesamt, wo 

der jeweilige Translator die Aufgabe hat, Texte mit den Erklärungen und Personendaten der 

betreffenden Personen, welche vom Beamten bei der Anmeldung einer Eheschließung 

vorgelesen werden, ad hoc zu übertragen beziehungsweise zu dolmetschen. Des Weiteren 

wird von dem jeweiligen Translator im Zuge der Eheschließung selbst die Dolmetschung des 

Heiratsantrags erwartet sowie der zivilen Ansprache des Standesbeamten an das jeweilige 

Brautpaar (vgl. Stolze 2014: 34). 

                                                           
15

 durch eine sogenannte Ad-hoc-Beeidigung 
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Ein weiterer Tätigkeitsbereich allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 

Dolmetscher beziehungsweise Übersetzer, in dem neben dem Übersetzen auch das 

Dolmetschen von Urkunden stattfindet und gefordert wird, ist das Dolmetschen vor Gericht 

(vgl. Stolze 2014: 34). Auch hier kommen zahlreiche Situationen vor, in denen der Translator 

nicht, wie erwartet, an seinem gewohnten Arbeitsplatz sitz und eine Urkunde oder ein 

sonstiges mit Beweiskraft versehenes Schriftstück mit der Möglichkeit der Heranziehung 

eines Wörterbuchs oder sonstiger Hilfmittel übersetzt, sprich schriftlich überträgt, sondern aus 

dem Stegreif den jeweiligen Text in die erforderliche Sprache übertragen muss. Ein Beispiel 

hierfür wäre das Heranziehen eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 

Dolmetschers zur Überwindung der Sprachbarriere bei einer gerichtlichen Anhörung eines 

ausländischen Zeugens, welcher der Gerichtssprache, im Falle dieser Arbeit Deutsch, nicht 

mächtig ist (vgl. Stolze 2014: 34). 

Eine weitere Übertragungsvariante, die ebenso sehr häufig, allerdings nicht nur beim 

Gerichtsdolmetschen vorkommt, ist das Vom-Blatt-Dolmetschen (vgl. Stolze 2014: 34). Hier 

könnte man als Anwendungsgebiet beziehungsweise -beispiel die Verlesung von Gutachten 

oder auch Klageschriften im Gerichtsverfahren nennen, für den Fall, dass eine der 

anwesenden Gerichtsparteien der jeweiligen Gerichtssprache, im Falle dieser Arbeit Deutsch, 

nicht mächtig ist (vgl. Stolze 2014: 34). 

Ein weiteres Tätigkeitsfeld, in dem das Urkundendolmetschen neben dem 

Urkundenübersetzen vorkommt, ist jenes innerhalb des Notariatswesens (vgl. Stolze 2014: 

34). Auch hier wird verlangt, dass für den Fall, dass eine der Parteien der jeweiligen Sprache 

nicht mächtig ist, ein beeideter und zertifizierter Dolmetscher hinzugezogen wird (vgl. Stolze 

2014: 34f.). Ein Beispiel für einen solchen Fall wäre die Vertragsunterzeichnung zwischen 

einem österreichischen und einem ausländischen Geschäftsmann. Da letzterer der deutschen 

Sprache nicht mächtig ist, müsste ein beauftragter Dolmetscher beispielsweise den vom Notar 

auf Deutsch vorgelesenen Vetragsentwurf für die ausländische Partei abschnittsweise, ad hoc 

vom Blatt in die jeweilige Fremdsprache übertragen. Die am häufigsten auftretenden 

Textsorten beim sogenannten Notariatsdolmetschen sind: Immobilienkaufverträge, 

Eheverträge, Gesellschaftsgründungen, Erbschaftsangelegenheiten und so weiter (vgl. Stolze 

2014: 35). Wie bereits unter Kapitel 2 dieser Arbeit festgestellt wurde, sind auch solche 

Textsorten der Textsortenklasse Urkunde zuzuordnen. 

Die letzten beiden Arbeitsbereiche, die in Bezug auf die Nennung von 

Tätigkeitsfeldern, in denen auch die mündliche Translation von mitunter öffentlichen 

Urkunden stattfindet, präsentiert werden sollen, sind das Dolmetschen in polizeilichen 

Ermittlungsverfahren sowie jenes von Gesprächen aus der Telekommunikationsüberwachung 

(vgl. Stolze 2014: 35). Auch wenn es sich bei den in diesen beiden Kontexten zu 

übertragenden Textsorten zumeist um Briefe, E-Mails, Kurzmitteilungen und so weiter 

handelt, die nicht gerade das sind, was man sich unter einer klassischen Urkunde vorstellt, so 

muss auch hier erneut betont werden, dass in den anfänglichen Ausführungen dieser Arbeit 
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festgestellt wurde, dass in bestimmten Fällen beinahe alles zu Beweiszwecken herangezogen 

werden kann und eine solche Auslegung des Urkundenbegriffs ermöglicht, dass auch 

Textsorten, wie die oben genannten, in konkreten Situationen als Urkunden gelten und deren 

Translation folglich somit auch als Urkundendolmetschen betrachtet werden kann. 

Bevor nun zum nächsten Themenschwerpunkt übergegangen wird, sei nochmals 

betont, dass in den, in diesem Kapitel angeführten, Tätigkeitsbereichen, in denen neben der 

klassischen schriftlichen Urkundenübertragung auch die mündliche stattfindet, zwar 

hauptsächlich allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscher herangezogen 

werden beziehungsweise werden sollten, es allerdings auch Ausnahmefälle und ad hoc-

Beeidigungen gibt. 

4.3. Schwierigkeiten beim Übersetzen und Dolmetschen von Urkunden auf-

grund ihres rechtlichen Charakters: eine Translationstätigkeit im Span-

nungsfeld zwischen Sprach- und Rechtsvergleich 

Im Laufe der Arbeit wurde ja bereits des Öfteren festgehalten, dass öffentliche Urkun-

den aufgrund ihrer Merkmale beziehungsweise Eigenschaften zu den juristischen (Fach-

)Texten gezählt werden können. Als solche weisen sie im Zuge ihrer Translation, sprich ihrer 

Übertragung aus einer Sprache beziehungsweise Kultur in eine andere, ganz spezifische Prob-

leme für den jeweiligen Übersetzer oder Dolmetscher auf. Auf diese soll nun in dem vorlie-

genden Kapitel aufmerksam gemacht und näher eingegangen werden, nachdem bisher ledig-

lich ihr Bestehen erwähnt wurde. 

Zuvor allerdings sei eine wesentliche Tatsache hervorgehoben. Die Begriffe ‚Transla-

tion, Übersetzen und Dolmetschen‘ werden in dieser Arbeit in einer weiten Bedeutung ge-

braucht. So ist von ihnen nicht nur die Rede, wenn ein Rechtstext, und somit auch eine Ur-

kunde, mehr oder weniger wortgenau in eine andere Sprache übertragen werden soll, sondern 

auch dann, wenn über Informationen beziehungsweise Inhalte eines Rechtssystems in einer 

Sprache mündlich oder schriftlich berichtet werden soll, die nicht die Rechtssprache oder eine 

der Rechtssprachen des zielkulturellen Rechtssystems ist. Dies sei beim Lesen der vorliegen-

den Arbeit, insbesondere aber beim Lesen der folgenden Inhalte, berücksichtigt. 

Vor nicht allzu langer Zeit wurden Rechtstexte mit anderen Fachtexten in eine Schub-

lade gesteckt. Mittlerweile allerdings ist allgemein bekannt, dass dies nicht ganz vertretbar ist, 

da juristische Fachtexte im Vergleich zu allen anderen ganz spezifische Translationsbeson-

derheiten aufweisen. Bei deren Übersetzung oder Dolmetschung handelt es sich nämlich nicht 

‚lediglich‘ um einen Transfer aus der Fachsprache einer Ausgangssprache in die Fachsprache 

einer Zielsprache, sondern vielmehr um die Übertragung von Inhalten einer Rechtsordnung 

zur Verwendung in einer anders ausschauenden und anders funktionierenden, zweiten 

Rechtsordnung (vgl. Daum 2003: 38). Dabei muss bedacht werden, dass Rechtsordnungen 

und deren Inhalte im Gegensatz zu Gegenständen und Sachverhalten technischer und natur-

wissenschaftlicher Texte, die ihrerseits von Naturgesetzen bestimmt und somit weltweit ein-
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heitlich sind, von Land zu Land verschieden sind. Dies wirkt sich unter anderem auch auf die 

Definitionen der einzelnen Rechtsbegriffe und die Gesamtheit der juristischen Terminologie 

aus, die eben auch von Rechtssystem zu Rechtssystem anders ausfallen (vgl. Daum 2003: 38).  

Vereinfacht gesagt hat also ein jedes Land sein eigenes Rechtssystem und somit auch seine 

eigene, grundsätzlich vollständig autonome, juristische Terminologie. Rechtssprache ist also 

prinzipiell systemgebunden (vgl. de Groot 1999: 12). 

Dies hat allerdings zur Folge, dass es innerhalb einer Sprache nicht immer lediglich 

eine Rechtssprache gibt, sondern so viele, wie es Rechtssysteme gibt, die diese jeweilige 

Sprache als Rechtssprache verwenden (vgl. de Groot 1999: 13 und Daum 2003: 38). Einen 

solchen Fall haben wir beispielsweise in Bezug auf die deutsche Sprache. Diese erfüllt in 

mehreren Staaten die Aufgabe einer Amtssprache, nämlich in Deutschland, in Österreich, in 

der Schweiz, in Südtirol, aber auch in Lichtenstein und Belgien. Folglich lassen sich auch 

verschiedene deutsche Rechtssprachen voneinander unterscheiden. Es gibt beispielsweise die 

Rechtssprache der Bundesrepublik Deutschland, die der Schweiz, die Österreichs usw. (vgl. 

Daum 2003: 38 und de Groot 1999: 14). Ein Translator also, der  beispielsweise den Auftrag 

hat einen fremdsprachigen Rechtstext ins Deutsche zu übertragen, muss sich in einem aller-

ersten Schritt bewusst für eine Zielrechtsordnung entscheiden und daraufhin deren jeweilige 

Rechtsterminologie sowie Rechtsinhalte für die Zieltextproduktion verwenden. Welche Ziel-

rechtsordnung er wählen wird, hängt vom jeweiligen Übersetzungsauftrag sowie den Zieltext-

adressaten ab (vgl. Daum 2003: 38 und de Groot 1999: 17f.). 

Neben der Möglichkeit, dass eine gewisse Sprache in mehreren Rechtssystemen 

gleichzeitig als Rechtssprache fungiert, gibt es andererseits auch Fälle, in denen in einem 

Staat gleichzeitig mehrere Rechtssysteme nebeneinander bestehen, die ihrerseits alle über eine 

im Prinzip autonome Rechtssprache beziehungsweise juristische Terminologie verfügen (vgl. 

de Groot 1999: 12). In beiderlei Fällen wird der jeweilige Translator im Zuge des Übersetzens 

oder Dolmetschens eines Rechtstextes eine konkrete Zielrechtsordnung auswählen und bei 

deren spezifischen Rechtsterminologie und Rechtsinhalten bleiben müssen. 

Besonders schwierig erweist sich für den jeweiligen Übersetzer oder Dolmetscher die 

Translation beziehungsweise der Transfer von Inhalten einer Rechtsordnung in die einer ande-

ren, wenn gar über zwei verschiedene Rechtskreise hinweg übersetzt oder gedolmetscht wer-

den soll (vgl. Daum 2003: 38f.). Hier sind die zu beachtenden Unterschiede auf allen Ebenen 

nämlich noch viel größer, als jene zwischen zwei Rechtsordnungen des gleichen Rechtskrei-

ses. 

Aufgrund der Systemgebundenheit der Rechtssprache könnte man nun also zu dem 

Schluss gelangen, dass es keine internationale juristische Fachsprache gibt. Dies ist allerdings 

nicht ganz der Fall. Tatsächlich gibt es Ausnahmen und zwar beziehen sich diese auf soge-

nannte internationalisierte, sprich selbstständige, supranationale Rechtsgebiete (vgl. de Groot 

1999: 12f). Als ein solcher Sonderfall könnte beispielsweise das Europarecht gesehen werden. 

Die Europäische Union erarbeitet ja prinzipiell ganz autonom in all ihren Amtssprachen eine 
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eigene selbstständige Terminologie. Aufgrund des direkten Einflusses vieler europarechtlicher 

Regelungen ist aber das Europarecht und damit auch dessen Terminologie weitgehend Be-

standteil der nationalen Rechtssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten. Bei der mündlichen 

oder schriftlichen Übertragung also europarechtlicher Terminologie in eine Sprache, die eben-

falls Amtssprache der Europäischen Union ist, muss diese Tatsache mitberücksichtigt werden. 

Die Mehrsprachigkeit der Rechtsordnung der Europäischen Union hat nämlich beispielweise 

zur Folge, dass für sämtliche Begriffe Äquivalente in den jeweils anderen Amtssprachen ge-

geben sind. Dies erleichtert dem jeweiligen Übersetzer beziehungsweise Dolmetscher seine 

Arbeit ungemein (vgl. de Groot 1999: 14). 

Der eben dargelegte Fall allerdings bildet die Ausnahme beim Übersetzen und Dol-

metschen juristischer Texte. Viel häufiger nämlich hat es der Dolmetscher oder Übersetzer 

mit der Übertragung von Rechtsinhalten einer Rechtsordnung in eine komplett anders be-

schaffene zu tun und kann dabei meist nicht auf eine gemeinsame, übergeordnete Fach- be-

ziehungsweise Rechtssprache bei der Produktion des Translats, sprich des Zieltextes, zurück-

greifen.  

Dabei sei eine wesentliche Tatsache berücksichtigt. Die Einbettung 

 eines Rechtstextes in das jeweilige Rechtssystem beziehungsweise in die jeweilige 

Rechtskultur, in welcher dieser verfasst wird beziehungsweise wurde, äußert sich nicht nur in 

der juristischen Terminologie, sprich der Sprache, den gewählten Wörtern, den Begriffen, wie 

bisher dargelegt und somit vielleicht angenommen wurde, sondern auch auf anderen Ebenen, 

wie beispielsweise der Syntax, und lässt sich somit insgesamt auf allen makro- und mikro-

strukturellen Ebenen eines jeweiligen Textes oder besser noch gesagt der jeweiligen Textsor-

te, welcher dieser angehört, feststellen (vgl. Arntz 2003: 9). Eben so, wie bereits unter Kapitel 

3.3. für Textsorten im Allgemeinen eine Beeinflussung derer Gestaltung durch ihre Einbet-

tung in eine bestimmte Kultur beziehungsweise einen bestimmten Kontext festgestellt wurde, 

so gilt für juristische Textsorten im Speziellen, und damit auch für Urkundentextsorten, dass 

ihre Zugehörigkeit zu einem jeweiligen Rechtssystem beziehungsweise einer jeweiligen 

Rechtskultur Auswirkungen auf deren inhaltliche, strukturelle sowie sprachliche Merkmale 

und Gestaltung hat. Während nämlich Textsorten und die ihnen zugrunde liegenden Merkma-

le im Allgemeinen dazu entstanden sind, um konkrete kommunikative Aufgaben in der sozia-

len Handlungspraxis zu erfüllen (vgl. Fandrych/Thurmair 2011: 15f.), so haben sich in den 

nationalen Rechtsordnungen Rechtstexte beziehungsweise juristische Textsorten im Speziel-

len zur Kommunikation in spezifischen rechtlichen Situationen entwickelt (Sandrini 1999: 

23). Eben dies meint auch Hoffmann, wenn er anführt, dass Rechtsordnungen als kulturelle 

Einheiten nicht nur die rechtlichen Inhalte und Rechtsvorschriften bedingen, sondern auch 

eine eigene Tradition der sprachlichen Exteriorisierung dieser beziehungsweise die Kommu-

nikation über diese juristischen Inhalte im Allgemeinen (vgl. Hoffmann 1993: 614). 

Die Systemgebundenheit juristischer Texte erklärt also, wieso in den verschiedenen 

Rechtskulturen beziehungsweise –ordnungen die Schriftlichkeit des Rechts, die Form seiner 
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schriftlichen Fixierung, die Art der entstandenen Texte beziehungsweise Textsortenkonven-

tionen und die verwendete Terminologie unterschiedlich ausgeprägt sind (vgl. Sandrini 1999: 

10). Beim Vergleichen zweier Rechtsordnungen miteinander, wie es beim Übersetzen und 

Dolmetschen von Rechtstexten erforderlich ist, muss daher auf allen Ebenen des Sprachsys-

tems, und nicht nur auf der lexikalischen, auf die bestehenden Unterschiede geachtet werden 

(vgl. Arntz 2003: 7). 

 Geleugnet kann dabei allerdings nicht werden, dass gerade der terminologischen be-

ziehungsweise begrifflichen Ebene eine wesentliche Rolle zukommt. Diese Tatsache erläutert 

Sandrini, indem er Folgendes feststellt: 

 

Rechtsbegriffe sind nicht nur an nationale Rechtsordnungen gebunden: Sie stellen die Hauptinformati-

onsträger im Text und konstituieren anhand ihrer Beziehungen zueinander den fachlich-kognitiven Hin-

tergrund des Textes; Rechtsbegriffe repräsentieren die Inhalte der Rechtsordnung. Ihre sprachlichen Re-

präsentationsformen sind daher stets entscheidend von einer spezifischen nationalen Rechtsordnung be-

stimmt. (Sandrini 1999: 30) 

Aus dem angeführten, obigen Zitat geht hervor, wie schwierig die Gegenüberstellung 

beziehungsweise der Vergleich von Rechtsbegriffen zweier unterschiedlicher Rechtsordnun-

gen ist, welcher aber für den Dolmetscher oder Übersetzer eines juristischen Textes, und so-

mit auch einer Urkunde, einen wesentlichen Teil seiner Arbeit bildet. Es handelt sich dabei 

nämlich um historisch gewachsene Phänomene, die aus unterschiedlichen Kulturen entstam-

men und denen jeweils unterschiedliche politische und ethische Überzeugungen zugrunde 

liegen (vgl. Sandrini 1999: 30). Folglich kann die interlinguale Translation von Rechtstexten 

gar nicht lediglich als eine Substitution eines bestimmten Rechtsbegriffs einer Sprache durch 

einen anderen einzelsprachlichen Begriff verstanden werden (Luttermann 1999: 56). Die Su-

che nach einem entsprechenden zielsprachlichen Begriff ist zumeist nämlich auch gar nicht so 

einfach beziehungsweise möglich. Viel eher ist ein inhaltlicher Vergleich erforderlich. Die 

einzelnen Begriffe beziehungsweise Begriffszusammenhänge müssen einander gegenüberge-

stellt werden und ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede in ihrer jeweiligen Verwendung mitei-

nander verglichen werden (vgl. Sandrini 1999: 30). Dies ist nicht zuletzt deswegen wichtig, 

da sogar innerhalb einer Rechtsordnung und deren dazugehörigen Rechtsterminologie mehre-

re Bedeutungsinhalte sowie unterschiedliche Verwendungsarten ein und desselben Begriffs 

denkbar sind beziehungsweise vorkommen, je nachdem in welcher konkreten Kommunikati-

onssituation beziehungsweise in welchem Kontext dieser verwendet wird (vgl. Sandrini 1999: 

31 und de Groot 1999: 14). In manchen Fällen sind diese ungleichen Begriffsbedeutungen 

innerhalb eines Rechtssystems sogar auf die ungenauen Formulierungen der Gesetzgeber zu-

rückzuführen (vgl. de Groot 1999: 14). 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass für die Translation von Rechtstexten 

und somit auch von diversen Urkundensorten, insbesondere aber von jenen, die den öffentli-

chen zuzuordnen sind, die Verknüpfung von Wissen, im Konkreten von sprachlicher, sachli-

cher beziehungsweise fachlicher und kultureller Kompetenz, erforderlich ist. Übersetzt oder 
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gedolmetscht werden nämlich nicht lediglich rechtssprachliche Ausdrücke, sondern auch die 

ihnen zugrunde liegenden Rechtsordnungen sowie kulturspezifischen Denkmuster (vgl. Lut-

termann 1999: 56f.). Die Translation juristischer Texte setzt sich somit zugleich aus Sprach- 

und Rechtsfindung zusammen und stellt für den jeweiligen Translator Kulturarbeit, im Spezi-

ellen vergleichende Rechtskulturarbeit, dar (vgl. Luttermann 1999: 56). 

Beispiele für ganz konkrete Probleme, die in diesem Kontext für den jeweiligen Über-

setzer oder Dolmetscher auftauchen können, sind Benennungen beziehungsweise Begriffe, die 

je nach Rechtsgebiet oder je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben, zwei- oder 

mehrdeutig sind, sowie sogenannte falsche Freunde, sprich Wörter, die trotz etymologischer 

Verwandtschaft unterschiedliche Inhalte in ihren jeweiligen Rechtssystemen aufweisen, aber 

auch viele andere (vgl. Daum 2003: 44). In all diesen Fällen wird der jeweilige Translator 

zunächst die genaue Bedeutung des zu übersetzenden oder zu dolmetschenden Begriffs aus 

der Ausgangsprache beziehungsweise Ausgangsrechtsordnung analysieren müssen, um an-

schließend in der Lage zu sein in der Zielsprache beziehungsweise in der zuvor ausgewählten 

Zielrechtsordnung nach einem Begriff mit einer vergleichbaren Bedeutung zu suchen. Umso 

mehr Rechtskenntnisse er dabei in Bezug auf die beide Rechtsordnungen mitbringt, umso 

leichter wird ihm dabei diese Aufgabe fallen (vgl. Daum 2003: 39). 

Der Dolmetscher beziehungsweise Übersetzer juristischer Texte ist somit stets mit 

Rechtsvergleichung konfrontiert beziehungsweise beschäftigt (vgl. de Groot 1999: 11f.). Was 

unter Rechtsvergleichung in diesem Fall verstanden werden kann, erläutert Sandrini folgen-

dermaßen: 

 

Unter anderem werden Rechtsinstitute oder Rechtsprobleme bzw. Regeln, nach denen bestimmte Sach-

probleme oder bestimmte Interessenkonflikte in verschiedenen Rechtsordnungen gehandhabt werden 

einander gegenübergestellt. Auf die Textebene bezogen bedeutet dies für einen übersetzungsrelevanten 

Vergleich, daß Textsorten in ihrer Funktion als Instrumente zur Lösung von Sachproblemen oder Inte-

ressenskonflikten im Rahmen eines Teilrechtsgebietes verglichen werden. Gegenstand der rechtsver-

gleichenden Untersuchung ist die rechtliche Wirkung und die fachspezifische Funktion der Textsorte 

innerhalb der einzelnen Rechtsordnungen. (Sandrini 1999: 36f.) 

Für die Übersetzungs- und Dolmetscharbeit im Rechtsbereich, aber auch die Dolmet-

schung sowie Übersetzung von öffentlichen Urkundentexten im Speziellen kann folglich ge-

sagt werden, dass es des Verständnisses der Funktionsweise juristischer Kommunikation und 

juristischer Textarbeit bedarf. Dieses wiederum erlangt der jeweilige Translator, indem er die 

jeweils intendierte Textwirkung innerhalb des engeren juristischen Umfeldes analysiert (vgl. 

Sandrini 1999: 34f.). Die Translation juristischer Fachtexte und somit auch öffentlicher Ur-

kundensorten ist folglich eine relativ anspruchsvolle Tätigkeit, da hier gleichermaßen Rechts-

vergleich und Sprachvergleich gefordert sind (vgl. Arntz 2003: 13). 

Dieses 4.3. Kapitel der Arbeit hat gezeigt, wie herausfordernd die Tätigkeit der Ur-

kundentranslation ist beziehungsweise mit welchen spezifischen Schwierigkeiten sich ein 

Übersetzer oder Dolmetscher bei der Übertragung eines Rechts- und somit auch eines Urkun-
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dentextes in eine andere Sprache, andere Kultur, andere Rechtsordnung auseinandersetzen 

muss. Noch nicht angesprochen wurden hingegen Lösungsvorschläge beziehungsweise Me-

thoden, um diesen translationsbedingten Schwierigkeiten beim Rechtsübersetzen oder -

dolmetschen entgegenzuwirken. Daher soll im nächsten Kapitel erforscht werden, ob es soge-

nannte Richtlinien gibt, die bei der Produktion eines Urkundentranslats dem jeweiligen Über-

setzer oder Dolmetscher helfen sollen, und ob diese überhaupt tatsächlich den Umgang mit 

den spezifischen translationsbedingten Herausforderungen beim Urkundenübersetzen oder -

dolmetschen erleichtern können. 

4.4. Leitlinien für die Anfertigung von Urkundentranslaten 

Wie bereits zu Beginn dieses vierten Kapitels erläutert wurde, widmet sich dieser 

Abschnitt der Arbeit der Beschreibung des Kontextes, insbesondere des österreichischen, in 

dem die Translation von öffentlichen Urkunden erfolgt. Hierzu wurde bereits unter anderem 

dargelegt, was man überhaupt unter dem Urkundenübersetzen versteht, weshalb die 

Urkundenübersetzung, insbesondere jene von öffentlichen Urkunden oder von Urkunden, die 

einer Beglaubigung bedürfen, in Österreich relevant ist und wer für diese zuständig ist sowie 

ein kurzer Einblick in die mündliche Urkundenübertragung, sprich das Urkundendolmetschen, 

und seine Vorkommensbereiche geboten. Des Weiteren wurde im vorherigen Abschnitt auf 

die Besonderheiten beziehungsweise Herausforderungen bei der Translation von Rechtstexten 

und somit auch Urkundentexten eingegangen. 

Nachdem nun also die Umstände beziehungsweise äußeren Faktoren geklärt wurden, unter 

denen die Translation von öffentlichen Urkunden in Österreich, aber auch in vielen anderen 

Ländern erfolgt, stellt sich die Frage, ob es denn auch gewisse Vorschriften gibt, die die Form 

und Gestaltung der Urkundenübersetzung regeln, nichtzletzt aufgrund der Tatsache, dass 

öffentliche Urkunden stets an einen bestimmten institutionellen, sprich behördlichen oder 

gerichtlichen, Kontext gebunden sind und bei ihrer Übersetzung ja auch oftmals einer 

Beglaubigung, im Konkreten eines Beglaubigungsvermerks oder einer Beglaubigungsformel, 

bedürfen. Da wäre es ja durchaus auch denkbar, dass gewisse Leitlinien zu ihrer Anfertigung 

bestehen, die außerdem darauf abzielen, die unter Kapitel 4.3. vorgestellten Probleme bei der 

Translation juristischer Texte, und somit auch bei der Urkundentranslation im Speziellen, zu 

überbrücken. 

Beim Studieren von Gesetzestexten und der entsprechenden Literatur wird schnell klar, 

dass es solche Richtlinien zwar gibt, diese jedoch entweder nicht näher ausgeführt sind oder 

aber keineswegs verbindlich sind. So besagt beispielweise die österreichische Gesetzgebung 

zwar, dass der Bundesminister für Justiz dazu ermächtigt ist mit Verordnung nähere 

Regelungen über die Form und die Gestaltung beglaubigter Übersetzungen sowie deren 

Beglaubigungsvermerke zu erlassen (vgl. AußStrG § 190 Abs 1), allerdings sind nähere 

Ausführungen beziehungsweise Erläuterungen hierzu nicht weiters auffindbar. Daher können 

wir laut Fleck (²1999) auch nur von sogenannten Empfehlungen für das Urkundenübersetzen 
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sprechen und keineswegs von vorhandenen allgemein- beziehungsweise rechtlich 

verbindlichen Vorschriften oder Regelungen ausgehen (vgl. Fleck ²1999: 230f.).  Seine 

Leitlinien zur Gestaltung von Urkundenübersetzungen, insbesondere jener, die einer 

Beglaubigung bedürfen, sollen nun, auch wenn sie auf der gesetzlichen Ausgangslage 

Deutschlands basieren, im Folgenden vorgestellt werden, da angenommen beziehungsweise 

davon ausgegangen werden darf, dass sie aufgrund ohnehin fehlender juristischer 

Verbindlichkeit internationale beziehungsweise allgemeine Gültigkeit aufweisen (vgl.: Fleck 

²1999: 232ff.): 

 

 „Paralleliltät“ 

Das originale Schriftstück und die Übersetzung sollen sich in Aufbau und Layout 

gleichen. Dies ermöglicht dem Zieltextrezipienten nämlich jede Stelle aus dem Ausgangstext 

auch im Zieltext leichter aufzufinden beziehungsweise zu identifizieren. Enthält das Original 

außerdem einen Siegel oder Stempel, so lautet die Empfehlung auch deren Inhalt zu 

übersetzen und an der entsprechenden Stelle zu vermerken. 

Des Weiteren soll auf jegliche Auffälligkeiten im Ausgangstext, wie beispielsweise 

Rasuren, handschriftliche Vermerke, Verbesserungen, Streichungen oder unterschiedliche 

Handschriften, sowie auf  jegliche Abänderungen in der äußeren Textgestaltung, wie 

beispielsweise die Verschiebung eines Textabschnitts einer Seite auf die nächste, 

darauffolgende aufgrund  der unterschiedlichen Textlängen im Ausgangs- und Zieltext, 

anhand der Setzung einer Fußnote oder mittels einer Anmerkung des Übersetzers hingedeutet 

werden. 

Nicht vom Parallelitätsgrundsatz betroffen sind das Papierformat, die Papierfarbe, die 

Typographie, der Druck und etwaige Urkundenakzessorien. 

Sollten in der Originalurkunde leere Felder oder Spalten enthalten sein, wie es oft bei 

Vordrucken der Fall sein kann, so ist in der Übersetzung innerhalb dieser der Text „keine 

Eintragung“ einzusetzen. Etwaige Füllstriche, die im Ausgangstext zur Zeilenschließung 

verwendet wurden, sind ebenso im Zieltext beizubehalten. 

 

 „Kennzeichnungspflicht als Übersetzung und der Untrennbarkeit vom Original“ 

Jede Urkundenübersetzung soll als eine solche explizit markiert werden. Des Weiteren gilt 

es nach dem Prinzip der Untrennbarkeit von Original und Übersetzung diese mit ihrem 

zugehörigen Ausgangstext zu verbinden. Nur dann nämlich, wenn man das Original von der 

jeweiligen Übersetzung unterscheiden kann, die beiden aber dennoch zusammenhängen, kann 

man auch, gewissermaßen zumindest, Fehlinterpretationen entgegenwirken.   

 „Vollständigkeit“ 
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Urkunden sollten vollständig übersetzt werden. Jegliche Auslassungen und seien sie noch 

so klein, die vom Übersetzer in eigenständiger Entscheidung vorgenommen werden, können 

nämlich im Rechtsstreit unter Umständen erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

Nichtzuletzt wird ja auch mit dem Anbringen des Beglaubigungsvermerks beziehungsweise 

der Beglaubigungsformel auf die Übersetzung einer Urkunde neben der Richtigkeit auch die 

Vollständigkeit dieser vom jeweiligen Übersetzer bescheinigt (vgl. auch Fleck ²1999: 231). 

Die Übersetzung ausgewählter Auszüge einer Urkunde sollte lediglich in Ausnahmefällen 

angefertigt werden, so zum Beispiel wenn ausdrücklich danach verlangt wird, sollte keinen 

Platz für Missverständnisse oder Fehlinterpretationen bieten und sollte als solche deutlich 

gekennzeichnet werden. Wichtig ist dabei zu beachten, dass eine solche auszugsweise 

Übersetzung auch nur eine solche Beglaubigungsformel beziehungsweise einen solchen 

Vermerk erhalten sollte, der keine gänzliche Vollständigkeit bestätigt. 

 

 „Richtigkeit“ 

Mit der Setzung der Beglaubigungsformel, und das wurde bereits unter dem vorherigen 

Punkt thematisiert, bestätigt der jeweilige Übersetzer einer Urkunde einerseits die 

Vollständigkeit und andererseits die Richtigkeit des von ihm angefertigten Zielttextes. 

In Österreich ist der Beglaubigungsvermerk laut Vorgaben des Österreichischen 

Verbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher am Ende einer 

Übersetzung zu verzeichnen und hat folgendermaßen zu lauten: „Die genaue 

Übereinstimmung der vorstehenden Übersetzung mit der –angehefteten – vorliegenden – 

Urschrift – Abschrift – Ablichtung – bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid“.
16

 Unter 

diesem ist anschließend das Rundsiegel des Übersetzers sowie seine Unterschrift anzubringen. 

 

Beim näheren Studieren Flecks sogenannter Leitlinien zur Anfertigung von 

Urkundentranslaten wird schnell klar, dass diese definitiv zu allgemein gehalten sind und 

keineswegs alle Urkundentranslationssituationen berücksichtigen können. So fordert 

beispielsweise die Parallelitätsrichtlinie, dass sich die Originalurkunde mit ihrem jeweiligen 

Translat in Aufbau und Layout gleicht. Inwieweit diese Angleichung zwischen Ausgangstext 

und Zieltext erfolgen soll beziehungsweise vom jeweiligen Translator vorgenommen werden 

soll, wird jedoch nicht angegeben. Denkbar wären dabei allerdings, je nach kommunikativer 

Aufgabe, die das Urkundentranslat schließlich in der jeweiligen Zielsituation 

beziehungsweise –kultur und für das jeweilige Zielpublikum erfüllen soll, unterschiedliche 

Grade und Arten der Angleichung an den Ausgangstext oder eben doch der Anpassung an die 

zielkulturellen Umstände. Gleiches gilt auch für die Vollständigkeitsempfehlung. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden beziehungsweise der Schluss gezogen 

werden, dass Flecks Leitlinien keine Antworten darauf geben können, wie die unter Kapitel 

                                                           
16

 Vgl.hierzu die Informationen auf der offiziellen Webseite des österreichischen Verbandes der allgemein be-
eideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher, URL:.gerichtsdolmetscher.at 
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4.3. vorgestellten, spezifischen, translationsbedingten Schwierigkeiten von Rechts- und somit 

auch Urkundentexten im konkreten Fall gelöst werden können. Eine differenziertere Heran-

gehensweise wird benötigt. Diese Behauptung gilt insbesondere für die von Fleck vorgeschla-

gene Richtigkeitsleitlinie, dessen Undifferenziertheit beziehungsweise Ungenauigkeit er auch 

selbt nicht leugnet beziehungsweise anspricht (vgl. Fleck 
2
1999: 233). ‚Richtig‘ übersetzt oder 

gedolmetscht können Texte und demzufolge auch Urkunden nämlich bekanntlich auf vielerlei 

Weisen werden. So spricht man funktionalen Translatiostheorien zufolge dann von einer 

‚richtigen‘ Übersetzung oder Dolmetschung, wenn der produzierte Zieltext, sprich das Trans-

lat, das jeweils gewünschte Ziel in der zielkulturellen Situation erfüllt beziehungsweise dem 

jeweils intendierten Zweck im zielkulturellen Kontext entspricht. Folglich kann gesagt wer-

den, dass auch ein jeweiliges Urkundentranslat dann als von einem Übersetzer oder Dolmet-

scher ‚richtig‘ beziehungsweise geglückt übersetzt oder gedolmetscht gilt, wenn es dem je-

weiligen Translationsauftrag folgt. Von Fall zu Fall beziehungsweise von Auftrag zu Auftrag 

und den darin niedergeschriebenen beziehungsweise geäußerten Wünschen beziehungsweise 

Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers kann somit die Übersetzung oder Dolmetschung 

ein und derselben Urkunde unterschiedlich ausfallen, je nachdem welche kommunikative 

Aufgabe letztendlich der Zieltext, sprich das Urkundentranslat,  in der zielkulturellen Situati-

on und für die jeweiligen Rezipienten erfüllen soll. 

Ein solches funktions- und situationsorientiertes beziehungsweise auftragsorientiertes 

Translationsverständnis sei im folgenden Kapitel näher vorgestellt. 

4.5. Funktions- und situationsorientierte beziehungsweise 

auftragsorientierte (Urkunden-)Translation 

Mit diesem 4.5. Kapitel der Arbeit startet der Versuch beziehungsweise das Vorhaben 

Antworten auf die zentrale Frage dieser Arbeit zu finden, nämlich auf jene, ob denn die 

Behauptung beziehungsweise These, wie sie beispielsweise von Stolze aufgestellt wurde (vgl. 

Stolze 1999: 166), dass Urkundenübersetzungen niemals eigenständig sein können, sondern 

aufgrund ihrer alleinigen Funktion als Verständnishilfe nur in Verbindung mit dem ursprüng-

lichen Urkundenoriginal gültig sind und somit beim Übersetzen von Urkunden einzig und 

allein die Abbildung beziehungsweise Imitation der gegebenen Textvorlage sowie der aus-

gangstextuellen beziehungswiese –kulturellen Textmerkmale beziehungsweise –konventionen 

gefordert ist, bestätigt werden kann oder ob es nicht doch auch im Falle der Urkundentransla-

tion je nach gegebenen Umständen beziehungsweise je nach vorhandener Translationssituati-

on verschiedene berechtigte Mögklichkeiten gibt einen jeweiligen Urkundentext ‚richtig‘ zu 

übersetzen oder zu dolmetschen und somit beispielsweise auch eine zielkulturelle Anpassung 

des Urkundentranslats in gewissen Fällen denkbar wäre und falls ja, welche Faktoren über die 

in dem jeweiligen Translationsfall zu wählenden Translationsstrategien entscheiden. 

Hierzu wurde bereits im vorhergehenden Abschnitt angedeutet, dass laut funktionaler 

Translationstheorie im Grunde ein jeder Text, und somit auch ein jeder Urkundentext, auf 
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vielerlei unterschiedliche Arten sozusagen ‚richtig‘ übersetzt oder gedolmetscht werden kann, 

je nach vorliegenden Umständen beziehungsweise je nach den konkreten Anforderungen, die 

an das Translat gestellt werden und die ihrerseits für den Translator aus dem jeweiligen 

Translationsauftrag hervorgehen. Im Folgenden soll näher darauf eingegangen werden. 

Zuvor allerdings sei auf eine wesentliche Tatsache hingewiesen. Unter Kapitel 3.1. der 

vorliegenden Arbeit wurde der Textbegriff als eine Einheit definiert, welche sowohl bei der 

Produktion als auch bei der Rezeption stets von dem jeweiligen Kommunikationsziel, den 

jeweiligen Rezipienten und der jeweiligen Situation beziehungsweise Kultur beeinflusst wird. 

Dies hatte zum Ziel auch zu einem funktions- und situationsorientierten Urkundenbegriff zu 

gelangen und somit den Lesern aufzuzeigen, dass ein jeder Urkundentext in dem jeweiligen 

Kontext, in dem er Anwendung findet, eine jeweils bestimmte zweckorientierte 

beziehungsweise zielgerichtete kommunikative Handlung erfüllt und man folglich auf diese 

Art und Weise unterschiedliche Urkundensorten voneinander unterscheiden kann. 

Nun soll in diesem Abschnitt der Arbeit eine Translationtheorie beziehungsweise eine 

Translationsverständnisweise vorgestellt werden, die zum Teil auf dem zuvor genannten Text- 

und Urkundenverständnis aufbaut und die folglich besagt, dass auch die Translation bezie-

hungsweise das zu produzierende Translat von den gleichen Faktoren, wie die Text- und so-

mit auch Urkundenproduktion und -rezeption im Speziellen, beeinflusst wird, nämlich vom 

jeweiligen Kommunikationsziel, von den jeweiligen Rezipienten und von der jeweiligen Situ-

ation beziehungsweise Kultur. 

Eine solche Translationstheorie beziehungsweise ein solches Translationsverständnis 

finden wir unter anderem bei Katharina Reiß und Hans J. Vermeer in ihrem Werk Grundle-

gung einer allgemeinen Translationstheorie (²1991), in welchem sie Translation einerseits als 

ein zweckabhängiges und komplexes transkulturelles Handeln beschreiben und andererseits 

als einen transkulturellen Transfer definieren, wobei die beiden Definitionen, wie sich im 

Laufe dieses Kapitels noch zeigen wird, nicht voneinander getrennt zu betrachten sind, son-

dern sich gegenseitig ergänzen. 

Die folgenden paar Absätze seien einer näheren Erläuterung dieser beiden Translati-

onsdefinitionen gewidmet. 

Unter Kapitel 3.1. wurde, wie bereits gesagt, festgestellt, dass Texte sogenannte 

Kommunikationsinstrumente sind, die in einer bestimmten Situation die Funktion haben einen 

intendierten Kommunikationszweck zu erfüllen. Mit anderen Worten könnte demnach gesagt 

werden: „Texte werden zu einem bestimmten Zweck und für jemanden produziert, sie sind 

„Handlungen“. Durch eine solche Handlung tritt man mit anderen in Interaktion, in Kommu-

nikation.“ (Stolze 
5
2008: 172). 

Verlässt man nun den intrakulturellen Rahmen und begibt sich in einen transkulturel-

len Handlungsraum, so ergeben sich für die Translation folgende Schlussfolgerungen: 

Translation, die sich von einer intrakulturellen Kommunikationssituation nicht zuletzt 

durch ihren transkulturellen Aspekt beziehungsweise durch ihre Einbettung in einen transkul-
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turellen Kontext unterscheidet, kann demnach, laut der oben genannten Feststellungen, be-

rechtigterweise als eine „Sondersorte interaktionalen Handelns“ (Stolze 
5
2008: 172) bezie-

hungsweise als eine „Sondersorte des kommunikativen Handelns“ (Stolze 
5
2008: 169) be-

zeichnet werden. Aufgrund der zuvor schon erwähnten Tatsache, dass transkulturelles Han-

deln immer in einem transkulturellen Kontext eingebettet ist, ist es folglich auch richtig zu 

behaupten, „[…] daß Translation nicht nur ein sprachlicher, sondern immer auch ein kulturel-

ler Transfer ist“ (Reiß/Vermeer ²1991: 4). Mit anderen Worten also: 

 

Eine Translation ist nicht die Transkodierung von Wörtern oder Sätzen aus einer Sprache in eine andere, 

sondern eine komplexe Handlung, in der jemand unter funktionalen und kulturellen und sprachlichen 

Bedingungen in einer neuen Situation über einen Text (Ausgangstext) berichtet (…). (Vermeer ²1994: 

33) 

Aufgrund dieser Tatsache, nämlich der, dass man unter Dolmetschen und Übersetzen 

keine sprachliche Transkodierung, sondern einen kulturellen Transfer versteht, stellt ein sol-

cher Translationsbegriff die Berücksichtigung der zielkulturellen Situation, der zielkulturellen 

Adressaten sowie der zielkulturellen Wissensbestände und Realitätsbezüge in den Vorder-

grund (vgl. Dizdar ²1999: 106). 

Mit anderen Worten könnte man also sagen: Ein solcher Translationsbegriff weist im 

Wesentlichen drei Komponenten auf, die für ihn nicht nur eine zentrale Rolle spielen, sondern 

ihn und das translatorische Handeln ganz allgemein auch im Wesentlichen beeinflussen, näm-

lich die Ziel-, die Adressaten- und die Kulturorientierung. 

Die folgenden drei Unterkapitel seien einer näheren Erläuterung dieser drei Wesens-

komponenten der funktionalen Translationstheorie gewidmet. 

4.5.1. Zielorientierung: der Skopos 

Schon unter Kapitel 3.1. wurde bereits festgestellt, dass das Kommunizieren, sei es das 

schriftliche Verfassen eines Textes oder aber die mündliche Äußerung einer Rede, immer eine 

Handlung ist. Des Weiteren konnte bereits festgehalten werden, dass jede Handlung zielge-

richtet und zweckorientiert ist (vgl. Reiß/Vermeer ²1991: 101). Wenn Translation also, wie 

vorhin schon erwähnt wurde, als eine spezifische Ausprägung von Kommunikation definiert 

werden kann, so muss auch sie demzufolge stets von einem Zweck bestimmt werden. 

Für einen professionellen Translator bedeutet dies, dass er sich im Zuge des Überset-

zens und Dolmetschens nicht die Frage stellen sollte ‚Was steht im Original- beziehungsweise 

Ausgangstext?‘, sondern viel eher überlegen sollte ‚Wozu wird das Translat in der Zielkultur 

überhaupt gebraucht?‘ (vgl. Kadrić et al. 
4
2010: 78). Ob und was übersetzt beziehungsweise 

gedolmetscht wird, entscheidet nämlich nicht der Ausgangstext, sondern das Kommunikati-

onsziel, welches das Translat letztendlich  in der jeweiligen Zielkultur und für seine jeweili-

gen Rezipienten erfüllen soll. Eben das meinen Reiß und Vermeer, wenn sie anführen: „Die 

Dominante aller Translation ist deren Zweck.“ (Reiß/Vermeer ²1991: 96). 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt, der hierbei nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist 

die Tatsache, dass das Ziel beziehungsweise der Zweck eines Translats nicht nur darüber ent-

scheidet, ob und was transferiert wird, sondern auch das ‚Wie‘ bestimmt, sprich die Translati-

onsstrategie (vgl. Vermeer ²1994: 34ff. und Dizdar ²1999: 105). Reiß und Vermeer beschrei-

ben dieses Phänomen folgendermaßen: 

 

Der Handlungsskopos ist der Handlungsart übergeordnet: Das `Wozu` bestimmt, ob,was und wie ge-

handelt wird. Es ist wichtiger, daß ein gegebener Translat(ions)zweck erreicht wird, als daß eine Trans-

lation in bestimmter Weise durchgeführt wird. (Reiß/Vermeer ²1991: 100) 

Für die Translation beziehungsweise den Translator bringt diese Definition bezie-

hungsweise diese Art des Umgangs mit Translation und Translationsstrategien mehrere Vor-

teile mit sich. Einer davon ist die Befreiung von der Forderung nach Äquivalenz zwischen 

Ausgangstext und Zieltext, die lange Zeit im Fokus vieler nicht-funktionaler Theorien stand.  

Vermeer schreibt hierzu Folgendes: 

Da sich bei einer Translation als interkulturellem Transfer die Situation von der Ausgangstextprodukti-

on zur Zieltextrezeption notwendiger- und trivialerweise bedeutend (und mehrfach) ändert, ergeben sich 

drei Möglichkeiten: Entweder bleibt ein Zweck konstant- dann ändert sich ein anderer Translationsfak-

tor, zum Beispiel die Wirkung-, oder ein Text wird für eine Translation ungeeignet, oder es ändert sich 

der Translatzweck. (Vermeer ²1994: 46) 

Die Schlussfolgerung, die sich aus diesem Zitat ergibt, lautet wie folgt: Die Skopost-

heorie stellt keine Forderung nach Funktionskonstanz (vgl. Dizdar ²1999: 105). Der Skopos 

eines Translats kann und darf vom Skopos des Ausgangstextes abweichen (vgl. Reiß/Vermeer 

²1991: 103). Die Forderung nach Äquivalenz zwischen Ausgangstext und Zieltext stellt näm-

lich nur eines der möglichen Translationsskopoi dar und ist nicht als ein ein für allemal gülti-

ges Übersetzungsprinzip zu sehen (vgl. Nord 
4
2009: 26). Lautet das Ziel eines Translats Funk-

tionsgleichheit beziehungsweise Imitation des Originaltextes, so wird Äquivalenz zwischen 

Ausgangstext und Zieltext angestrebt. Soll aber das Translat eine andere Funktion in der Ziel-

kultur erfüllen, als es der Ausgangstext in seiner Kultur getan hat, so wird ‚nur‘ nach Adä-

quatheit verlangt. „Es gibt also nicht die Übersetzung(sform) des Textes; die Translate variie-

ren in Abhängigkeit von der vorgegebenen Skopoi.“ (Reiß/Vermeer ²1991: 101) „Weil der 

Skopos alles regiert, ist es wichtiger, dass ein gegebener Translationszweck erreicht wird, als 

dass eine Translation in bestimmter Weise durchgeführt wird.“ (Stolze 
5
2008: 172)  

4.5.2. Adressatenorientierung: die Rezipienten 

Das vorherige Kapitel war der Funktion beziehungsweise dem Skopos von Translaten 

gewidmet und hat gezeigt, dass Translation immer eine zielorientierte Handlung ist, von deren 

Zweck mehrere Entscheidungen im Translationsprozess abhängen. Dadurch wurde vielleicht 

der Anschein geweckt, dass der Skopos eine unabhängige und für die Translation einzig wich-

tige Komponente  darstellt. Dass dies allerdings nicht der Fall ist, soll in den folgenden zwei 
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Unterkapiteln erläutert werden, wenn gezeigt wird, dass der Zweck einer Translation sowohl  

rezipienten- als auch situationsabhängig ist. Zu diesem Zweck sei zunächst das Textverständ-

nis der funktionalen Translationstheorie vorgestellt, welches sich, wie zu sehen sein wird, 

größtenteils mit dem deckt, was bereits unter Kapitel 3.1. zum Textbegriff angeführt wurde: 

Die funktionale Translationstheorie geht davon aus, dass Texte (ob mündlich oder schriftlich) immer 

Teil einer Situation, einer Kultur, oder wie Vermeer (1983: 48) es bezeichnet, eines ,Weltkontinuums` 

sind, d.h. Texte sind keine isolierten Einheiten, sondern stehen immer in einem größeren Verwendungs-

zusammenhang. Die Funktion eines Textes ergibt sich aus dieser Einbettung in einen bestimmten sozio-

kulturellen Kontext. Es ist demnach nicht der Text selbst, der eine bestimmte Bedeutung hat, sondern er 

erhält seine Bedeutung erst durch die Rezipientin, die ausgehend von ihrem Erfahrungs-und Wis-

senshintergrund den Text versteht. Wird ein Text nun in eine andere Situation, eine andere Kultur trans-

feriert, so verändert sich zumindest immer ein Faktor, der dem Text seine Funktion gibt: die Adressatin. 

(Kadrić et al. 
4
2010: 79) 

Diesem Textverständnis und der bereits unter Kapitel 3.1. thematisierten Tatsache zu-

folge, dass eine kommunikative Handlung erst durch die Rezeption seitens der Empfänger als 

abgeschlossen gilt, kann für die Translation festgehalten werden, dass sie nicht nur zielorien-

tiert beziehungsweise zweckabhängig ist, sondern außerdem auch eine rezipientenabhängige 

Handlung darstellt. Das Kommunikationsziel eines Translats beziehungsweise einer Transla-

tion ist demnach eng verknüpft mit seinen jeweiligen Rezipienten. Anders formuliert könnte 

man auch sagen, dass die Frage ‚Wozu wird ein Translat gebraucht?‘ eng mit der Frage ‚Für 

wen ist das Translat bestimmt?‘ zusammenhängen muss. Reiß und Vermeer äußern sich hier-

zu folgendermaßen: „Der intendierte Rezipient (“Adressat“) kann als Sondersorte (Untermen-

ge) des Skopos beschrieben werden. Der Skopos ist als rezipientenabhängige Variable be-

schreibbar.“ (Reiß/Vermeer ²1991: 101). 

Für den Translator ergeben sich aus den oben genannten Feststellungen heraus mehre-

re Folgen. Aufgrund des neuen Empfängerbezugs, der sich aus der Kommunikation über 

Sprach- und Kulturgrenzen hinweg ergibt, muss er sich bei der Frage ‚Wie übersetzte ich?‘ 

nicht nur nach der intendierten Funktion und der Beschaffenheit des Ausgangstextes richten, 

sondern auch das Wissen beziehungsweise Vorwissen der Zieltextrezipienten sowie ihre Er-

wartungen an das Translat berücksichtigen, um einen für sie kohärenten Text zu schaffen. 

(vgl. Kadrić et al. 
4
2010: 80). Denn selbst „wenn die ZT-Empfänger in Geschlecht, Alter, Bil-

dungsstand, sozialer Herkunft etc. ein genaues Ebenbild der Ausgangstextemfänger wären, 

würden sie sich von diesen doch durch ihre Eingebundenheit in eine andere Kultur- und 

Sprachgemeinschaft unterscheiden“ (Nord 
4
2009: 26). 

Damit ist gemeint, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kulturbedingt ein 

anderes Weltwissen, andere Lebensgewohnheiten und andere Texterfahrungen haben, auf-

grund derer sie auch Texte auf verschiedene Arten und Weisen verstehen oder nicht verstehen 

und in ihr jeweils kulturspezifisches Weltkontinuum einordnen (vgl. Nord 
4
2009: 26f.).  
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4.5.3. Kulturorientierung: der zielkulturelle Kontext 

In den bisherigen Ausführungen dieser Arbeit wurde bereits des Öfteren gesagt, dass 

Texte nicht als isolierte und rein sprachliche Gebilde zu betrachten sind, sondern immer Teil 

einer bestimmten Situation und Kultur sind und infolgedessen möglichst immer so verfasst 

werden sollten, dass sie „mit der Zielrezipientensituation kohärent interpretierbar“ 

(Reiß/Vermeer ²1991: 113) sind. Folglich kann es dann auch nur richtig sein zu behaupten, 

dass „[d]er Zweck einer Translation [… ] von der Handlung s i t u a t i o n  mitabhängig“ 

(Vermeer ²1994: 46) ist und dass somit der jeweilige Zielkontext, im weiteren Sinne aber 

auch die jeweilige Zielkultur, für den beziehungsweise die das jeweilige Translat produziert 

wird, neben dem Zweck und den Rezipienten, maßgeblich die Translation sowie die Translat-

produktion und -rezeption beeinflusst. 

Im Falle der Urkundenübersetzung und –dolmetschung kommt ein weiterer wesentli-

cher Aspekt hinzu, und zwar, dass das jeweilige Translat nicht nur von der Zielkultur im All-

gemeinen, sondern von deren jeweiliger Rechtskultur im Speziellen mitbeeinflusst wird, was 

unter Kapitel 4.3. bereits ausführlicher behandelt wurde. Kann nämlich für die Übersetzung 

und Dolmetschung eines Textes, also für ein Translat im Allgemeinen, behauptet werden, 

dass es sich hierbei um „ein Informationsangebot in einer Zielsprache und deren –kultur (IAZ) 

über ein Informationsangebot aus einer Ausgangssprache und deren –kultur (IAA)“ 

(Reiß/Vermeer 1984: 76) handelt, so kann die Translation von Rechtstexten und somit auch 

von Urkunden analog aufgefasst werden als „ein Informationsangebot in einer Zielsprache 

und einer Zielrechtsordnung über ein Informationsangebot aus einer Ausgangsrechtssprache 

und einer Ausgangsrechtsordnung“ (Sandrini 1999: 15).
17

 Die Tatsache, dass beim Überset-

zen oder Dolmetschen von Rechtstexten rechtliche Inhalte einer Rechtsordnung und damit 

einer Rechtskultur in eine andere Rechtsordnung und –kultur übertragen werden, bewirkt, 

dass die Translation von Recht im Sinne von Reiß und Vermeer als eine „Sondersorte kultu-

rellen Transfers“ (Reiß/Vermeer 1984: 13) verstanden werden kann. 

Nachdem nun die funktionale Translationstheorie mit ihren drei wichtigsten Wesens-

komponenten – Ziel-, Adressaten- und Kulturorientiertheit – vorgestellt wurde sowie kurz 

eine Verbindung zur Translation von Recht im Speziellen geschaffen wurde, stellt sich die 

Frage, welche Bedeutung sie für die vorliegende Arbeit hat beziehungsweise welche Schlüsse 

sich aus den dargelegten Ausführungen für die Urkundentranslation im Speziellen ziehen las-

sen. 

Hierauf sollte als Erstes geantwortet werden, dass auch die Übersetzung oder Dolmet-

schung eines jeweiligen Urkundentextes in erster Linie funktions- zugleich aber auch situa-

                                                           
17

 Dies gilt, solange es sich um eine Translation von Rechtstexten zwischen zwei Rechtsordnungen handelt. 
Wird allerdings innerhalb einer Rechtsordnung übersetzt oder gedolmetscht, die ihrerseits mehrsprachig ist 
(z.B.: Kanda, Schweiz, usw.), so entsteht ein dem Ausgangstext gegenüber gleichwertiger Zieltext. Das gleiche 
gilt für internationale Rechtsrahmen, wie beispielsweise für das Europarecht. In solchen Fällen spricht Sandrini 
in Bezug auf den Zieltext beziehungsweise das Translat, so wie viele andere Autoren auch, nicht mehr von ei-
nem Informationsangebot über einen Ausgangstext, sondern von einem Informationsangebot in zwei Sprachen 
(vgl. Sandrini 1999: 15).  
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tionsorientiert sein sollte. Demzufolge muss ein Urkundentranslat nicht automatisch dieselbe 

Funktion wie sein Ausgangstext, sprich die dazugehörige Originalurkunde, haben, kann ande-

rerseits aber auch, entgegen beispielsweise Stolzes Behauptung, auch einen anderen denkba-

ren Zweck als lediglich den einer Verständnishilfe erfüllen, welche nur in Kombination mit 

der entsprechenden Textvorlage gültig ist (vgl. Stolze 1999: 166). 

Zur besseren Verdeutlichung seien 2 Beispiele beziehungsweise zwei unterschiedliche 

Situationen vorgestellt, in denen die Übersetzung ein und desselben Urkundentextes angefor-

dert wird. Es handelt sich dabei um ein Abschlusszeugnis einer höheren Schule, welches im 

Land A, welches mehrsprachig ist und mehrere Rechtsordnungen zugleich aufweist (vgl. hier-

zu Kapitel 4.3.), in einer der jeweiligen Sprachen ausgestellt wurde. In Situation 1 wird die 

Übersetzung der jeweiligen Urkunde benötigt, um damit in Land A dafür zu sorgen, dass die-

se auch in allen anderen Teilkulturen anerkannt wird. In Situation 2 hingegen wird eine Über-

setzung des Zeugnisses vom Zeugnisbesitzer gebraucht, um damit in einem anderen Land, 

Land B, zu einem jeweiligen Studium zugelassen zu werden. Der zu übersetzende Text ist 

beide Male derselbe, die zwei Situationen hingegen sowie der Zweck beziehungsweise das 

Ziel, das das Translat letztendlich erfüllen soll, unterscheiden sich gänzlich voneinander. 

Das angeführte Beispiel verdeutlicht nochmals, dass eine jeweilige Übersetzung nicht 

automatisch die gleiche Funktion haben muss wie der ursprüngliche, dazugehörige Ausgangs-

text. Während man in Situation 1 jedes Merkmal, welches das Translat als ein solches erken-

nen lassen würde, als störend empfinden würde, ist Situation 2 ein Beispiel dafür, dass es 

durchaus auch solche Fälle gibt, bei denen der jeweils intendierte Rezipientenkreis ruhig er-

kennen darf beziehungsweise soll, dass es sich bei dem jeweiligen Zieltext um eine Überset-

zung handelt. 

Die Art und Weise, wie man einen jeweiligen Urkundentext übersetzen oder dolmet-

schen soll, hängt also nicht von der jeweiligen Urkundensorte oder sonstigen Faktoren ab, 

sondern, wie anhand der funktionalen Translationstheorie sowie dem angeführten Beispiel 

gezeigt wurde, einzig und allein von der jeweiligen Funktion ab, die dieser in der Zielkultur 

für die zielkulturellen Adressaten erfüllen soll. Mit anderen Worten: Der Translationszweck 

als zielkultur- und zieltextrezipientenabhängige Variable bestimmt die Wahl der Translations-

strategie(n). 

Bevor auf diese näher eingegangen wird, soll zunächst noch der Frage auf den Grund 

gegangen werden, wer oder was überhaupt über den jeweiligen Translationszweck entscheidet 

beziehungsweise diesen vorgibt. Hierzu lassen sich zwei Möglichkeiten feststellen. Entweder 

die Translationssituation an sich gibt bereits Aufschluss über den intendierten Zweck des je-

weils zu dolmetschenden oder zu übersetzenden Textes, oder aber dieser geht für den jeweili-

gen Translator aus dem Translationsauftrag hervor (vgl. Nord 1993: 14). Es darf nämlich 

nicht vergessen werden, dass ein jeweiliger Urkundenübersetzer oder –dolmetscher im Regel-

fall nicht aus eigenem Antrieb, sondern im Auftrag eines Kunden beziehungsweise Auftrag-

gebers handelt. Dieser ersucht den jeweiligen Translator ja erst um die Anfertigung eines 
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Translats und tut dies manchmal sogar anhand eines expliziten Translationsauftrags, in wel-

chem er im Idealfall angibt, zu welchem Zweck, für welchen Rezipientenkreis, für welche 

räumliche und zeitliche Rezeptionsbedingungen, usw. er dieses benötigt (vgl. Nord 1993: 15). 

Erhält hingegen der Translator keine expliziten Angaben, so darf in den meisten Fällen davon 

ausgegangen werden, dass der jeweilige Translationszweck beziehungsweise die an den 

Translator gestellten Anforderungen ohnehin aus der jeweiligen Situation erschließbar sind 

(vgl. Nord 1993: 15). 

Damit lässt sich laut Nord ein jeder Translationsprozess beziehungsweise ein jeder 

Translationsvorgang aufs Neue in Form eines sogenannten Zirkel-Modells darstellen (vgl. 

Nord 2002: 17): 

 

Abbildung 1: Zirkel-Modell (Nord 2002: 17) 

In einem solchen Modell kommt dem Translationsauftrag, sprich der Konkretisierung 

der vom Auftraggeber gewünschten Anforderungen an das Translat, eine zentrale Rolle zu. 

Der Translationsprozess beginnt nämlich damit, dass der jeweilige Translator den Auftrag 

interpretiert. Das bedeutet, dass er aus diesem die wesentlichsten Informationen über die äu-

ßeren Faktoren der Translationssituation (Fristen, Bezahlung, Art der Ablieferung usw.) sowie 

über die kommunikative Situation entnimmt, für die das Translat benötigt wird. Die daraus 

gewonnen Erkenntnisse liefern einen Filter für die darauffolgende Analyse des Ausgangstex-

tes sowie die Entnahme jener funktionalen Translationseinheiten, die für die Produktion des 

gewünschten Zieltextes relevant sind. Aus dem Vergleich zwischen dem „Soll“ des Translati-

onsauftrages und dem „Ist“ des gegebenen Ausgangstextes entscheidet sich der jeweilige 

Translator, im Idealfall bewusst, für eine bestimmte Übersetzungsstrategie, welche er schließ-

lich für die Produktion des Translats umsetzt (vgl. Nord 2002: 17). 

Zwischen welchen Strategien der Translator dabei im Groben wählen kann, soll The-

ma der folgenden Kapitel sein. Als erstes seien hierzu die sogenannten funktionalen Überset-

zungstypen nach Nord vorgestellt. 



60 
 

4.6. Dokumentarische versus  instrumentelle Translation – die funktionalen 

Übersetzungstypen nach Nord 

Wie bereits zu Beginn des Kapitels 4.5. erläutert wurde, widmen sich diese letzten Ab-

schnitte der Arbeit dem Vorhaben zu klären, ob denn auch im Bereich der Urkundentranslati-

on unterschiedliche Übersetzungsherangehensweisen möglich beziehungsweise legitim sind 

und ein Translator neben der unter anderem von Stolze postulierten Imitation einer jeweiligen 

Urkundenvorlage beziehungsweise eines jeweiligen Urkundenausgangstextes und seiner aus-

gangskulturellen makro- und mikrostrukturellen Merkmale ebenso in gewissen Fällen auch 

eine an die Zielkultur angepasste Übersetzung von Urkunden vornehmen kann beziehungs-

weise soll. 

In den bisherigen Ausführungen hierzu wurden bereits einige wesentliche Erkenntnis-

se gewonnen. Die wohl wichtigste bisher war jene, dass ein jeder Text, und somit auch ein 

jeder Urkundentext, grundsätzlich auf unterschiedliche Arten und Weisen ‚richtig‘ übersetzt 

werden kann. Als geglückt in eine andere Sprache beziehungsweise eine andere Kultur trans-

feriert gilt er nämlich dann, wenn er derjenigen Funktion entspricht, die er im neuen zielkultu-

rellen Verwendungskontext hätte erfüllen sollen. Welche konkrete Funktion das ist, wird be-

ziehungsweise wurde im Vorhinein vom jeweiligen Translationsauftrag vorgegeben. 

Aus diesen wichtigen Feststellungen lassen sich nun für den Translator Empfehlungen 

ausarbeiten, wie er beim Übersetzen von Urkunden systematisch vorgehen kann, um ein adä-

quates Translat zu erstellen. Beim Vorhaben eine Urkunde aus einer (Rechts-)Sprache bezie-

hungsweise (Rechts-)Kultur  in eine andere (Rechts-)Sprache beziehungsweise (Rechts-

)Kultur zu übertragen muss dieser, so lässt sich also aus den obigen Ausführungen schließen, 

zunächst einmal die Funktion erfragen, die das zu erstellende Translat schließlich im neuen 

Zielkontext beziehungsweise in der neuen Zielkultur haben soll. Diese, so wurde bereits fest-

gestellt, kann ja nämlich je nach Auftrag variieren. Das bedeutet also, dass der Translator in 

einem ersten Schritt den jeweiligen Translationsauftrag analysieren muss, da ihm dieser ex-

plizit oder implizit bekannt gibt, welchen Zweck das zu erstellende Translat schließlich im 

neuen Verwendungskontext haben soll. Gleichzeitig allerdings muss der Translator aber auch 

die zielkulturellen situativen Parameter im Allgemeinen erkunden, da auch diese, wie im letz-

ten Kapitel festgehalten werden konnte, maßgeblich Einfluss auf die letztendliche Gestaltung 

des Zieltextes nehmen. 

In einem zweiten Schritt - und das wurde zum Schluss des letzten Kapitels bereits an-

gesprochen - hat der Translator dann die Aufgabe die Anforderungen an den gewünschten 

Zieltext den Inhalten sowie Merkmalen des vorliegenden Ausgangstextes gegenüberzustellen 

und aus diesem Vergleich schließlich die Wahl für eine bestimmte Übersetzungsstrategie be-

ziehungsweise zunächst einmal für einen Übersetzungstyp zu treffen. 

Die Aufgabe dieses Kapitels soll es nun sein die Übersetzungstypen nach Nord (1989, 

1993, 2002) vorzustellen, da diese funktionalen Charakters sind und somit auf das unter Kapi-
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tel 4.5. bereits Dargelegte aufbauen. Es handelt sich dabei um den dokumentarischen Überset-

zungstyp einerseits und den instrumentellen Übersetzungstyp andererseits. 

Dem funktionalen Ansatz folgend geht Nord davon aus, dass Translate beziehungs-

wiese Übersetzungen stets eine von zwei Funktionsrelationen zu ihrem jeweiligen Ausgangs-

text aufweisen und zwar entweder eine dokumentierende oder aber eine instrumentelle Funk-

tion. Demzufolge protokolliert beziehungsweise dokumentiert ein angefertigter Zieltext ent-

weder eine vorangegangene Kommunikationshandlung in der Ausgangskultur für die jeweili-

gen Zieltextempfänger (vgl. Nord 1989: 102) oder aber er erfüllt als ein eigenständiges In-

strument ein bestimmtes kommunikatives Ziel in einer neuen, zielkulturellen Kommunikati-

onshandlung (vgl. Nord 1989: 103). Im ersteren Fall fungiert der Ausgangstext lediglich als 

eine Art Protokoll und den zielkulturellen Empfängern der Übersetzung kommt eine beobach-

tende Rolle im Gesamtgeschehen zu. Im letzteren Fall hingegen stellt der Ausgangstext eine 

Art „Modell“ dar und die Zieltextrezipienten sind unmittelbar an der Kommunikationssituati-

on beteiligt (vgl. Nord 2002: 32, 1989: 102, 1993: 25). Die beiden Übersetzungstypen können 

sowohl in Rein- als auch in Mischform auftreten, wobei letzteres häufiger auftritt. 

Im Folgenden sollen die beiden Übersetzungstypen gesondert näher untersucht bezie-

hungsweise beschrieben werden: 

4.6.1. Dokumentarische Übersetzung 

Wie bereits erwähnt wurde, ist das Produkt einer dokumentarischen Übersetzung ein 

Text beziehungsweise Translat, welches darauf abzielt, die ausgangssprachliche, ausgangskul-

turelle Kommunikationshandlung beziehungsweise gewisse Aspekte dieser für die zielsprach-

lichen, zielkulturellen Rezipienten des Zieltextes abzubilden. Nord selbst beschreibt dies fol-

gendermaßen: 

Die dokumentarische Übersetzung hat die Funktion, eine Kommunikationshandlung, die in der Kultur 

A unter bestimmten situationellen Bedingungen stattgefunden hat, zu dokumentieren und dem Zielemp-

fänger bestimmte Aspekte dieser vorangegangenen Kommunikationshandlung nahezubringen. Im Fokus 

der Dokumentation können verschiedene Merkmale oder „Ränge“ des AT stehen, wobei andere 

zwangsläufig in den Hintergrund treten oder völlig vernachlässigt werden. (Nord 1989: 102) 

Daraus folgt, dass ein solches Translat, sprich eine dokumentarische Übersetzung, im Re-

gelfall die Darstellungs- sowie oft auch Ausdrucksfunktion des entsprechenden, dazugehöri-

gen Ausgangstextes beibehält beziehungsweise diese dann auch selbst erfüllt, wobei die 

Übernahme einer Appellfunktion aus dem Ausgangstext eher fraglich ist (vgl. Nord 1993: 

26). Daher kann gesagt werden, dass eine dokumentarische Übersetzung im Prinzip einen 

Metatext darstellt, welcher über bestimmte Aspekte des Ausgangstextes informiert (z.B.: sei-

ne Funktion(en), seine lexikalische oder grammatikalische Struktur usw.) (vgl. Nord 2002: 

33). Dadurch, dass Form und Inhalt des Ausgangstextes in einem solchen Fall nicht an die 

jeweiligen zielkulturellen Konventionen angepasst werden, sondern möglichst unverändert, 

wortnah aus dem Ausgangstext abgebildet werden, entsteht beim zielkulturellen Translatemp-
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fänger ein sogenannter Verfremdungseffekt. Der jeweilige Zieltext ist für ihn sofort als eine 

Übersetzung erkennbar. Mit anderen Worten: Der dokumentarische Übersetzungstyp, welcher 

auch als Methode der Verfremdung bekannt ist, verlangt von einer Übersetzung, dass sie sich 

auch als eine solche liest (vgl. Wiesman 1999: 155f.). 

Folgende Arten des Texttransfers werden von Nord dem dokumentarischen 

Übersetzungstyp zugeordnet (vgl. 1989: 103): 

 

1) Wort-für-Wort-Übersetzung beziehungsweise Interlinearversion 

Bei dieser Übersetzungsart geht es darum, dass ausgangssprachliche System 

(morphologische, lexikalische & syntaktische Strukturen) in der Zielsprache abzubilden. 

Das bedeutet, dass lediglich die Wörter eines Textes in die Zielsprache übertragen 

werden, die Oberflächenstruktur der Ausgangssprache dabei allerdings beibehalten wird. 

Da der Satz- und Textebene, der Funktion und der Situation des Ausgangstextes keinerlei  

Beachtung geschenkt wird, wird nicht selten die Kohärenz gefährdet oder gar gänzlich 

zerstört. Oftmals ist eine solche Übersetzung nur in Zusammenhang mit dem 

entsprechenden Original verstehbar. Eine solche Art des Texttransfers beziehungsweise 

der Übersetzung kommt beispielsweise im Fremdsprachenunterricht zum Einsatz, um 

Studierenden einen ersten Einblick in das Funktionieren des jeweiligen fremdsprachlichen 

Systems zu ermöglichen. Außerdem wurde diese Übersetzungsmethode in frühen 

Bibelübersetzungen als einzig zulässige betrachtet und somit angewandt mit der Idee 

dahinter den heiligen Text unberührt zu lassen. Heutzutage trifft man die Wort-für-Wort –

Übersetzung noch in der Sprachforschung an.  

2) Wörtliche Übersetzung  

Diese Übersetzungsmethode unterscheidet sich von der vorhergehenden insofern, dass sie 

die syntaktischen Regeln der Zielsprache berücksichtigt. In jenen Fällen, in denen es in 

der Zielsprache an einer formalen Entsprechung fehlt, wird mit gleichbedeutenden 

Strukturen aus dieser gearbeitet. Bei der wörtlichen Übersetzungsart wird also die Lexik 

des Ausgangstextes im Zieltext abgebildet, die Funktion und die Situation werden 

hingegen vernächlässigt. Das jeweilige Translat ist aber auf jeden Fall sprachlich 

verständlich. Auch diese Methode des Übersetzens kommt im Fremdsprachunterricht zum 

Einsatz, wenn beispielsweise die Fremdsprachenkenntnisse der Lernenden überprüft 

werden sollen. 

3) Philologische Übersetzung beziehungsweise verfremdene oder gelehrte Übersetzung 

Bei dieser Übersetzungsvariante wird der Ausgangstext als eine zusammengehörige 

Einheit behandelt, wobei die Satzstrukturen dennoch weiterhin so gut es geht beibehalten 

werden. Hier wird nicht mehr ausschließlich nur die Form, sondern auch der Inhalt des 
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Ausgangstextes abgebildet. Oftmals enthält eine solche philologische Übersetzung viele 

Fußnoten oder Anmerkungen. Man findet diese Methode des Texttransfers sehr häufig 

vor, wenn es darum geht, antike Literatur oder philologische Werke zu übersetzen.  

4) Exotisierende Übersetzung 

Dieser Art der Übersetzung geht es darum, die ausgangstextuelle Form, den Inhalt, die 

Situation und die Funktion abzubilden, dennoch bleibt allerdings der produzierte Zieltext 

zweifelsfrei als eine Übersetzung erkennbar. Typisch für eine exotisierende Übersetzung 

sind erneut viele Kommentare, Einschübe und so weiter. Dieser Kategorie des 

Texttransfers ordnen viele Autoren beziehungsweise Fachleute die Urkundenübersetzung 

zu (vgl. z.B.: Stolze 1992: 181f. oder Engberg 1999: 87f.).  

Nachdem nun der dokumentarische Übersetzungstyp näher vorgestellt wurde, sei als 

nächstes der instrumentelle einer ausführlicheren Untersuchung ausgesetzt. 

4.6.2. Instrumentelle Übersetzung 

Zum Produkt, das im Zuge einer instrumentellen Übersetzung entsteht, wurde bereits 

gesagt, dass es sich hierbei um ein eigenständiges Instrument handelt, welches als solches an 

eine neue, zielkulturelle Kommunikationshandlung ausgerichtet ist (vgl. Nord 1989: 103). 

Nord selbst beschreibt dies folgendermaßen: 

Bei der instrumentellen Übersetzung dient das Translat in einer neuen, zielkulturellen Kommunikati-

onshandlung als „Instrument“ zur Erreichung eines kommunikativen Ziels, ohne dass der Zielempfän-

ger sich dessen bewusst sein muss, dass er gewissermaßen nicht einen „brandneuen“ Text vor sich hat, 

sondern einen, der in anderer Form bereits früher in einer anderen Kommunikationshandlung als In-

strument gedient hat. Er weiß daher nicht, ob die Funktion des Textes in dieser früheren Kommunikati-

onshandlung die gleiche war wie die, die der ihm selbst vorliegende Text erfüllen soll, sondern er beur-

teilt diesen Text danach, ob er für ihn funktionsgerecht ist. (Nord 1989: 103) 

Das bedeutet, dass eine instrumentelle Übersetzung aufgrund ihrer Anpassung an die je-

weilige zielkulturelle Situation und die entsprechenden zielkulturellen Konventionen auf ihre 

Rezipienten nicht wie eine Übersetzung wirkt beziehungsweise als eine solche nicht offen-

sichtlich, automatisch erkennbar ist. Mit anderen Worten: Der instrumentelle Übersetzungs-

typ, der auch als einbürgernde Methode bekannt ist, verlangt von einer Übersetzung, dass sie 

sich wie ein Original liest (vgl. Wiesmann 1999: 156). Ein solcher Typ von Übersetzung eig-

net sich somit idealerweise für all jene Fälle, in denen die Übersetzung eines entsprechenden 

Ausgangstextes im Grunde als eigenständiger Text, vielleicht sogar in mehreren Ländern 

gleichzeitig, Gültigkeit aufweisen soll (z.B.: Übersetzung von Verträgen, Abkommen usw.). 

Folgende Übersetzungsarten ordnet Nord dem instrumentellen Übersetzungstyp zu (vgl. 

Nord 1989: 103): 

 

1) Funktionskonstante Übersetzung 
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Bei dieser Übersetzungsform geht es darum, den kommunikativen Wert, der in der Aus-

gangskultur erzielt wurde, auch in der Zielkultur zu erreichen. Dazu muss das Translat 

aber an die Textsortenkonventionen der Zielsprache beziehungsweise –kultur angepasst 

werden, was wiederum vom jeweiligen Translator gute Kenntnisse über diese erfordert. 

Die funktionskonstante Übersetzungsmethode findet in der Regel beim Übersetzen von 

Gebrauchstexten, Fachliteratur usw. Anwendung. 

2) Funktionsvariierende Übersetzung 

Eine Übersetzung, die nach einer solchen Methode beziehungsweise Texttransferart er-

stellt wurde, erzielt bei den zielkulturellen Empfängern eine kompatible Funktion. Das 

bedeutet, dass die Funktionen des Zieltextes nicht gänzlich identisch mit jenen des ent-

sprechenden Ausgangstextes sind, eine oder mehrere dieser ausgangstextuellen Funktio-

nen jedoch eventuell in einer anderen Reihung oder Gewichtung dennoch auch in der 

Übersetzung vorzufinden sind. Gründe für die Wahl der funktionsvariierenden Überset-

zung sind oftmals kultureller Natur.  

3) Korrespondierende Übersetzung 

Mit einer solchen Übersetzungsweise wird mit dem erstellten Translat beim zielkulturel-

len Empfänger eine korrespondierende Wirkung erzielt. Vorkommen für eine solche 

Übersetzungsmethode finden sich bei der Übersetzung künstlerischer Texte oder Nach-

dichtungen. In solchen Fällen werden im Zieltext der literarische Stellenwert sowie die li-

terarische Wirkung aus dem Ausgangstext abgebildet. Der Übersetzungsstatus solcher 

Texte ist umstritten, da sie oftmals für zu frei formuliert beziehungsweise getextet gehal-

ten werden. Nord hingegen versteht auch diese Art des Texttransfers zweifelsfrei als eine 

funktionale Übersetzung und äußert sich hierzu folgendermaßen: „Sofern die vom AT-

Autor intendierte Wirkung beim Z-Empfänger erzielbar ist, ist auch bei der Nachdichtung 

die Loyalität des Translators gegenüber Z-Empfänger und A-Autor gewährleistet.“ (Nord 

1989: 104) 

Mit der Darlegung des funktionalen 2-Typen-Übersetzungsmodells von Nord wurde ein 

weiterer Schritt in Hinblick auf die Beantwortung jener Frage getan, ob und wie Translatoren 

beim Übersetzen oder Dolmetschen von Urkunden strukturiert beziehungsweise systematisch 

vorgehen können.  

Wie bereits festgestellt wurde, müssen diese in einem ersten Schritt zunächst die Funktion 

des zu erstellenden Translats in Erfahrung bringen, sodass sie anschließend die passende 

Translationsstrategie beziehungsweise einen der beiden funktionalen Übersetzungstypen aus-

wählen können. 

Je nach gewähltem Übersetzungstyp beziehungsweise je nach der anschließend ausge-

wählten Transferart werden daraufhin gewisse Elemente des Ausgangstextes auch im Zieltext 
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beibehalten, andere wiederum abgeändert oder gar gänzlich gestrichen beziehungsweise weg-

gelassen. 

Prinzipiell allerdings gibt es zwei, sozusagen übergeordnete, Möglichkeiten der Überset-

zung: die instrumentelle und die dokumentarische. Bei der Ersteren liegt der Hauptfokus auf 

der Zielkultur (vgl. Engberg 1999: 86). Das jeweilige Translat wird in dieser verankert, was 

wiederum eine Anpassung an die Wissensvoraussetzungen der Zielrezipienten verlangt, so-

dass das Translat im Endeffekt einen Originalcharakter erhält (vgl. Wiesmann 1999: 156). Bei 

der dokumentarischen Übersetzung hingegen liegt der Hauptfokus auf der Ausgangskultur 

(vgl. Engberg 1999: 86) mit der Konsequenz, dass das Translat schlussendlich auf den ziel-

kulturellen Empfänger fremd wirkt (vgl.Wiesmann 1999: 156). 

Nachdem nun ganz allgemein, ohne dabei auf einen konkreten Fach- beziehungsweise 

Translationsbereich im Speziellen einzugehen, die funktions-, situations-, auftragsorientierte 

Translation sowie die zwei funktionalen Übersetzungstypen nach Nord vorgestellt wurden, sei 

nun eine Verbindung speziell zur Translation im Rechtsbereich gezogen beziehungsweise die 

Anwendung des Dargelegten auf das Übersetzen von Rechtstexten analysiert. 

Hierzu werden die Ansätze von Anne Lise Kjær (1995) und Dorte Madsen (1997) vorge-

stellt, die beide in ihren Überlegungen beziehungsweise Ausführungen zur Translation im 

Rechtsbereich, ebenso wie Vermeer, Reiß und Nord, die Wichtigkeit der Berücksichtigung 

der jeweiligen Translationssituation betonen, dabei allerdings zusätzlich auch noch die Be-

sonderheit der Kommunikation im Rechtsbereich mitberücksichtigen. 

4.7. Anwendung des funktions- und situationsorientierten beziehungsweise  

auftragsorientierten Translationsansatzes sowie des funktionalen 2-

Übersetzungstypenmodells von Nord auf die Translation von Rechtstexten: 

Verbindung von translationstheoretischen Ansätze mit Ansätzen des 

Rechtsübersetzens 

In den beiden vorhergehenden Kapiteln wurde ein funktions- und situationsorientierter 

beziehungsweise auftragsorientierter Translationsansatz vorgestellt sowie die zwei funktions-

orientierten Übersetzungstypen nach Nord präsentiert. Ziel war es dabei einerseits aufzuzei-

gen, dass die jeweilige Funktion des Zieltextes, die der Translationsauftrag vorgibt, über die 

zu wählenden Translationsstrategien entscheidet, andererseits aber auch darauf hinzuweisen, 

dass neben dem zielkulturellen Zweck des jeweiligen Translats dieser auch von der zielkultu-

rellen Situation, dem Kontext sowie den jeweiligen zielkulturellen Textempfängern beein-

flusst wird. 

Bei der Translation im Bereich des Rechts kommt nun eine weitere Besonderheit hin-

zu. Nicht nur, dass, wie bereits unter Kapitel 4.5.3. kurz angesprochen wurde, der zielkulturel-

le Kontext im Allgemeinen Einfluss auf den jeweiligen Translationsvorgang beziehungsweise 

dessen Resultat, nämlich die jeweils erstellte Übersetzung oder auch Dolmetschung, hat, son-

dern das jeweilige Translat beziehungsweise dessen Produktion wird auch noch im Speziellen 
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beziehungsweise insbesondere von der Tatsache beeinflusst, dass sich im Regelfall die aus-

gangskulturelle Rechtsordnung, in der der jeweilige Ausgangstext verankert ist, von der ziel-

kulturellen unterscheidet.
18

 

Dieses Spezifikum beziehungsweise diese Eigenheit der Translation im Rechtsbereich, 

nämlich, dass es sich hierbei nicht nur ‚lediglich‘ um einen Transfer über Sprach- und Kultur-

grenzen hinweg, sondern auch um einen über Barrieren unterschiedlicher Rechtsordnungen 

handelt, hat, so Kjær (1995), vor allem Auswirkungen auf die Terminologie beziehungsweise 

auf auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe im Text, mit denen Rechtshandlungen durchgeführt 

werden. Deren Art und Weise der Übertragung beziehungsweise Umsetzung im Zieltext, so 

Kjær, muss nämlich stets im Einklang beziehungsweise in Entsprechung mit dem jeweils an-

zuwendenden Recht erfolgen. 

Soll im Endeffekt die Rechtsordnung der Ausgangskultur Anwendung auf den zu er-

stellenden Zieltext haben, so plädiert Kjær für den Gebrauch der Verfremdungsmethode be-

ziehungsweise der dokumentierenden Übersetzung. Soll sich hingegen die Auslegung des zu 

erstellenden Translats letzten Endes nach der zielkulturellen Rechtsordnung richten, so spricht 

sie sich für eine Einbürgerungsmethode beziehungsweise die instrumentelle Übersetzung aus 

(vgl. Kjær 1995: 51ff.). 

Mit dem Ansatz von Kjær (1995) wurde erstmals eine Verbindung zwischen den oben 

vorgestellten funktionalen translationstheoretischen Ansätzen im Allgemeinen und Ansätzen 

aus dem konkreten Bereich des Rechtsübersetzens geschaffen beziehungsweise wurde die 

Anwendung des funktionalen 2-Übersetzungstypenmodells von Nord auf die Translation von 

Rechtstexten und somit auch Urkundentexten, die ja als solche gelten, aufgezeigt. 

Als nächstes sei nun der Ansatz von Madsen (1997) präsentiert, die nicht, so wie bei-

spielsweise Kjær (1995),  diverse Übersetzungsproblematiken auf einzelnen Ebenen der 

sprachlichen Strukturierung in den Vordergrund ihrer Arbeiten stellt,  sondern sich viel eher 

allgemein mit den Anforderungen der Translation von Rechtstexten beschäftigt. 

Während Kjær (1995), wie vorhin festgestellt werden konnte, danach fragt, welches 

Recht und welche Translations- beziehungsweise Übersetzungsstrategie folglich im konkreten 

Fall Anwendung finden soll, stellt Madsen (1997) die Frage nach der Bestimmung des jewei-

ligen Texttyps des Ausgangstextes. Dabei unterscheidet sie nicht, wie unter Kapitel 3.2. vor-

gestellt, zwischen dem informativen, expressiven und appellativen Texttyp nach Reiß (vgl. 

hierzu Kapitel 3.2.), sondern zwischen dem, für den Rechtsbereich eigens angepassten, per-

formativen und informativen Texttyp (vgl. in Wiesmann 1999: 157). Zum Ersteren zählt sie 

Texte, Textexemplare, Textsorten, mit denen eine jeweilige Rechtshandlung vollzogen wird 

und die somit in einer jeweiligen Rechtsordnung auch rechtliche Wirkung haben (vgl. in 

Wiesmann 1999: 157). Unter letzterem Texttyp hingegen fallen, laut ihr, einerseits jene 

Textexemplare beziehungsweise Textsorten, die zur juristischen Fachliteratur gehören, ande-

rerseits aber auch solche Ausgangstexte, bei denen die Übersetzung Teil der ursprünglichen 
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Kommunikationssituation ist und die nie dazu vorgesehen waren in der Rechtsordnung der 

Ausgangskultur rechtliche Wirkung zu entfalten. 

Die Entscheidung für eine an die Ausgangssprache beziehungsweise -kultur oder Ziel-

sprache beziehungswiese -kultur orientierte Übersetzung, sprich zwischen einer Verfremdung 

oder Einbürgerung beziehungsweise einer dokumentarischen oder instrumentellen Überset-

zung, hängt, so Madsen, wesentlich vom Texttyp ab. 

Ein Ausgangstext, der performativ und folglich in der ausgangskulturellen Rechtsord-

nung verankert ist, nach der sich wiederum sowohl seine Auslegung als euch jene des Zieltex-

tes richtet, ist, so Madsen, grundsätzlich verfremdend beziehungsweise dokumentierend zu 

übersetzen. Ein Ausgangstext hingegen, der informativ im Sinne Madsen ist und folglich kei-

ne rechtliche Wirkung in der Ausgangskultur aufweist, ist einbürgernd beziehungsweise in-

strumentell zu übersetzen, wenn für seine Auslegung die Rechtsordnung der Zielkultur gilt. 

Als Beispiel hierführt führt Madsen die Translation von Verträgen an, bei denen die einzelnen 

Vertragspartner aus Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und Rechtsordnungen kommen 

und bei denen der übersetzte Vertragstext ausschließlich nach der Rechtsordnung der Zielkul-

tur ausgelegt werden soll (vgl. in Wiesmann 1999: 157). 

Dorte Madsen bringt also die Translations- beziehungsweise Übersetzungsstrategien 

beziehungsweise deren Wahl in Verbindung mit Texttypen. Jedoch ist der jeweilige Überset-

zungstyp – nach Madsen entweder der informative oder aber performative - dennoch nicht 

jener Faktor, der über die zu wählende Strategie der Übersetzung entscheidet.  

Bei näherer Auseinandersetzung mit Madsens Ansatz fällt nämlich auf, dass sich die-

ser im Grunde in seiner Kernaussage nicht von jenem Kjærs (1995) unterscheidet. Das wich-

tigste Element zur Bestimmung beziehungsweise Wahl der Translationsstrategie ist nämlich 

im Bereich der Rechtsübersetzung und –dolmetschung sowohl laut Kjær (1995) als auch laut 

Madsen (1997) die anzuwendende Rechtsordnung im Zieltext.  

Soll die Auslegung des Translats nach ausgangskultureller Rechtsordnung erfolgen, so 

ist die dokumentierende Strategie zu wählen, soll hingegen der Zieltext nach zielkultureller 

Rechtsordnung ausgelegt werden, so wird für den Einsatz der instrumentellen Strategie plä-

diert. 

Nachdem nun also mithilfe der beiden Ansätze von Kjær (1995) und Madsen (1997) 

die Art der Umsetzung des funktionalen 2-Übersetzungstypenmodells von Nord auf die 

Translation von Rechtstexten  ausgearbeitet wurde, sei eine kurze Zusammenfassung der bis-

her gewonnen Erkenntnisse gemacht und deren Bedeutung für die Urkundentranslation im 

Konkreten aufgezeigt. 

Unter Kapitel 4.5. wurde in einem ersten Schritt herausgearbeitet, dass es entspre-

chend funktionalem Translationsverständnisses vielerlei Arten gibt ein und denselben Text 

‚richtig‘ zu übersetzen. Als gelungen gilt ein Translat jedenfalls dann, wenn es die im Trans-

lationsauftrag gewünschte beziehungsweise angeforderte Funktion für die jeweiligen Emp-

fänger in der Zielkultur beziehungsweise –situation erfüllt. 
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Ferner konnte festgehalten werden, dass die Funktion des zu produzierenden Zieltex-

tes, die ihrerseits vom zielkulturellen Kontext sowie von den zielkulturellen Empfängern mit-

beeinflusst wird, über die Wahl der jeweiligen Translationsstrategie entscheidet, die Nord 

ihrerseits in die beiden ‚Oberkategorien‘ dokumentarische und instrumentelle Übersetzung 

einteilt. 

Unter Kapitel 4.7. wurde die Umsetzbarkeit beziehungsweise Anwendbarkeit des 

funktionalen 2-Übersetzungstypenmodells von Nord auf die Translation von Rechtstexten, zu 

denen auch Urkundentexte gehören, geprüft und schließlich der Schluss gezogen, dass beim 

Übersetzen oder Dolmetschen juristischer Texte die anzuwendende Rechtsordnung im Ziel-

text wesentlich die Wahl der Translationsstrategie beeinflusst. Soll nämlich die Auslegung 

des Translats nach ausgangskultureller Rechtsordnung erfolgen, so ist die dokumentierende 

Strategie zu wählen, soll hingegen der Zieltext nach zielkultureller Rechtsordnung ausgelegt 

werden, so soll die instrumentelle Strategie zum Einsatz kommen. 

Nun allerdings ergibt sich daraus vorläufig ein Problem, wurde doch unter Kapitel 4.5. 

und 4.6. festgehalten, dass die Funktion des Zieltextes über die zu wählenden Strategien des 

Übersetzens entscheidet. Die Frage, die sich nun also aufdrängt, ist, ob denn nun die Funktion 

oder doch die anzuwendende Rechtsordnung über die zu wählende Translationsstrategie beim 

Übersetzen beziehungsweise Dolmetschen eines Rechtstextes entscheidet oder ob gar beide 

Faktoren gleichzeitig berücksichtigt werden müssen und Teil eines viel komplexeren Ein-

flussgefüges sind. 

Eine Antwort auf diese Frage zu finden, soll Aufgabe des nächsten Kapitels sein. Vor-

gestellt werden soll hierzu das von Sandrini (1999) erstellte abstrakte Raster potentieller 

Translationssituationen im Recht, das unter anderem auch Kjærs (1995) und Madsens (1997) 

Ansätze beziehungsweise Überlegungen zum Rechtsübersetzen, welche oben dargelegt wur-

den, mitberücksichtigt. 

4.8. Potentielle Translationssituationen im Recht nach Sandrini 

In Anlehnung an das zweck- und situationsorientierte Textverständnis, welches unter 

Kapitel 3.1. dieser Arbeit vorgestellt wurde, geht Peter Sandrini (1999) davon aus, dass ein 

jeder Rechtstext von der jeweiligen Kommunikationssituation, in der er produziert und rezi-

piert wird, bestimmt wird. Dabei zählt er zu den sogenannten kommunikationssituationsbe-

stimmenden Faktoren Folgende: die jeweilige Rechtsordnung, die jeweilige Sprache, den je-

weiligen Rezipientenkreis sowie den jeweiligen Texttyp, bei dem er entsprechend  Kjær (vgl. 

hierzu Kapitel 4.7.) zwischen dem sogenannten rechtssetzenden beziehungsweise performati-

ven und dem deskriptiven beziehungsweise informativen Texttyp unterscheidet und welcher 

seinerseits wiederum Aufschluss über die jeweilige Textfunktion gibt. 

Kommt es nun zur Translation eines Rechtstextes, so führt Sandrini an, gilt es nicht 

nur die ausgangstextuellen kommunikationssituationsbestimmenden Faktoren zu berücksich-

tigen, sondern auch jene zieltextuellen. Anders nämlich als in einer monolingualen bezie-
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hungsweise monokulturellen Situation stehen sich bei einer bilingualen beziehungsweise bi-

kulturellen im Regelfall plötzlich zwei unterschiedliche Rechtsordnungen, zwei unterschiedli-

che Sprachen, zwei unterschiedliche Rezipientenkreise sowie zwei Texttypen beziehungswei-

se Funktion - die von Fall zu Fall entweder gleich oder unterschiedlich ausfallen können – 

entgegen. 

Aus dem Vergleich der den Ausgangstext bestimmenden Faktoren mit jenen des Ziel-

textes ergibt sich das Charakteristische der Translationssituation. Mit anderen Worten: Aus 

dem Vergleich der den Ausgangstext bestimmenden vier Faktoren, nämlich Rechtsordnung, 

Sprache, Rezipientenkreis und Texttyp beziehungsweise -funktion, mit jenen für den Zieltext 

geltenden Einflusselementen, erhält der jeweilige Translator, so Sandrini, eine Antwort da-

rauf, wie er den vorliegenden Rechtstext übersetzen beziehungsweise dolmetschen soll (vgl. 

Sandrini 1999: 20). 

Damit sei eine Antwort auf die gegen Ende des letzten Kapitels gestellte Frage gefun-

den, nämlich, was bei der Translation von Rechtstexten über die zu wählende(n) Translations-

strategie(n) entscheidet. Wie aus den vorangegangenen Ausführungen nämlich geschlossen 

werden konnte, ist es weder die gewünschte beziehungsweise vom Auftraggeber angeforderte 

Zieltextfunktion alleine, noch die für das Translat anzuwendende Rechtsordnung alleine, son-

dern der Vergleich des ausgangstextuellen mit dem zieltextuellen Faktorengefüge, welches 

jedes für sich aus den kommunikationssituationsbestimmenden Elementen Rechtsordnung, 

Sprache, Rezipientenkreis und Texttyp beziehungsweise Textfunktion besteht. Diese Gegen-

überstellung der ausgangs- und zieltextuellen Faktoren gibt dem jeweiligen Translator preis, 

was sich in der konkreten Translationssituation von der Ausgangssituation, der Ausgangskul-

tur, vom Ausgangstext zur Zielsituation, zur Zielkultur, zum Zieltext ändert, was gleich bleibt, 

was sozusagen übernommen werden kann und was verändert werden muss. 

Anhand der Aufstellung jener Faktoren, die Einfluss auf einen jeweiligen Rechtstext 

nehmen beziehungsweise dessen Gestaltung beeinflussen, auch im Zuge einer Translation, 

schafft Sandrini allerdings auch noch etwas Anderes als ‚lediglich‘ nur eine Antwort darauf 

zu geben, was beim Übersetzen und Dolmetschen von Rechtstexten die Wahl der jeweiligen 

Translationsweise beeinflusst. Indem er sowohl für den Ausgangstext beziehungsweise die 

Ausgangssituation als auch den Zieltext beziehungsweise die Zielsituation die einzelnen Ein-

flussfaktoren im Rahmen eines abstrakten Rasters beziehungsweise einer Tabelle in gesonder-

te Spalten nebeneinander setzt, zeigt er potentielle Translationssituation im Recht auf. Auf 

diese sein nun als Nächstes eingegangen. 

Zuvor allerdings folgen zum besseren Verständnis des oben beschriebenen Rasters po-

tentieller Translationssituationen nach Sandrini (vgl. 1999: 24) eine graphische Abbildung des 

Gleichen sowie anschließend seine Erklärung: 
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Abbildung 2: Das abstrakte Raster potentieller Translationssituationen im Rechtsbereich (Sandrini 1999: 

24) 

Mit den obigen zwei zusammengehörigen Tabellen stellt Sandrini potentielle Translati-

onssituation im Rechtsbereich dar. Die Rechtsordnung (RO) der Ausgangskultur beziehungs-

weise des Ausgangstextes (AT) wurde hierfür von ihm mit einem x ersetzt, jene der Zielkultur 

beziehungsweise des Zieltextes (ZT) mit einem y. Nach dem gleichen Schema wurden auch je 

nach ausgangskultureller oder zielkultureller Zugehörigkeit die Rezipienten (Rez.) ersetzt. 

Ausgangs- und Zielsprache (Spr.) wurden von Sandrini jeweils mit a und b markiert. Im ers-

ten Spalt der beiden Tabellen ist die jeweils geltende Textfunktion für Ausgangstext und Ziel-

text angeführt. 

Nun lassen sich gemäß Sandrinis Raster folgende Translationssituationen im Rechtsbe-

reich voneinander unterscheiden (vgl. Sandrini 1999: 23f.): 

 

 Bei gleichbleibendem Texttyp und –funktion (Typ AT = Typ ZT): 

 

I. Ein performativer Ausgangstext wird zu einem performativen Zieltext in eine an-

dere Sprache bei gleichbleibender Rechtsordnung übersetzt, wobei auch der inten-

dierte Rezipientenkreis aus derselben Rechtsordnung kommt (Typ AT = Typ ZT, 

RO AT = RO ZT, Spr. AT ≠ Spr. ZT, Rez. AT = Rez. ZT).  

Ein solcher Fall liegt beispielsweise bei der Translation von Rechtstexten inner-

halb einer mehrsprachigen Rechtsordnung vor (z.B.: Südtirol etc.). 

 

II. Ein performativer Ausgangstext wird zu einem performativen anderssprachigen 

Zieltext bei gleichbleibender Rechtsordnung übersetzt, allerdings ist diesmal der 

zieltextuelle Rezipientenkreis einer anderen Rechtsordnung zuzuordnen (Typ AT = 

Typ ZT, RO AT = RO ZT, Spr. AT ≠ Spr. ZT, Rez. AT ≠ Rez. ZT). 

Ein Beispiel für das Vorkommen eines solchen Translationsfalls wäre die Überset-

zung eines Vertrags, welcher nach der Rechtsordnung der Ausgangskultur ausge-

legt wird, der allerdings für einen fremdsprachigen Vertragspartner, welcher sei-

nerseits in einer anderen Kultur beziehungsweise Rechtsordnung, nämlich der 
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zielkulturellen, verankert ist, in die Fremdsprache, sprich die Sprache des Ver-

tragspartners, übertragen wird. 

 

III. Ein performativer Ausgangstext wird übersetzt und der zu produzierende bezie-

hungsweise entstandene, performative Zieltext soll beziehungsweise wird nach der 

neuen, zielkulturellen Rechtsordnung angewandt und ausgelegt (Typ AT = Typ 

ZT, RO AT ≠ RO ZT, Spr. AT ≠ Spr. ZT, Rez. AT ≠ Rez. ZT). 

 

 Bei Funktionsvarianz in Bezug auf den Texttyp (Typ AT ≠ Typ ZT) : 

 

IV. Ein performativer Ausgangstext wird zu Informationszwecken für einen Rezipien-

tenkreis aus einer anderen Rechtsordnung übersetzt (Typ AT ≠ Typ ZT, RO AT = 

RO ZT, Spr. AT ≠ Spr. ZT, Rez. AT ≠ Rez. ZT). In einem solchen Fall fungiert 

das erstellte Translat als Dokumentation des Originaltextes. 

 

V. Ein deskriptiver Ausgangstext fungiert als Grundlage für die Produktion eines per-

formativen Zieltextes in einer anderen Rechtsordnung (Typ ZT ≠ Typ AT, RO AT 

≠ RO ZT, Spr. AT ≠ Spr. ZT, Rez. AT ≠ Rez. ZT). Im Gegensatz zu Fall III fehlt 

dem Ausgangstext die performative Funktion. 

Aus den dargelegten abstrakten, potentiellen Translationssituationen nach Sandrini lässt 

sich nun folgende wesentliche Tatsache feststellen beziehungsweise folgende entscheidende 

Schlussfolgerung ziehen: „Für die Translationsstrategie sowie den Einsatz und die Auswahl 

sprachlicher Mittel bei der Produktion des Zieltextes ist die Relation zwischen den Spalten 

Typ ZT, RO ZT und Spr. ZT entscheidend (…)“. (Sandrini 1999: 24). 

Dies soll nun im Folgenden näher ausgeführt beziehungsweise erläutert werden, indem für 

jeden einzelnen der fünf präsentierten, potentiellen Translationsfälle die jeweils anzuwenden-

den Empfehlungen zur Translatgestaltung von Sandrini vorgestellt werden. Diese werden sich 

sowohl auf die Wahl der Terminologie als auch der Textsortenkonventionen bei der Zieltext-

produktion beziehen.  

Den Anfang sollen dabei jene Translationsfälle bilden, in denen in eine andere Rechtsord-

nung übersetzt wird, sprich also die im Raster vorgestellten Translationssituationen III und V. 

 

 Sandrinis Empfehlungen zur Gestaltung des Zieltextes beziehungsweise Translats in jenen 

Situationen, in denen in eine andere Rechtsordnung übersetzt wird: 

In den Translationsfällen III und V, in denen das zu erstellende Translat seine rechtliche 

Wirkung innerhalb der zielkulturellen Rechtsordnung erfüllen soll und sich an einen Rezi-

pientenkreis wenden soll, der eben dieser angehört, kann und soll bei dessen Produktion 

beziehungsweise Gestaltung, das gesamte sprachliche Inventarium der Zielkultur bezie-

hungsweise der Zielrechtsordnung zur Anwendung kommen.  In solchen Situationen bil-
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den die zielkulturellen beziehungsweise –textuellen kommunikationssituationsbestim-

menden Faktoren Rechtsordnung, Sprache und Rezipientenkreis eine harmonische Ein-

heit. Um eine jeweils bestimmte Rechtswirkung innerhalb der zielkulturellen Rechtsord-

nung zu erzielen, soll beziehungsweise muss, so Sandrini, die Terminologie der Zielspra-

che beziehungsweise Zielrechtsordnung zum Einsatz kommen. Da der zu produzierende 

Zieltext im Endeffekt ein originärer, eigenständiger Rechtstext der zielkulturellen Rechts-

ordnung sein soll, können bei seiner Gestaltung auch nur ausschließlich Begriffe und Be-

nennungen dieser Rechtsordnung verwendet werden. Auch die Übernahme von zielkultu-

rellen Textsortenkonventionen zur Translatgestaltung  ist zulässig beziehungsweise erfor-

derlich, wenn für den Zieltext und seinen jeweiligen Rezipientenkreis dieselbe, vom Aus-

gangstext sich unterscheidende Rechtsordnung, nämlich die zielkulturelle, gilt. In solchen 

Fällen soll ja nämlich, wie bereits gesagt wurde, das Translat als eigenständiger Text der 

zielkulturellen Rechtsordnung wirken und darf somit auch beziehungsweise soll sogar alle 

textuellen Merkmale eines Rechtstextes dieser Rechtsordnung aufweisen. 

In solchen Translationssituationen muss der jeweilige Translator neben anderen Kompe-

tenzen, insbesondere auch gute Kenntnisse über die jeweiligen Textsortenkonventionen 

der Zielkultur beziehungsweise Zielrechtsordnung aufweisen, da er diese für die Produkti-

on des Translats benötigt (vgl. Sandrini 1999: 25, 32 und 37). 

 

 Sandrinis Empfehlungen zur Gestaltung des Zieltextes beziehungsweise Translats in jenen 

Situationen, in denen für dieses dieselbe Rechtsordnung wie für den Ausgangstext gilt: 

In den Translationsfällen I, II und IV, in denen für den zu erstellenden Zieltext dieselbe 

Rechtsordnung  wie für den Ausgangstext gelten soll beziehungsweise die Rechtswirkung 

des Translats nach den Regeln der ausgangskulturellen Rechtsordnung erfolgen soll, 

muss, so Sandrini,  im Regelfall hauptsächlich die verfremdende, sprich dokumentarische, 

Übersetzungsweise angewandt werden. Dabei ist es wichtig, die drei Translationssituatio-

nen voneinander zu differenzieren beziehungsweise sie nicht gleichzusetzen. 

In Translationsfall II lebt der jeweilige zielkulturelle, zieltextuelle Rezipientenkreis, für 

den das Translat performative Wirkung haben soll, außerhalb der ausgangskulturellen 

Rechtsordnung. 

In Translationssituation IV soll der zu erstellende Zieltext lediglich über den Ausgangstext 

informieren. 

In Fall I  wiederum leben die jeweiligen Rezipienten des zu erstellenden Zieltextes inner-

halb der ausgangskulturellen Rechtsordnung und das zu erstellende Translat soll als In-

strument derselben Rechtsordnung Anwendung finden.  

Je nach vorliegendem Fall – auch wenn bei allen dreien  für den Zieltext dieselbe Rechts-

ordnung wie für den Ausgangstext gilt beziehungsweise gelten soll – kommen, so Sandri-

ni, andere terminologische und textuelle Gestaltungsstrategien zum Einsatz. 
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In Situation I, bei der die Translation innerhalb eines mehrsprachigen Rechtssystems  er-

folgt, sollen möglichst einfache Benennungen in der anderen Sprache gefunden werden. 

Durch die bestehende einheitliche Rechtsordnung ist in einem solchen Fall nämlich ohne-

hin eine vollkommene inhaltliche Übereinstimmung gegeben. Im Fokus stehen also in ei-

ner solchen Situation sprachplanerische Überlegungen, bei denen auch geschichtliche, so-

ziologische und politische Aspekte mitberücksichtigt werden müssen. 

Da sich in einer solchen Translationssituation lediglich die Sprache ändert, können des 

Weiteren ja auch kaum Textsortenkonvention aus einer anderen Kultur beziehungsweise 

Rechtsordnung übernommen werden. Die Translation erfolgt daher hier eher auf einer 

mikrostrukturellen Ebene, ohne dass dabei Änderungen der textuellen Makrostruktur vor-

genommen werden müssen. Diese wird nämlich vom Ausgangstext für den Zieltext über-

nommen. 

In den Translationssituationen II und IV hingegen, in denen die Zieltextrezipienten aus ei-

ner anderen als der ausgangskulturellen Rechtsordnung stammen, sollen wiederum andere 

Gestaltungsstrategien zur Produktion des jeweiligen Translats zum Einsatz kommen. Der 

Fokus soll dabei in der Bemühung liegen, das Entstehen von Missverständnissen zu ver-

meiden, die aufgrund der Tatsache entstehen könnten, dass der Translatempfänger auf-

grund seines zielkulturellen Umfeldes und aufgrund der Rechtsordnung, in welcher er 

verankert ist, eine geprägte Erwartungshaltung an die Terminologie und den Text, den er 

erstellt bekommt, hat. Würde man in Translationsfall II und IV Benennungen der Ziel-

sprache beziehungsweise Zielrechtsordnung für die Produktion des Translats verwenden, 

so könnte es passieren, dass die Zieltextempfänger auf nicht vorhandene Identität schlie-

ßen beziehungsweise das Translat nach den ihnen vertrauten Regeln interpretieren. Daher 

ist in Translationssituationen II und IV der Gebrauch der verfremdenden beziehungsweise 

dokumentierenden Übersetzung ganz besonders wichtig beziehungsweise erforderlich. Ei-

ne Möglichkeit der Umsetzung dieses Übersetzungstyps nach Nord (siehe hierzu Kapitel 

4.6.) in Bezug auf die Terminologie beziehungsweise Begriffsübersetzung ist die Ver-

wendung eines gemeinsamen neutralen Bedeutungsminimums (vgl. Stolze 1999: 170). 

Hierbei wird ein ausgangstextueller Rechtsbegriff durch die Angabe eines möglichst neut-

ralen zielsprachlichen Oberbegriffs umschrieben beziehungsweise wiedergegeben. Für die 

Entscheidung, ob denn für die Translatproduktion die ausgangskulturellen, oder doch die 

zielkulturellen Textmerkmale verwendet werden sollen, gelten ähnliche Überlegungen, 

wie sie bereits für Translationsfall I vorgestellt wurden. Obwohl zwar die Translatemp-

fänger aus einer anderen, nämlich der zielkulturellen Rechtsordnung kommen, soll der zu 

produzierende Zieltext weiterhin nach der ausgangskulturellen Rechtsordnung ausgelegt 

werden. Daher gilt es, um bei den Zieltextempfängern Missverständnisse beziehungsweise 

Rückschlüsse auf nicht gegebene identische Inhalte zu vermeiden, sich bei der Gestaltung 

des jeweiligen Translats auch in Situation II und IV an die ausgangskulturellen bezie-

hungsweise -textuellen Konventionen zu halten und diese zu übernehmen. 
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Eines sei dabei aber nicht außer Acht gelassen. Auch wenn sich Translationsfall II und IV 

in Bezug auf die mikro- und makrostrukturelle Gestaltung des Translats identisch zu sein 

scheinen, lassen sich dennoch gewisse Abweichungen feststellen, die sich aufgrund ihrer 

unterschiedlichen Zieltext- beziehungsweise Translatfunktion ergeben. In Fall II soll der 

zu erstellende Zieltext als Normtext der ausgangskulturellen Rechtsordnung in einer ande-

ren Sprache fungieren und weist somit für die jeweiligen Rezipienten verbindlichen Cha-

rakter auf. Dies erfordert vom jeweiligen Translator auf eine höhere Genauigkeit in der 

Wahl der Terminologie zu achten. Missverständnisse müssen hier unter allen Umständen 

vermieden werden. In Translationssituation IV hingegen soll der zu erstellende Zieltext 

eine Beschreibung des originären Normtextes darstellen. Hier kann der jeweilige Transla-

tor, im Gegensatz zu Fall II also, das Translat sprachlich wesentlich freier gestalten. Aus-

führliche Umschreibungen sind ebenso erlaubt (vgl. Sandrini 1999: 25, 33, 37). 

Nachdem nun die potentiellen Translationssitationen im Bereich Recht nach Sandrini so-

wie seine den jeweils unterschiedlichen Translationsfällen entsprechenden Empfehlungen zur 

terminologischen und textuellen Translatgestaltung präsentiert wurden, lassen sich daraus 

einige wesentliche Schlüsse für die vorliegende Arbeit ziehen, auf die im Folgenden kurz ein-

gegangen werden soll. 

Anhand Sandrinis Ausführungen zu möglichen Übersetzungssituationen von Rechtstexten 

wurde gezeigt, dass die Wahl und anschließende Verwendung mikro- und makrostruktureller 

Elemente für die Produktion beziehungsweise Gestaltung eines jeweiligen Translats durch die 

gegebene Kommunikations- beziehungsweise Translationssituation sowie deren Faktoren 

bestimmt wird. Vorrangiges Kriterium im gegebenen Translationsfall ist nicht die inhaltliche 

Übereinstimmung zwischen Ausgangstext und Zieltext, sondern die vom Übersetzungsauftrag 

und –situation vorgegebenen Rahmenbedingungen. Die Entscheidung über die einzusetzende 

Terminologie sowie die Wahl zwischen ausgangskultureller und zielkultureller Textsorten-

konventionen, die für die Translaterstellung herangezogen werden sollen, richtet sich nach 

den bestimmenden Faktoren der Translationssituation, die im Einzelnen die Zielsprache, die 

für den Zieltext geltende Rechtsordnung, Typ und Funktion sowie der jeweilige Rezipienten-

kreis des zu erstellenden Zieltextes sind (vgl. Sandrini 199: 31f.). 

Diese, die Produktions- beziehungsweise Gestaltungsweise des Translats beeinflussenden 

Faktoren wiederum, gehen aus dem jeweiligen Übersetzungsauftrag entweder explizit oder 

aber implizit hervor (vgl. Sandrini 1999: 25). 

Konnte unter Kapitel 4.5. für die Translation im Allgemeinen festgehalten werden, dass es 

sich bei dieser um eine zweck-, rezipienten- und situationsabhängige Handlung handelt, so 

kann nun analog für die Translation von Rechtstexten im Speziellen, zu denen auch Urkunden 

zählen, gesagt werden, dass es sich auch bei dieser um eine Tätigkeit handelt, die vom jewei-

ligen Translatzweck, den jeweiligen Translatrezipienten und der jeweiligen Translatsituation 

beeinflusst wird, wobei der zuletzt genannte Faktor einer Spezifizierung bedarf.  
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Lediglich davon zu sprechen, dass die ‚Situation‘ die Translation beziehungsweise das 

Translat beeinflusst, wäre nämlich im Falle der Translation im Rechtsbereich zu allgemein. 

Im Konkreten handelt es sich bei diesem zuletzt angeführten Einflussfaktor nämlich um die 

Rechtsordnung, die wiederum in zweierlei Hinsichten berücksichtigt werden muss, nämlich 

einerseits in Bezug auf die Rezipienten, und andererseits in Bezug auf den Zieltext. Je nach-

dem nämlich, ob einerseits die Zieltextempfänger der ausgangskulturellen oder zielkulturellen 

Rechtsordnung angehören, und andererseits der zu erstellende Zieltext nach der Rechtsord-

nung der Ausgangskultur oder Zielkultur gelten beziehungsweise ausgelegt werden soll, erge-

ben sich unterschiedliche Auswirkungen auf die Translation beziehungswiese die Translat-

produktion. 

Während also, wie unter Kapitel 4.5. bereits erläutert wurde, für Skopoi im Allgemeinen 

gesagt werden kann, dass diese rezipienten- und situationsabhängige Variablen sind, kann 

analog für jene von Rechtstexten behauptet werden, dass diese des Weiteren auch noch von 

der jeweiligen Rechtsordnung beeinflusst werden. 

Ebenso gezeigt wurde mithilfe Sandrinis Raster potentieller Translationssituationen im 

Bereich Recht sowie dessen Deutung beziehungsweise Interpretation, dass sich in der Ver-

wendung der dokumentarischen und instrumentellen Translationsstrategie nach Nord eine 

Tendenz feststellen lässt, die auch unter Kapitel 4.7. schon zur Sprache gekommen ist, als die 

Ansätze von Kjær (1995) und Madsen (1997) vorgestellt wurden: Soll auch für den Zieltext 

wie für den Ausgangstext die ausgangskulturelle Rechtsordnung gelten, so dominiert die do-

kumentarische Übersetzung beziehungsweise die verfremdende Methode, soll hingegen das 

Translat nach einer neuen, zielkulturellen Rechtsordnung ausgelegt werden und in dieser als 

originärer Text eine rechtliche Wirkung entfalten, so ist die instrumentelle Übersetzung be-

ziehungsweise die einbürgernde Methode jene, die dominiert. Damit sei auch eine grobe 

Antwort auf beziehungsweise eine Lösung für die unter Kapitel 4.3. thematisierten, spezifi-

schen Probleme bei der Translation von Rechts- und somit auch Urkundentexten geboten. 

Nichtsdestotrotz muss hierbei allerdings eines betont werden. Die Dichotomie Verfrem-

dung versus Einbürgerung beziehungsweise instrumentelle versus dokumentarische Überset-

zung kann keinesfalls als eine absolute aufgefasst werden. Es handelt sich hierbei nämlich 

lediglich um zwei tendenzielle, übergeordnete Translationsrichtungen beziehungsweise –

weisen, von denen beide auf den unterschiedlichen Ebenen der Translatgestaltung, sowohl 

mikro- also auch makrostrukturell gesehen also, unterschiedlich ausfallen können (vgl. 

Wiesmann 1999: 156). 

Vereinfacht gesagt also, kann man in einem konkreten Fall lediglich feststellen, ob ein 

Text vorwiegend dokumentarisch oder instrumentell übersetzt wurde. Die Übersetzungstypen 

nach Nord (dokumentarisch und instrumentell) sind also als übergeordnete Strategien zu ver-

stehen, die die zu verwendenden Mittel zur Gestaltung des Translats grob festlegen. Dabei 

bleibt allerdings noch genügend Spielraum für eine ganze Reihe weiterer Wahlmöglichkeiten, 
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die je nach gegebener Translationsaufgabe beziehungsweise -auftrag ausgewählt werden müs-

sen (vgl. Engberg 1999: 89). 

Hierzu sei ein Beispiel angeführt: Man nehme an, ein Translator entscheidet sich beim Er-

stellen eines jeweiligen Translats prinzipiell dafür der dokumentarischen Strategie zu folgen. 

Seine Wahl wird ihm im Zuge der Übersetzungsarbeit weder vor dem Entstehen von Formu-

lierungsschwierigkeiten, noch vor dem Auftauchen unterschiedlicher Dilemmata bewahren 

können. Die grobe Festlegung auf die verfremdende Übersetzung lässt nämlich weiterhin of-

fen, ob nun im konkreten Fall beispielsweise primär die Oberflächenstruktur oder doch eher 

der Inhalt dokumentiert werden soll, ob fachsprachliche Aspekte eine Rolle spielen oder ob es 

doch ausreicht lediglich den Kerninhalt der ausgangssprachlichen Begriffe wiederzugeben, ob 

die im Ausgangstext vorkommenden juristischen Wendungen in Bezug auf ihre Form oder 

ihren Inhalt im Zieltext übertragen werden sollen usw.. 

Mit dem angeführten Beispiel wurde also nochmals verdeutlicht, dass es sich bei den bei-

den funktionalen Übersetzungstypen nach Nord lediglich um allgemeine, übergeordnete Stra-

tegien handelt, die einen groben Rahmen zur Gestaltung eines jeweiligen Translats vorgeben 

beziehungsweise festlegen. Innerhalb dieses Rahmens allerdings gibt es eine Vielzahl an wei-

teren Wahlmöglichkeiten, zwischen denen sich der jeweilige Translator je nach gegebenem 

Translationsauftrag entscheiden muss. Daher spricht Engberg in Bezug auf die Unterschei-

dung zwischen den zwei funktionalen Verfahren nach Nord bei konkreten Texten auch von 

„einem graduellen Begriff, wo am einen Ende der Skala die dokumentarische, am anderen 

Ende die instrumentelle Relation steht“ und führt anschließend an, dass sich ein „konkreter 

Zieltext (…) auf dieser Skala platzieren“ lässt (Engberg 1999:89). 

Nachdem nun die wesentlichsten Schlussfolgerungen, die aus den letzten Kapiteln für 

Rechtstexte im Allgemeinen gezogen werden konnten, präsentiert wurden, soll das Gleiche 

nun auch  speziell für Urkunden getan werden. In Anlehnung an Engberg (vgl. 1999:89) sei 

dabei im nächsten Kapitel ebenso erläutert, weshalb das Urkundenübersetzen als Ganzes als 

eine Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen dem dokumentarischen und dem instrumentellen 

Übersetzen beziehungsweise zwischen der ‚bloßen‘ Abbildung und der zielkulturentspre-

chenden Anpassung verstanden werden kann.  

 4.9. Die Urkundentranslation – eine Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen 

der ‚bloßen‘ Abbildung und der zielkulturentsprechenden Anpassung eines 

jeweiligen Ausgangstextes 

Wie bereits gleich zu Beginn, in den einleitenden Worten, angekündigt wurde, besteht das 

Hauptziel der vorliegenden Arbeit darin, zu erforschen, ob denn Behauptungen, wie jene von 

Stolze, aber auch vielen anderen Autoren, eine Urkundenübersetzung könne ausschließlich 

die Funktion einer Verständnishilfe erfüllen und die einzig ‚richtige‘ Art und Weise eine Ur-

kunde zu übersetzen sei somit die dokumentarische Methode beziehungsweise das dokumen-

tarische Verfahren anzuwenden (vgl. Stolze 1999: 166), tatsächlich bestätigt werden können, 
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oder aber ob auch solche Urkundentranslationssituation beziehungsweise Urkundenüberset-

zungsäuftrage denkbar sind beziehungsweise existieren, bei denen ein zu erstellendes Urkun-

dentranslat in dem jeweiligen neuen, zielkulturellen Kontext als eigenständiger, originärer 

Text fungieren soll und somit durchaus auch eine Urkunde instrumentell übersetzt werden 

kann.  

Mit den letzten Kapiteln und den darin vorgestellten theoretischen Ansätzen, sowohl zur 

Translation im Allgemeinen als auch zur Translation im Rechtsbereich im Speziellen, wurde 

es geschafft schrittweise eine Antwort auf diese Frage zu finden. 

Zunächst wurde mit der Darlegung des funktions- und situations- beziehungsweise auf-

tragsorientierten Translationsverständnisses gezeigt, dass im Grunde ein und derselbe Urkun-

dentext je nach Auftrag beziehungsweise je nach Funktion, welche er in der neuen Zielkultur 

und für die neuen Zieltextrezipienten erfüllen soll, auf unterschiedliche Arten und Weisen 

‚richtig‘ übersetzt werden kann.  

Anschließend wurden die sogenannten funktionsorientierten Texttransferarten nach Nord 

vorgestellt, die sich ihrerseits den zwei Übersetzungstypen beziehungsweise übergeordneten 

Übersetzungsmethoden, nämlich der dokumentarischen und der instrumentellen Übersetzung, 

zuordnen lassen.  

Da allerdings die beiden vorgestellten Theorieansätze eine allgemeine und nicht für einen 

spezifischen Translationsbereich geltende Gültigkeit aufweisen beziehungsweise einfordern, 

wurde in einem nächsten Schritt die Verbindung zu beziehungsweise mit Ansätzen aus dem 

Rechtsbereich angestrebt. Hierfür wurden einerseits die beiden Ansätze von Kjær (1995) und 

Madsen (1997), andererseits das sogenannte abstrakte Raster potentieller Translationssituation 

im Rechtsbereich nach Sandrini (1999) vorgestellt. 

Die Fazits, die daraus gezogen werden konnten, waren, dass auch im Rechtsbereich unter-

schiedliche Translationssituationen möglich sind, dass ein und derselbe Rechtstext je nach 

gegebenem Kontext unterschiedlich übersetzt werden kann sowie dass die die jeweilige 

Translationssituation bestimmenden Faktoren, also im Einzelnen die Zieltextsprache, die für 

den Zieltext geltende Rechtsordnung, Zieltexttyp beziehungsweise Zieltextfunktion  und die 

Zieltextrezipienten, über die einzusetzende(n) Translationsstrategie(n), die mikro-und makro-

strukturellen Translatgestaltungselemente, sprich über die zu wählende Terminologie und die 

Wahl zwischen ausgangskultureller und/oder zielkultureller Textsortenkonventionen, die für 

die Translaterstellung herangezogen werden sollen, entscheiden. 

Die gewonnen Erkenntnisse können nun allesamt analog für die Urkundentranslation im 

Speziellen übernommen werden. Das bedeutet, dass auch für die Urkundentranslation unter-

schiedliche Translationssituationen denkbar beziehungsweise möglich sind, dass ein und der-

selbe Urkundentext je nach gegebenem Kontext unterschiedlich übersetzt werden kann sowie 

dass die die jeweilige Translationssituation bestimmenden Faktoren, also im Einzelnen die 

Zieltextsprache, die für den Zieltext geltende Rechtsordnung, Zieltexttyp beziehungsweise 

Zieltextfunktion  und die Zieltextrezipienten, über die einzusetzende(n) Translationsstrate-
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gie(n), die mikro-und makrostrukturellen Translatgestaltungselemente, sprich über die zu 

wählende Terminologie und die Wahl zwischen ausgangskultureller und/oder zielkultureller 

Textsortenkonventionen, die für die Produktion und Gestaltung des Urkundentranslats heran-

gezogen werden sollen, entscheiden. 

Damit kann nun die zu Beginn bereits erläuterte These von Stolze in Bezug auf das Ur-

kundenübersetzen, aber auch die generell vorherrschende Meinung in der Literatur, dass bei 

dem Übersetzen von juristischen Texten, zu denen ja auch Urkundentexte gezählt werden, 

eine Ausgangstextorientierung notwendig sei und aufgrund des Aufeinanderstoßens zweier 

unterschiedlicher Rechts- und Denksysteme eine solche Übersetzung das Ziel haben müsse, 

den zielsprachlichen Translatempfängern Einblick in das ausgangssprachliche System zu ge-

währen (vgl. hierzu Stolze 1992: 181 und Engberg 1999: 87), eindeutig beziehungsweise 

zweifelsfrei widerlegt werden (Hervorhebung K.M.). 

Entgegen also der Meinung beziehungsweise den Behauptungen vieler Autoren (vgl. hier-

zu Stolze 1992: 181ff. und Engberg 1999: 87f.) ist also auch im Falle von Urkunden eine 

funktionale Translation(sweise) möglich. Es gibt also durchaus auch bei der Urkundentransla-

tion Situationen, in denen die ausgangssprachlichen Stil- und Textmerkmale des Ausgangs-

textes nicht beibehalten werden müssen, sondern bei denen eine Adaptation an die Konven-

tionen der Zielsprache erwünscht ist und sie durch entsprechende zielsprachliche Merkmale 

ersetzt werden können beziehungsweise sogar sollen, oder aber gar Situationen, in denen eine 

absolute Neuformulierung des Zieltextes gerechtfertigt und erwünscht ist. Mit anderen Wor-

ten: auch im Bereich der Urkundenübersetzung gibt es Fälle, bei denen eine zielkulturorien-

tierte Übersetzung erforderlich und angemessen ist. 

Bevor nun das eben Dargelegte anhand konkreter Urkundenübersetzungsbeispiele zusätz-

lich auch noch empirisch belegt wird, soll zuvor noch auf eine weitere wesentliche Erkenntnis 

dieser Arbeit eingegangen werden. 

Im Zuge der letzten Kapitel wurde des Öfteren das funktionale 2-

Übersetzungstypenmodell nach Nord, die Dichotomie dokumentarische versus instrumentelle 

Übersetzung beziehungsweise Verfremdung versus Einbürgerung, thematisiert und schließ-

lich aufgezeigt, dass es sich hierbei lediglich um zwei tendenzielle Translationsrichtungen 

beziehungsweise -verfahren handelt, von denen beide auf den unterschiedlichen Ebenen der 

Translatgestaltung, sowohl mikro- also auch makrostrukturell gesehen also, unterschiedlich 

ausfallen können. 

Vereinfacht gesagt also, kann man in einem konkreten Fall lediglich die Wahl treffen, ob 

man ein jeweiliges Urkundentranslat vorwiegend dokumentarisch oder instrumentell überset-

zen möchte. Die Übersetzungstypen nach Nord (dokumentarisch und instrumentell) sind also 

als übergeordnete Strategien zu verstehen, die die zu verwendenden Mittel zur Gestaltung des 

Translats grob festlegen. Dabei bleibt allerdings noch genügend Spielraum für eine ganze 

Reihe weiterer Wahlmöglichkeiten, zwischen denen sich ein jeweiliger Translator je nach 

gegebener Translationsaufgabe beziehungsweise je nach gegebenem Auftrag entscheiden 
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muss. So kann er sich beispielsweise bei der Gestaltung des Aufbaus eines Urkundentranslats 

dazu entscheiden, den ausgangskulturellen Konventionen zu folgen beziehungsweise die 

Gliederung des Ausgangstextes im Zieltext abzubilden, gleichzeitig kann er sich aber auch 

beispielsweise dazu entschließen, die ausgangstextuellen juristischen Standardformeln bei 

vorhandenen, inhaltlich entsprechenden, zielsprachlichen Begriffen durch diese zu ersetzen. 

Somit würde ein Translatprodukt entstehen, für dessen Produktion beziehungsweise Gestal-

tung sowohl dokumentarische, verfremdende Elemente eingesetzt wurden als auch instrumen-

telle, einbürgernde Aspekte angewandt wurden. Eben das ist damit gemeint, wenn von dem 

Urkundenübersetzen als eine Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen der ‚bloßen‘ Abbildung 

und der zielkulturentsprechenden Anpassung gesprochen wird. 

Nachdem nun alle, aus dieser Masterarbeit bisher gewonnenen, relevanten Erkenntnisse 

für die Urkundentranslation zusammengefasst wurden, folgt, wie bereits angekündigt wurde, 

der empirische Teil, in dem die Anwendung des bisher theoretisch Dargelegten anhand kon-

kreter Urkundenübersetzungsbeispiele sozusagen nachgeprüft werden soll und vielleicht sogar 

weitere, neue Erkenntnisse zum Vorschein kommen.  

5. Analyse und Bewertung ausgewählter Urkundenübersetzungen 

im  Sprachenpaar Kroatisch-Deutsch 

In den vorangegangenen Kapiteln dieser Masterarbeit wurde anhand Sandrinis abstrakten 

Raster potentieller Translationssituationen im Rechtsbereich gezeigt, dass ein jeder Urkun-

dentext, je nach vorgegebener Relation zwischen zieltextueller Funktion, geltender Rechts-

ordnung sowie den jeweiligen Translatrezipienten, prinzipiell sowohl ausgangssprachorien-

tiert beziehungsweise –kulturorientiert als auch zielsprachorientiert beziehungsweise –

kulturorientiert übersetzt werden kann. 

Dabei wurde festgehalten, dass die verfremdende Gestaltung eines Urkundentranslats 

grundsätzlich dann zur Anwendung kommt, wenn für dieses dieselbe Rechtsordnung wie für 

den Ausgangstext gilt beziehungsweise gelten soll und die einbürgernde wiederum, wenn der 

zu erstellende Zieltext seine rechtliche Wirkung in einer anderen, nämlich der zielkulturellen, 

Rechtsordnung erfüllen soll. 

Ebenso betont wurde dabei allerdings des Öfteren, dass die dokumentarische und instru-

mentelle Übersetzung lediglich grobe, übergeordnete Translatproduktionsstrategien darstellen 

und dass der Translator somit von Fall zu Fall immer wieder auf kleineren Ebenen der jewei-

ligen Urkundentranslatgestaltung Entscheidungen zwischen Verfremdung und Einbürgerung 

treffen muss. 

Demzufolge kann also die Urkundentranslation als eine Tätigkeit beschrieben werden, bei 

der der jeweilige Translator bei jedem Urkundentranslat aufs Neue, über den Ausmaß der  

einzusetzenden ausgangssprachorientierten beziehungsweise –kulturorientierten Zieltextge-

staltungsmitteln und der einzusetzenden zielsprachorientierten beziehungsweise –

kulturorientierten Zieltextgestaltungsmitteln entscheiden muss. 
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Während in manchen Situationen nämlich strikt eine rein dokumentarische oder strikt eine 

rein instrumentelle Übersetzung gefordert wird, gibt es auch solche Fälle, in denen Mischfor-

men möglich sind, die ihrerseits wieder je nach gegebenen Umständen unterschiedlich ausfal-

len können.  

Je nach vorherrschender Translationssituation also ist die Rede von unterschiedlichen 

Graden beziehungsweise Ausmaßen und Arten der Einbürgerung oder Verfremdung, die sich 

in den Urkundentranslaten feststellen lassen. Das bedeutet also im Klartext, dass man im kon-

kreten Fall nicht nur zwischen einer verfremdenden und einer einbürgernden Urkundenüber-

setzung unterscheiden kann, sondern innerhalb der dokumentarischen und instrumentellen 

Übersetzung beziehungsweise  innerhalb einerseits jener Translationsfälle, bei denen Sandrini 

für eine ausgangssprachorientierte beziehungsweise -kulturorientierte Übersetzung  plädiert 

(Translationssituation I, II und IV; siehe hierzu Kapitel 4.8.), und andererseits jener Translati-

onssituationen, bei denen Sandrini für eine zielsprachorientierte beziehungsweise -

kulturorientierte Übersetzung  plädiert (Translationssituation III und V; siehe hierzu Kapitel 

4.8.), auch unterschiedliche Grade beziehungsweise Arten der Einbürgerung und Verfrem-

dung in der Zieltextrealisierung vorfinden kann. 

Dies sei nun auch anhand einer translationswissenschaftlichen Untersuchung ausgewählter 

Urkundenübersetzungen gezeigt beziehungsweise näher verdeutlicht. Dabei werden für jeden 

– dokumentarischen und instrumentellen - Übersetzungstyp nach Nord (siehe hierzu Kapitel 

4.6.) je drei Übersetzungsbeispiele nach einem erweiterten Textanalysemodell von Christiane 

Nord (²1991), welches anschließend näher beschrieben wird, analysiert und bewertet werden. 

5.1.Analysemethode 

Die intendierte Analyse der ausgewählten Urkundenübersetzungsbeispiele, die, wie be-

reits im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde, den empirischen Teil der vorliegenden Mas-

terarbeit bilden soll und das bis dato theoretisch Dargelegte zum Thema Urkundentranslation 

nun auch anhand konkreter, realer Urkundentranslationssituationen und den dazugehörigen 

Übersetzungsbeispielen zeigen soll, soll und wird grundsätzlich nach dem übersetzungsrele-

vanten Textanalysemodell nach Nord (²1991) erfolgen beziehungsweise vollzogen werden. 

Dieses Modell basiert nämlich unter anderem auf der funktionalen Übersetzungstheorie 

von Reiß/Vermeer (²1991), welche unter Kapitel 4.5. vorgestellt und ausführlich behandelt 

wurde, und teilt ebenso wie diese dem zielsprachlichen Text, sprich dem zu erstellenden 

Translat, sowie seinem Zweck in der jeweiligen Zielkultur und für die jeweiligen Rezipienten 

die entscheidende Rolle im Translationsgeschehen beziehungsweise in der Translatproduktion 

und letztendlichen –gestaltung zu. Es sei im Folgenden kurz vorgestellt.  

In Anlehnung an den Soziologen Harold D. Lasswell und dessen bereits in den zwanziger 

Jahren des 20. Jahrhunderts erstellte Formel zur Textanalyse erweiternd, erstellt Nord eine Art 

Leitfaden zur Bestimmung jener Aspekte, die das Verfassen eines jeden Textes und somit 
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auch einer jeden Übersetzung maßgeblich beeinflussen und die sie, je nach ihrem Bezug zum 

Text, in sogenannte textexterne und textinterne Faktoren unterteilt (Nord 
4
2009: 41ff.). 

Zu ihrer Ermittlung führt sie verschiedene, sogenannte W-Fragen an, die ein jeder Trans-

lator vor der tatsächlichen Produktion und Gestaltung eines jeweiligen Zieltextes bezie-

hungsweise eines jeweiligen schriftlichen Translats stellen und in Erfahrung bringen sollte. 

In Bezug auf die textexternen Faktoren wären das folgende Fragen (Hervorhebung 

K.M.): 

 

 Von wem stammt der Text? 

 Zu welchem Zweck wird übersetzt? 

 Für wen ist der zu erstellende Zieltext gedacht? 

 Über welches Medium soll/wird der Text übermittelt? 

 Wo und wann wird der intendierte Zieltext rezipiert? 

Aus der Beantwortung dieser Fragen, sprich der Ermittlung der textexternen Faktoren, 

ergibt sich die Antwort auf die Frage nach der Funktion, die der zu erstellende Zieltext für 

seine jeweiligen Rezipienten und in seiner neuen Zielkultur hat beziehungsweise haben soll. 

Zur Ermittlung der textinternen Faktoren wiederum, sollten, so Nord, folgende Fragen 

gestellt werden (Hervorhebung K.M.): 

 

 Wovon handelt der Text? 

 Was wird gesagt und welche Inhalte werden weggelassen? 

 Wie ist der Text aufgebaut? 

 In welchen Worten und Sätzen und in welchem Ton werden Inhalte übermittelt? 

In der im Anschluss folgenden Analyse einzelner, ausgewählter Urkundenübersetzungs-

beispiele wird das soeben vorgestellte Nord`sche Modell angewandt beziehungsweise umge-

setzt werden.  

Im Konkreten bedeutet das also, dass für die einzelnen, sechs ausgewählten Urkunden-

translate Antworten auf die vorhin präsentierten Fragen gegeben werden und somit für jedes 

der sechs Zieltexte jeweils die textexternen und –internen Faktoren ermittelt und beschrieben 

werden. Allerdings wird dies nicht alles sein, sondern das übersetzungsrelevante Textanaly-

semodell nach Nord wird um weitere wesentliche Aspekte erweitert werden. Dies wird des-

wegen getan beziehungsweise ist aus demjenigen Grund erforderlich, da Urkundentexte eine 

Besonderheit aufweisen, die bereits unter Kapitel 4.3. thematisiert wurde, und zwar sind sie 

stets in einer gewissen Rechtsordnung verankert beziehungsweise eingebettet und so kann es 

vorkommen, dass bei ihrer Translation nicht nur ein Texttransfer zwischen zwei unterschied-

lichen Sprachen und Kulturen gefordert ist, sondern auch einer zwischen zwei unterschiedli-

chen Rechtsordnungen. Daher wird auch das Kriterium der Rechtsordnung als ein wesentli-

cher Einflussfaktor der Translatgestaltung bei den im Anschluss folgenden Untersuchungen 
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der einzelnen Urkundenübersetzungsbeispiele mitberücksichtigt werden beziehungsweise 

einen wesentlichen Aspekt der einzelnen Zieltextanalysen bilden. Dies ist nicht zuletzt auch 

deswegen notwendig, da Kjær, Madsen und Sandrini, wie bereits unter Kapitel 4.7. und 4.8. 

behandelt wurde, allesamt behaupten, dass die jeweils geltende Rechtsordnung mitunter einer 

derjenigen Faktoren ist, der über den anzuwendenden Übersetzungstyp, nämlich dokumenta-

risch oder instrumentell, entscheidet. Soll nämlich in der jeweiligen Translationssituation für 

den zu erstellenden Zieltext letzten Endes die gleiche Rechtsordnung wie für den Ausgangs-

text gelten, so plädieren alle drei für die verfremdende, also eine an die Ausgangskultur orien-

tierte, Übersetzungsmethode. Soll hingegen für die zu erstellende Übersetzung im Endeffekt 

eine neue, nämlich die zielkulturelle, Rechtsordnung gelten, so sprechen sie sich für eine 

hauptsächlich einbürgernde, also eine an die Zielkultur orientierte, Übersetzungsweise aus 

(siehe hierzu Kapitel 4.7. und 4.8.). 

Während also Nord beziehungsweise ihr Modell auf der Grundüberzeugung beruht, dass 

der jeweilige Zweck eines zu erstellenden Zieltextes in seiner jeweils intendierten Zielkultur 

und für die jeweils intendierten Rezipienten die entscheidende Rolle im Translationsgesche-

hen beziehungsweise in der Translatproduktion und letztendlichen –gestaltung hat, erweitern 

Kjær, Madsen und Sandrini, indem sie das Kriterium der Rechtsordnung mitberücksichtigen, 

diesen Ansatz beziehungsweise passen in an die Translation von Rechts- und somit auch Ur-

kundentexten im Speziellen an und kommen somit zu dem unter Kapitel 4.7. und 4.8. bereits 

thematisierten Schluss, dass die Relation zwischen drei Faktoren, nämlich zwischen der ziel-

textuellen Funktion, zieltextuellen Rechtsordnung und den zieltextuellen Rezipienten, über 

die zu wählende, angemessene Übersetzungsweise entscheidet.  

Daher werden die im Anschluss folgenden Untersuchungen beziehungsweise Analysen 

der ausgewählten Urkundenübersetzungsbeispiele aus mehreren Aspekten bestehen bezie-

hungsweise folgendermaßen aufgebaut sein: 

Für jedes Urkundenübersetzungs- und somit Analysebeispiel wird zunächst in einem ers-

ten Schritt der jeweilige Ausgangstext beziehungsweise die jeweilige Urkundentextsorte, wel-

cher dieser angehört, beschrieben werden, sodass die Leser einen kurzen Einblick in ihre, im 

jeweils entsprechenden institutionellen Rahmen ausübende beziehungsweise erfüllende, Be-

deutung und Funktion gewinnen. Anschließend wird der jeweils zugrunde liegende Translati-

onsauftrag, aus welchem heraus die entsprechende Übersetzung entstanden ist, erläutert sowie 

für jedes Beispiel der jeweils entsprechende beziehungsweise vorliegende Translationsfall 

dem Raster potentieller Translationssituationen nach Sandrini zufolge (siehe hierzu Kapitel 

4.8.) identifiziert werden. 

In einem zweiten Schritt werden der jeweilige Ausgangstext sowie seine entsprechende 

Übersetzung, sprich der produzierte Zieltext, präsentiert beziehungsweise abgebildet werden. 

Als drittes werden für die einzelnen Übersetzungsbeispiele jeweils die textexternen Fakto-

ren nach Nord untersucht werden, wobei auf die Frage des Mediums, über welches ein jewei-
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liger Text vermittelt wird, nicht eingegangen werden wird, da es sich bei den sechs zur Analy-

se ausgewählten Übersetzungsbeispielen ausschließlich um schriftliche Urkunden handelt. 

Zum Schluss werden dann jeweils die textinternen Faktoren der einzelnen Übersetzungs-

beispiele analysiert werden (Textinhalt, Textaufbau, Syntax und Lexik), jenen des dazugehö-

rigen Ausgangstextes, sprich der ursprünglichen Originalurkunde gegenübergestellt werden, 

mit den unter Kapitel 4.8. vorgestellten Translaterstellungs- beziehungsweise Translatgestal-

tungsempfehlungen von Sandrini verglichen werden sowie eine Bewertung des Translatpro-

dukts abgegeben werden. Dabei wird immer wieder auf das unter Kapitel 4.9. herausgearbei-

tete Thema beziehungsweise auf die dort gezogene Feststellung eingegangen werden, nämlich 

auf die Tatsache, dass die Urkundentranslation eine Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen der 

bloßen Abbildung des jeweiligen Ausgangstextes und einer der Zielkultur entsprechenden 

Anpassung des Zieltextes ist, indem bei den einzelnen, der Analyse unterzogenen, ausgewähl-

ten Urkundenübersetzungsbeispielen die unterschiedlichen Grade beziehungsweise Arten der 

Einbürgerung und Verfremdung beziehungsweise der instrumentellen und der dokumentari-

schen Übersetzung thematisiert werden. 

5.2. Dokumentarische Übersetzungen 

Wie bereits angekündigt wurde, sollen in dieser translationswissenschaftlichen Unter-

suchung ausgewählter Übersetzungsbeispiele, die den empirischen Teil dieser Masterarbeit 

bilden soll, für jeden – dokumentarischen und instrumentellen - Übersetzungstyp nach Nord 

(siehe hierzu Kapitel 4.6.) je drei Urkundentranslate sowie deren dazugehörige Textvorlage, 

sprich die zu Grunde liegenden Ausgangstexte, vorgestellt, analysiert und bewertet werden. 

Als erstes seien dabei drei Urkundenübersetzungsbeispiele mit dokumentarischem 

Charakter präsentiert, die allesamt, wie bereits gegen Ende des Kapitels 4.5.3. festgehalten 

wurde, durch einen entsprechenden Translations- beziehungsweise Übersetzungsauftrag ent-

standen sind. 

5.2.1. Bestellungsurkunde – Bestellung von verantwortlichen Beauftragten von Unter-

nehmen mit Sitz im Ausland 

Als erstes Beispiel für eine dokumentarische Übersetzung sei die einer sogenannten Be-

stellungsurkunde, mit der die Bestellung von verantwortlich Beauftragten von Unternehmen 

mit Sitz im Ausland vollzogen wird, vorgestellt und ihre textexternen sowie textinternen 

Merkmale analysiert. 

Um allerdings den Lesern dieser Arbeit überhaupt einmal einen Einblick in die Bedeutung 

beziehungsweise Funktion einer solchen Urkundensorte zu gewähren, sei diese im Folgenden 

kurz näher beschrieben und zwar indem zunächst der Begriff ‚verantwortlicher Beauftragter‘ 

einer Erläuterung unterzogen wird. 

In jedem Unternehmen gilt es eine große Anzahl an Rechtsvorschriften einzuhalten, da ei-

ne Übertretung dieser im Regelfall Verwaltungsstrafen mit sich zieht. Kommt es dennoch 

einmal zur Missachtung einer Verwaltungsvorschrift, so stellt sich die Frage, wer denn eigent-
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lich zur Verantwortung gezogen wird? Wer müsste beispielsweise mit einer Verwaltungsstra-

fe rechnen, wenn sich ein Dachdecker-Gehilfe bei seiner Arbeitsverrichtung verletzt, weil er 

nicht vorschriftsmäßig gesichert war?
19

 

Für die Einhaltung der für Unternehmen geltenden Verwaltungsvorschriften trägt gemäß § 

9 des österreichischen Verwaltungsstrafgesetzes grundsätzlich jene physische Person die Ver-

antwortung, die zur Vertretung nach außen berufen ist (vgl. § 9 VStG Abs. 1). In einem Ein-

zelunternehmen ist es folglich der Inhaber selbst, während es in juristischen Personen (GmbH, 

AG, Verein, etc.) oder eingetragenen Personengesellschaften und Erwerbsgesellschaften (OG, 

OEG, KG, etc.) das zur Vertretung nach außen berufene Organ ist, wie zum Beispiel der han-

delsrechtliche Geschäftsführer, ein Vorstandmitglied, ein persönlich haftender Gesellschafter 

usw.. 

Diese verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung ist jedoch delegierbar.
20

 Sowohl bei Ein-

zelunternehmen als auch bei einer juristischen Person gibt es die Möglichkeit, für besondere 

Fälle der Verantwortung, sogenannte ‚verantwortliche Beauftragte‘ zu bestellen. Dies ist ins-

besondere dann sinnvoll, wenn ein Unternehmen einen großen Aktionsradius aufweist oder 

viele auswärtige Arbeitsstätten beziehungsweise Arbeitsstellen hat. 

Die zur Vertretung nach außen Berufenen können eine oder mehrere Personen aus ihrem 

Kreis (z.B.: einen von mehreren vorhandenen, handelsrechtlichen Geschäftsführern) sowohl 

für das gesamte Unternehmen als auch lediglich für einen Unternehmensteil zum verantwort-

lichen Beauftragten bestellen. Ebenso zu sogenannten verantwortlichen Beauftragten können 

auch Arbeitnehmer bestellt werden. In einem solchen Fall allerdings muss die Bestellung für 

konkrete räumlich (z.B.: Betriebsabteilung oder –stätte) oder sachlich eingegrenzte Bereiche 

erfolgen. 

Eine solche Übertragung der verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung ist vor allem 

deswegen sinnvoll, da nach rechtswirksam erfolgter Bestellung nur mehr der verantwortlich 

Beauftragte wegen Missachtung beziehungsweise Übertretung von Verwaltungsvorschriften 

bestraft werden kann, aber nicht mehr der ursprünglich verantwortliche Inhaber oder Ge-

schäftsführer.
21

 

Die Form der Bestellung ist simpel. Der verantwortliche Beauftragte wird von dem je-

weils zuständigen, zur Vertretung nach außen berufenen Organ bestellt und muss seiner Be-

stellung nachweislich zugestimmt haben. Spezielle Formvorschriften existieren dabei zwar 

nicht, allerdings erfolgt der Prozess im Regelfall mittels einer schriftlichen Bestellung. Im 

Konkreten wird eine Bestellurkunde abgefasst und in gewissen Fällen, falls erforderlich, der 

jeweils zuständigen Behörde weitergeleitet.
18 und 20

 Für den Bereich des österreichischen Aus-

                                                           
19

Vgl. hierzu die Informationen auf der Webseite der Anwaltssozietät GÜTLBAUER SIEGHARTSLEITNER PICHL-
MAIR in Wels, URL: guetlbauer-partner.at 
20

 Vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bestellung von verantwortlichen Beauftragten auf der Webseite des öster-
reichischen Bundesministeriums für Finanzen, URL: formulare.bmf.gv.at/service 
21

 Vgl. hierzu die Informationen zum verantwortlichen Beauftragten in Unternehmen auf der Webseite der 
Wirtschaftskammer Österreich, URL: wko.at 
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länderbeschäftigungsgesetzes (AusIBG) beispielsweise gilt eine Bestellung erst dann als 

rechtswirksam, wenn bei der Zentralen Koordinationsstelle (ZKO) eine schriftliche Mitteilung 

über die Bestellung samt einem Nachweis der Zustimmung seitens des Bestellten eingelangt 

ist
19

. 

Dabei gibt es gewisse Voraussetzungen, die laut österreichischem Verwaltungsstrafgesetz 

(VStG) beachtet und gegeben sein müssen, um eine gewisse Person zum verantwortlichen 

Beauftragten bestellen zu können, die wären:
18,19 und 20

 

 

 Inländischer Hauptwohnsitz des Bestellten 

 Strafrechtliche Verfolgbarkeit 

 Nachweisliche Zustimmung des jeweiligen Bestellten 

 Anordnungsbefugnis für den jeweiligen Verantwortlichkeitsbereich 

Zur Vereinfachung des gesamten Bestellvorgangs hat das österreichische Bundesministe-

rium für Finanzen Formulare sowohl für die Bestellung als auch für die Zustimmung seitens 

des Bestellten erstellt, welche auf ihrer Webseite für jeden zugänglich sind und kostenlos her-

untergeladen werden können. Die Formulare wurden in einige Fremdsprachen übersetzt, da-

runter auch ins Kroatische.
22

 

Analysiert werden soll nun die Übersetzung des Formulars ‚Bestellung von verantwortli-

chen Beauftragten von Unternehmen mit Sitz im Ausland’. Dabei sei der fiktive Fall ange-

nommen, dass die  zur Vertretung nach außen berufenen Organe einer in Kroatien ansässigen 

Installationsfirma, die den Auftrag bekommen hat in Graz auf einer Baustelle die Gas-, Was-

ser- und Heizungsleitungen zu verlegen, einen verantwortlichen Beauftragten bestellen möch-

ten, welcher für die Dauer der Arbeiten in Österreich die verwaltungsstrafrechtliche Verant-

wortung für das gesamte Projekt übernehmen würde. Da die Bestellung der österreichischen 

Zentralen Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler 

Beschäftigung gemeldet werden muss, laden sich die zur Verantwortung nach außen berufe-

nen Organe des betreffenden Unternehmens das hierfür erforderliche Formular von der Web-

seite des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen herunter. Da allesamt Deutsch 

lediglich in der Schule gelernt haben und somit nur gebrochen beherrschen, sind sie darüber 

erleichtert, dass das auf Deutsch verfasste Formular auch ins Kroatische übersetzt wurde und 

dessen Übersetzung ebenso auf der Webseite auffindbar ist. Dies erleichtert ihnen zu verste-

hen, welche Daten sie auf dem Formular bekannt geben müssen. Außerdem beherrscht auch 

die zur Bestellung ausgewählte Person kein Deutsch und kann dank der kroatischen Formu-

larübersetzung überprüfen, was sie genau unterzeichnet. 

Es folgt das originäre, deutschsprachige Formular: 

                                                           
22

Vgl.hierzu die in unterschiedlichen Fremdsprachen, darunter auch auf Kroatisch, erstellten Formulare zur 
Bestellung von verantwortlichen Beauftragten auf der Webseite des österreichischen Bundesministeriums für 
Finanzen, URL service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare 
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Abbildung 3: Seite 1 des originalen, deutschsprachigen Formulars zur Bestellung von verantwortlichen 

Beauftragten 
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Abbildung 4: Seite 2 des originalen, deutschsprachigen Formulars zur Bestellung des verantwortlichen 

Beauftragten 
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Das ist die auf Kroatisch verfasste offizielle Übersetzung des Formulars: 

 

Abbildung 5: Seite 1 der offiziellen Übersetzung des deutschsprachigen Formulars zur Bestellung des 

verantwortlichen Beauftragten ins Kroatische 
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Abbildung 6: Seite 2 der offiziellen Übersetzung des deutschsprachigen Formulars zur Bestellung des 

verantwortlichen Beauftragten ins Kroatische 
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Aus der Analyse des vom Bundesministerium in Auftrag gegebenen kroatischen Über-

setzungstextes, seiner textexternen Faktoren sowie des zuvor beschriebenen fiktiven Kontex-

tes, in dem das erstellte Translat, sprich die kroatische Formularversion, Anwendung findet 

beziehungsweise finden soll, geht klar hervor, dass es sich bei diesem ersten Urkundenüber-

setzungsbeispiel um den Translationsfall IV gemäß Sandrini (vgl. hierzu Kapitel 4.8.) handeln 

muss.  

Ein performativer Ausgangstext, nämlich das auf Deutsch verfasste Formular zur Be-

stellung von verantwortlichen Beauftragten von Unternehmen mit Sitz im Ausland, wurde zu 

Informationszwecken für einen Rezipientenkreis aus einer anderen, nämlich der kroatischen, 

Rechtsordnung übersetzt.  

Dass das erstellte Translat, sprich die sich unter Abbildung 5 und 6 befindende Über-

setzung, lediglich als eine Dokumentation des Originaltextes fungieren soll beziehungsweise 

fungiert, zeigt sich nicht zuletzt auch an der Tatsache, dass auf der kroatischen Formularfas-

sung diagonal, über die gesamten beiden Formularseiten verlaufend, folgender Text in grau 

steht: Molimo vas da potrebne podatke ispunite i predate na službenom obrascu u njemačkoj 

verziji, ovaj prijevod služi samo kao pomoć vama. Auf Deutsch übersetzt würde das so viel 

heißen wie: Wir bitten Sie die erforderlichen Daten auf dem offiziellen, deutschsprachigen 

Formular auszufüllen und abzugeben. Diese Übersetzung ist lediglich als Hilfestellung für Sie 

persönlich gedacht. (Übersetzungsvorschlag K.M.). 

Das Besondere also an diesem Urkundentranslatbeispiel ist, dass es explizit auf seinen 

dokumentarischen Charakter hinweist. Rechtsgültigen Charakter hat ausschließlich das auf 

Deutsch verfasste Formular. Die kroatische Fassung hingegen soll den zielsprachlichen Le-

sern lediglich erleichtern zu verstehen, welche Daten im Konkreten von ihnen erfragt und 

somit bekannt gegeben werden müssen. 

Sandrinis Empfehlungen zur Translatgestaltung zufolge, die ausführlich bereits unter 

Kapitel 4.8. vorgestellt wurden, sollte man bei einem solchen Translationsfall, nämlich Trans-

lationssituation IV, hauptsächlich verfremdend, sprich dokumentarisch, übersetzen. Außer-

dem darf aber auch nicht vergessen werden, dass gerade bei Vordrucken, sprich Formularen, 

wie dem eben zur Analyse vorliegenden, die Normativität eine sehr wichtige Rolle spielt (vgl. 

hierzu Kapitel 3.3.2.). Damit ist gemeint, dass bei der Anfertigung von Formularen in mehrere 

Sprachen gleichzeitig, sich diese zwecks Vergleichbarkeit zumindest in Bezug auf ihren Auf-

bau, ihr Format, ihr Layout, kurzum in Bezug auf ihre Makrostruktur gleichen beziehungs-

weise identisch sein sollte. 

Analysiert man nun die erstellte kroatischsprachige Übersetzung des originären For-

mulars Bestellung von Verantwortlichen Beauftragten von Unternehmen mit Sitz im Ausland, 

so lässt sich sofort feststellen, dass diese in makrostruktureller Hinsicht tatsächlich den Aus-

gangstext abbildet und somit makrostrukturell gesehen sozusagen dokumentarisch, also ver-

fremdend, übersetzt wurde. 
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Auf mikrostruktureller Ebene hingegen, vor allem was die getätigte Auswahl der Ter-

minologie betrifft, lässt sich, im Gegensatz zu Sandrinis Plädoyer für eine rein an die Aus-

gangssprache und –kultur orientierte Übersetzung, in diesem speziellen Translationsfall eine 

Mischung zwischen verfremdender und einbürgernder Übersetzungsweise identifizieren, die 

zwar, wie später begründet werden wird, berechtigt ist und in dem vorliegenden Fall der kon-

kreten Translatfunktion entspricht, die allerdings teilweise an den falschen Stellen getätigt 

wurde, sprich es wurde an jenen Stellen, an denen eine ausgangssprach- beziehungsweise 

ausgangskulturorientierte Übersetzungsweise besser gewesen wäre, zielsprach- beziehungs-

weise zielkulturorientiert übersetzt und umgekehrt. Auf diese Tatsache soll nun im Folgenden 

näher eingegangen werden und jede geäußerte Bewertung beziehungsweise Kritik erläutert 

beziehungsweise begründet werden. 

Als erstes seien dabei jene Textstellen, Termini und Bezeichnungen angeführt, die 

gänzlich dokumentarisch übersetzt wurden beziehungsweise bei denen die jeweiligen originä-

ren Textpassagen oder Textabschnitte in der Übersetzung quasi eins zu eins abgebildet wur-

den, bei denen aber eigentlich eine zusätzliche Erklärung, Ergänzung oder eine sonstige Än-

derung notwendig gewesen wäre. 

 

Textstelle im deutschsprachigen Formular entsprechende Übersetzung ins Kroatische 

gemäß § 7 j Abs. 1 Z 1 AVRAG (Arbeitsver-

tragsrechts-Anpassungsgesetz) 

in Verbindung mit § 9 Abs. 2 und 3 VStG 

(Verwaltungsstrafgesetz) 

u skladu s § 7 j st. 1 Z 1 AVRAG (Zakon o 

prilagodbi zakona i propisa o ugovorima o 

radu) 

u vezi s § 9 st. 2 i 3 VstG (Upravni kazneni 

zakon) 

 

An der Übersetzung dieser konkreten Textstelle ist zu bemängeln, dass in den Klam-

mern, in denen jeweils die volle Bezeichnung des entsprechenden Gesetzes, dessen Paragra-

phen angeführt werden, genannt werden, im Kroatischen nicht die Ergänzung austrijski 

Zakon o prilagodbi zakona o ugovorima o radu (auf Deutsch: österreichisches Arbeitsver-

tragsrechts-Anpassungsgesetz, Hervorhebung und Übersetzung K.M.) hinzugefügt wurde, 

sprich die Zieltextleser nicht darauf aufmerksam gemacht wurden beziehungsweise werden, 

dass es sich hierbei um österreichische Gesetze handelt und somit für die Bestellurkunde die 

Rechtsordnung der Ausgangskultur, sprich die österreichische Rechtsordnung, gilt. 

Dies könnte zur Folge haben, dass ein jeweiliger Leser der auf Kroatisch verfassten 

Formularfassung falsche Schlüsse aus dem Urkundentranslat zieht oder fälschlicherweise auf 

der Suche nach mehr Informationen kroatische Gesetzestexte durchforscht. Um eben derartige 

Missverständnisse, die aufgrund des Aufpralls zweier unterschiedlicher Rechtsordnungen 

aufeinander und aufgrund der unterschiedlichen Erwartungshaltungen zwischen den jeweili-

gen ausgangskulturellen und zielkulturellen Rezipienten entstehen können, zu vermeiden, 
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wäre es an der präsentierten Textstelle empfehlenswert beziehungsweise ratsam, die eben 

beschriebene Ergänzung zu tätigen. 

Ein ähnlicher Fall liegt bei der folgenden, zweiten Textpassage vor: 

 

Textstelle im deutschsprachigen Formular entsprechende Übersetzung ins Kroatische 

An die  

Zentrale Koordinationsstelle des Bundesmi-

nisteriums für Finanzen für die Kontrolle 

illegaler Beschäftigung  

Brehmstraße 14 

1110 Wien 

Prima  

Središnja koordinacija Saveznog ministarstva 

financija za kontrolu ilegalnog zapošljavanja  

Brehmstraße 14 

1110 Beč 

 

Durch die Tatsache, dass die Institutionsbezeichnung einfach eins zu eins ins Deutsche 

übersetzt wurde, könnte ein Zieltextleser, sprich ein potentieller Leser der kroatischsprachigen 

Formularfassung, fälschlicherweise annehmen, dass es die jeweilige Institution auch in Kroa-

tien gibt oder aber es sich um eine kroatische Institution mit Sitz in Wien handelt. Daher wäre 

auch hier die im obigen Beispiel bereits angeführte Ergänzung  Središnja koordinacija 

austrijskog Saveznog ministarstva sinnvoll beziehungsweise gerechtfertigt, um die Zieltextle-

ser darauf aufmerksam zu machen, dass sie das ausgefüllte Formular an die entsprechende 

Koordinationsstelle des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen übermitteln müs-

sen (Hervorhebung und Übersetzung K.M.). 

Als zweites seien nun Beispiele für jene Textstellen oder Begriffe angeführt, die ver-

fremdend übersetzt wurden, bei denen allerdings eine einbürgernde Übersetzungsweise eben-

so berechtigt, wenn nicht sogar besser, gewesen wäre: 

 

Textstellen im deutschsprachigen Formular entsprechende Übersetzungen ins Kroatische 

0. UID-Nummer (Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer) 

1. Sozialversicherungsnummer 

1. UID broj (PDV broj) 

 

2. broj socijalnog osiguranja 

 

Beide Begriffe (1 und 2) wurden ins Kroatische verfremdend, sprich dokumentarisch, 

übersetzt, dabei gäbe es beziehungsweise gibt es inhaltliche und funktionale Äquivalente. Für 

den ersten Begriff wäre das im Kroatischen PDV-Identifikacijski broj und für den zweiten 

matični broj osiguranika oder matični broj osigurane osobe. Die inhaltlichen und funktiona-

len Äquivalente als Termini der Zielsprache beziehungsweise Zielkultur zu verwenden, wäre 

in diesem Fall aus demjenigen Grund besser gewesen, da die jeweiligen Zieltextrezipienten 

sofort auf das hätten schließen können, was hier im Konkreten erfragt werden möchte. Die 

Übersetzungen UID broj und broj socijalnog osiguranja hingegen sagen einem kroatischspra-

chigen Rezipienten nichts und sorgen bei ihm sicherlich im ersten Moment nur für Verwir-



93 
 

rung. Wenn schon die Möglichkeit besteht auf inhaltliche und funktionale Äquivalente zu-

rückzugreifen, so sollte dies getan werden, um den Zieltextrezipienten das Rezipieren bezie-

hungsweise die Bedeutungserschließung zu erleichtern. 

Ebenso feststellen lassen sich aus dem Translat auch solche Textstellen oder Begriffe, 

die nicht richtig übersetzt wurden. Das wären Folgende: 

 

Textstellen im deutschsprachigen Formular entsprechende Übersetzungen ins Kroatische 

1. Gewerbe 

2. E-Mail-Adresse 

3. Eine Nichtmeldung führt gemäß § 7j Abs. 

3 AVRAG zu einer Verwaltungsübertre-

tung und wird mit Geldstrafe geahndet. 

4.  Eine Übermittlung ohne unterfertigter 

Zustimmungserklärung ist nicht rechts-

gültig! 

5. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 

die Bestellung zum verantwortlichen Be-

auftragten an die gemäß §  7j Abs. 1 

AVRAG genannten Behörden übermittelt 

wird.  

1. gospodarska djelatnost 

2. Adresa s-pošte 

3. Neprijavljivanje znači upravni prijestup u 

skladu s § 7j st. 3 AVRAG i zaprijećena 

je novćana kazna! 

4. Predaja bez potpisane izjave o pristanku 

nije pravovaljana! 

 

5. Primamo na znanje da je imenovanje 

odgovornog povjerenika predane tijelima 

navedenim u skladu s § 7j st. 1 AVRAG. 

 

Im Fall 1 ist es so, dass gospodarska djelatnost eine falsche Übersetzung des Begriffs 

Gewerbe ist. Richtig wäre es auf Kroatisch obrt zu sagen, da gospodarska djelatnost eher mit 

Wirtschaftszweig zu übersetzen wäre (Übersetzung K.M.). 

Im Fall 2 ist es so, dass der deutsche Begriff E-Mail-Adresse falsch übersetzt wurde. 

Richtig heißt es nämlich auf Kroatisch nicht adresa s-pošte sondern adresa e-pošte (Hervor-

hebung und Übersetzung K.M.), wie an einer anderen Stelle des Formulars auch zu lesen ist. 

Im Fall 3 wurde das Wort geahndet nicht richtig ins Kroatische übersetzt. ‚Ahnden‘ 

bedeutet nämlich eine missbillige Verhaltensweise zu bestrafen (Hervorhebung K.M.). Das 

Wort mit dem aber geahndet ins Kroatische übersetzt wurde, nämlich zaprijećiti (siehe oben 

zaprijećena je), bedeutet aber so viel wie es wird eine Geldstrafe angedroht (Hervorhebung 

und Übersetzung K.M.) und somit ist die Gesamtaussage zu schwach. Auch wenn es sich bei 

zaprijećena je um eine sogenannte Standardfloskel im Kroatischen handelt, hätte hier, da es 

sich um die Nennung von Konsequenzen handelt, eine präzisere Wortwahl beziehungsweise 

Formulierung gewählt werden müssen, sodass sicher gestellt werden kann, dass der zieltextu-

elle Leser auch tatsächlich über die konkreten Konsequenzen im betreffenden Fall Bescheid 

weiß. Eine richtige Übersetzung der betreffende Textstelle wäre beispielsweise: ‚kažnjava se 

novčanom kaznom‘ (Übersetzungsvorschlag und Hervorhebung K.M.). 
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Im Fall 4 wurde für das Wort Übermittlung das kroatische Wort predaja als Überset-

zung gewählt. Allerdings wird dieses eher in einem anderen Kontext gebraucht. Es entspricht 

nämlich viel eher dem deutschen Wort ‚Übergabe‘, kann aber außerdem auch „Aufgeben“ 

bedeuten. Daher kann die gewählte Übersetzung als falsch bewertet werden. Eine richtige 

Übersetzung des deutschen Wortes beziehungsweise Begriffs Übermittlung wäre zum Bei-

spiel ‚uručenje‘, ‚prosljeđivanje‘ oder ‚dostava‘ (Übersetzungsvorschläge K.M.). 

Im Fall 5 lässt sich in der Übersetzung ins Kroatische eine Sinnverschiebung feststel-

len. Analysiert man den Sinn beziehungsweise die intendierte Aussage des betreffenden Sat-

zes, so lässt sich festhalten, dass dieser nichts Anderes sagen möchte, als dass nach dem Aus-

füllen des Formulars dieses an die zuständige Behörde, nämlich an die österreichische Zentra-

le Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Be-

schäftigung, übermittelt werden soll. Gemeint ist also eine zukünftige Handlung, die erst ein-

setzen soll, nachdem die erforderlichen Daten im Formular bekannt gegeben wurden. Die 

kroatische Übersetzung des Satzes allerdings bezieht sich auf eine vergangene Handlung. So 

wie der Satz in der Übersetzung da steht –abgesehen davon, dass das Verb ebenso nicht 

grammatikalisch korrekt ist – könnte der Zieltextleser annehmen, dass das Formular bereits an 

die Behörden weitergegeben wurde, was keinen Sinn ergibt. Richtig übersetzt könnte der be-

treffende Satz beispielsweise folgendermaßen im Kroatischen lauten: ‚Prima se na znanje da 

je imenovanje odgovornog povjerenika potrebno proslijediti tijelima navedenim u skladu s § 

7j st. 1 AVRAG.‘ oder ‚Prima se na znanje da se imenovanje odgovornog povjerenika 

prosljeđuje tijelima navedenim u skladu s § 7j st. 1 AVRAG.‘ (Übersetzungsvorschlag K.M.). 

Trotz der bis dato genannten Kritik an der Übersetzung einiger gewisser Textpassagen 

oder Begriffe gibt es auch solche Stellen im Formular, die in gewissen Hinsichten etwas ab-

geändert wurden, gerade dadurch aber als sehr gelungen übersetzt bewertet werden können, 

wie zum Beispiel die Folgende: 

 

Textstelle im deutschsprachigen Formular entsprechende Übersetzung ins Kroatische 

1. Auf die unverzügliche schriftliche Mittei-

lungsverpflichtung der Arbeitgeberin/des 

Arbeitsgebers bei Widerruf der Bestel-

lung oder bei Ausscheiden der bestellten 

Person aus dem Unternehmen (§ 7j Abs. 

2 Arbeitsvertragsrechts-

Anpassungsgesetz)  bei der Zentralen 

Koordinationsstelle wird hingewiesen. 

1. Upozoravamo da je poslodavac/ka u 

slučaju opoziva imenovanja ili u slučaju 

odlaska osobe iz poduzeća (§ 7j st. 2 

Zakona o prilagodbi zakona i propisa o 

ugovorima o radu) dužan odmah pisanim 

putem obavijestiti Središnju koordinaciju. 

 

Wähend der deutsche Satz im Passiv steht, wurde der kroatische vom jeweiligen 

Übersetzer, der in diesem Fall unbekannt ist, ins Aktiv gesetzt. Hierbei handelt es sich um 
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eine zielsprachliche beziehungsweise zielkulturelle Anpassung, da Passivformen im 

Kroatischen nur sehr selten vorkommen und nicht so typisch wie für das Deutsche sind.  

Zusammenfassend kann nun für das Translat der deutschsprachigen Bestellurkunde 

gesagt werden, dass es sich bei diesem um eine ganz besondere dokumentarische Übersetzung 

handelt, da der Zieltext selbt explizit darauf hinweist, dass er lediglich als Verständishilfe 

gesehen werden soll, alle Daten hingegen auf dem deutschsprachigen, einzig gültigen 

Originaltext angegeben werden sollen. Da das Translat seine, soeben beschriebene, intendierte 

Funktion zweifelsfrei erfüllt, kann es als gelungen bewertet werden. Wie es Sandrini für 

Translationsfälle des Typs IV, welcher ja, wie anfangs bereits erläutert wurde, in diesem 

konkreten Beispiel vorliegt, auch empfiehlt, wurde der Zieltext hauptsächlich dokumentarisch 

übersetzt. Auf die Makrostruktur bezogen trifft diese Aussage sogar zur Gänze zu, da der 

Zieltext den Ausgangstext bezüglich Layout, Aufbau, Schrift usw. quasi eins zu eins abbildet 

beziehungsweise diesem quasi eins zu eins gleicht
23

. Mikrostrukturell hingegen, so wurde 

bereits ausführlich beschrieben, wurde das Translat beziehungsweise die Übersetzung der 

Bestellungurkunde ins Kroatische teils einbürgernd, teils verfremdend übersetzt, wobei, und 

das wurde oben ebenso bereits zur Genüge thematisiert, die Wahl beziehungsweise 

Entscheidung für die verfremdende oder doch einbürgernde Übersetzungsweise nicht immer 

gut gelungen ist. Nichtsdestotrotz ist das Translat ein verständlicher Text, der seinen Zweck 

als Verständnishilfe vollkommen gerecht wird. Auf ihn trifft Stolzes Behauptung, und zwar, 

dass eine Urkundenübersetzung nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Ausgangstext 

funktionieren könne, völlig zu, da er ja, wie zu Beginn gleich angeführt wurde, selbst explizit 

angibt, dass er ausschließlich zum Lesen und somit als Verständnishilfe gedacht ist, während 

der deutschsprachige Text, sprich das Originalformular, ausgefüllt werden soll. 

5.2.2. Abschlusszeugnis 

Als zweites Analysebeispiel wurde ein in Kroatien ausgestelltes Abschlusszeugnis 

sowie dessen beglaubigte Übersetzung ins Deutsche gewählt, die ihrerseits vom 

Zeugnisinhaber in  Auftrag gegeben wurde, um sie in Österreich den zuständigen Behörden 

zwecks beabsichtigter Niederlassung und Arbeitssuche vorzulegen. 

Das Zeugnis selbst, sprich die Originalurkunde, wurde am 29.06.2007 ausgestellt. Die 

beglaubigte Übersetzung wurde am 06.02.2014 von einer allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Gerichtsdolmetscherin aus Županja, Kroatien, angefertigt. 

Aus dem beschriebenen Übersetzungsauftrag beziehungsweise Kontext, aus welchem 

heraus das betreffende Urkundentranslat entstanden ist, geht hervor, dass es sich hierbei um 

einen Translationsfall beziehungsweise eine Translationssituation handelt, die die Verfolgung 

der dokumentarischen Strategie verlangt hat beziehungsweise verlangt. 

                                                           
23

 Abgesehen vom Satz im Zieltext, welcher die Leser darauf hinweist, dass das kroatischsprachige Formular 
lediglich als Verständnishilfe dienen, jedoch nicht ausgefüllt werden soll. 
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Das erstellte Translat soll die Originalurkunde dokumentieren. Mit anderen Worten 

gesagt: Der Zieltext soll die ausgangssprachliche, ausgangskulturelle 

Kommunikationshandlung für die zielsprachlichen, zielkulturellen Rezipienten abbilden. 

Sandrini zufolge (siehe hierzu Kapitel 4.8.) liegt in einem solchen Fall 

Translationssituation IV vor. Ein performativer Ausgangstext wird zu Informationszwecken 

für einen Rezipientenkreis aus einer anderen Rechtsordnung übersetzt. 

Es folgt die eingescannte Originalurkunde auf kroatischer Sprache sowie deren 

beglaubigte Übersetzung ins Deutsche, bevor schließlich das erstellte Translat einer 

ausführlichen Analyse unterzogen wird. Aus Datenschutzgründen wurden, wie zu sehen sein 

wird, der Vor- und Familienname des Zeugnisinhabers sowie seiner Eltern weggelassen. 
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Abbildung 7: Seite 1 des insgesamt 3-seitigen  in Kroatien erstellten und somit auf  Kroatisch verfassten 

Abschlusszeugnisses 
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Abbildung 8: Seite 2 des insgesamt 3-seitigen  in Kroatien erstellten und somit auf  Kroatisch verfassten 

Abschlusszeugnisses 
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Abbildung 9: Seite 3 des insgesamt 3-seitigen  in Kroatien erstellten und somit auf  Kroatisch verfassten 

Abschlusszeugnisses 
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Abbildung 10: Beglaubigte Übersetzung des Abschlusszeugnisses ins Deutsche 
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Wie gleich zu Beginn auffällt, entspricht das Format beziehungsweise Layout der 

Übersetzung nicht jenem des originären kroatischsprachigen Zeugnisses. Während es sich 

nämlich beim Ausgangstext um ein aus zwei Blättern bestehendes und somit 3-seitiges 

Formular beziehungsweise einen Vordruck handelt, der im Zuge der Erstellung des 

Abschlusszeugnisses mit den fehlenden, erforderlichen Daten ausgefüllt beziehungsweise 

ergänzt wurde, wurde die Übersetzung auf einer Seite verfasst und weist am Ende des Blattes 

den Beglaubigungs- beziehungsweise Bescheinigungsvermerk der jeweiligen beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Übersetzerin auf, die das Translat erstellt hat. Somit gilt der 

sogenannte Parallelitätsgrundsatz, für den Fleck grundsätzlich zumindest bei beglaubigten 

öffentlichen Urkundenübersetzungen plädiert (vgl. ²1999:232ff. sowie Kapitel 4.4. der 

vorliegenden Arbeit), als nicht erfüllt. 

Wodurch jedoch trotz fehlender Gleichheit bezüglich des Aufbaus beziehungsweise 

der Struktur zwischen Ausgangs- und Zieltext dennoch eine Vergleichbarkeit der beiden 

Texte gegeben ist, ist die gleiche Anzahl der Sätze sowie der Fettdruck identischer Wörter 

beziehungsweise Stellen im Originalzeugnis sowie seinem Translat. 

Bezüglich der makrostrukturellen Textsortenkonventionen der Zeugnisübersetzung ins 

Kroatische kann also gesagt werden, dass diese weder für die Ausgangssprache 

beziehungsweise -kultur, noch für die Zielsprache beziehungsweise -kultur üblich sind. 

Wären sie ersteres, so müsste das Translat in Bezug auf sein Format beziehungsweise Layout 

quasi eins zu eins den Ausgangstext abbilden. Letzteres allerdings sind sie auch nicht, da auf 

Deutsch beziehungsweise in Österreich erstellte Abschlusszeugnisse wieder einen ganz 

anderen Aufbau beziehungsweise eine ganz andere Struktur aufweisen. Würde also die 

beglaubigte Übersetzung einem ausgangskulturellen oder zielkulturellen Leser alleine 

vorgelegt werden, ohne dazugehöriger Originalurkunde, so würde sie auf beide, zumindest 

was ihre Form beziehungsweise ihre Makrostruktur betrifft, auf den ersten Blick fremd 

wirken. Das soll heißen, die jeweiligen Leser würden sie höchstwahrscheinlich nicht sofort – 

nur in Bezug auf die Form gesprochen - der Textsorte Abschlusszeugnis zuordnen können.  

Inhaltlich gesehen hingegen verrät die Übersetzung eindeutig und sofort – selbst ohne 

den dazugehörigen Ausgangstext – dass es sich hierbei um die Übersetzung eines 

Abschlusszeugnisses handelt. Allein die unterstrichene Überschrift gibt diese Information 

preis. Außerdem entspricht das Translat hinsichtlich des Inhalts der kroatischsprachigen 

Urkunde zur Gänze beziehungsweise gibt ohne etwaige Auslassungen alle Informationen des 

originären Abschlusszeugnisses auch selbt wieder, was, so darf nicht vergessen werden, ein 

wesentliches Kriterium einer dokumentarischen Übersetzung ist. 

Über die Stil- und Wortwahl im Translat kann gesagt werden, dass beide hinsichtlich 

dem jeweiligen Zweck beziehungsweise der jeweiligen Funktion der Übersetzung 

angemessen sind. Da sich zwischen zwei Ländern, und so auch zwischen Kroatien und 

Österreich, oftmals die jeweiligen Bildungssysteme, Notensysteme usw. voneiander 

unterscheiden und es nicht die Aufgabe eines Übersetzers ist einzelne Abschlüsse, Noten, 
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Bildungsinstitute usw. miteinader zu vergleichen oder gar in womögliche zielsprachliche 

beziehungsweise zielkulturelle inhaltlich-funktionale Äquivalente umzuwandeln, ist es als 

richtig zu bewerten, dass die jeweilige Übersetzerin ausgangssprach- beziehungsweise 

ausgangskulturtypische Begriffe, Termini, Institutionen etc. möglichst wörtlich ins Deutsche 

übertragen hat. 

Nichtsdestotrotz gibt es einige wenige Stellen in der Zeugnisübersetzung ins Deutsch, 

die zu bemängeln sind. Sie sollen im Folgenden angeführt werden: 

 

Textstelle im originären Abschlusszeugnis entsprechende Übersetzung ins Deutsche 

sin-kći _________, rođen-a 04.siječnja 1989, 

.... 

Sohn von _________, geb. 04.Januar 1989 

.... 

 

An dieser Textstelle wird bemängelt, dass im Deutschen nach geb. die Präposition 

‚am‘ noch hätte hinzugefügt werden sollen. Zwar ist auch ohne die Präposition ‚am‘ die Text-

stelle für die jeweiligen Zieltextleser verständlich, allerdings hätte diese kleine Ergänzung das 

Zeugnistranslat für seine deutschsprachigen Rezipienten lesefreundlicher gemacht bezie-

hungsweise hätte es damit mehr den Gepflogenheiten der deutschen Sprache und Grammatik 

entsprochen, hätte dabei allerdings dennoch keine Inhalte aus dem Ausgangstext verfälscht. 

Des Weiteren sei an dieser Stelle noch auf eine Besonderheit hingewiesen, auf die man 

oft in Personenstandsurkunden aber auch Zeugnissen und anderen kroatischsprachigen Do-

kumenten trifft, nämlich die Tatsache, dass der Name der Eltern des Urkundeninhabers ange-

führt wird. In deutschen Urkundensorten stößt man auf dieses Phänomen kaum. 

Weitere Übersetzungsstellen, die zu bemängeln sind, sind Folgende: 

 

Wie aus der Hervorhebung beziehungsweise dem Fettdruck hervorgeht, soll an diesen beiden 

Stellen die Übersetzung der kroatischen Kollokation završiti školu ins Deutsche kritisiert 

werden. Im Kontext Schule beziehungsweise Ausbildung wird nämlich im Deutschen, 

genauso wie im Kroatischen, die Kollokation Schule/Klasse abschließen (Hervorhebung und 

Übersetzung K.M.) und nicht die von der Übersetzerin gewählte Konstruktion Schule/Klasse 

vollenden gebraucht. Von Vollendung wird im Deutschen nämlich meist dann gesprochen, 

wenn es um Lebensjahre geht (z.B.: nach vollendetem 15. Lebensjahr). Daher kann in den 

beiden Fällen (1 und 2) von einer falschen Übersetzung gesprochen werden. Eine Möglichkeit 

die betreffenden Textstellen richtig zu übersetzen wäre gewesen zu schreiben: ‚Nach Ab-

schluss...‘ (Übersetzungsvorschlag K.M.). 

Textstelle im originären Abschlusszeugnis entsprechende Übersetzung ins Deutsche 

1.nakon završene-og osnovne škole 

 

2.Nakon završenog trećeg razreda 

(Hervorhebung K.M.) 

1.nach Vollendung der Grund- und 

Hauptschule 

2. Nach der vollendeten dritten Klasse 

(Hervorhebung K.M.) 
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Eine weitere Textsstelle, die in der Übersetzung nicht gelungen ist, ist die Folgende: 

 

 

Auch bei diesem Beispiel hier wird, wie im zuvor behandelten, die Wortwahl der 

Übersetzerin bei der Übersetzung eines konkreten Wortes aus dem Ausgangstext,  nämlich 

diesmal uvjete, kritisiert. Zwar ist das deutsche Wort, das zu seiner Übersetzung gewählt 

wurde, korrekt und der ganze Satz wurde so wörtlich wie nur möglich ins Deutsche 

übertragen, was einer dokumentarischen Übersetzung auch entspricht, allerdings ist es im 

Kontext der Bildung, der Schule etc. im Deutschen eher üblich von ‚Voraussetzungen zum 

Prüfungsantritt‘ zu sprechen. Des Weiteren wurde der oben angeführte Satz insofern auch 

noch als zu ungenau übersetzt, als dass im Deutschen die Information fehlt, dass es sich um 

Voraussetzungen für den Antritt zur Prüfung handelt (Hervorhebung K.M.). 

Der letzte Kritikpunkt, der in Bezug auf die Übersetzung (siehe Abbildung 10) des in 

Kroatien ausgestellten und unter Abbildung 7, 8 und 9 angeführten Abschlusszeugnisses 

angeführt werden soll, bezieht sich auf den Beglaubigungsvermerk der Übersetzerin selbt. 

Dieser befindet sich am Ende der Übersetzung und lautet wie folgt (siehe Abbildung 10): 

BESCHEINIGUNG 

Korana Klajić, Ständige Gerichtsübersetzerin für Deutsche und Englische Sprache, gennant 

von dem Präsidenten des Komitatsgerichtes in Vukovar, Nr. 4-Sau-400/12 vom 22. September 

2012, hiermit bescheinigt, dass die obige Übersetzung dem Original entspricht.  

Dass der Beglaubigungs- beziehungsweise Bescheinungsvermerk einer allgemein 

beeideten und gerichtlich zertifizierten Übersetzerin so viele Fehler aufweist (z.B.: kein 

Artikel zwischen der Päposition für und Deutsche und Englische Sprache, Deutsche und 

Englische groß geschrieben, gennant statt genannt - wobei man eigentlich nicht von einer 

Nennung sondern Ernennung zur Gerichtsdolmetscherin spricht -, Satzstellung hiermit 

bescheinigt statt bescheinigt hiermit; Hervorhebung K.M.) könnte einen Insitutionsvertreter in 

Österreich, der die beglaubigte Übersetzung vorgelegt bekommt und liest, stutzig machen 

oder gar dazu führen, dass er die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser anzweifelt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass auch dieses 

Urkundenübersetzungsbeispiel, trotz einiger weniger, oben bemängelter Textstellen, 

grundsätzlich als gelungen übersetzt bewertet werden kann. Wie nämlich in Kapitel 4.5. 

fesgehalten wurde, trifft das dann auf einen produzierten Zieltext zu, wenn er den jeweils 

intendierten zielkulturellen Zweck, die also für ihn ursprünglich gedachte beziehungsweise 

vorgesehene Funktion im neuen zielkulturellen Verwendungskontext, erfüllt, und dies tut das 

Textstelle im originären Abschlusszeugnis entsprechende Übersetzung ins Deutsche 

Nakon završenog trećeg razreda učenik-ca je 

13. lipnja 2007. stekao-la sve uvjete za 

polaganje završnog ispita. 

(Hervorhebung K.M.) 

Nach der vollendeten dritten Klasse erfüllte 

der Schüler am 13. Juni 2007 all die 

Bedingungen für die Abschlussprüfung. 

(Hervorhebung K.M.) 
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analysierte Translat. Es ist in der Lage die jeweiligen deutschsprachigen Leser, in diesem 

konkreten Fall Institutionsvertreter österreichischer Behörden, über den auf Kroatisch 

verfassten Zeugnisinhalt zu informieren. Wie im vorherigen Fall bereits gehabt und somit 

erläutert wurde, sieht Sandrini für Translationsfälle des Typs IV, um welchen es sich bei 

diesem zweiten  Urkundenübersetzungsbeispiel erneut handelt,  grundsätzlich die 

dokumentarische Strategie vor.  Nun ist es so, dass hier, bei diesem Beispiel, im Gegensatz 

zum vorherigen, wo Sandrinis Empfehlung für eine verfremdende Übersetzungsweise auf der 

Ebene der Makrostruktur gänzlich und auf der Ebene der Mikrostruktur zum Teil umgesetzt 

wurde, genau umgekehrt vorgegangen wurde. Das soll heißen, dass sich makrostrukturell 

beziehungsweise in Bezug auf den Aufbau bei diesem zweiten Urkundenübersetzungsbeispiel 

feststellen lässt, dass sich Ausgangstext und Zieltext nicht gleichen, während sich 

mikrostrukturell, sprich hinsichtlich Terminologiewahl etc., das Translat diesmal allerdings 

bestmöglich an der Originalurkunde orientiert. Das zeigt sich allein schon an der Tatsache, 

dass der Ausgangstext, sprich die auf Kroatisch verfasste Originalurkunde, drei Seiten lang 

ist, während ihre Übersetzung auf nur einer Seite verfasst wurde. Nichtsdestotrotz ist 

zwischen den beiden Texten aufgrund der einzelnen Überschriften und anderer Elemente, wie 

oben bereits detaillierter ausgeführt wurde, eine Vergleichbarkeit gegeben. 

Allein also anhand der ersten beiden dokumentarischen 

Urkundenübersetzungsbeispiele wurde bereits die gegen Ende des theoretischen Abschnitts 

der Arbeit ausgearbeitete, wesentliche Feststellung, nämlich, dass die dokumentarische und 

instrumentelle Strategie, als zwei entgegengesetzte Übersetzungsweisen sozusagen, lediglich 

übergeordnete Übersetzungsverfahren beziehungsweise –methoden sind, die in 

unterschiedlichen Texten beziehungsweise Translaten in unterschiedlichen Graden und auf 

unterschiedliche Art und Weise realisiert beziehungsweise umgesetzt werden und somit 

festgestellt werden können, auch praktisch nachgewiesen. Beide Beispiele können nämlich 

allgemein beziehungsweise grundsätzlich der Kategorie der dokumentarischen Übersetzung 

zugeordnet werden, sind aber tatsächlich Mischformen, und zwar in Bezug auf ihre 

Realisierung komplett unterschiedliche. Während nämlich im ersten Beispiel, der 

Bestellungsurkunde, die Makrostruktur dokumentarisch, sprich ausgangstext beziehungsweise 

ausgangskulturorientiert, übersetzt wurde und die Mikrostruktur eine Mischform aus 

einbürgernden und verfremdenden Elementen ist, wurde im zweiten Beispiel, sprich bei dem 

Zeugnistranslat, die dokumentarische Methode vorallem auf den Inhalt und die Lexik 

beziehungsweise die Übersetzung der Begriffe angewandt, während die Makrostruktur nicht 

jener des entsprechenden Ausgangstextes eins zu eins gleicht. Mit anderen Worten: Beide 

Urkundenübersetzungsbeispiele sind zwar der dokumentarischen Übersetzung zuzuordnen, 

wurden aber in Bezug auf die einbürgernde und/oder verfremdende 

Translatgestaltungsmethode auf den einzelnen makro- und mikrostrukturellen Text- 

beziehungsweise Translatebenen doch sehr unterschiedlich verfasst. 
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5.2.3. Entlassungsurkunde - Nachweis über das Ausscheiden aus dem kroatischen 

Staatsverband  

Als drittes und somit letztes Urkundenübersetzungsbeispiel dokumentarischen 

Charakters wird nun eine auf Kroatisch verfasste Entlassungsurkunde beziehungsweise ein 

auf Kroatisch erstelltes Nachweisdokument über das Ausscheiden aus dem kroatischen 

Staatsverband sowie dessen beglaubigte Übersetzung ins Deutsche analysiert werden. 

Nach den Bestimmungen des österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985, 

BGBl. Nr. 311, zählt eine solche Urkunde zu den gesetzlichen Voraussetzungen für den 

Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft und muss nach erhaltenem Bescheid über die 

Zusicherung zum baldigen Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft vom jeweiligen 

Staatsbürgerschaftsbewerber binnen zwei Jahren von der jeweils zuständigen 

Vertretungsbehörde (Konsulat bzw. Botschaft) seines Heimatstaates in Österreich oder der 

jeweils zuständigen Behörde in seinem Heimatland selbt beantragt werden und anschließend 

per Post inklusive beglaubigter Übersetzung - falls sie nicht in deutscher Sprache abgefasst 

wurde - an die jeweils zuständige österreichische Landesregierung übermittelt werden. Erst 

nach Ausscheiden des jeweiligen Staatsbürgerschaftsbewerbers aus dem ursprünglichen 

Staatsverband nämlich, wird diesem der österreichische Pass vergeben und der 

Staatsbürgerschaftserwerbsprozess gilt endgültig als abgeschlossen. 

Die zur Analyse ausgewählte originäre Entlassungsurkunde, welche im Anschluss 

unter Abbildung 11 eingescannt vorzufinden sein wird, wurde am 21.02.1997 in Zagreb, 

Kroatien, vom dortigen Ministerium für Innere Angelegenheiten ausgestellt. Ihre 

entsprechende beglaubigte Übersetzung ins Deutsche, die ihrerseits im Anschluss unter 

Abbildung 12 abgebildet sein wird, wurde am 02.06.1997 von einem allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Dolmetscher erstellt, um sie, wie bereits oben näher erläutert wurde, 

der entsprechenden österreichischen Landesregierung vorzulegen. 

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass sich dieses dritte 

Ukrundenübersetzungsbeispiel zweifelsfrei einem Translationsfall zuordnen lässt, welcher die 

Verfolgung der dokumentarischen Strategie verlangt. Das erstellte Translat soll nämlich die 

Originalurkunde dokumentieren. Mit anderen Worten gesagt: Der Zieltext soll die 

ausgangssprachliche, ausgangskulturelle Kommunikationshandlung für die zielsprachlichen, 

zielkulturellen Rezipienten abbilden. Sandrinis Raster potentieller Translationssituationen 

folgend (siehe hierzu Kapitel 4.8.) würde man dieses Beispiel Translationssituation IV 

zuordnen. Um diesen handelt es sich, wie bereits unter Kapitel 4.8. ausführlich erläutert 

wurde, ja dann, wenn ein performativer Ausgangstext zu Informationszwecken für einen 

Rezipientenkreis aus einer anderen Rechtsordnung übersetzt wird. Das trifft auf dieses 

Übersetzungsbeispiel zu. 

Es folgt, wie bereits angekündigt wurde, die Abbildungen der auf Kroatisch verfassten 

Entlassungsurkunde sowie anschließend die eingescannte, beglaubigte Übersetzung dieser ins 
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Deutsche. Aus Datenschutzgründen wurden, wie zu sehen sein wird, der Vor- und 

Familienname der Urkundeninhaberin weggelassen. 
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Abbildung 11: Originale, in Kroatien erstellte und somit auf kroatischer Sprache verfasste Entlassungs-

urkunde aus dem kroatischen Staatsverband 
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Abbildung 12: Beglaubigte Übersetzung der kroatischsprachigen Entlassungsurkunde ins Deutsche 
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Vergleicht man den Originaltext, sprich die in Kroatien und somit auf Kroatisch 

erstellte Entlassungsurkunde (siehe Abbildung 11), mit ihrer entsprechenden beglaubigten, 

deutschsprachigen Übersetzung (siehe Abbildung 12), so lässt sich gleich auf den ersten Blick 

feststellen, dass sich die beiden Texte hinsichtlich ihres Layouts und Aufbaus (Gliederung 

bzw. Textunterteilung in Bescheid, Begründung usw.) beinahe gänzlich gleichen.  

Kleine Abweichungen haben sich lediglich aus der Tatsache ergeben, dass im Translat, 

im Gegensatz zum Original, oben die Ergänzung Beglaubigte Übersetzung aus dem 

Kroatischen angeführt ist und sich des Weiteren am Ende der Seite zusätzlich auch noch der 

Text des Amtssiegels sowie der Beglaubigungsvermerk des allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Dolmetschers befinden. 

In Bezug auf die Schriftart der Übersetzung kann ebenso nichts Anderes festgestellt 

werden, als dass auch diese mit jener des Ausgangstextes identisch ist. Nicht aufeinander 

abgestimmt hingegen ist die Schriftgröße der beiden Texte. Diese ist nämlich im Translat 

etwas größer gewählt worden als in der kroatischen Entlassungsurkunde. 

Ebenso unterschiedlich gehalten ist auch zum Teil die Schriftgestalt. So lässt sich an 

manchen Stellen im übersetzten Text feststellen, dass die Laufweite, sprich der Abstand der 

einzelnen Buchstaben zueinander, nicht mit der Laufweite des Ausgangstextes übereinstimmt. 

Als Beispiel hierfür sei gleich das erste Wort im ersten Absatz der Urkunde genannt. Während 

in der Originalurkunde M i n i s t a r so geschrieben wurde, dass die Laufweite zwischen den 

einzelnen Buchstaben dieses Wortes relativ groß gelassen wurde, wurde dieser Tatsache bei 

der Übersetzung überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt. 

Nicht anders verhält es sich in den beiden Texten auch mit dem Gebrauch der 

Majuskelschrift. Auch dieser erfolgte im Ausgangs- und Zieltext nicht gleichermaßen. So 

wurde beispielsweise die Überschrift Obrazloženje (auf Deutsch: Begründung) als Einleitung 

in den Begründungsteil beziehungsweise -text der Urkunde im Deutschen ausschließlich mit 

Majuskeln, also Großbuchstaben, wiedergegegeben, während im Gegensatz dazu der 

Minister,am Ende der Übersetzung, als jener Ort, unter dem der Minister seine Unterschrift 

hat setzten müssen, im Gegensatz zum kroatischen Originaltext nicht mit Großbuchstaben 

angeführt wurde. 

Ebenso in Bezug auf das Layout fällt auf, dass das kroatische Wappen, welches sich in 

der kroatischen Originalurkunde oben im linken Eck befindet (siehe Anlage 11), in der 

Übersetzung fehlt und die Angaben zum Urkundenbesitzer (Name, Adresse etc.) sowie das 

Datum der Urkundenerstellung  im Gegensatz zum Original im deutschsprachigen Translat 

unterstrichen sind. 

Im Gegensatz zu den wenigen, so eben angeführten Unterschieden in Bezug auf die 

Form zwischen Ausgangstext und Zieltext ist die Übersetzung inhaltlich gesehen so nah wie 

möglich an die Originalurkunde gehalten. Abgesehen vom Gebührenvermerk, der aus dem 

Ausgangstext im Translat nicht übersetzt wurde, lassen sich, so wie es sich für eine 

dokumentarische Übersetzung auch gehört, keine weiteren Auslassungen feststellen. 
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Nachdem nun die Urkundenübersetzung in Bezug auf ihre Form sowie ihren Inhalt 

analysiert wurde, soll als Nächstes deren Syntax und Lexik unter die Lupe genommen 

werden. 

Analysiert man die syntaktische Struktur der Entlassungsurkundenübersetzung, so 

kann man sehen beziehungsweise feststellen, dass diese an allen Stellen, an denen es die 

Grammatik und Syntax der kroatischen Sprache zulässt, an jene des Originaltextes angepasst 

ist. So findet sich unter dem Textabschnitt Obrazloženje (auf Deutsch: BEGRÜNDUNG) die 

gleiche Anzahl an Sätzen. Davon gleichen sich die ersten beiden Sätze jeweils auch noch im 

Großen und Ganzen in ihrem Satzbau beziehungsweise in ihrer Wortstellung sowie grammati-

schen Konstruktion. Diese Tatsache erleichtert dem Zieltextleser – in diesem Fall einem öster-

reichischen Beamten beziehungsweise Institutionsvertreter – die Textvergleichbarkeit. Aller-

dings zieht sich diese beinahe identische, syntaktische Entsprechung nicht durch die gesamte 

deutschsprachige Übersetzung hindurch. So ist unter dem Textabschnitt BESCHEID (im 

Originaltext: RJEŠENJE) eine verschiedenartige Thema-Rhema-Gliederung als im 

Ausgangstext beziehungsweise der Originalurkunde festzustellen. Während im auf Kroatisch 

verfassten Ausgangstext zunächst die Information preisgegeben wird, dass der Antrag der 

jeweiligen Urkundsperson, nämlich aus der kroatischen Staatsbürgerschaft entlassen zu 

werden, bewilligt wurde und erst danach Angaben zur Urkundsperson (Name, Geburtsdatum 

usw.) gemacht werden, wurde dies in der Übersetzung ins Deutsche genau umgekehrt 

realisiert. 

Zum Schluss dieser dritten Urkundenübersetzungsanalyse soll noch etwas in Bezug 

auf die Lexik, Terminologie sowie die Standardformeln beziehungsweise deren Übertragung 

ins Deutsche gesagt werden. 

Im Großen und Ganzen erfolgte die sprachliche Realisierung, wie die Anaylse 

erkennen lässt, ausgangskultur- und nicht zielkulturorientiert. Das bedeutet, dass für die 

meisten Begriffe und Wendungen aus dem Ausgangstext, die für die kroatische Sprache im 

Allgemeinen oder aber für die kroatische Rechtssprache im Spezifischen typisch sind, nicht 

funktionale Äquivalente in der Zielsprache, sprich im Deutschen, gesucht und eingesetzt 

wurden, sondern diese dokumentarisch übersetzt wurden. Es seien hierzu einige Beispiele 

genannt: anstatt mit Innenministerium wurde die Institutionsbezeichnung Ministarstvo 

unutarnjih poslova aus dem kroatischen Originaltext ins Deutsche mit Ministerium für 

Inneres übersetzt - wobei eine gänzlich dokumentarische und somit gänzlich richtige 

Übersetzung Ministerium für Innere Angelegenheiten hätte lauten müssen -, anstatt mit 

Innenminister wurde die Institutionsvertreterbezeichnung Ministar unutarnjih poslova ins 

Deutsche mit Minister für Inneres übersetzt – wobei wiederum streng genommen eine 

gänzlich dokumentarische und somit gänzlich richtige Übersetzung Minister für Innere 

Angelegenheiten hätte lauten müssen- und anstatt mit dem funktionalen Äquivalent 

Bundesgesetzblatt wurde narodne novine aus dem Ausgangstext mit Volksblatt ins Deutsche 

übertragen. Nicht anders wurden auch einige Wendungen beziehungsweise Standardformeln, 
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die in den einzelnen Sprachen jeweils für die Textsorte Entlassungsurkunde typisch sind, 

übersetzt. So wurde die Wendung pa je riješeno kao u dispozitivu rješenja mit daher wurde 

wie im Spruch entschieden und nicht mit da [...].war spruchgemäß zu entscheiden und die 

Wendung protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba mit gegen diesen Beschluß ist eine 

Berufung nicht erlaubt anstatt mit gegen diesen Bescheid ist ein ordentliches Rechtsmittel 

nicht zulässig ins Deutsche übersetzt. 

Ein Kritikpunkt muss allerdings dennoch geäußert werden und zwar bezieht sich 

dieser auf die Tatsache, dass der Begriff rješenje im Translat die drei Male, die er  vorkommt, 

nicht einheitlich ins Deutsche übersetzt wurde.  In der Überschrift wurde rješenje mit dem 

deutschsprachigen Begriff Bescheid übersetzt, dann aber im Textabschnitt Begründung wurde 

er mit dem Begriff Beschluß ins Deutsche übertragen. Paralleltextanalysen zufolge ist die 

erstere Übersetzungslösung die Genauere beziehungsweise die Richtige. 

Abschließend kann auch zu diesem Urkundenübersetzungsbeispiel, wie zu den zwei 

zuvor bereits präsentierten beziehungsweise analysierten auch,  nichts Anderes  gesagt 

werden, als dass das Translat insgesamt als gelungen übersetzt bewertet werden kann, da es 

seine intendierte Funktion, nämlich die österreichischen Institutionsvertreter über die 

vollzogene Ausscheidung des Urkundenbesitzers aus dem kroatischen Staatsverband zu 

informieren (Hervorhebung K.M.), zweifelsfrei erfüllt. Im Gegensatz zu den anderen beiden 

Beispielen, die ja als Mischformen der einbürgernden und verfremdenen Übersetzungsweise 

identifiziert werden konnten, wurde dieses Translat tatsächlich ganzheitlich nach der 

dokumentarischen, verfremdenden Methode ins Deutsche übertragen. Sowohl nämlich die 

Makrostruktur (Layout, Gliederung usw.) als auch die Mikrostruktur (Syntax, Lexik, 

Grammatik usw.) des Zieltextes sind ausgangskulturorientiert und gleichen dem 

dazugehörigen Ausgangstext, sprich der auf Kroatisch verfassten und in Kroatien erstellten 

Originalurkunde. 

5.3. Instrumentelle Übersetzung 

Nachdem nun im vorherigen Unterkapitel drei dokumentarische 

Urkundenübersetzungsbeispiele vorgestellt beziehungsweise untersucht wurden, soll nun das 

Gleiche auch für welche instrumentellen Charakters getan werden. 

Als erstes wird hierzu die Übersetzung eines deutschsprachigen Statutentextes ins 

Kroatische präsentiert beziehungsweise analysiert werden. 

5.3.1. Statuten des Kultur- und Sportvereins Zagreb in Wien 

Wie bereits angekündigt wurde, soll in diesem Abschnitt der Arbeit die Übersetzung eines 

auf Deutsch verfassten Statutentextes ins Kroatische analysiert werden. Im Konkreten handelt 

es sich dabei um den Statutentext des Kultur- und Sportvereins Zagreb in Wien, welcher nach 

dem, auf der Webseite des Bundesministeriums auffindbaren, Muster für Vereinsstatuten
24

, 

                                                           
24

 Vgl. hierzu die zum Download und zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stehenden Muster für Vereinsstatu-
ten auf der Webseite des österreichischen Bundesministeriums für Inneres, URL: bmi.gv.at 
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im Sinne des Vereinsgesetztes aus dem Jahr 2002, im Jahr 2010 verfasst wurde und am 

29.04.2010 der damaligen Bundespolizeidirektion Wien (heutige Landespolizeidirektion) 

übermittelt wurde, woraufhin der Verein am 28.05.2010 offiziell mit seiner Tätigkeit 

beginnen konnte. 

Da der Verein zur Gänze aus Mitgliedern mit kroatischem Migrationshintergrund besteht 

und eine ausgeprägte Zusammenarbeit mit zahlreichen Institutionen der Republik Kroatien 

pflegt, im Zuge welcher es manchmal auch vorkommt, dass für einen Subventionsantrag die 

Statuten des Vereins an die jeweils zuständige Behörde übermittelt werden müssen, wurde 

kurze Zeit später der Statutentext auch ins Kroatische übersetzt. Das dabei entstandene 

Translat soll nun einer genauen Untersuchung unterzogen werden. Zuvor allerdings sei kurz 

erklärt, worum es sich überhaupt bei Statutentexten handelt. 

Die Statuten bilden die Grundlage der Organisation und Tätigkeit eines jeden Vereins.
25

 

Durch ihre Vereinbarung (Gründungsvereinbarung) wird ein Verein überhaupt erst errichtet 

(vgl. § 2 Abs. 1 VerG). In den Statuten werden kurz gesagt der Name, die Zielsetzungen und 

die innere Ordnung eines Vereins einschließlich seiner Vertretung nach außen bestimmt. 

Zivilrechtlich sind Vereinsstatuten als Vertrag zwischen den Mitgliedern sowie zwischen 

jedem Mitglied und dem Verein anzusehen. Ein jedes Vereinsmitglied kann vom 

Leitungsorgan des Vereins verlangen, dass ihr/ihm die Statuten ausgehändigt werden.
26

 

In Österreich müssen Statuten grundsätzlich in deutscher Sprache abgefasst werden sowie 

klar und widerspruchslos sein
24

. Gemäß des Vereinsgesetztes aus dem Jahr 2002 müssen des 

Weiteren folgende Punkte in ihnen verpflichtend enthalten sein (vgl. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 

1 und 2 VerG): 

 

 Der Vereinsname – dieser muss in deutscher Sprache formuliert sein, bereits auf den 

Zweck des Vereins hinweisen und darf keineswegs irreführend sein. Außerdem 

müssen Verwechslungen mit anderen bestehenden Vereinen, Einrichtungen oder 

Rechtsformen ausgeschlossen sein. 

 Der Vereinssitz – als jener Ort, an dem der Verein seine tatsächliche Hauptverwaltung 

hat; er muss im Inland, sprich in Österreich, liegen 

 Eine klare und ausführliche Beschreibung des Vereinszwecks 

 Die für die Verwirklichung des Vereinszwecks vorgesehenen Aktivitätet sowie die Art 

der Aufbringung finanzieller Mittel 

 Bestimmungen über den Erwerb und die Beendigung der Mitgliedschaft 

 Die Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder 

                                                           
25

 Vgl. hierzu die Informationen zu Statuten der Webseite help.gv.at 
26

 Vgl. hierzu die Informationen zum Vereinswesen und zu Statuten der Webseite des österreichischen Bun-
desministeriums für Inneres, URL: bmi.gv.at 
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 Die Vereinsorgane und ihre Aufgaben; insbesondere muss angegeben werde, wer für 

die Führung der Vereinsgeschäfte und wer für die Vertretung nach außen 

verantwortlich ist  

 Die Art der Bestellung der Vereinsorgane und die Dauer ihrer Funktionsperiode 

 Die Formfordernisse für eine gültige Beschlussfassung durch die Vereinsorgane 

 Die Art der Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis und die 

Zusammensetzung und Art der Bestellung der Mitglieder der Schlichtungseinrichtung 

 Bestimmungen über die freiwillige Auflösung des Vereins und die Verwertung des 

Vereinsvermögens in einem solchen Fall 

Nachdem nun geklärt wurde, um was für eine Textsorte es sich bei Statuten handelt, 

welche Funktion sie erfüllen und wie in etwa deren Inhalt auszusehen hat, soll nun der zuvor 

bereits näher vorgestellte Statutentext des Kultur- und Sportvereins Zagreb im Konkreten 

beziehungsweise dessen Übersetzung ins Kroatische analysiert werden.  

Wie bereits zu Beginn gesagt wurde, wurde seine Übersetzung aus zweierlei Gründen 

angefertigt, nämlich einerseits weil alle Vereinsmitglieder einen kroatischen 

Migrationshintergund aufweisen, und andererseits, um bei Bedarf etwaigen Institutionen der 

Republik Kroatien, mit denen der Verein eine enge Zusammenarbeit aufweist, die Statuten 

auch auf kroatischer Sprache vorzeigen zu können. 

Aus dem eben beschriebenen Translationsauftrag beziehungsweise aus der dargestellten 

Situation, aus der heraus das kroatische Statutentranslat entstanden ist beziehungsweise 

angefertigt wurde, geht klar hervor, dass es sich hierbei sowohl um den Translationsfall I als 

auch den Translationsfall II laut Sandrini (vgl. hierzu Kapitel 4.8.) gehandelt hat haben 

müssen. Ein performativer Ausgangstext wurde zu einem performativen andersprachigen 

Zieltext bei gleichbleibender Rechtsordnung übersetzt, allerdings kommen für die Rezipienten 

dieses sowohl Menschen aus der ausgangskulturellen als auch der zielkulturellen 

Rechtsordnung in Frage. Mit ersteren sind aktuelle aber auch künftige Vereinsmitglieder 

gemeint, da anzunehmen ist, dass diese, aufgrund ihres Lebensmittelpunktes in Österreich 

bereits auch in der österreichischen Rechtsordnung verankert sind. Zweitere hingegen sind 

Vertreter etwaiger Institutionen der Republik Kroatien, die die kroatischsprachige 

Statutenfassung gelesen haben oder in Zukunft noch lesen werden, um beispielweise darüber 

zu entscheiden, ob sie dem Kultur- und Sportverein Zagreb in Wien eine finanzielle 

Unterstützung gewähren werden.  

Sandrini folgend sind Translate, die aus Translationssituationen wie I und II heraus 

entstehen grundsätzlich verfremdend zu gestalten beziehungsweise zu übersetzen. Nord 

zufolge hingegen, handelt es sich hierbei um eine instrumentelle Übersetzung, da ein solches 

Translat auch eigenständig, ohne in Verbindung mit dem Originaltext sein zu müssen, 

funktionieren kann.  
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Bevor zur angekündigten Analyse übergegangen wird, folgt zuvor noch die Abbildung 

jener Statutenabschnitte, welche im Anschluss dann tatsächlich untersucht werden, und zwar 

sowohl in originärer, deutschsprachiger Fassung als auch in der Übersetzung ins Kroatische: 
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Abbildung 13: Seite 1 des insgesamt 8-seitigen originalen, deutschsprachigen Statutentextes des KSV Zag-

reb in Wien 
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Abbildung 14: Seite 2 des insgesamt 8-seitigen originalen, deutschsprachigen Statutentextes des KSV Zag-

reb in Wien 
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Abbildung 15: Seite 1 der insgesamt 8-seitigen Übersetzung des deutschsprachigen Statutentextes ins 

Kroatische 
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Abbildung 16: Seite 2 der insgesamt 8-seitigen Übersetzung des deutschsprachigen Statutentextes ins 

Kroatische 
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Beim Vergleich des deutschen Statutentextausschnittes mit seiner Übersetzung ins 

Kroatische fällt sofort auf, dass seine Gliederung, sprich die Unterteilung in Artikel und 

Punkte, wie man aus den obigen Beispielen beziehungsweise aus den Anlagen 13, 14, 15 und 

16 sieht, identisch ist. Das bedeutet folglich auch, dass sich der jeweilige Übersetzer bei der 

Gestaltung des Translats dafür entschlossen hat, die ausgangssprachlichen, sprich die in 

Österreich geltenden, Konventionen der Textsorte Statuten auch für den Zieltext zu 

übernehmen. Diese unterscheiden sich in einigen Punkten von den entsprechenden 

kroatischen makrostrukturellen Merkmalen für Statutentexte. Originäre kroatische 

Statutentexte sind im Gegensatz zu den deutschsprachigen üblicherweise in mehrere 

sogenannte Bestimmungen unterteilt beziehungsweise gegliedert, angefangen mit den 

allgemeinen Bestimmungen, die allesamt mit römischen Ziffern gekennzeichnet sind. Die 

einzelnen Bestimmungen sind weiters in Paragraphen untergliedert, die anders als im 

Deutschen nicht linksbündig, sondern mittig im Text angeschrieben werden und durch 

Ordinalzahlen angegeben werden. Außerdem weisen die einzelnen Absätze in kroatischen 

Statuten üblicherweise kein Absatzzeichen, sprich die entsprechende Absatzzahl in Klammer, 

wie im Deutschen auf. Da also im erstellten Statutentranslat keine römischen Ziffern oder 

Ordinalzahlen bei den einzelnen Paragraphen zu sehen sind und sich die beiden Texte in 

Bezug auf das Format, den Aufbau beziehungsweise die Gliederung gänzlich gleichen, kann 

zweifelsfrei behauptet werden, dass der kroatischsprachige Zieltext hinsichtlich seiner 

Makrostruktur an die österreichischen Textsortenkonventionen von Statuten angepasst wurde. 

Nichtsdestotrotz haben sich aber dennoch einige Verschiebungen ergeben, die aus der 

Tasache resultieren, dass manche Sätze aus dem Originaltext entweder nur stichwortartig oder 

mit einigen inhaltlichen Auslassungen ins Kroatsche übertragen wurden. So weist die 

kroatische Übersetzung auf Seite 1 unter Paragraph 3 viel mehr Aufzählungspunkte als der 

originäre Text auf. Dieser endet auf Seite 1 mit Punkt f), der kroatische Text hingegen mit 

Punkt j), was eine eventuell erforderliche Vergleichbarkeit der beiden Texte erschweren 

würde. Ebenso fällt bei näherer Betrachtung von Ausgangs- und Zieltext auf, dass sich das 

Schriftbild des Translats von jenem des Originaltextes in Bezug auf die Schriftgröße 

unterscheidet. Diese ist nämlich in der Übersetzung etwas größer als im Ausgangstext.  

Ein weiterer Aspekt, der sich zwischen dem deutschen Statutentext und seiner 

Übersetzung ins Kroatische unterscheidet, ist der Fettdruck und der Gebrauch der 

Majuskelschrift. Während letzteres Genanntes im Originaltext gar nicht zur Anwendung 

kommt, sind im Translat alle Paragraphenüberschriften in Großbuchstaben, sprich unter 

Verwendung der Kapitalschrift, angeführt.  

Neben Format und Textaufbau ist das auf Kroatisch verfasste Statutentranslat auch 

inhaltlich möglichst nahe am Originaltext gehalten. Genau wie dieses informiert es nämlich in 

Paragraph 1 seine Leser über den Vereinsnamen und -sitz, in Paragraph 2 über den 

Vereinszweck und in Paragraph 3 über die für seine Verwirklichung vorgesehenen 

Tätigkeiten, einschließlich jener zur Aufbringung finanzieller Mittel.  
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Dabei allerdings klammert sich die Übersetzung stilistisch und syntaktisch nicht streng 

an den Ausgangstext fest, sondern ist an gewissen Stellen relativ frei verfasst 

beziehungsweise formuliert. Das soll heißen, dass der innere Aufbau der Sätze (Interpunktion, 

Wortstellung, grammatische Konstruktionen) im kroatischen und deutschen Text an die 

Konventionen der jeweiligen Sprache angepasst und somit unterschiedlich ist. Als Beispiel 

hierzu kann der erste Satz unter Paragraph 2 des Statutentextes genannt werden. Während er 

im deutschen Text aus Haupt- und Relativsatz besteht, wurde er im Kroatischen in Form von 

Aneinanderreihungen konstruiert. Die Satzkonstruktion unterscheidet sich also in den beiden 

Beispielen, der Sinn beziehungsweise die Aussage des Satzes ist aber im Kroatischen dennoch 

gleich geblieben und so wird in beiden Sprachen beziehungsweise Texten die gleiche Aussage 

beziehungsweise Botschaft übermittelt. 

Ebenso fällt beim Vergleich der beiden Texte auf, dass die Überschrift 

beziehungsweise der Titel des Statutentextes in den beiden Fassungen nicht der gleiche ist. 

Der deutsche, originäre Text führt den deutschen und kroatischen Vereinsnamen an, das 

kroatische Translat hingegen nur die kroatische Vereinsbezeichnung, allerdings mit der 

Ergänzung u Beču, sprich ‚in Wien‘. Diese Ergänzung erscheint insofern berechtigt, als dass 

der Statutentext nicht nur für Vereinsmitglieder übersetzt wurde, die ja wissen, dass es sich 

um einen Verein mit Sitz in Wien handelt, sondern auch für etwaige Institutionsvertreter aus 

der Republik Kroatien, die somit gleich zu Beginn sehen beziehungsweise lesen können, dass 

es sich hierbei um einen in Österreich tätigen Kultur- und Sportverein handelt. 

Ein weiterer Aspekt, der gleich bei erstmaligem Betrachten des Ausgang- und 

Zieltextes auffällt, ist, dass die Adresse des Vereins auf dem Translat nicht die gleiche wie 

jene auf dem Originaltext ist. Hierzu bedarf es einer kurzen Erklärung. Im Jahr 2011 änderte 

der Verein seine Zustelladresse und erhielt daraufhin ein Bewilligungsschreiben von der 

Bundespolizeidirektion. Da es sich allerdings bei dem Textausschnitt in Anlage 13 um jenen 

aus dem Originalstatut handelt, ist noch auf dem Ausgangstext die alte Vereinsadresse 

angeführt. 

Kritikpunkte zum in Anlage 15 befindlichen Übersetzungsausschnitt gibt es zwei. 

Unter Paragraph 2 und dem dortigen 1. Punkt ist dem jeweiligen Übersetzer ein 

Grammatikfehler unterlaufen und zwar stimmt im Konkreten der gewählte Fall der einzelnen 

Satz- beziehungsweise Punktanfänge nicht. Anstatt Njega müsste es Njege oder Njegovanja, 

anstatt Upoznavanje Upoznavanja, anstatt Maksimalno pospješivanje Maksimalnog 

pospješivanja, anstatt Poticati i unapređivati Poticanja i unapređivanja und anstatt 

Informiranje Informiranja heißen, um grammatikalisch korrekt zu sein. 

Ebenso kritisiert werden muss eine Auslassung, die unter Paragraph 3 vorgenommen 

wurde. Es handelt sich um die im Originaltext angeführten ideelen und materiellen Mittel. 

Eine mögliche richtige Übersetzung ins Kroatische hierfür ist beispielsweise: ‚idejnih i 

materijalnih sredstava‘ (Übersetzungsvorschlag K.M.). 
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Außerdem fällt unter Absatz 1 des Paragraphen 3 eine weitere Tatsache auf, nämlich 

dass sich der jeweilige Übersetzer an dieser Stelle des Translats nicht mehr, wie fast sonst 

überall im Zieltext, an die Konventionen der Ausgangssprache gehalten hat. Im kroatischen 

Statutentext sind nämlich plötzlich die Absätze, die angeführt werden, mit einer Ordinalzahl 

gekennzeichnet, nämlich stavku 2. i 3. (Hervorhebung K.M.), was zwar für das Kroatische, 

nicht aber für das Deutsche typisch ist. 

Ein weiterer Aspekt, der sich beobachten lässt, ist, dass die ersten beiden Sätze unter 

Paragraph 1, die im Originaltext als ganze Sätze ausformuliert sind, im Kroatischen 

stichwortartig wiedergegeben wurden. Um die Kontinuität innerhalb des Textganzen zu 

wahren, hätten diese beiden Sätze in ihrer Übersetzung ins Kroatische auch einfach 

folgendermaßen lauten können (Übersetzungvorschlag K.M.):  

‚Društvo nosi naziv „Kulturno i sportsko društvo Zagreb“.‘ 

(1) ‚Sjedište društva je u Beču, na adresi Hantzenbergergasse 1/3/12, 110 Wien, Austrija, a 

njegova djelatnost proširena je na čitavu Austriju.‘ 

Es ist nicht die Aufgabe dieser Arbeit auf jeden Fehler beziehungsweise auf alle Mängel 

der untersuchten Übersetzung einzugehen. Gesagt werden möchte abschließend allerdings, 

dass in diesem konkreten Translationsfall sicherlich die Übersetzungsarbeit jene Tatsache 

kompliziert gemacht beziehungsweise erschwert hat, dass die potentielle Leserschaft des 

Translats aus zwei gänzlich unterschiedlichen Rezipientengruppen besteht. Einerseits wurde 

das Translat nämlich erstellt, um bei Bedarf Institutionsvertreter aus Kroatien, die ihrerseits in 

der zielkulturellen Rechtsordnung, nämlich der kroatischen verankert sind, über den Zweck, 

die Funktionsweise usw. des in Österreich registrierten und arbeitenden Vereins zu informie-

ren, was vordergründig eine dokumentarische Übersetzungsstrategie eines Textes verlangen 

würde, und andererseits wurde er für bestehende oder potentielle Vereinsmitglieder produ-

ziert, die einen kroatischen Migrationshintergrund haben und somit der kroatischen Sprache 

mächtig sind, wie aber anzunehmen ist größtenteils aufgrund ihres Lebensmittelpunktes in 

Österreich bereits auch mit der österreichischen, also ausgangskulturorientierten, Rechtsord-

nung vertraut sind. Den analysierten textexternen und -internen Merkmalen des Translats zu-

folge ist anzunehmen, dass sich der jeweilige Übersetzer des Statutentextes allerdings über 

dieses Problem nicht bewusst war beziehungsweise über diese Tatsache keine Gedanken ge-

macht hat. So hat er, so scheint es zumindest, wahllos Mal der einbürgernden, Mal der in-

strumentellen Übersetzungsmethode nach ins Kroatische übersetzt, an manchen Stellen ganze 

Sätze stichwortartig in die Zielsprache übertragen und an wieder anderen Textstellen gewisse 

Auslassungen vorgenommen. 

Allerdings, und das muss an dieser Stelle ganz klar betont werden, handelt es sich bei den 

oben bemängelten Translatstellen um Kritik auf hohem Niveau. Das erstellte Translat ist näm-

lich für beide Rezipientengruppen durchaus verständlich, es funktioniert, erfüllt seinen Zweck 

und ist somit als gelungen beziehungsweise geglückt übersetzt zu bewerten. 
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5.3.2. Informationsblatt 

Als nächstes Beispiel für eine instrumentelle Übersetzung soll ein Informationsblatt 

über das Aufenthaltsrecht kroatischer Staatsbürger in Österreich nach Kroatiens Beitritt zur 

EU, welches auf dem offiziellen Internetportal der Stadt Wien www.wien.gv.at auffindbar ist, 

sowie dessen Translat ins Kroatische analysiert werden. 

Gemäß Sandrinis Raster potentieller Translationssituationen im Recht liegt hierbei 

Translationsfall II (vgl. hierzu Kapitel 4.8.) vor. Ein performativer Ausgangstext wurde zu 

einem performativen anderssprachigen Zieltext bei gleichbleibender Rechtsordnung übersetzt. 

Der intendierte, zieltextuelle Rezipientenkreis ist dabei der zielkulturellen Rechtsordnung 

zuzuordnen. 

Es folgt die Abbildung der ersten Seite des originären, deutschsprachigen Informati-

onsblattes sowie anschließend deren entsprechende Übersetzung ins Kroatische: 
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Abbildung 17: Seite 1 des insgesamt 2-seitigen, deutschsprachigen, originalen Informationsblattes 
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Abbildung 18: Seite 1 der insgesamt 2-seitigen Übersetzung des deutschsprachigen Informationsblattes ins 

Kroatische 
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Betrachtet man den zur Analyse ausgewählten Textausschnitt, sprich die ins Kroati-

sche übersetzte erste Seite des deutschsprachigen Informationsblattes (siehe Anlage 18), so 

fällt gleich auf, dass deren Form der entsprechenden Originaltextstelle völlig entspricht. Das 

heißt, dass sowohl das ausgangstextuelle Format, die ausgangstextuelle Gliederung als auch 

die ausgangstextuelle Schriftart und -größe im Translat beibehalten wurden. 

Nicht identisch im ausgewählten Originaltextausschnitt sowie dessen entsprechender 

Übersetzung allerdings sind die Hervorhebungen und Unterstreichungen. Diese wurden im 

Zieltext zum Teil an anderen Stellen vorgenommen als dies im Ausgangstext der Fall ist. Ein 

Beispiel hierfür findet sich unter Punkt 1 und 3 des Informationsblattes: 

 

Textstellen im deutschsprachigen Informati-

onsblatt 

entsprechende Übersetzungen ins Kroatische 

 Kroatische StaatsbürgerInnen welche 

eine unbefristete 

Niederlassungsbewilligung, 

Niederlassungsnachweis 

Daueraufenthalt – EG oder einen 

Daueraufenthalt – 

Familienangehöriger (unabhängig 

von der Gültigkeitsdauer!) innehaben 

und welche vor 1. Jänner 2006 nach 

dem Meldegesetz gemeldet waren 

(Meldezettel), müssen ihre 

Aufenthaltstitel nicht verlängern 

lassen und auch keinen Antrag auf 

die Ausstellung einer 

Anmeldebescheinigung stellen. In 

diesem Fall gilt die Meldung nach 

dem Meldegesetz, wenn diese vor 

dem 1. Jänner 2006 vorgenommen 

wurde, als eine 

Anmeldebescheinigung weiter. ... 

 ... 

 

 Kroatische StaatsbürgerInnen welche 

eine Niederlassungsbewilligung, Nie-

derlassungsbewilligung-

unbeschränkt, Niederlassungsbewilli-

gung-beschränkt, Niederlassungsbe-

 Državljani Republike Hrvatske koji 

posjeduju neograničene boravišne 

dozvole (unbefristete 

Niederlassungsbewilligung, 

Niederlassungsnachweis, 

Daueraufenthalt – EG i 

Daueraufenthalt – 

Familienangehöriger – bez obzira na 

rok važenja dozvole) i koji su prije 1. 

siječnja 2006 imali prijavljeni boravak 

(Meldezettel) u Austriji, nisu obvezni 

da produžuju svoje boravišne dozvole 

ili da predavaju zahtjev za potvrdu o 

prijavi.  

 U ovom slučaju Meldezettel, ako je 

izdata prije 1. siječnja 2006, važi 

nadalje kao potvrda o prijavi. … 

 

 

 

 ... 

 

 Državljani Republike Hrvatske koji su 

u posjedu ograničene boravišne doz-

vole (Niederlassungsbewilligung, 

Niederlassungsbewilligung-

unbeschränkt, Niederlassungsbewilli-
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In Bezug auf die Terminologie, sprich die juristischen Fachbegriffe, die im 

Ausgangstext verwendet wurden, die sich auf die verschiedenen Bezeichnungen der 

unterschiedlichen Aufenthaltstitel beziehen und für die österreichische Rechtsordnung spezi-

fisch sind, kann festgestellt werden, dass diese nicht durch entsprechende kroatische Begriffe 

ersetzt wurden, sondern viel eher wörtlich und/oder erklärend und somit ausgangskulturorien-

tiert übersetzt wurden. An wieder anderen Stellen hingegen, wurden die einzelnen Fachbegrif-

fe beziehungsweise Bezeichnungen für Aufenthaltstitel gar nicht übersetzt, sprich auf Deutsch 

belassen, oder aber durch einen entsprechenden Oberbegriff, das sogenannte „gemeinsame 

Minimum“ (Stolze 1999: 170) ins Kroatische übertragen. Dabei muss allerdings eines betont 

werden, nämlich, dass die Übersetzung im untersuchten Abschnitt lexikalisch gesehen bezie-

hungsweise in Bezug auf die Terminologiewahl betreffend der einzelnen Bezeichnungen für 

Aufenthaltstitel Mängel aufweist. In vielen Fällen wurden einzelne Begriffe nämlich entweder 

zu ungenau oder gar gänzlich falsch übersetzt. 

In der folgenden Tabelle sollen für das eben Behauptete konkrete Beispiele genannt 

werden, indem für einzelne Begriffe aus dem auf Deutsch verfassten Originaltext zunächst die 

gewählten Übersetzungslösungen, welche im Translat zu lesen sind, angeführt werden und 

anschließend alternative Übersetzungsvorschläge beziehungsweise die jeweils eigentlich rich-

tige Übersetzung genannt wird: 

 

Terminus im Ausgangstext seine jeweilige Übersetzung 

im Zieltext 

eigentlich richtige Überset-

zung  Übersetzungsvor-

schlag und Begründung 

(K.M.) 

Aufenthaltstitel boravišna dozvola boravišni naslov 

wäre die richtige Überset-

willigung-Angehöriger, Niederlas-

sungsbewilligung-ausgenommen Er-

werbstätigkeit, Rot-Weiß-Rot Karte, 

Rot-Weiß-Rot Karte Plus, Aufenthalts-

titel Familienangehöriger, Blaue Kar-

te EU, Aufenthaltsbewilligung für 

Studierende, Künstler, Sonderfälle, 

Forscher usw. innehaben, und wo die 

Gültigkeit des Aufenthaltstitel vor 

dem 1. Juli 2013 abläuft, müssen 

wie bisher, vor Ablauf der Gültig-

keit des Aufenthaltstitels, einen 

Verlängerungsantrag stellen. 

gung-beschränkt, Niederlassungsbe-

willigung-Angehöriger, Niederlas-

sungsbewilligung-ausgenommen Er-

werbstätigkeit, Rot-Weiß-Rot Karte, 

Rot-Weiß-Rot Karte Plus, Aufenthalts-

titel Familienangehöriger, Blaue Kar-

te EU, Aufenthaltsbewilligung für 

Studierende, Künstler, Sonderfälle, 

Forscher itd.) čiji rok važenja istječe 

prije 1. srpnja 2013 moraju, kao i 

dosada, prije isteka roka važenja pre-

dati zahtjev za produžetak boravišne 

dozvole.  
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zung des Begriffs Aufent-

haltstitel; die gewählte Über-

setzung boravišna dozvola 

entspricht nämlich dem 

deutschsprachigen Begriff  

Aufenthaltsbewilligung 

Meldezettel prijavljeni boravak prijavni list 

meint tatsächlich einen 

Zettel beziehungsweise ein 

Blatt auf dem die Meldung 

bestätigt wird; die gewählte 

Übersetzung prijavljeni bo-

ravak entspricht dem 

deutschsprachigem Begriff 

Anmeldebestätigung, meint 

aber nicht das tatsächliche 

Dokument, auf dem diese 

bestätigt wird 

 

Eine weitere Tatsache, die beim Vergleich des originären Informationsblattausschnit-

tes sowie dessen Übersetzung ins Kroatische auffällt, ist, dass die einzelnen Aufenthaltstitel, 

die beispielsweise unter Punkt 1 und 3 im Ausgangstext genannt werden, allesamt im kroa-

tischsprachigen Translat vom jeweiligen Übersetzer auf Deutsch belassen wurden. Anstatt 

jeden einzelnen der Titel ins Kroatische zu übertragen, hat sich der jeweilige Übersetzer für 

die Anführung eines „gemeinsamen Minimums“ (Stolze 1999: 170) entschieden. So wurden 

die deutschsprachigen Begriffe unter Punkt 1 unbefristete Niederlassungsbewilligung, Nieder-

lassungsnachweis Daueraufenthalt – EG oder einen Daueraufenthalt – Familienangehöriger 

im Kroatischen mit dem Oberbegriff neograničene boravišne dozvole übersetzt, was, wie in 

der obigen Tabelle bereits gezeigt wurde, zu ungenau beziehungsweise falsch ist, da es viel 

eher neograničeni boravišni naslovi heißen müsste, und die unter Punkt 3 aufgelisteten Auf-

enthaltstitel Niederlassungsbewilligung, Niederlassungsbewilligung-unbeschränkt, Niederlas-

sungsbewilligung-beschränkt, Niederlassungsbewilligung-Angehöriger , Niederlassungsbe-

willigung-ausgenommen Erwerbstätigkeit, Rot-Weiß-Rot Karte, Rot-Weiß-Rot Karte Plus, 

Aufenthaltstitel Familienangehöriger, Blaue Karte EU, Aufenthalts-bewilligung für Studie-

rende, Künstler, Sonderfälle, Forscher wieder wurde ins Kroatische durch Gebrauch des 

Oberbegriffs ograničene boravišne dozvole transferiert, was wieder – wie bereits in der letz-

ten Tabelle gezeigt wurde –zu ungenau beziehungsweise streng genommen falsch ist, weil die 

richtige Übersetzung nämlich ograničeni boravišni naslov lautet. Fraglich ist, ob die jeweilige 

Nennung eines Oberbegriffs in der kroatischen Übersetzung für die einzelnen im originären 
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Text angeführten Aufenthaltstitel sowie die anschließende Belassung der deutschsprachigen 

Begriffe allein für die jeweiligen Zieltextleser ausreicht, um den Text zu verstehen. Eine wei-

tere Möglichkeit wäre gewesen, alle genannten, deutschsprachigen Aufenthaltstitelbezeich-

nungen auch ins Kroatische zu übersetzen, nicht zuletzt deswegen, weil auf dem offiziellen 

Internetportal der Stadt Wien www.wien.gv.at, aber auch auf anderen Webseiten offizieller 

Institutionen und Behörden,  entsprechende Übersetzungen der einzelnen Termini auch auf 

kroatischer Sprache auffindbar sind. So hätte man die einzelnen Aufenthaltstitel aus Punkt 1 

und 3 aus dem Informationsblatt folgendermaßen ins Kroatische übertragen können: 

deutschsprachige Bezeichnung für den Auf-

enthaltstitel – Begriffe aus dem Ausgangstext 

mögliche Übersetzung, die hätte vorgenom-

men werden können anstelle der Anführung 

des jeweiligen Oberbegriffs 

unbefristete Niederlassungsbewilligung neograničena dozvola za nastanjenje 

Niederlassungsnachweis potvrda o nastanjenju 

Daueraufenthalt – EG dozvola za trajni boravak  

trajni boravak EG/EZ 

Daueraufenthalt – Familienangehöriger dozvola za trajni boravak – član 

porodice/obitelji  

Niederlassungsbewilligung dozvola za nastanjenje 

Niederlassungsbewilligung – unbeschränkt neograničena dozvola za nastanjenje 

Niederlassungsbewilligung – beschränkt ograničena dozvola za nastanjenje 

Niederlassungsbewilligung – Angehöriger dozvola za nastanjenje –član/članovi 

porodice/obitelji 

Niederlassungsbewilligung – ausgenommen 

Erwerbstätigkeit 

dozvola za nastanjenje – bez mogućnosti 

privređivanja 

Rot-Weiß-Rot-Karte crveno-bijela-crvena karta 

Rot-Weiß-Rot-Karte Plus crveno-bijela-crvena-karta plus 

Aufenthaltstitel Familienangehöriger boravišni naslov – član porodice/obitelji 

Blaue Karte EU plava karta EU/plava EU karta 

Aufenthaltsbewilligung für Studierende, 

Künstler, Sonderfälle, Forscher 

boravišna dozvola za studente, umjetnike, 

određene svrhe, istražitelje 

 

Zusammenfassend kann also in Bezug auf die Wahl der Terminologie für die Überset-

zung gesagt werden, dass die Schlüsseltermini nicht richtig beziehungsweise korrekt wieder-

gegeben wurden. Zwecks besserer Vergleichbarkeit der beiden Texte, aber auch zwecks bes-

serer Verständlichkeit des Zieltextes, wäre es besser gewesen, wenn alle genannten Aufent-

haltstitel aus dem Ausgangstext im Translat ins Kroatische übersetzt und anschließend die 

deutsche Begriffsbezeichnung in Klammer gesetzt worden wäre. 
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Ein weiterer Punkt, der beim Vergleich der beiden Texte sofort ins Auge springt, ist, 

dass die Überschrift des übersetzten Informationsblattes länger als die des Ausgangstextes ist, 

da sie im Vergleich zum Titel im deutschsprachigen, originären Text das Beitrittsdatum ent-

hält. Diese vom Übersetzer getätigte Ergänzung war eigentlich nicht notwendig, da das Bei-

trittsdatum ohnehin anschließend im 1. Satz des Informationsblattes genannt wird. Außerdem 

wurde von dem jeweiligen Translator nicht die Tatsache beachtet, dass es im Kroatischen 

erforderlich ist, nach der Nennung der Jahreszahl einen Punkt zu setzen. Anstatt 1. srpnja 

2013 also müsste das Datum im Kroatischen, um richtig zu sein, folgendermaßen angeführt 

werden: 1. srpnja 2013. (Hervorhebung von K.M.). Dieser Fehler wurde zwei weitere Male 

im Laufe des Zieltextes wiederholt. 

Ein weiterer Aspekt, der hinsichtlich der erstellten Übersetzung bemängelt bezie-

hungsweise kritisiert werden muss, ist eine Auslassung. Während es im Originaltext an drei 

Stellen heißt Eine Vorsprache und Antragstellung in der MA 35 ist nicht notwendig!, wurde 

bei der Übersetzung dieses Satzes ins Kroatische zwei Mal die Antragstellung weggelassen. 

Das eine Mal allerdings, wo die Antragstellung übersetzt wurde, wurde eine falsche Kolloka-

tion gewählt. So müsste es für Antragstellung im Kroatischen podnošenje zahtjeva und nicht 

predavanje zahtjeva heißen. 

Ebenso nicht den Konventionen der Zielsprache entsprechend übersetzt, wurde der 

folgende, unter Punkt 2 befindliche Satz aus dem Originaltext: 

 

 

Das hier im Kroatischen verwendete Funktionsverbgefüge, sprich die verbnominale 

Konstruktionen koje su u posjedu, ist eine sehr umständliche Formulierung und für die 

kroatische Sprache in einem solchen Kontext ziemlich unüblich. Da die gewählte 

Formulierung nicht den Konventionen der kroatischen Sprache entspricht, wird folgende 

alternative Übersetzungsweise der betreffende Textstelle vorgeschlagen: ‚Osobe koje 

posjeduju...‘ (Übersetzungsvorschlag K.M.). 

Textstelle im originären Informationsblatt entsprechende Übersetzung ins Kroatische 

Kroatische StaatsbürgerInnen, welche eine 

der obgenannten Aufenthaltstiteln 

innehaben, aber die Meldung nach dem 

Meldegesetz erst nach 1. Jänner 2006 

vorgenommen haben, müssen keinen Antrag 

auf die Ausstellung einer 

Anmeldebescheinigung stellen, da ihr 

Aufenthaltstitel als Anmeldebescheinigung 

weitergilt. Eine Vorsprache und 

Antragstellung in der MA 35 ist nicht 

notwendig! (Hervorhebung K.M.) 

Osobe koje su u posjedu jedne od gore 

navedenih neograničenih boravišnih dozvola, 

ali su prijavili boravak (Meldezettel) u 

Austriji nakon 1.siječnja 2006, ne moraju 

predavati zahtjev za potvrdu o prijavi jer im 

važeća boravišna dozvola dalje vrijedi kao 

potvrda o prijavi. Dolazak u MA 35 nije 

potreban! 

(Hervorhebung K.M.) 
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Im Unterschied zu den bisher analysierten Urkundenübersetzungsbeispielen wurden 

bei diesem vergleichsweise viel mehr Kritikpunkte geäußert. Daher muss auch das Translat 

zusammenfassend beziehungsweise abschließend als mangelhaft bewertet werden. Eigentlich 

müsste ja, alle Umstände berücksichtigend, in diesem konkreten Übersetzungsfall ein Translat 

vorliegen beziehungsweise erstellt worden sein, dass auch alleine, sprich ohne entsprechenden 

Ausgangstext, funktioniert. Allerdings ist es fraglich, ob der erstellte Zieltext tatsächlich 

dieser Forderung gerecht wird. Vor allem lässt daran die Tatsache zweifeln, dass so einige 

wesentliche Schlüsselbegriffe aus dem Ausgangstext gar nicht im Zieltext in die Zielsprache 

übertragen wurden, sondern lediglich zusammenfassend anhand Anführung eines 

Oberbegriffs wiedergegeben wurden. Bedenkt man aber die Funktion, die das Translats 

eigentlich erfüllen sollte, nämlich die Zieltextleser darüber zu informieren; mit welchen 

Aufenthaltstiteln sie nun nach dem EU-Beitritt Kroatiens was tun müssen beziehungsweise 

welche Recht sie haben, so kommt man zu dem Schluss, die Übersetzung doch als ihren 

Zweck nicht erfüllend bewerten zu müssen. 

Andererseits allerdings, und das muss gerechterweise zugestanden werden, wendet 

sich das Informationsblatt hauptsächlich ja auch an jene Menschen mit kroatischem 

Migrationshintergrund, die bereits einen der aufgelisteten Aufenthaltstitel haben und in 

Österreich bereits leben. Von ihnen ist anzunehmen, dass sie aufgrund bereits getätigter 

Behördengänge auch die deutschsprachigen Bezeichnungen der einzelnen 

Aufenthaltstitelbegriffe kennen. Somit, so lässt sich feststellen, haben wir es erneut mit einem 

Fall wie dem vorherigen zu tun. Für das übersetzte Informationsblatt kommen nämlich 

zweierlei unterschiedliche Rezipientengruppen in Frage, nämlich einerseits Menschen, die 

bereits, zumindest ein wenig, mit der ausgangskulturellen, österreichischen Rechtsordnung 

vertraut sind und somit vielleicht auch bereits die deutschsprachigen Begriffsbezeichnung 

kennen, und andererseits solche Leser, die in einer gänzlich anderen, nämlich der 

zielkulturellen, kroatischen Rechtsordnung verankert sind, sich grundsätzlich Mal über die ab 

Kroatiens EU-Beitritt geltenden Regelungen zu Aufenthaltstiteln informieren wollen und für 

die die auf Deutsch belassenen Begriffsbezeichnung nichtssagend sind. Für die erstere 

zielkulturelle Rezipientengruppe wäre das Translat als gelungen, da funktionierend, zu 

bewerten, für letztere, zielkulturelle Leserschaft hingegen ist die erstellte Übersetzung als 

mangelhaft beziehungsweise nicht zweckerfüllend einzustufen. Daran zeigt sich, dass Reiß 

und Vermeer mit ihrer Behauptung richtig liegen müssen, dass, wie bereits unter Kapitel 

4.5.2. zur funktionalen Translationstheorie beziehungsweise funktionalem 

Translationsverständnis unter anderem ausführlich erläutert wurde, der Zweck 

beziehungsweise die Funktion eines Translats stets eine rezipientenabhängige Variable ist 

(vgl. Reiß/Vermeer ²1991: 101 sowie Kapitel 4.5.2.). 
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5.3.3. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien über 

die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen 

Das letzte Urkundenübersetzungsbeispiel, das im Zuge des empirischen Teils dieser 

Masterarbeit vorgestellt und analysiert werden soll, ist das im Jahr 2004 von der Republik 

Österreich und der Republik Kroatien auf Deutsch und Kroatisch verfasste und unterzeichnete 

Abkommen über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfäl-

len. 

Aufgrund des begrenzten Rahmens allerdings werden nicht die gesamten beiden Tex-

te, die ihrerseits gleichermaßen authentisch sind, untersucht, sondern lediglich einzelne, aus-

gewählte Ausschnitte dieser (zitiert nach Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Teil 

III. Nr. 131). Bei dem besagten Abkommen handelt es sich um einen Gesetzestext, der in bei-

den Länder, also sowohl in Österreich als auch in Kroatien, Rechtskraft besitzt und im Jahr 

2006 in Kraft getreten ist. 

Diese Tatsache berücksichtigend, lässt sich dieses letzte zur Analyse ausgewählte Ur-

kundenübersetzungsbeispiel ganz klar Translationsfall III aus Sandrinis Raster potentieller 

Translationssituationen im Recht (siehe hierzu Kapitel 4.8.) zuordnen. Ein performativer 

Ausgangstext wurde unter Berücksichtigung der Tatsache übersetzt, dass auch das Translat 

selbst performativ sein wird, allerdings nach der neuen, zielkulturellen Rechtsordnung ange-

wandt und ausgelegt werden wird. 

Es folgt zunächst eine Abbildung der für die Analyse ausgewählten Textstellen aus 

dem auf Deutsch verfassten Abkommen sowie anschließend eine Abbildung derer jeweiligen 

Entsprechungen aus der kroatischen Fassung: 
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Abbildung 19: Seite 1 der insgesamt 8-seitigen deutschsprachigen Abkommensfassung 
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Abbildung 20: Seite 2 der insgesamt 8-seitigen deutschsprachigen Abkommensfassung 
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Abbildung 21: Seite 8 der insgesamt 8-seitigen deutschsprachigen Abkommensfassung 
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Abbildung 22: Seite 1 der insgesamt 8-seitigen kroatischen Abkommensfassung 

  



136 
 

 

Abbildung 23: Seite 2 der insgesamt 8-seitigen kroatischen Abkommensfassung 
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Abbildung 24: Seite 8 der insgesamt 8-seitigen kroatischen Abkommensfassung 
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Bei näherer Betrachtung der ausgewählten Textstellen, sprich beim Vergleich der bei-

den, einerseits auf Deutsch, andererseits auf Kroatisch verfassten Originalfassungen (siehe 

Abbildung 19, 20 und 21 sowie 22, 23 und 24), fallen kaum Unterschiede im Textaufbau auf. 

Lediglich der letzte Satzabschnitt vor Artikel 1 ist in der deutschen Fassung mittig und in der 

kroatischen hingegen linksbündig positioniert. 

Ebenso eine kleine Verschiebung lässt sich in den beiden Originalfassung am Ende 

von Seite 1, also unter Artikel 2, des Abkommens feststellen. Während in der deutschen Ab-

kommensfassung die erste Seite mit der Definition des ersten Begriffs, nämlich der Erläute-

rung von Katastrophe oder schwerer Unglücksfall endet, ist bei der kroatischen Fassung noch 

die Überschrift des zweiten zu erläuternden Begriffs, nämlich Država primateljica (auf 

Deutsch: Hilfeersuchender Staat) auf die erste der insgesamt 8 Abkommensseiten gerutscht. 

Ebenso anders geraten ist in der kroatischen Originalfassung des Abkommens im Ver-

gleich zur deutschen Abkommensfassung die Schriftart und die Schriftgröße, welche beim 

kroatischen Text etwas kleiner als beim deutschen Text ist. 

Abgesehen allerdings von diesen wenigen Aspekten beziehungsweise Unterschieden 

in Bezug auf die Schrift und das Layout der beiden Originalfassungen, die soeben angeführt 

wurden, kann festgestellt werden, dass sich beide Texte in Bezug auf ihre Form gleichen. 

Des Weiteren kann festgehalten werden, dass die ausgewählten Textabschnitte, näm-

lich sowohl die deutschen als auch die kroatischen, alle für sich authentisch wirken und in der 

Situation, in der sie gebraucht werden sollen, angemessen sind. Die Stil- und Wortwahl ist an 

die Textsortenkonventionen der jeweils relevanten – kroatischen und österreichischen – 

Rechtssprache angepasst. Diese Anpassung kommt beispielsweise syntaktisch im jeweils un-

terschiedlichen Satzaufbau beziehungsweise in der unterschiedlichen Satzstellung zum Vor-

schein. Hierzu sei ein Beispiel aus Artikel 1 des Abkommens genannt: 

 

 

Textstelle in der deutschen Abkommensfas-

sung 

entsprechende Textstelle in der kroatischen 

Abkommensfassung 

Dieses Abkommen regelt die Bedingungen 

für freiwillige Hilfeleistungen bei 

Katastrophen oder schweren Unglücksfällen, 

die auf Ersuchen auf diplomatischem Wege 

oder der in Artikel 3 Absatz 1 dieses 

Abkommens genannten Behörden der 

jeweils anderen Vetragsparteien entsandten 

Personen, von Material oder Informationen 

gewährt werden sollen. 

(Hervorhebung K.M.) 

Ovaj Sporazum utvrđuje uvjete za 

dobrovoljno pružanje pomoći u slučajevima 

katastrofa i teških nesreća, koja se pruža na 

zahtjev upućen diplomatskim putem ili na 

zahtjev nadležnih tijela ugovornih stranaka 

navedenih u članku 3. stavku 1. ovog 

Sporazuma i to upućivanjem jedinica i 

pojedinaca za pružanje pomoći ili slanjem 

materijala ili informacija. 

(Hervorhebung K.M.) 
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Während im deutschen Text die entsprechende Artikelnennung noch vor den 

Behörden angeführt ist, ist dies im kroatischen Text, entsprechend den Konventionen der 

kroatischen Sprache, genau umgekehrt der Fall. 

Die anpassende instrumentelle Strategie wurde des Weiteren auch beim Übersetzen 

von Standardformeln angewandt. So wurde die sich noch vor dem ersten Artikel befindliche 

und für die österreichische Rechtssprache typische Formel sind wie folgt übereingekommen 

ins Kroatische mit der entsprechenden, funktionaläquivalenten zielsprachlichen 

beziehungsweise zielkulturellen Formel sporazumjele su se kako slijedi übertragen. Ebenso 

wurde auch die im letzten Satz des Abkommens befindliche und für österreichische 

Abkommen typische Wendung Geschehen zu Wien, am 17.9.20014 ins Kroatische mit 

Sastavljeno u Beču, dana 17.09.2004 übertragen. 

Eine weitere zielsprachliche beziehungsweise zielkulturelle Anpassung findet sich bei 

der Anführung der einzelnen Artikel in der kroatischen Fassung. So wurden im kroatischen 

Abkommenstext, entsprechend den geltenden Textsortenkonventionen, die einzelnen Artikel 

anhand Ordinalzahlen angegeben. Während es also im deutschen Abkommentext Artikel 1, 

Artikel 2 usw. heißt, stehen in der kroatischen Fassung die einzelnen Artikel folgendermaßen 

angeschrieben: članak 1., članak 2. usw. (Hervohebung von K.M.). 

In Bezug auf die Wahl der Terminologie kann ebenfalls nichts Anderes behauptet 

werden, als dass sie gelungen ist. So findet man beispielsweise für den Begriff 

Hilfeersuchender Staat im kroatischen Text Država primateljica stehen, oder für 

Hilfeleistender Staat wiederum Država šiljateljica. Die zwei für das Kroatische gewählten 

Begriffe können insofern als gelungene Wahl bezeichnet werden, da sie auch in anderen 

kroatischen Gesetzestexten zu ähnlichen Themen vorkommen beziehungsweise als Termini 

auffindbar sind und somit eine richtige Übersetzung darstellen. 

Der einzige Kritikpunkt, der genannt werden muss, ist, dass in der kroatischen 

Abkommensfassung nicht die korrekte, für die kroatische Sprache typische 

Datumsschreibweise vorliegt. So wurde im letzten Artikel des Abkommens, Artikel 16, im 

letzten Satz der kroatischen Fassung die Jahreszahl als eine Kardinal und keine Ordinalzahl 

angeführt. Das bedeutet, dass 17.09.2004 statt 17.09.2004. (Hervorhebung K.M.) geschrieben 

wurde. 

Abgesehen von dem zuvor angeführten Fehler, sind in Bezug auf die beiden 

Originalfassungen sonst keine Mängel, weder terminologischer, noch grammatikalischer noch 

stilistischer oder sonstiger Art auffindbar. Das Translat kann somit beinahe als einwandfrei 

und musterhaft bewertet werden.  Es stellt eine klassische instrumentelle Übersetzung dar. Da 

für den Zieltext die zielkulturelle Rechtsordnung gilt, wurden vom jeweiligen Übersetzer oder 

–team die Konventionen der Zielsprache beziehungsweise Zielkultur beachtet (z.B.: die Art 

der Anführung einzelner Artikel, Standarformeln beziehungsweise konventionelle 

Ausdrucksweisen usw.). Die Makrostruktur wurde dabei zwecks Vergleichbarkeit in beiden 

Originalfassungen gleichermaßen gestaltet. 
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Übersetzungsaufträge wie es dieser hier einer ist beziehungsweise war, erfordern vom 

jeweiligen Übersetzer oder den jeweiligen Übersetzern höchste Qualifikation. Neben 

einwandfreien Sprachkenntnissen müssen Translatoren in solchen Fällen auch die 

unterschiedlichen Konventionen der einzelnen Rechtssprachen beherrschen sowie über 

eventuell vorhandene Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsordnungen Bescheid 

wissen. Daher besteht, da der kroatischsprachige Text so gelungen produziert wurde, die 

Annahme, dass hier professionelle Übersetzer am Werk waren.  
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6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Wie gleich zu Beginn, nämlich in der Einleitung schon, beschrieben wurde, bestand die 

Absicht dieser Masterarbeit im Wesentlichen darin, zu überprüfen, ob denn die These, die 

Übersetzung einer Urkunde könne ausschließlich den Zweck einer Verständnishilfe erfüllen, 

sei nicht alleine, sondern nur bei gleichzeitigem Vorlegen der dazugehörigen Textvorlage 

gültig und müsse stets dokumentarisch, sprich ausgangskulturorientiert beziehungsweise die 

Konventionen der Ausgangs(rechts-)sprache und –(rechts-)kultur abbildend, übersetzt wer-

den, an der unter anderem auch Stolze festhält (vgl. 1999: 166), tatsächlich bestätigt oder 

doch widerlegt werden kann, und somit folglich zu klären, ob es auch solche Urkundentrans-

lationssituationen beziehungsweise –übersetzungsaufträge gibt, die danach verlangen, dass 

das zu erstellende Urkundentranslat instrumentell, also zielkulturorientiert beziehungsweise 

an die jeweiligen Konventionen der Ziel(rechts-)kultur und -sprache angepasst, übersetzt 

wird, sodass es in dem jeweiligen neuen, zielkulturellen Verwendungskontext als eigenstän-

diger Text fungieren kann und sich nicht wie eine Übersetzung liest beziehungsweise sich als 

eine solche sofort erkennen lässt. 

Dieses Ziel konnte im Laufe der Arbeit etappenweise einerseits anhand unterschiedlicher 

theoretischer – translationswissenschaftlicher und rechtlicher - Ansätze und andererseits an-

hand konkreter praktischer Urkundenübersetzungsbeispiele im empirischen Arbeitsabschnitt, 

erfolgreich erreicht werden. 

Der Weg bis hin zur Beantwortung der soeben, im ersten Satz genannten, zentralen For-

schungsfrage dieser wissenschaftlichen Abhandlung nahm seinen Anfang im vierten Kapitel 

der Arbeit, als in einem ersten Schritt mithilfe der funktionalen Translationstheorie bezie-

hungsweise mithilfe eines funktions-, situations- und auftragsorientierten Translationsver-

ständnisses zunächst gezeigt wurde, dass grundsätzlich ein jeder Text, und somit auch ein 

jeder Urkundentext, auf viele verschiedene Arten und Weisen ‚richtig‘, sprich angemessen, 

übersetzt werden kann. Als geglückt in eine andere Sprache beziehungsweise Kultur gilt ein 

Text nämlich dann transferiert, wenn er seine jeweils intendierte, sprich ursprünglich vorge-

sehene, Funktion im neuen zielkulturellen Verwendungskontext erfüllt. Welche das jeweils 

sein soll, gibt der entsprechende Translationsauftrag bekannt, und zwar entweder auf implizite 

oder explizite Weise. Außerdem wurde eine weitere wichtige Erkenntnis in diesem ersten 

Abschnitt, der der Überprüfung der anfänglich präsentierten Behauptung gewidmet war, ge-

macht, nämlich, dass der jeweilige zielkulturelle Zweck eines Translats auch stets rezipienten- 

und kulturabhängig ist. 

Nachdem geklärt worden war, dass sich ein Translator bei jeder Textübersetzung und so-

mit auch bei jeder Urkundenübersetzung an der jeweils intendierten, zielkulturellen Funktion 

orientieren muss, die ihrerseits vom Auftrag vorgegeben wird, weil ja sie diejenige ist, die 

darüber entscheidet, wie übersetzt werden soll, wurde anschließend, in einem zweiten Schritt, 

nach einem Übersetzungsmodell gesucht, welches eben selbst auch funktionsorientiert ist. Ein 

solches wurde im funktionalen 2-Übersetzungstypenmodell von Nord gefunden. Anhand die-
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ses wurde gezeigt, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt einen jeweiligen Text zu 

übersetzen. Soll dieser die ausgangskulturelle Kommunikationshandlung aus dem Ausgangs-

text lediglich dokumentieren, sprich abbilden, so ist er dokumentarisch, ausgangskulturorien-

tiert beziehungsweise verfremdend zu übersetzen, soll hingegen das zu erstellende Translat 

selbst ein eigenständiges Kommunikationsinstrument in der neuen Zielkultur sein, so ist der 

Ausgangstext instrumentell, zielkulturorientiert beziehungsweise einbürgernd zu übersetzen. 

Da sich allerdings sowohl die funktionale Translationstheorie als auch das Übersetzungs-

modell von Nord auf alle Texte, sprich fachbereichs- und textsortenklassenunabhängig, be-

ziehen, so wurde in einem dritten Schritt versucht eine Verbindung zu rechtlichen Ansätzen 

zu schaffen, sprich zu Ansätzen, die sich speziell auf Rechtstexte, zu denen Urkunden ja auch 

gehören, beziehen, nicht zuletzt deswegen, weil Urkundentexte eine keineswegs außer Acht 

zu lassende Besonderheit haben. Sie sind nämlich, im Unterschied zu vielen anderen Textsor-

ten beziehungsweise Textsortenklassen, stets in jener Rechtsordnung verankert, in der sie er-

stellt wurden beziehungsweise werden, und so kommt es, dass es sich bei deren Übersetzung 

zumeist nicht nur um den Transfer von einer Sprache beziehungsweise Kultur in eine andere 

Sprache beziehungsweise Kultur handelt, sondern auch zusätzlich um einen Transfer von ei-

ner Rechtsordnung in eine andere. Um dieses Spezifikum von Urkunden als Rechtstexte also 

mitzuberücksichtigen, wurde einerseits der Ansatz von Kjær, und andererseits jener von 

Madsen vorgestellt. Die wichtigste Erkenntnis, die aus ihnen gewonnen werden konnte, war, 

dass die Rechtsordnung einen wesentlichen Faktor bei der Wahl zwischen der dokumentari-

schen und der instrumentellen Übersetzungsstrategie von Nord spielt. Soll nämlich, so wurde 

festgestellt, für das zu erstellende Translat ebenso wie für den Ausgangstext die ausgangskul-

turelle Rechtsordnung gelten, so ist die verfremdende Übersetzungsweise bei der Zieltextpro-

duktion zu verfolgen, soll allerdings das zu produzierende Translat letzten Endes nach der 

zielkulturellen Rechtsordnung ausgelegt werden, so soll die einbürgernde Übersetzungsme-

thode Anwendung finden. 

Nachdem diese wichtige Erkenntnis gewonnen wurden, warf sich die Frage auf, wie denn 

nun jene Schlussfolgerung, die aus der Darlegung der funktionalen Translationstheorie gezo-

gen wurden, mit jenen, die aus den Ansätzen von Kjær und Madsen resultierten, zu vereinen 

seien. Eine Antwort darauf konnte in einem nächsten Schritt anhand des präsentierten Rasters 

potentieller Translationssituationen von Sandrini gegeben werden. Anhand dieses nämlich 

wurde einerseits erneut dargelegt, dass es für Rechtstexte, und somit auch für Urkundentexte, 

verschiedene mögliche Translationssituationen und somit –weisen gibt, und andererseits, dass 

weder die Funktion alleine, wie anfangs anhand der funktionalen Translationstheorie ange-

nommen wurde, noch die Rechtsordnung alleine, wie anhand der Ansätze von Kjær und 

Madsen dann anschließend angenommen wurde, sondern ein komplexes, aus mehreren Fakto-

ren gleichzeitig bestehendes Gefüge über die jeweils anzuwendende Strategie, nämlich doku-

mentarisch oder instrumentell, entscheidet. Diese Faktoren wären im Einzelnen: die jeweilige 
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Zieltextsprache, der jeweilige Zieltextrezipientenkreis, die jeweilige Zieltextfunktion sowie 

die jeweilige für den Zieltext geltende Rechtsordnung. 

Die allerwichtigste Erkenntnis allerdings, die aus Sandrinis Ausführungen zum Thema 

rechtliches Übersetzen, aber auch insgesamt gesehen aus der ganzen Arbeit gezogen werden 

konnte, folgt erst, und zwar ist das jene, dass es sich bei der sogenannten Dichotomie doku-

mentarische versus instrumentelle Übersetzung lediglich um übergeordnete, grobe Überset-

zungsstrategien handelt. Das heißt also, dass sich ein Translator zwar grundsätzlich für eine 

der beiden Methoden entscheiden kann, ihm diese Wahl allerdings nicht bei der Lösung aller 

Schwierigkeiten helfen kann, die weiters noch im Zuge der Translation aufkommen können. 

Die Frage nämlich ist, ob er in einem konkreten Fall einen Text sowohl auf der Ebene der 

Makro- als auch der Mikrostruktur einer einzigen, zuvor ausgewählten, Strategie folgend 

übersetzen wird oder die gewählte Strategie nur makrostrukturell, nicht aber mikrostrukturell 

umsetzen wird und umgekehrt.  

Insbesondere erweist sich dies als wichtig, wenn man bedenkt, dass in der Realität, und so 

wurde auch anhand der analysierten praktischen Urkundenübersetzungsbeispiele im empiri-

schen Teil der Arbeit gezeigt, Mischformen am häufigsten vorkommen, sprich Translate, in 

denen sowohl einbürgernde als auch verfremdende Elemente zu finden sind. Das heißt also, 

dass die dokumentarische und instrumentelle Übersetzung, und das sei an dieser Stelle erneut 

wiederholt, lediglich als übergeordnete Strategien zu verstehen sind, welche von Translat zu 

Translat in unterschiedlichen Graden, auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber auch auf 

unterschiedlichen makro- und mikrostrukturellen Ebenen des Textes vorkommen oder eben 

nicht vorkommen können.  

Daher kann die Urkundentranslation, sprich die Urkundenübersetzung und –

dolmetschung, allgemein als eine Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen der ‚bloßen‘ Abbil-

dung des Ausgangstextes und der zielkulturellen Neuverfassung beziehungsweise Anpassung 

beschrieben werden. Bei der Produktion eines jeden Urkundenzieltextes aufs Neue positio-

niert sich sozusagen dieser ganz individuell auf einer Skala, die von der rein dokumentari-

schen über jegliche Mischformen hinweg zur reinen instrumentellen Übersetzung reicht.  

Das bedeutet für Translatoren wiederum, dass die Urkundentranslation eine sehr an-

spruchsvolle Aufgabe ist, die von ihnen viel Eigenverantwortlichkeit, Eigenständigkeit, aber 

auch die Fähigkeit bewusste Entscheidungen zu treffen, abverlangt. Sie fordert neben ausge-

zeichneten Sprachkenntnissen, außerdem auch noch ein ausreichendes Wissen über die jewei-

ligen Rechtsordnungen sowie deren spezifische Konventionen. Daher sollte dem Urkunden-

übersetzen und –dolmetschen in der Ausbildung künftiger Translatoren mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. 
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Abstracts 

Deutsch 

Diese Masterarbeit setzt sich mit dem Thema Urkundentranslation auseinander und 

hatte zum Ziel, der Frage auf den Grund zu gehen, ob denn Behauptungen, wie sie in der Lite-

ratur beispielsweise bei Stolze (vgl. 1999: 1666) zu finden sind, ein Urkundentranslat könne 

ausschließlich die Funktion einer Verständishilfe erfüllen, sei nur in Verbindung mit seinem 

jeweiligen Ausgangstext gültig und müsste somit stets dokumentarisch übersetzt werden, tat-

sächlich so bestätigt werden können, oder ob es auch solche Translationssituationen in der 

Praxis gibt, die danach verlangen einen an die Ziel(rechts-)kultur, -textleser und -

textkonventionen angepassten Zieltext zu erstellen, welcher in dem jeweiligen neuen, zielkul-

turellen Verwendungskontext als ein eigenständiges Instrument funktionieren solle und nicht 

sofort als eine Übersetzung erkennbar sein solle. 

Anhand unterschiedlicher theoretischer - translationswissenschaftlicher und rechtlicher 

– Ansätze sowie der Analyse textexterner und textinterner Faktoren sechs ausgewählter Ur-

kundenübersetzungsbeispiele – je drei dokumentarischen und drei instrumentellen Charakters 

– im Sprachenpaar Kroatisch-Deutsch konnte gezeigt werden, dass auch für das Urkunden-

übersetzen unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten in Frage kommen und stets der je-

weilige Auftrag, der wiederum Aufschluss über die zielkulturellen Translationsfaktoren, 

sprich die die jeweilige Translationssituation bestimmenden Faktoren, also im Einzelnen die 

Zieltextsprache, die für den Zieltext geltende Rechtsordnung, Zieltexttyp beziehungsweise 

Zieltextfunktion  und die Zieltextrezipienten, über die jeweils einzusetzende(n) Translations-

strategie(n) entscheiden. Sie sind es die letzten Endes dem jeweiligen Translator helfen kön-

nen bei einer Urkundentranslaterstellung zwischen den ausgangskulturorientierten oder den 

zielkulturorientierten makro-und mikrostrukturellen Translatgestaltungselementen zu wählen 

und sich somit entweder für die dokumentarische oder instrumentelle Übersetzungsweise zu 

entscheiden. 

Dabei allerdings - und das zählt zu den wohl wesentlichsten Schlussfolgerungen, die 

aus der vorliegenden Arbeit gezogen werden konnten – handelt es sich bei der dokumentari-

schen und instrumentellen Übersetzungsstrategie, sprich bei der Dichotomie Verfremdung 

versus Einbürgerung, um zwei tendenzielle, übergeordnete Translationsweisen, die die zu 

verwendenden Mittel für eine Translatgestaltung lediglich grob festlegen und von denen beide 

auf den unterschiedlichen Ebenen der Translatgestaltung, sowohl mikro- also auch makro-

strukturell gesehen also, unterschiedlich ausfallen können. Das bedeutet also, dass ein Trans-

lator im Zuge der Translatgestaltung beziehungsweise Produktion trotz gewählter übergeord-

neter Strategie noch eine ganze Reihe weiterer Entscheidungen treffen muss. So muss er bei-

spielsweise eigenständig und im Idealfall bewusst darüber entscheiden, ob er den gesamten 

Text, sprich alle makro- und mikrostrukturellen Textelemente des Translats an die des jewei-

ligen Ausgangstextes angleichen wird, oder doch für bestimmte mikrostrukturelle Aspekte 
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wie beispielsweise die rechtlichen Standardformeln im konkreten Fall an die zielkulturellen 

Konventionen anpassen wird. 

All diese Tatsachen berücksichtigend kann man folglich die Urkundentranslation zu-

sammenfassend als eine Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen der ‚bloßen‘ Abbildung des 

Ausgangstextes und der zielkulturentsprechenden Neuverfassung beschreiben. Diese fordert 

von Translatoren eine Vielzahl an unterschiedlichen Kompetenzen. Neben ausgezeichneten 

Sprachkenntnissen und sonstigen translatorischen Kompetenzen müssen sie außerdem auch 

noch über ein fundiertes Wissen über die jeweiligen Konventionen der Rechtssprachen bezie-

hungsweise Rechtskulturen, mit denen sie arbeiten, verfügen sowie zumindest Grundkennt-

nisse aus dem Rechtsbereich besitzen. 

Englisch 

This master thesis deals with the topic translation of documents and pursued the target to 

analyse if  thesis a document translation could exclusively have the particular function as an 

aid to understanding, is only valid in combination with its source text and should therefore be 

translated exclusively in a documentary way is true or whether there are as well translation 

circumstances which require the production of a target text which should be adjusted to the 

conventions of the target (legal) culture, target readers and target language, which would work 

as an independent instrument in the new application context of the target culture and would 

not be recognized immediately as a translated text. 

Based on different theoretical approaches - to translation and to legal texts – and the anal-

ysis of extratextual and intratextual factors of six chosen document translation examples – 

three documentary and three instrumental – with the language pair Croatian – German it could 

be shown that for the translation of documents as well different  translation possibilities exist 

and that the task which informs about the translation factors of the target culture i.e. about 

those factors, which influence the translation situation, that is the target language, the legal 

system which is valid for the target text, the text-type of the target text or its text function and 

the target recipients, decides about the translation strategy or strategies which should be used. 

Those are the factors which in the end can help a translator to choose between either macro- 

and microstructural elements for the production of the target text which are adapted to the 

source culture or those which are adapted to the target culture and therefore help him to 

choose between the documentary and the instrumental way of translation. 

At this point, however, there is one of the most important conclusions that could be drawn 

from this master work. The documentary and instrumental translation strategy/ies i.e. the di-

chotomy Alienation versus naturalization need to be considered as only two general ways of 

translation which roughly determine the elements which should be used for the production of 

the target text, and which on different levels of the target-text-production i.e. both the macro-

structure and the microstructure can vary. This means that a translator during the production 

of the target text in spite of the chosen translation general strategy still has to make a lot of 
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additional decisions. For example he has to decide on his own and hopefully with awareness 

if he will adapt the whole text i.e. all macro- and microstructural text elements of the target 

text to those from the source text or whether he will adapt some of the microstructural aspects 

like for example the standard wordings to the conventions of the target culture. 

Considering all those facts we can describe the translation of documents in a summarizing 

way as a profession in the tense atmosphere in between of the ‚bare‘ copy of the source text 

and a target-cultural-adapted reproduction. This fact demands a lot of different skills from the 

translator. Beside excellent language skills and any other translational skills they have to have 

a well-founded knowledge of the legal languages or legal cultures from those countries they 

are working for and at least a basic knowledge of the law as well. 
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